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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen burch bie von ihr bestellten Schriftführer unb durch eine Stenographin 
auszeichnen lassen. Auszerdem wurben bie Aussprachen ber Plenarsitzungen auf Tonband aufgenommen. Hiernach 

erfolgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Landessynode tagte in ben Räumen bes „Hauses ber Kirche" in Herrenalb. Der Eröffnungsgottesdienst fand 
am 28. Oktober in ber evangelischen Kirche in Ettlingen ftatt. Die Predigt hielt ber Herr Landesbischof.

Erste öffentliche Sitzung
Herrenalb, Montag, den 29. ktober 1956, 9 Uhr.

Tagesordnung

I.
Begrüzung ber Synodalen unb ber Delegierten bes 

Württembergischen Evangelischen Kirchentages unb ber 
Evangelischen Landessynode in Berlin- Brandenburg.

II.
Betanntgabe von Beränberungen im Bestand ber Lan- 

dessynode unb Verpflichtung bes Synodalen Oberstudien- 
birettor i. R. Dr. Friedric Lampp.

III.
Entschuldigungen.

IV.
Bekanntgabe ber Gingänge unb Beschlussfassung über 

ihre geschäftliche Behandlung; zu ber Vorlage 1 bes Lan- 
deskirchenrats: einleitenbe Ausführungen bes Herrn Ober- 
kirchenrat Dr. Wendt.

V.
Verschiedenes.

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Synodale Lic. Lehmann spricht bas Eingangsgebet.

I.
Präsident Dr. Umhauer: Meine verehrten Herren, liebe 

Brüber! Ic freue mich. Sie zu ber Herbsttagung ber 
Landessynode begrüszen zu bürfen, unb ic freue mich, das 
Sie wieber so zahlreich erscheinen tonnten, trotzdem es 
anfänglich schien, als ob wir noch erheblichere Lücken ver- 
zeichnen müßten.

Wir haben bie Freude, einen Gaft in unserer Mitte 
begrüszen zu fönnen, ben Bertreter ber Landessynode 
Berlin-Brandenburg, Herrn Superintenbenten Reichmuth 
aus Rathenow. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir 
fehen in Ihrem Erscheinen einen erneuten Beweis ber
persönlichen nahen Beziehungen zwischen Shrer Landes-
kirche unb ber unfrigen, bie ja im Verhältnis von Paten-
kind unb Patenkirche stehen. Ich nehme an, das Sie ben oder vier Generalkirchenvisitationen, die er in ben ersten 
Wunsch haben, uns einige Gruszworte von Ihrer Landes-
kirche zu übermitteln, unb erteile Shnen das Wort.

Superintendent Reichmuth: Hochwürdigster Herr Lan- 
desbischof, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Brüder! 
Ic darf Ihnen sehr herzlich danken für bie warmen Worte

ber Begrüzung, bie Sie mir, Herr Präsident, soeben hier 
vor ber Synode ausgesprochen haben, ber ic als Vertreter 
ber Kirche Berlin-Brandenburg nun hier Ihr Gast fein 
barf. 3c habe ben Auftrag befommen von meiner Kirchen- 
leitung, bie herzlichsten Grüsze auszurichten unb bie besten 
Segenswünsche für ben Verlauf Ihrer Synode Ihnen aus- 
zudrücken, barüber hinaus aber auch ein Wort bes Dantes 
zu sagen. Sie, Herr Präsident, haben soeben schon zum 
Ausdruck gebraut, dasz zwischen ber Badischen Landes- 
kirche unb ber Kirche Berlin-Brandenburg im Rahmen 
ber Evangelischen Kirche in Deutschland ein ganz beson- 
bers enges Verhältnis besteht. Dieses Verhältnis ist im 
Laufe ber Jahre immer enger geworben. Es hat nicht nur 
barin feinen Grund, dasz wir auf bem gleichen Grunde 
stehen in bem Glauben an ben einen Herrn Jesus Chri- 
stus, sondern dasz wir auch eins fein dürfen — es wurbe bas 
Wort Patenverhältnis genannt — in ber brüberlichen Liebe. 
Seit vielen Jahren ist diese Liebe seitens ber Badischen 
Landeskirche geübt unb durch eine groszzügige Hilfsaktion 
ift vielen Gemeindegliedern in unserer Kirche geholfen 
worben. Darüber hinaus haben Sie auf Ihrer letzten 
Frühjahrssynode einen Beschluß gefazt, ber vierzig ober 
fogar mehr Pfarrerehepaaren bie Möglichkeit gegeben hat, 
hier innerhalb Ihrer Kirche im Schwarzwald einen drei- 
wöchigen Erholungsurlaub zu genießen. Es läszt sic schwer 
fagen, welche Freude biefer Beschluß bei meinen Amts- 
brübern ausgelöft hat. Noch schwerer ausdrücken, wie be- 
wegt diejenigen, bie nun in ben Genuz dieses hochherzigen
Geschenkes gekommen sind — unb ic barf mit meiner
Frau mic auch dazu rechnen —, wie bewegt wir gewesen
sind von all ber Liebe, bie uns hier entgegengeschlagen 
ist in diesen Wochen. Und bas einmal hier auszudrücken 
unb bafür zu bauten, ist mir ein herzliches Anliegen, bas 
ic im Auftrag meiner Kirchenleitung hier vorbringen 
barf. Es ist bas ja doc eine Liebe, bie eben im tiefften 
wurzelt in ber Verbundenheit mit unserem Herrn Jesus 
Chrutus. Und wir fönnen nur wünschen, bag diese innerfte 
Verbindung immer enger wirb.

Unser Generalsuperintendent, Generalsuperintendent D.
Braun, hat seit Jahren die Gepflogenheit, bei den brei

zehn Jahren feines Amtes jährlich durchgeführt hat, auch 
westdeutsche Brüder für ben Dienst eines Visitators zu 
bitten. Zum ersten Mal hat in diesem Jahr auch ein ba- 
discher Visitator bei einer solchen Generalkirchenvisitation 
mitgewirkt, unb ic bin es gewesen, ber vor vier Monaten
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mit biefem 3hrem badischen Bruder, nämlich Bruder 
Defan Wettmann aus Lörrach, in ein unb derselben Visi-

II.
Präsident Dr. Amhauer: Wir werben einen weiteren 

Besuch begrüßen bürfen, ben Herrn Dekan Hermann, alstationsfommiffion im Kirchenkreis Bonjen neun Tage hat Besuch begruben bürfen, ben Herrn Dekan Hermann, als 
zusammenwirken bürfen. Ich weiß nicht, ob Sie sich davon Abgesandten unserer Württembergischen Nachbarkirche, 
eine Vorstellung machen tonnen, was bas für unsere Ge- Leider ift er verhindert, jetzt schon hier zu sein.
meinben im Diten bebeutet, baß fie im Dienste ber Wer- Sm Bestand unferer Landessynode hat sic etwas ge- 
fünbigung in unferen Tagen einen westdeutschen unb einen ändert feit unferer letzten Tagung. Herr Synodale Löber 
ostdeutschen Bruder zusammenwirken sehen. Wenn es ein ift ausgeschieden, weil er infolge beruflicher Überlastung 
Wort gibt, bas zum Schlagwort geworben ist unb barum nicht mehr bie Zeit aufbringt, an ben Synodaltagungen 
nicht nur gebraucht, fonbern immer wieber mißbraucht teilzunehmen. An feine Stelle ift Herr Oberstudiendirek- 
worben ift, bann ift es bas Wort „Wiedervereinigung", tor i. R. Dr. Lampp, ber auch früher schon Mitglied ber 
Es ift unsere größte Sehnsucht, baß bie Zeit nicht mehr Landessynode gewesen ift, getreten.

3c habe nac der Vorschrift des Leitungsgesetes die

3c freue mich, Herr Dr. Lampp, das Sie nun wieder

fern fei, wo Ost unb West im deutschen Vaterland wieber
zusammengehören. Aber wir müffen immer wieber schmerz- Aufgabe, ihm bie Verpflichtung abzunehmen, obschon er
lic erkennen nach allen Erlebnissen, baß bie Zeit wohl sie bereits einmal geleistet hat. Ich barf ihn bitten, zu
noch nicht reif ift unb baß trotz aller Bemühungen — unb mir zu treten. (Die Verpflichtung gemäß § 3 bes Kirchen- 
es finb gewiß auch auf politischer Seite ernste Bemühungen leitungsgesetes wirb vorgenommen.) 
bei uns gemacht worben — bisher bas nicht zustande-
gekommen ift, was man sic sehnlichst wünscht. 3n biefer Mitglied ber Landes ynode finb, in welcher Eigenschaft 
Situation sieht es bie Welt, erlebt es bie Gemeinde, es
gibt eine Stelle in Deutschland, ba heiszt es nicht „hie hoffe auf weiteres erfreuliches Zusammenarbeiten.
Oft, hie West, hier Bundesrepublik, hier Demokratische
Republik", ba ift man nicht zerspalten, fonbern ba ift man eines auszerordentlichen Schriftführers bitten zu müffen. 
eins. Unb bas ift bie Kirche. Und von ba aus werben Sie Wir haben ja vier Schriftführer nach ber Geschäftsord-

Sie uns früher schon lieb und wert geworben sind. 3c

Leiber bin icin ber Lage, Sie erneut um bie Bestellung

es verstehen, wie sehr wir gerabe biefen Dienft engsten Zu- nung unb bem Leitungsgesetz, von benen ber eine, Herr 
sammenwirkens vor bem Altar unb auf ber Kanzel be- Pfarrer Schweifhart, für bie eigentliche Schriftführer- 
grüßen. Unb ic hoffe, baß auch der Bruder unserer Paten- tätigfeit ausscheidet. Von ben brei anbern ift Herr Kley 
gemeinbe, Bruder Defan Wallach aus Neckargemünd, im biefes Mal verhindert, bie Schriftführertätigfeit auszu- 
Frühjahr zu uns nach Rathenow fommen wirb. Will’s üben, weil er als Vertreter bes Vorsitzenden bes Rechts-

Ältestenrat Shnen empfehlen, ben Konsyn-

Gott, baß wir bann auch schon weiter finb, baß unjere auschujjes, bes Herrn Professor D. Dr. v. Dietze, ber ver- 
Hoffnungen auf eine äußere Wiedervereinigung sic greif- hindert ift zu erscheinen, ben Vorsitz in bem recht belaste- 
barer abzeichnen. ten Rechtsausschusz zu führen hat.

Aber wenn bas auch nicht so ist, wir stehen im Often 3c schlage Ihnen deshalb vor, auch wieber wie früher 
mit großer Freudigkeit in bem Dienft, ber uns verordnet schon einen Ersatzschriftführer zu bestellen. Als solchen
ift, unb wir bürfen es trotz mancherlei Anfechtungen immer möchte ber " 
wieber spüren, baß Sott feine Gemeinde auch bei uns odalen Ec zu wählen. (Allgemeiner Beifall!)
hat unb baß barum diese Jahre ber Trennung, ber äuße= Aus biefem Seifall unb aus bem Fehlen irgendwelchen
ren Trennung, bie vielen zur Anfechtung werben, doch Widerspruchs schliesze ich, baß Sie mit biefem Vorschlag
eine Quelle ber Kraft sind. Unb in biefem Sinne barf ich einverstanden finb.
noch einmal herzlich banfen unb meiner Freude Aus- 
bruef geben, baß ic hier Ihr Gast fein barf. (Allgemeiner

III.
Präsident Dr. Amhauer gibt bie EnticuIbigun =

Beifall.) gen befannt. Es haben sic wegen Krankheit unb wegen
Präsident Dr. Amhauer: Nehmen Sie herzlichen Danf bringenber beruflicher ober anberweitiger Inanspruch- 

entgegen, Herr Superintendent, für bie freundlichen Worte nähme entschuldigt bie Synodalen D. Dr. v. Dietze, D. Dr. 
bes Gruszes, bie Sie uns gebracht haben. Wir haben dar- Schlink, D. Dr. Ritter, Dr. Müller, Odenwald, Siegel, 
aus erneut entnommen, wie nahe unsere Beziehungen finb Dr. Hegel, Leinberger unb Merkel sowie Prälat D. Maas, 
unb wie sehr fie sic auch in ber letzten Zeit weiterhin ver-
stärkt haben. Mit befonberer Bewegung haben wir gehört, 
mit welch warmen Worten Sie bem Wunsche Ausdruck

IV.
Präsident Dr. Amhauer: Nun gehe ic über zu Punkt IV 

gegeben haben, wieber mit uns im Westen politisch ver- ber Tagesorbnung: Bekanntgabe ber Eingänge 
eint zu fein. Auch in biefem Wunsche begegnen wir uns unb Beschlussfassung über ihre geschäftliche Behandlung,
herzlichst. Darf ich Sie bitten, Herr Superintenbent, Ihrer Zur Vorlage 1 bes Landeskirchenrates, Entwurf eines
Kirche unferen Danf für bie Entsendung Ihrer Person firthlichen Gesetzes über bie Regelung bes Disziplinar- 
unb für bie freundlichen Gruszworte zu fagen, bie Sie uns 
übermittelt haben.

rechtes in ber Landeskirche, scheint es geboten unb er-
wünscht, das einleitende Ausführungen durch ben Referen-

Prälat Dr. Bornhäuser: Darf ic bie Gelegenheit be- ten des Oberkirchenrates gemacht werben.
nützen, bie ganze Synode herzlich zu grüßen von bem Vor- Oberkirchenrat Dr. Wendt: Verehrte Herren unb Brü- 
gänger von Herrn Superintenbent Reichmuth, Herrn der! Seftatten Sie bem Juristen einige einführende Er- 
Superintenbent Dr. Schmidt. Sch war eine knappe Woche läuterungen zu bem Ihnen vorliegenden Disziplinar- 
mit ihm brüben in ber Patenkirche unterwegs unb bin gesetz.
mit vielen Eindrücken in biefen Tagen zurückgekehrt.
Lassen Sie mich nur eines aus diesen Eindrücken in biefem
Augenblick herausgreifen, was mir bas Wichtigste er-

I. Vorweg einige Bemerkungen zum modus pro-
cedendi:

Der in ber Anlage 1 niebergelegte Entwurf eines kirch-
scheint. 3c habe Amtsbrüber getroffen, bie ihren Urlaub lichen Gesetzes über bie Regelung bes Disziplinarrechts 
hier bei uns erlebt haben unb mir vollen Herzens ben in ber Landeskirche hat im Wesentlichen ein Einführungs- 
Danf für diese Möglichkeit ausgesprochen haben. Aber bie gesetzt zum Gegenstand, auf Grund dessen bas Disziplinar- 
beiben Konvente, bie ich besucht habe, haben mir gesagt: gesetz ber Evangelischen Kirche in Deutschland als landes- 
Viel wichtiger, als baß wir zu Euch fommen, ist, baß Ihr kirchliches Recht übernommen bzw. bem Disziplinargeset
zu uns kommt! im Bereich ber Landeskirche Rechtsgeltung verschafft wirb.
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Die im Gesetzentwurf ber Einlage 1 barüber hinaus vor- 
geschlagenen Änderungen unb Ergänzungen zum Diszipli- 
nargefeh bafieren ausschliesslich auf Bestimmungen bes 
Disziplinargesetzes, in benen auf eine gliedkirchliche Rege- 
lung verwiesen wirb.

Von diesen Gesetzesvorbehalten bes Disziplinargesetzes 
zugunsten ber Gliedkirchen abgesehen, fann es sic also 
für bie Gesetzgebungsorgane ber einzelnen Landeskirchen 
nur um bie Frage handeln, ob fie bem Disziplinargesetz 
als Gangem für bie Landeskirche Geltung verschaffen. 
Für bie Beantwortung dieser Frage ift eine genauere 
Kenntnis bes während sechs Jahren in Fachausschüssen 
ber ERD erarbeiteten Disziplinargesetzes Voraussetzung. 
Meine Einführung in bie nielen Synodalen vielleicht 
frembe Materie möchte hier behilflich fein. Eine grund- 
ätzliche Neubearbeitung der einzelnen Bestimmungen bes 
Disziplinargesetzes unb etwaige erheblichere Veränderun- 
gen über bie landeskirchlichen Gesetzesvorbehalte hinaus 
würben jedoch zu einer Ablehnung ber in Anlage 1 ent- 
haltenen Gesetzesvorlage führen unb ben beginn ber 
Schaffung einer eigenen landeskirchlichen Disziplinar- 
orbnung auszerhalb einer gesamtkirchlichen Regelung ber 
Materie bebeuten.

Ziel ber Arbeiten am Disziplinargesetz ber EKD war 
es con Anfang an, ben feit nunmehr zwanzig Jahren 
beftehenben Status einer für ben gröszten Teil ber Glied- 
kirchen einheitlichen Regelung bes Disziplinarverfahrens 
in ber Evangelischen Kirche in Deutschland zu erhalten. 
3m Laufe ber Gejetzgebungsarbeiten an bem Disziplinar- 
geset finb bie Gliedkirchenleitungen nac ihrer Zustim- 
mung zu einer gesamtkirchlichen Regelung ber Disziplinar- 
orbnung befragt unb ihnen bie verschiedenen Entwürfe 
zur Stellungnahme vorgelegt worben. Die Kirchenleitun- 
gen von siebzehn Gliedkirchen, barunter ber Evangelische 
Oberkirchenrat unferer Landeskirche haben sic für ben 
Erlas eines Disziplinargesetzes durch bie EKD mit Wir- 
fung für bie Gliedkirchen ausgesprochen, bie mit einer 
Regelung bes Disziplinarrechts durch bie EKD einver- 
ftanben finb. Damit war nach Art. 10b ber Grundordnung 
ber EKD bie Gesetzgebungszuständigkeit bet EKD be- 
grünbet. Wenn in ber Einleitung bes Disziplinargesetzes 
auszerdem noch Art. 13 ber Grundordnung herangezogen 
wirb, fo sollte bamit ben Gliedkirchen geholfen werben, 
bie zwar bem Erlaß bes Disziplinargesetzes durch bie EKD 
zustimmen, jedoch mit dieser Zustimmung nicht bie An- 
erkennung einer primären Zuständigkeit ber EKD, son- 
bern nur eine von ber ausschliesslichen Zuständigkeit ber 
Gliedkirche abgeleitete Zuständigkeit zum Ausdruck bringen 
fönnen.

Die Zustimmung bes Evang. Oberkirchenrats zu bem 
Erlaß eines Disziplinargesetzes durch bie EKD gemäs 
Art. 10b ber Grundordnung wurbe u. a. aus folgenden 
Überlegungen erteilt:

1. Abgesehen von bem materiellen Disziplinarrecht, bas 
eng mit ber theologischen unb kirchenrechtlichen Auffassung 
non Amt unb Dienft in ber verfaszten Kirche abhängt unb 
baher bereits in ben Entwürfen bes Disziplinargesetzes 
bet gliedkirchlichen Regelung überlassen war, ift bie ver- 
fahrensrechtliche Ordnung bes Disziplinargesetzes als 
solche im Wesentlichen betenntnisneutral. Nicht wenige 
ber aus bem Bekenntnisstand ber Gliedkirchen abgeleite- 
ten, eine gesamtkirchliche Disziplinarordnung ablehnenden 
Nuszerungen in theologischen unb kirchenrechtlichen Stel- 
lungnahmen ber letzten Jahre bezogen sic im Grunde 
mehr auf bas Selbstverständnis ber EKD unb ihr Ver- 
hältnis zu ben Gliedkirchen als auf ben Gegenstand bes 
Disziplinarverfahrens selbst.

2. Die Abweichungen bes neuen Disziplinargesetzes von 
ber bisherigen in ber Landeskirche feit 1939 in Geltung

stehenden Disziplinarordnung der DER, die sic im Gro- 
zen und Ganzen bewährt hat, sind nicht fundamental.

3. Soweit nicht der Bekenntnisstand der Gliedkirchen 
entgegensteht, sollte die Lebenskraft der ERD gestärkt, 
und sollten es die Gliedkirchen der ERD ihrerseits er- 
möglichen, die ihr in der Grundordnung zugewiesenen 
Aufgaben zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehört nac 
Art. 6 Abs. 2 der Grundordnung: „Sie (die ERD) wirft 
dahin, das die Gliedkirchen, soweit nicht ihr Bekenntnis 
entgegensteht, in den wesentlichen Fragen des kirchlichen 
Lebens und Handelns nach übereinstimmenden Grundsätzen 
verfahren."

4. Eine einheitliche Verfahrensordnung im Disziplinar- 
recht schafft Rechtssicherheit für die nicht wenigen aus 
einer Gliedkirche in eine andere überwechselnden Pfarrer 
und Kirchenbeamte.

5. Die Einheitlichkeit einer disziplinargerichtlichen Recht- 
sprechung, wie fie für die Gliedkirchen und ihre Amts- 
träger wünschenswert und notwendig ist, würbe durch bas 
Fehlen eines Instanzenzuges, wie ihn bas Disziplinar- 
gesetzt in ber Regelung übet bas Berufungsverfahren vor 
bem Disziplinarhof ber Evangelischen Kirche in Deutsch- 
lanb zur Verfügung stellt, stark beeinträchtigt.

II. Ich barf kurz einige Bemerkungen zu ben Rechts: 
quellen ber Disziplinarordnung in unserer Landes- 
kirche machen:

Mit ber Trennung non Staat unb Kirche unb ber staat- 
lichen Anerkennung ber kirchlichen Autonomie sahen sic 
bie Landeskirchen Ende bes 19. Jahrhunderts unb in ben 
erften Jahrzehnten dieses Jahrhunderts veranlaßt, für 
ihren Bereich neben anderen Zweigen kirchlicher Gerichts- 
barfeit eigene kirchliche Disziplinargerichte auf kirchen- 
rechtlicher Grundlage zu schaffen.

In unferer Landeskirche war bas Verfahren vor bem 
kirchlichen Dienstgericht unb bie Verhängung von Ord- 
nungs- unb Dienststrafen gegen Geistliche im Dienstgesetz 
vom 24. März 1920 geregelt. Im Rahmen ber allgemeinen
Bestimmungen über bie Dienstaufsicht brachte jodann bie 
Pfarrkandidatenordnung non -1922 Spezialbestimmungen
über bie dienstrechtliche Ahndung von Dienstpflichtver- 
letzungen ber Pfarrkandidaten, wobei zum Teil auf bie 
entsprechende Regelung im Dienstgesetz verwiesen wurbe.

Mit Bekanntmachung vom 10. Mai 1939 ist bie Diszi- 
plinarordnung ber Deutschen Evangelischen Kirche von 
ber Landeskirche übernommen worben unb, non zeitbeding- 
ten Veränderungen abgesehen, bis heute in Geltung ge- 
blieben. Mit bem Disziplinargesetz ber Evangelischen Kirche 
in Deutschland wirb also bem Gegenstand nach feine neue 
Materie bes Dienstrechts in unfere Kirchenordnung über- 
nommen.

Zu ber Entstehungsgeschichte bes neuen Disziplinar- 
gesetzes finben Sie auf Seite 2 ber Anlage 1 im Abschnitt I 
nähere Ausführungen. Über bie im Blick auf bie Bekennt- 
nisftänbe ber Gliedkirchen unb bie Gesetzgebungszuständig- 
feit ber ERD entstandenen Schwierigkeiten für eine ein- 
heitliche Regelung bes Disziplinarrechts im Raum ber 
EKD ist ber Landessynode bereits auf ihrer Herbsttagung 
im Jahre 1954 non Herrn Pfarrer Hammann ausführlich 
berichtet worben.

Das Disziplinargesetz hat, wie Sie aus ben in ber An- 
lage 1 auf Seite 3 unb 4 im Abschnitt III angeführten 
Bestimmungen bes Disziplinargesetzes erfennen können, 
überall bort, wo bet Bekenntnisstand bet Gliedkirchen in 
stärkerem Masze berührt fein fönnte, auf eine gliedkirch- 
lidje Spezialregelung verwiesen.

Es handelt sich:
1. um ben Bezug bes Tatbestandes schuldhafter Amts- 

pflichtverletzung auf bas durch bie Ordination be- 
grünbete Amtsverhältnis bes Geistlichen;
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2. um bie ausdrückliche Scheibung schuldhafter Amts- 
pflichtverletzung von ber Irrlehre aus nicht vorwerf- 
barer Gewissensnot unb ben Ausschluß bes Diszipli- 
narverfahrens in Fragen ber Lehrzucht;

3. um ben Gesetzesvorbehalt für ben gliedkirchlichen 
Ausschluß von Geldstrafen;

4. um ben Gesetzesvorbehalt bezüglich betenntnismäßiger 
Bebenten gegen bie Vereidigung von Beugen unb 
Sachverständigen;

5. um bie bekenntnismäzige Gliederung unb Zusammen- 
setzung bes Disziplinarhofes ber ERD als Berufungs- 
gericht in einen lutherischen, reformierten unb unier- 
ten Senat; — in ber Zwischenzeit ift ein lutherischer 
unb ein unierter Senat gebilbet worben —;

6. um bie Binbung bes Richteramtes an bie Heilige 
Schrift unb bas Bekenntnis ber Kirche, ber bie Richter 
angehören.

3m übrigen aber haben sic bezüglich ber Verfahrens- 
orbnung als solcher im neuen Disziplinargesetz bie Auf- 
fassung einer weitgehenden bekenntnismäzigen Reutrali- 
tät ber Materie unb bie Überzeugung durchgesetzt, baß man 
in ber Evangelischen Kirche einet spezifisch kirchlichen 
Prozeszordnung entbehren tann. Der Verfahrensordnung 
bes Disziplinargesetzes liegt, worauf noch einzugehen ist, 
in gewissen Grenzen bie Strafprozessordnung als Orien- 
tierung zu Grunde.

III. über bas materielle Disziplinarrecht 
fei hier folgendes gesagt:

Das Disziplinargesetz verweist in § 2 Absatz 1 hinsichtlich 
bes materiell-rechtlichen Tatbestandes ber Dienstpflicht- 
verletzung auf bas gliedkirchliche Recht. Naturgemäß ent- 
zieht sic bie Vielfalt möglicher Dienstpflichtverletzungen 
einer, etwa ben strafgesetzlichen Tatbeständen vergleich- 
baren, genaueren gesetzlichen Typisierung in Einzeltat- 
beftänben. Vielmehr begegnen allgemein in ben landes- 
kirchlichen Ordnungen bes Pfarrdienstes, in ben Kirchen- 
verfassungen unb in ben kirchlichen Dienstgesetzen Gene- 
ra1t1aufeln. Diefe lautet in unserer Kirchenordnung:

a) in § 50 KV von 1919:
„Die Landeskirche forbert von ihren Geistlichen, 

baß fie bie Lehren ber heiligen Schrift nach Masz- 
gäbe bes Bekenntnisstandes ber Landeskirche ver- 
tünben, baß fie mit einem mufterhaften christlichen 
Lebenswandel ben Gemeinden, bie ihnen anvertraut 
finb, vorleuchten unb überall ben Ernft unb bie 
Würde ihres Amtes behaupten.“

b) in § 1 Absatz 1 bes Dienstgesetzes:
„Der Geistliche hat alle Obliegenheiten feines 

Amtes gewissenhaft wahrzunehmen unb sic durch sein 
Verhalten in unb außer bem Amt ber Achtung unb 
bes Vertrauens, bie fein Beruf erforbert, würdig 
Zu erweisen."

Dieser Weite bes Tatbestandes, ber pflichtwidrige Ver- 
haltensweisen von recht unterschiedlichem Unrechtsgehalt 
umfaßt, entspricht eine weitgefaßte Skala von Strafarten 
(§ 5 Disziplinargesetz) —eine Skala, bie von ben Ordnungs- 
strafen ber Warnung unb bes Verweises bis zu Sen 
echten Dienftftrafen ber Entfernung aus bem Amt unb 
ber Dienstentlassung mit bem Verlust ber Rechte bes 
geistlichen Stanbes (§ 12) reicht. Die in § 5 bes Diszi- 
plinargesetzes vorgesehenen Dienftftrafen stimmen im 
übrigen mit bem Strafentatalog ber bisher geltenben 
Disziplinarordnung von 1939 bis auf bie Strafe ber 
Versetzung überein. Die Strafe ber Versetzung ift neu 
in bas Gesetz aufgenommen worben unb ben Gliedkirchen 
Zur Anwendung freigegeben. Von ihrer Übernahme in 
bie Orbnung unferer Landeskirche sollte, wie in § 7 bes 
Einführungsgesetzes vorgeschlagen unb auf Seite 5 ber 
Anlage 1 näher begrünbet ift, abgesehen werben.

Der Weite des materiellen Tatbestandes der Dienst- 
pflichtverletzung entspricht weiterhin das für die Ein- 
leitung des Dienststrafverfahrens zur Anwendung kom- 
mende Opportunitätsprinzip: Darnach kann 
die Einleitungsbehörde das Verfahren auch bei nach- 
weislic schuldhaftem Verhalten des Beschuldigten „aus 
Gründen ihres pflichtgemäzen Ermessens" (vor allem in 
Bagatellfällen) einstweilen bzw. auch ein disziplinäres 
Einschreiten gegen den Beschuldigten von vornherein 
unterlassen. Vergleichen Sie hierzu § 4 Absatz 1 und § 54 
Absatz 2 des Disziplinargesetzes.

Im Rahmen dieses Ermessensspielraums tann sic u. I. 
ein Anwendungsbereich für die in Absatz 4 des Vor- 
spruches des Disziplinargesetzes erwähnten Masznahmen 
„brüderlicher Zucht" ergeben. Eine grundsätzliche und 
rechtliche Verbindung eines Verfahrens brüderlicher Zucht 
mit dem Disziplinarverfahren etwa im Sinne der Vor- 
schaltung des ersteren vor die Einleitung des Disziplinar- 
verfahrens erscheint aus mancherlei Gründen problema- 
tisch, von benen auf Seite 3 ber Einlage 1 in Abschnitt II 
nur einige genannt finb.

Hinsichtlich bes personalen Anwendungs- 
bereichs bes Disziplinargesetzes wirb bie Anwendung 
bes Disziplinarverfahrens gegen orbinierte Pfarr- 
tanbitaten in § 1 Absatz 2 bes Disziplinargesetzes 
ben Gliedkirchen freigestellt. Auf Seite 4 unb 5 ber An- 
läge 1 finb einige Gesichtspunkte angeführt, bie bafür 
sprechen, es einstweilen bei bet bisher in Geltung be- 
findlichen speziellen Regelung ber Pfarrkandidatenord- 
nung zu belassen.

Nac § 123 bes Disziplinargesetzes finbet bas int Diszi- 
plinargeset geregelte Verfahren auch auf Kirchen- 
beamte entsprechende Anwendung. Hier wirb nochmals 
deutlich, dar bie Bekenntnisbindung ber disziplinarrecht- 
lichen Ordnung jedenfalls nicht ausschliesslich auf ben 
Ordnungen für ben Dienst ber Wortverkündigung ba- 
fieren fann.

Das für ben materiellen Tatbestand ber Dienstpflicht- 
verletzung bes Kirchenbeamten in § 123 bes Gesetzes heran- 
gezogene Amtsgelöbnis hat nac ber Kirchenbeamten- 
orbnung ber DER von 1939 in ber Fassung ber Verord- 
nung bes Rates ber ERD vom Mai 1946 bie Versiche- 
rung bes Beamten zum Inhalt, bie ihm obliegenben 
Pflichten treu unb gewissenhaft zu erfüllen unb sic in unb 
auszer bem Amte so zu verhalten, wie es einem Beamten 
ber Evangelischen Kirche gebührt. — Also ebenfalls eine 
Generalklausel.

IV. 3m Folgenden möchte ich Ihnen bie rechtlichen 
Verfahrensgrundsätze bes Disziplinargesetzes 
näher erläutern.

Das im Disziplinargeset geregelte Verfahren lehnt sic 
sachlich, wie schon erwähnt, vielfach an bie Strafprozeß 
orbnung an. Dies ift, soweit nicht ber besondere Ver- 
fahrensgegenstand bie Struttur bes Verfahrens beftimmt, 
unbedenklich unb gum Teil in ber Natur ber Sache be- 
grünbet.

Für bie praktische Auswirkung von Verfahrensord- 
nungen fommt es maßgeblich auf ben Geist an, in bem 
bie einzelnen verfahrensrechtlichen Beftimmungen ange- 
wenbet werben. Hier ift im Vorspruch bes Disziplinar- 
gesetzes in Abschnitt II unb III ein Maszstab aufgestellt, 
ber bei ber Anwendung bes Disziplinargesetzes grund- 
sätzlic beachtet fein will. Hiernach wirb „bie Kirche bem, 
ber sic verfehlt hat, auch zeigen müssen, das fie ihn den- 
noch als Brubet achtet unb ihm wieder zurechthelfen will. 
Denn bie Liebe ift bes Gesetzes Erfüllung... Bei ber 
Ausbildung ber Amtsdisziplin Jollen alle Beteiligten ein- 
gedenk fein, baß ihr Dun ein Handeln vor bem Angesicht
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Gottes ift, ber ein Sott ber Siebe, ber Gerechtigkeit unbber Wahrheit ist..."
Die Grundsätze bes mobernen rechtsstaatlichen Straf- 

prozesses sind an folgenben, für bie Disziplinarordnung 
in gleicher Weise Geltung beanspruchenden, Prinzipien 
orientiert!

A. Die Ermittlung ber Wahrheit, bie in ber 
Überzeugung bes Disziplinargerichts begrünbete Tat- 
sachenfeststellung, ift bie grundlegende Voraussetzung 
einer geregten Entscheidung. Als verfahrensrechtliche 
Sarantien für bie unbeschadet aller menschlichen Anzu- 
länglichkeit ber Erfenntnis bestmögliche Wahrheitsermitt- 
lung feien folgende angeführt:

l.Die Mitglieder bes Disziplinargerichts finb unab- 
hängig, nur bem Gesetz unterworfen unb an Wei- 
Jungen nicht gebunben (§ 57 bes Gesetzes).

2. Kraft Gesetzes finb ber Untersuchungsführer unb bie 
Mitglieder bes Disziplinargerichts in beftimmten 
Fällen wegen gesetzlich vermuteter Pflichtenkollision 
ausgeschlossen (vgl. §§ 40 unb 41). Die genannten 
Personen tönnen auszerdem wegen Besorgnis ber 
Befangenheit, wenn ein Misztrauen gegen bie An- 
parteilichkeit bes Abgelehnten begrünbet erscheint, 
abgelehnt werben (§ 42).

3. Sm Disziplinarverfahren gilt ber Antersuchungs- 
grundsat. Diefer befagt, bag bie Disziplinar- 
instanzen von Amtswegen alles zu tun haben, was 
Zur Erforschung ber Wahrheit für bie Schuldfest- 
stellung unb Strafzumessung erheblich ift. Sieben ben 
be lastenden finb auch bie entlaftenben Umftänbe von 
Amtswegen Zu ermitteln (§ 21 bes Gesetzes).

4. Mit bem Untersuchungsgrundsatz hängt eng zusammen 
ber Umfang ber Beweisaufnahme, bie sic 
im disziplinargerichtlichen Verfahren grundsätzlich auf 
alle präsenten Beweismittel zu erftreden hat unb dar- 
über hinaus eine Ablehnung von Beweisanträgen bes 
Beschuldigten nur in gesetzlich eng gezogenen Grenzen 
(Z. B. bei Absicht ber Prozerzverschleppung, bei Un- 
zulässigkeit bes Beweismittels) zuläszt (§77 Absatz 2 
unb 3 bes Disziplinargesetzes).

5. Die Beweisaufnahme hat grundsätzlich un« 
mittelbar zu fein, b. h- sie muß im Disziplinar- 
verfahren selbst in ben gesetzlich vorgeschriebenen justiz- 
förmlichen Bahnen erfolgen unb barf nicht auf In- 
stanzen außerhalb bes Verfahrens verlagert werben 
(§ 21 Abs. 2). Beruht ber Beweis — wie praktisch oft 
— auf ber Wahrnehmung einer Person, so ift biefe 
grundsätzlich in ber Verhandlung als Zeuge zu ver- 
nehmen, schon bamit sic bas Gericht hinsichtlich ber 
Glaubwürdigkeit bes Zeugen einen unmittelbaren 
persönlichen Eindruck verschaffen (ann. Slur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen fann bie unmittelbare 
mündliche Zeugenaussage durc Verlesung ber Nie- 
derschriften früherer Vernehmungen bes Zeugen ober 
schriftlicher Erklärungen desselben ersetzt werben 
(§ 78 Absatz 2 unb 3 bes Gesetzes).

6. Im Disziplinarverfahren gilt bet Strengbe weis, 
b. h. es bürfen ausschließlich nur bie im Disziplinar- 
geset zugelassenen Beweismittel (Zeugenbeweis, Ur- 
kundenbeweis, Sachverständigenbeweis, Augenschein) 
unb nur in bem gesetzlich vorgeschriebenen Beweis- 
verfahren in Anspruch genommen werben.

7. Die im Disziplinarverfahren Zu treffende Tatsachen- 
feststellung beruht auf ber freien Beweiswür- 
bigung bes Disziplinargerichts. Das Disziplinar- 
gericht entscheidet über bas Ergebnis ber Verhand- 
lung aus feiner freien Überzeugung. Es ist bamit vor 
allem an (eine Beweislastregeln unb gesetzliche Ver- 
mutungen gebunben. Bleiben bem Gericht bei biefer

Tatsachenfeststellung Zweifel, so hat es in dubio pro 
reo, d. h. im 3weifel zugunsten des Beschuldigten, 
zu entscheiden.

B. Reben dem Wahrheitsgrundsat und in einer un- 
aufgebbaren Spannung zu ihm wirb auch bas disziplinar- 
gerichtliche Verfahren maszgeblic durch bie rechtsstaat- 
lichen Schutz- unb Verteidigungsgarantien für ben Be- 
schuldigten bestimmt. Hier fei auf folgende Gesichtspunkte 
hingewiesen:

1. Der Beschuldigte hat — was an zahlreichen Stellen 
bes Disziplinargesetzes zum Ausdruck kommt — in 
allen Verfahrensstadien bas Recht auf Gehör. 
Er muß von Amts wegen insbesondere vor allen ihn 
belastenden Feststellungen gehört werben.

2. Der Verfahrensgegenstand, b. h. bie bem Beschuldig- 
ten zur Last gelegte Tat, musz in den das Verfahren 
einleitenden unb bem Beschuldigten zuzustellenden 
Entscheidungen, b. h. einmal in ber Einleitungsver- 
fügung (§ 43 Abs. 2) unb zum anberen in ber An- 
schuldigungsschrift (§ 55 Abs. 2) genau beschrieben 
unb umrissen werben. Hierdurch wirb ber Beschul- 
bigte vor Aberraschungen geschützt unb wirb ihm bie 
Möglichkeit ausreichender Verteidigung gewährt. Dies 
wirb noch dadurch verstärkt, das auch ber Gegenstand 
ber Urteilsfindung später sic auf bie bereits in ber 
Anschuldigungsschrift genannten Anschuldigungs- 
punkte zu beschränken hat (§ 83 Absatz 2).

3. Der Beschuldigte kann sic nach bem neuen Diszipli- 
nargesetz nicht erft nach ber Einreichung bet An- 
schuldigungsschrift bei ber Disziplinarkammer, wie 
bisher, sondern bereits nach ber Einleitung bes Ver- 
fahrens durch bie Einleitungsbehörde eines Ver- 
teibigers bebienen.

4. Auc ber schon erwähnte Grundsatz „in dubio p ro 
reo” gehört in biefen Zusammenhang. Dem Be- 
schuldigten obliegt insbesondere (einerlei Entlastungs- 
beweis. Zweifel bes Gerichts hinsichtlich ber Tat- unb 
Schuldfeststellung gehen zugunsten bes Beschuldigten, 
ber bann mangels Beweises freizusprechen ift (§ 84 
Absatz 3).

5. Das Disziplinargesetz gewährt durch bie Rechtsbehelfe 
ber Beschwerde unb ber Berufung bie Mög- 
lichkeit ausreichender Überprüfung erstinstanzlicher 
Entscheidungen. Die Berufung gegen bas Urteil ber 
Disziplinarkammer an ben Disziplinarhof ber ERD 
bewirkt eine erneute Tatsachenfeststellung unb erneute 
rechtliche Beurteilung in vollem Umfang durch bas 
Rechtsmittelgericht.

Um ben Beschuldigten bei ber Inanspruchnahme ber 
Rechtsbehelfe vor einem feine Entschliezung einengen- 
ben Risiko bes Verfahrensausganges zu entlasten, gilt 
ber Grundsatz, das bie vom Beschuldigten angefoch- 
tene Entscheidung in ber Rechtsmittelinstanz nicht zu 
feinen Angunsten abgeänbert werben barf (§ 89 
Absatz 3).

6. Bei Nichtinanspruchnahme eines Rechtsmittels wirb 
bas Disziplinarurteil nach Ablauf ber Rechtsmittel- 
frift rechtskräftig, b. h. grundsätzlich unanfechtbar 
(§ 99). Die Rechtskraft kann im Einzelfall bei einer, 
fei es hinsichtlich ber Tatsachenfeststellung, fei es hin- 
sichtlich ber rechtlichen Beurteilung, fehlerhaften unb 
nun unanfechtbar geworbenen Entscheidung in eine 
aktuelle Spannung zur materiellen Gerechtigkeit tre- 
ten. Dies wirb jedoch im Interesse ber Rechtssicher- 
heit unb bes Rechtsfriedens in ben rechtsstaatlichen 
Prozezordnungen in Kauf genommen. Nur in gesetz- 
lic eng begrenzten Fällen, in benen bie Ananfecht- 
barfeit unb bie Unmöglichkeit ber Überprüfung eines 
fehlerhaften unb ungerechten Urteils für bas Rechts-
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empfinden unerträglich ist (vergleichen Sie die Tat- 
bestände in § 104 Ziffer 1—7), ist die Möglichkeit 
einer Wiederaufnahme auch des rechtskräftig 
abgeschlossenen Disziplinarverfahrens gegeben.

7. Schlieszlic fei noch angefügt, das bei unverschuldeter 
Versäumnis der verschiedenen im Disziplinargesetz 
vorgesehenen und für die orbnungsgemäße und straffe 
Durchführung bes Verfahrens nun einmal unent- 
behrlichen Fristen in beftimmten Grenzen bie 
Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in ben 
vorigen Stand gegeben ift (§ 39 bes Gesetzes).

8. Was bie übrigen Verfahrensbeteiligten - anbelangt, 
so ift in diesem Zusammenhang zu erwähnen, das 
beftimmte Gewissenskonflikte, Pflichten- unb Inter- 
essenkollisionen, wie fie für ben Zeugen im Hinblick 
auf bie von ihm geforderte wahrheitsgemässe Aus- 
fage entstehen können, im Rahmen eines Zeugnis:
u no Eibesvermeigerungsrethtes auf
Kosten ber Wahrheitsfindung unb ber Bewährung 
kirchlicher Dienstordnung berücksichtigt werben (§§ 24, 
25 unb 28 Absatz 3 bes Gesetzes).

V. Zum Schluß fei ein kurzer Überblick über ben Gang 
bes Disziplinarverfahrens nach bem neuen 
Disziplinargeset gegeben:

Das Disziplinargesetz sieht ebenso wie bie Disziplinar- 
ordnung non 1939 zwei Artenvon Disziplinar- 
verfahren vor: Nämlich

A.bas vereinfachte Verfahren ber Disziplinar- 
verfügung unb

B. bas förmliche Disziplinarverfahren mit 
bem Kernstück ber mündlichen Hauptverhandlung vor ber 
Disziplinarkammer.

Zu A.: Bei bem vereinfachten Disziplinarverfahren ber 
Disziplinarverfügung handelt es sic um fein gerichtliches 
Verfahren, sondern um ein Verwaltungsverfahren vor 
bem bie Dienstaufsicht führenden Kirchenleitungsorgan, 
b. h- bem Evangelischen Oberkirchenrat. In biefem prak- 
tisc bedeutsamen unb in erfter Linie für Ordnungs- 
widrigkeiten unb Bagatellfälle in Betracht kommenden 
Verfahren fann ber Oberkirchenrat Warnung, Verweis 
unb Geldbusze durch eine Disziplinarverfügung in Ge- 
stalt eines schriftlich begrünbeten unb bem Beschuldigten 
zuzustellenden Beschlusses verhängen.

Gegen bie Disziplinarverfügung bes Oberkirchenrates 
fann ber Beschuldigte Beschwerde bei ber Disziplinar- 
fammer einlegen, womit ihm auch in biefem Verfahren 
ber Rechtsweg zum Disziplinargericht offen bleibt. Die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung ift in bas 
Ermessen ber Disziplinarkammer gestellt. Sie fann auch 
im schriftlichen Verfahren zu bet Beschwerde Stellung 
nehmen.

Zu B.: Das förmliche Disziplinarverfahren fommt nur 
bort in betracht, wo bie Disziplinarverfügung bes Ober- 
kirchenrats angesichts ber Schwere ber Dienstverfehlung 
nicht ausreichend erscheint. Das förmliche Disziplinarver- 
fahren gliebert sic in folgenbe Verfahrensstadien:

1. Werden Tatsachen befannt, bie ben Verdacht einer 
Amtspflichtverletzung begrünben, so stellt bie für bie 
Ginleitung bes Disziplinarverfahrens zuständige 
Dienststelle, ber Evangelische Oberkirchenrat, bie er- 
forderlichen Vorermittlungen an (Abschn. III §§ 14f 
bes Disziplinargesetzes.

2. Bestätigen biefe ben Verdacht, fo leitet ber Evange- 
lische Oberkirchenrat mit einer Einleitungs- 
Verfügung, bie ben wesentlichen Inhalt ber Be- 
schuldigung angeben muz unb bem Beschuldigten 
zuzustellen ift, bas förmliche Disziplinarverfahren ein 
(§ 43).

Mit ber förmlichen Ginleitung bes Verfahrens ift

zugleich ein Vertreter ber einleitenben 
Dienststelle für bas weitere' Verfahren unb, so- 
weit in Anbetracht schwieriger tatsächlicher Fest- 
stellungen eine Voruntersuchung für erforderlich ge- 
halten wirb, ein Untersuchungsführer zu bestellen 
(§ 48 bes Gesetzes).

3. Der mit bem Untersuchungsrichter im Strafprozess an- 
nähernd zu vergleichende Anterfuchungsfüh- 
rer hat im Rahmen ber Voruntersuchung in Anab- 
hängigfeit sowohl von ber einleitenben Dienststelle, 
bem Evangelischen Oberkirchenrat, als auch vom 
Disziplinargericht bie Beweisaufnahme durchzuführen 
unb bas Ergebnis ber Beweisaufnahme bem Evan- 
gelischen Oberkirchenrat vorzulegen (§§ 49ff bes Ge- 
setzes).

4. Die einleitenbe Dienststelle, also ber Oberkirchenrat, 
stellt bas Verfahren in einer schriftlich begrünbeten 
Einstellungsverfügung u. a. ein, wenn er auf Grunb 
bes Ergebnisses ber Untersuchung zu ber Überzeugung 
gelangt, dasz eine schuldhafte Amtspflichtverletzung 
nicht vorliegt ober nicht erweisbar ift (§ 54).

5. 3m anberen Falle, b. h- bei erwiesenem bringenbem 
Tatverdacht, legt ber Vertreter ber einleitenben 
Dienststelle ber Disziplinarkammer eine Anschul- 
digungsschrift vor, bie bie Tatsachen, in benen 
bie Dienstpflichtverletzung erblickt wirb, unb bie Be- 
weismittel angeben muß (§ 55). Mit bem Gingang 
ber Anschuldigungsschrift ift bas Verfahren bei ber 
Disziplinarkammer anhängig unb in fein Haupt- 
stadium getreten (§ 65 bes Gesetzes).

6. Das Hauptverfahren vor ber Diszipli- 
narfammer ift in einer unschwer verständlichen 
Weise in ben §§ 65ff bes Disziplinargesetzes in ben 
Einzelheiten geregelt, über bas Kernstück, bie Beweis- 
aufnahme, habe ic bereits Grundsätzliches gesagt.

Das Urteil ber Disziplinarkammer fann nur 
auf Einstellung bes Verfahrens, Freispruch ober 
Strafe lauten. Die Einstellung bes Verfahrens fann, 
von Verfahrensmängel unb bem Fortfall von Ver- 
fahrensvoraussetzungen abgesehen, auch in biefem 
Stadium bes Verfahrens noch aus Grwägungen 
pflichtgemäßen Ermessens eingestellt werben, wenn 
ber Bertreter ber einleitenben Dienststelle unb ber 
Beschuldigte es übereinstimmend beantragen (vgl. 
§ 84).

3m Falle ber Gntfernung ausbem Dienft 
— bas ift bie schwerste Disziplinarstrafe — verliert 
ber Beschuldigte feine Versorgungsansprüche gegen 
bie Landeskirche. Die Disziplinarkammer fann je- 
doch im Urteil bem Beschuldigten auf Lebenszeit ober 
beftimmte Zeit einen Unterhaltsbeitrag be- 
willigen, wenn er beffen bebürftig unb nicht unwürbig 
erscheint (§ 85). Diefen Unterhaltsbeitrag fann bie 
Disziplinarkammer später durch Beschluß ganz ober 
teilweife wieber entziehen, wenn sic ber Beftrafte 
durch fein Verhalten ber Bewilligung als unwürbig 
erwiesen hat (§ 113).

7. An bas durch ben Erlasz bes Urteils abgeschlossene 
Verfahren vor ber Disziplinarkammer fann sich burch 
Ginlegung ber Berufung, wie bereits dargestellt, ein 
Berufungsverfahren vor bem Disziplinar- 
hof ber ERD anschliezen (§§ 92ff), unb schliesslich 
fogar ein rechtskräftig abgeschlossenes Disziplinarver- 
fahren im Rahmen ber Wiederaufnahme bes 
Verfahrens fortgeführt werben (§§ 103ff). Über bei- 
bes ist bereits gesprochen worben.

8. Ic barf zum Schluß noch auf zwei praktisch bedeut- 
fame Ginrichtungen bes Disziplinarverfahrens ein- 
gehen:
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a) 3e nac der Eigenart bet Dienstpflichtverletzung 
kann es, um bie Gemeinde vor Schaden zu bewahren, 
erforderlich sein, ben Beschuldigten bereits im Sta- 
bium bet Ermittlungen von feinen dienstlichen Ver- 
pflichtungen zu entbinden. Dies kann nac bem Diszi- 
plinargeset entweder durch eine vorläufige Anter- 
jagung ber Dienstausübung im Wege bet Beurlaubung 
(§ 15) ober dadurch geschehen, das bie einleitende 
Dienststelle ben Beschuldigten vorläufig förmlich bes 
Amtes enthebt, wenn ein förmliches Verfahren gegen 
ihn eingeleitet wirb ober eingeleitet worden ist 
(§ 100).

b) 3ft gegen ben Beschuldigten bereits ein anderes 
gesetzlich geordnetes Verfahren, also insbesondere ein 
Strafverfahren anhängig, bas ben gleichen Sachver- 
halt wie bas Disziplinarverfahren betrifft ober in 
bem eine Frage zur Entscheidung steht, beren Klärung 
auch für bie Entscheidung bes Disziplinargerichts 
erforderlich ist, so tann bas Disziplinarverfahren aus- 
gesetzt werben (§ 20). In gewiffem Umfang fönnen 
bann später bie ber rechtskräftigen Entscheidung in 
bem anberen Verfahren zu Grunde liegenden tat- 
sächlichen Feststellungen für bie Entscheidung im 
Disziplinarverfahren übernommen werben.

Dies bürfte als Einführung genügen. Dem zuständigen 
Ausschuß stehe ic für weitere Aufklärungen zur Ver- 
fügung.

Präsident Dr. Umhauer: Ic danke Ihnen, Herr Ober- 
kirchenrat, für Ihre wertvollen Ausführungen. Ic möchte 
vorschlagen, das wir von irgendwelchen Erörterungen 
biefes Vortrages einstweilen absehen unb uns heute dar- 
auf beschränken, bie Vorlage bem zuständigen Ausschuß 
zu überweisen. Zuständig ist ber Rechtsausschusz.

Auch bie anberen Vorlagen unb bie Eingaben werben 
ben zuständigen Ausschüssen überwiefen. Zu ber Vorlage 2, 
ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes bie Errichtung ber 
Evangelischen Kirchengemeinden Bühlertal unb Stein- 
bac unb bie Veränderung bes Kirchspiels ber Evang. 
Kirchengemeinde Bühl betr. erklärt

Synodale Mölbert: Zu ber Vorlage 2 barf ic bewerten, 
das bei ber Begründung ein Druckfehler stehengeblieben
ift. 3n ber zweiten Kolonne muß es heizen: „Vom Haupt-
ort Bühl liegt ber Ort Bühlertal in östlicher Rich- 
tung", nicht in südlicher Richtung.

Bon ber folgenden Mitteilung bes Stoeckerwerks vom 
21. 6. 1956 wirb ohne Aussprache Kenntnis genommen:

„Wir bestätigen Ihre freundliche Nachricht vom 
25. Mai über ben Beschluß ber Landessynode, durch ben 
ber Evang. Oberkirchenrat ermächtigt wird, für ben 
Bau eines Arbeiterwohnheimes in Heidelberg 50 000 
DM beizusteuern. Wir möchten ber Synode für diese 
grosze Hilfe unseren allerherzlichsten Dank aussprechen." 

Ebenso wirb von ber folgenden Mitteilung ber Melan- 
chthonkirche Mannheim, Ostpfarrei, Kenntnis genommen 
mit ber Mazgabe, das bamit bie Angelegenheit bis auf 
Anruf ruhen fann:

„Durch bie Hinauszögerung finb wir mit unserem 
Plan eines Schülerheimes auf bem Melanchthonplatz 
in bie Kreditrestriktion geraten. Augenblicklich finb 
weber Kredite noch Zuschüsse von irgendwelchen In- 
stanzen zu erwarten. Der Plan musz daher auf Grund 
bes Rates unferer Mannheimer Finanzsachverständigen 
norläufig hinausgeschoben werben. Ic verständige Sie 
davon, nämlich ben Herrn Präsidenten ber Synode, 
weil Sie sic so liebenswürdig um unfere Eingabe 
bemüht haben, bamit Sie bie nächste Synodaltagung 
entsprechend unterrichten fönnen. Wir werben zu ge- 
gebener Zeit einen neuen Antrag vorlegen."

Zu einer Eingabe ber katechetischen Beauftragten, in 
ber bie Landessynode gebeten wirb, nochmals zu ber 
katechetischen Arbeit Stellung zu nehmen erhält bas 
Wort

Synodale Dr. Wallach: Sehr verehrte Herren unb 
Brüder! Als einer, ber diesen Antrag selbst mitunter- 
zeichnet hat unb ber sic von ben katechetischen Beauftrag- 
ten ber Landeskirche ermächtigt weisz, ihn in Ihrem 
Kreis zu vertreten, möchte ic uw Gehör bitten, wenn ic 
in wenigen Worten ben Sinn unb bas Ziel dieser Ein- 
gäbe erläutere.

Sie erinnern sich jener Sitzung, in ber wir bas Gesetz 
über ben Kirchenbezirk als Teil ber Grundordnung un- 
serer Kirche berieten. Sie erinnern sic auch daran, das 
damals ber Wunsch laut wurbe unb von wir vorgetragen 
wurbe, es möchte bie von uns allen zweifellos als dring- 
lic ertannte Arbeit ber katechetischen Beauftragten in 
irgenbeiner Weise auch in biefes Gesetz über ben Kirchen- 
bezirk wit eingefügt werben. Bor Jahren entftanb bas 
Katechetische Amt unserer Landeskirche als ein zentral 
ausgeübtes Amt, bas feinen Dienstsitz in Karlsruhe hatte 
unb bas eine ganz klare Dienstanweisung durch ben Ober- 
kirchenrat empfangen hatte. Es ergaben sic bamals wenig 
ober gar feine Schwierigkeiten im Verkehr mit ben 
Kirchenbezirken unb Defanaten in ber Ausführung ber 
gestellten Aufgabe. Es war auch bie Frage nicht laut, 
woher ber katechetische Beauftragte fomme unb in welcher 
Vollmacht et handele, weil biefes Amt vom Oberkirchen- 
rat beauftragt unb mit Dienftanweifung ausgeftattet ar- 
beitete. Nachdem nun bie Arbeit dezentralisiert worben 
ist unb im Lande Sieben Amtsbrüder mit ihr beauftragt 
worben sind, hat sich bie Lage geänbert. Es entsteht nun 
eben doch bie Frage: Wie kommst bu in diesen Kirchen- 
bezirk, mit welchem Auftrag arbeitest bu, was ist Sinn 
unb Ziel biefer Arbeit, wie sieht es um beine Legitimation 
aus?

Zunächst ist festzustellen, es geht in einer ganzen Reihe, 
unb zwar in ber Mehrzahl ber Detanate glatt. 3m Ein- 
vernehmen zwischen ben Dekanen unb ben katechetischen 
Beauftragten tonnen — unb bas ist ja bas Hauptauf- 
gabengebiet — bie katechetischen Arbeitsgemeinschaften 
gedeihlich durchgeführt werben. Es gibt aber auch Fälle, 
in benen bie katechetischen Beauftragten, bie in ftänbiger 
Fühlungnahme mit bem Schulreferenten unferer Landes- 
kirche stehen unb bie über all bie Fragen schulpolitischer 
Borgänge, über bie Frage von Lehrbuch- unb Lehrplan- 
geftaltung, ja über bie katechetischen Fragen im weitesten 
Sinne bes Wortes ständig unterrichtet sind, zunächst ein- 
mal auf verschlossene ober wenig geöffnete Düren stoszen, 
was ihnen bie Mitarbeit erschwert. Aus biefem Grunde 
fam bamals bie Bitte, es möchte doch nun eben diese 
Arbeit in bie Regelung bes kirchlichen Sehens ber Kir- 
chenbezirke miteinbezogen werben.

Nun, nachdem bie Synode sic bamals bagegen ent- 
schieden hat, haben bie katechetischen Beauftragten bei 
einer nachfolgenden Arbeitstagung einanber leiber be- 
richten müssen, daz, weitgehend fuszend auf bie im Sanbe 
nun bekannte Diskussion, ber Anschein entstauben ist — 
ic unterstreiche: ber 2lnSchein; benn dasz bas nicht ber 
Sinn bieSer Diskussion unb bie Stellungnahme ber Synode 
war, barüber finb wir uns einig — also ber Anschein ent- 
Stanben ist, als würbe nun bie Mitwirkung ber katechefi- 
schen Beauftragten in ben Kirchenbezirken gering geachtet, 
minderbewertet unb als nicht unbedingt notwenbig an- 
gesehen. So gibt es eben Kirchenbezirke, in benen ohne 
bie Mithilfe bes katechetischen Beauftragten auf biefem 
Arbeitsgebiet nichts geschieht, andererseits aber ihre Mit- 
hilfe nicht möglich gemacht wird. Die katechetischen Be- 
auftragten laffen Sie alle burch mic bitten, Sie möchten



8 Erste Sigung

überzeugt sein, dasz es ihnen wirklich nicht um ihre Per- 
son zu tun ist, sondern dasz es ihnen darum zu tun ist, 
den ihnen gestellten Auftrag auch wirklich gedeihlich er- 
füllen zu können. Sie bitten deshalb durch mich. Sie 
möchten den Fragenkomplex noch einmal erörtern.

Ich möchte jetzt feine Vorschläge madjen, wie man etwa 
praktisch dem Anliegen gerecht werben fann. Die Beauf- 
fragten bitten durch mich. Sie möchten bie ganze Frage 
noch einmal wohlwollend um einer gedeihlichen Arbeit 
willen beraten.

Zu einer Eingabe bes Oberstudiendirektors Dr. Kindt 
in Heidelberg, bie Besetzung ber Dozentur für Evangelische 
Theologie unb Methodik bes evangelischen Religions- 
unterrichts an ber Lehrerbildungsanstalt Heidelberg betr. 
(Wortlaut siehe 2. Sitzung, Punkt III, 2), erklärt

Oberkirchenrat Katz: Es ist notwendig, dazu gleich ein 
kurzes Wort zu sagen. Herr Dr. Kindt hat schon vor einigen 
Jahren — ic fann aus bem Gedächtnis natürlich feine 
genaue Zeitangabe madjen — diesen Antrag an uns ge- 
stellt. Der Oberkirchenrat hat damals zusammen mit bem 
Ordinariat Freiburg eine Eingabe um Errichtung einer 
solchen Stelle nach Stuttgart gemacht. Das Kultusmini- 
sterium hat ben Antrag abgelehnt, bagegen in Aussicht 
gestellt, eine Stelle für Karlsruhe unb Heidelberg zu- 
sammen zu errichten. Diefe Stelle wurde auch errichtet. 
Von ben Oberstudiendirektoren in Heidelberg unb Karls- 
ruhe wurbe jedoch diese Lösung als wenig gut abgelehnt. 
Wir haben uns damals schon Gedanken über bie Besetzung 
dieser Stelle gemacht. Pfarrer Schoener, an ben wir 
dachten, hat uns jedoch unzweideutig erklärt, das er nicht 
hauptamtlicher Dozent an einem, geschweige benn an zwei 
pädagogischen Instituten werben wolle. Auf Grund feiner 
früheren Erfahrung fönne biefe Arbeit nur in Verbin- 
bung mit einem Pfarramt fruchtbar geftaltet werben. 
Das später eine staatliche Planstelle für evangelische 
Theologie unb Religionsmethodik am Pädagogischen In- 
stitut in Heidelberg allein errichtet wurbe, habe ic erft 
anläszlic ber erften theologischen Prüfung in diesem Spät- 
jahr von Herrn Dr. Kindt erfahren. Eine offizielle Mit- 
teilung bes Kultusministeriums über bie Errichtung die- 
ser Planstelle ist uns nicht zugegangen. Herr Dr. Wendt, 
wir fonnten über bie Frage noch nicht sprechen — haben 
Sie davon etwas gehört? — Auch nicht. Das Kultus- 
minifterium teilt uns bie Errichtung von Planstellen für 
Religionsunterricht jeweils mit. Ic fann mir barum 
nicht erflären, wie bie Dinge in Heidelberg liegen. Da 
ber Landtag wohl in Bälde bas Lehrerbildungsgeset ver- 
abschieden wirb, bürfte es zweckmäsrzig fein, mit ber Be- 
setzung dieser Stelle, wenn fie tatsächlich existiert, bis 
zur gesetzlichen Regelung ber Lehrerbildung zuzuwarten.

V.
Präsident Dr. Amhauer: Wir fommen zu Punkt V ber 

Tagesordnung: Verschiedenes.
Synodale Dr. Körner: Liebe Brüder im Amt ber Syn- 

obe unferer Kirche! Wenn wir ein Parlament wären, 
würbe ic fein Recht haben, unb es hätte wohl feinen 
Sinn, jetzt an dieser Stelle über eine Sache noch einmal 
zu sprechen, bie von uns beraten, verabschiedet unb ver- 
fünbet worben ist. Aber ic benfe, wir finb als Synode 
mehr als ein Parlament. Unb ba ic glaube, das ic als 
Mitverantwortlicher an einem Gesetz, bas von uns be- 
schlossen worben ift, bei bem m. E. aber ein Punkt bei 
ben Erörterungen seinerzeit nicht genügenb akzentuiert 
hier zur Sprache gefommen ift, — weil ic glaube, das 
biefe Dinge hier vielleicht noch einer weiteren Erörte- 
rung bebürfen, halte ic es für meine Pflicht, hier noch- 
mals barauf zurückzukommen. Es handelt sic um bie 
Besprechung über bie Ordnung ber $1. Daufe im Früh-

jahr 1955, wobei bas Plenum zu ber Annahme biefer 
Ordnung mit bem § 10 fam, ber bie Möglichkeit ber Ver- 
weigerung, — wie es jetzt heiszt, mit einem — ic mödjte 
beinahe jagen — Pseudonym „bes Aufschubes" in Bezug 
auf bie Taufe zum Inhalt hat.

Wenn ic kurz rekapitulieren barf: Wir hatten bamals 
uns barum gemüht, an ben Anfang biefer Ordnung bas 
ganz grosze, unverständlich grosze Gewicht ber Heiligkeit 
ber Heilstat Gottes, bie im Akt ber Taufe zum Ausdruck 
gebracht ist, in wenigen Sätzen zu formulieren, unb haben 
bann versucht, im Gehorsam gegen ben Taufbefehl nach 
Matth. 28, 19. 20, ber bas „lehret" mit bem „taufet“ ver- 
knüpft, biefe Verknüpfung in unferer Formulierung zum 
Ausdruck zu bringen. Unb obwohl seinerzeit eine nicht 
unbeträchtliche Zahl unter uns immer wieber betonte, das 
bie Sicherung bes „lehret" unter ben heutigen wie auch 
früheren Umftänben weber im positiven noch im nega- 
tigen Sinne 3. Zt. ber Taufe eines Kindes gewährleistet 
fei, obwohl bas also von einigen von uns immer wieber 
gejagt wurbe, haben wir bann mit Mehrheit ben § 10 in 
biefer Taufordnung angenommen, zumal als von Herrn 
Oberkirchenrat Heidland barauf hingewiesen wurbe, das 
wir ein Ausrufezeichen am Rande bezüglich ber Ver- 
knüpfung von „taufet“ unb „lehret" anzubringen hätten, 
unb als von Professor Hahn gesagt wurbe seinerzeit, das 
man sich, wenn man über bie Ordnung ber laufe spreche, 
nicht auf bie Kindertaufe zunächst beziehen bürfe, sondern 
auf bie urchristliche Erwachsenentaufe, bie selbst verständ- 
lic bas „lehret" voraussetzt unb bie Möglichkeit ber Ver- 
weigerung selbstverständlich offen hat. Run, wir taufen 
bie Kinder, unb in unferer Taufliturgie steht in gleichem 
Rang wie Matth. 28, 19 unb 20 bas Evangelium von ben 
Kindern Mark. 10, 14. Das heiszt aber: „Lasset bie Kind- 
lein zu mir fommen unb wehret ihnen nicht" usw. Ich 
meine nun, das bas, was wir in unferer Taufordnung 
beschlossen haben, ein Wehren ber Kinder ift. Unb bas 
ift mit eigentlich erft vor wenigen Wochen mit Er- 
schrecken in biefer Deutlichkeit zum Bewusztsein gefommen.

Meine Frage an bie Synode ift nun bie: Sinb wir mit 
unferer Taufordnung, bie sic so sehr um ben Gehorsam 
gegenüber Matth. 28,19 unb 20 gemüht hat, nicht un- 
gehorsam geworben bem anberen Herrenwort: „unb wehret 
ihnen nicht"? Unb ic frage, ob wir mit unferer Tauf- 
orbnung wirklich bie ganze Wahrheit ber Bibel, bie eben 
nicht nur an bem einen Wort hängt, in unserem Fall 
getroffen haben. Diefe Frage macht mich sehr unruhig. 
Deswegen habe ic es für meine Pflicht gehalten, Sie von 
biefer Unruhe, bie mich als einen Mitverantwortlichen 
an biefem Gesetz befallen hat, in Kenntnis zu setzen.

Ic ftelle es Ihnen nun anheim, ba bie Sache ja be- 
schlossen unb verfünbet worben ist, zur Tagesordnung 
überzugehen. Aber wenn Sie auch wegen biefer — ic 
will nicht fagen — neuen Sicht, aber wegen biefes be- 
fonberen Gewichtes, bas bie Dinge vielleicht auch heute 
bei Ihnen gefunben haben, in Unruhe barüber finb, ob 
wir gehorsam gewesen sind, bann ftelle ic es anheim, 
barüber in irgenbeiner Form noch einmal in eine Be- 
ratung einzutreten. ((Allgemeiner Beifall!)

Die Landessynode beschliezt, bie Anregung bes Syn- 
obalen Dr. Körner bem Hauptausschusz zur Beratung zu 
überweifen.

Synodale Lindenbach: Siebe Brüder! Bei ber letzten 
Zusammenkunft unferer Gebetsgemeinschaft am ver- 
gangenen Samstag ift bie Anregung gegeben worben, 
ob wir nicht beschlieszen fönnten ober vielleicht ben Ober- 
kirchenrat beauftragen, das eine Anordnung ergeht, wonach 
am Reformationstag, ber ja jetzt vor einem gesetzlichen 
Feiertag liegt, ein Gottesdienst gehalten werben fann, 
ber abenbs stattfindet unb woran bie ganze Gemeinde
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teilnehmen kann, bamit ber Reformationsgottesdienst nicht 
am darauffolgenden Sonntag, fonbern am tatsächlichen 
Reformationstag stattfindet. Wir sind uns barüber noch 
nicht ganz klar geworben, ob wir bas als schriftlichen 
Antrag an bie Synode verfassen füllten, ober ob wir uns 
hier erft aussprechen, inwieweit biefe Möglichkeit besteht, 
weil bas örtlich sehr ungleich fein wirb. Und wir wollen 
uns mal barüber unterrichten, ob bas überall eingeführt 
werben fann ober ob man bas einfach ben einzelnen Ge- 
meinben überlassen will, einen solchen Reformations- 
gottesbienft am 31. Oktober stattfinden zu lassen.

Landesbischof D. Bender: Es ift schon von bem Pfarr- 
konvent oon Freiburg vor etwa brei Wochen eine ähnliche 
Frage an uns gelangt, unb wir haben beschlossen, weil 
jetzt bie Zeit für eine Entscheidung in diesem Jahr zu 
kurz ift, bei ber nächsten Dekanskonferenz über biefe Frage 
zu sprechen. 3d) frage bie Synode, ob fie sich bem anschlie- 
sen fann, biefe Frage ber Dekanskonferenz zu überlassen, 
ober ob man fie hier im Ausschuß behandeln möchte. (All- 
gemeiner Beifall!)

Präsident Dr. Umhauer: Ist jemand gegen biefe An- 
regung? — Niemand.

Synodale Lindenbach: Das war mein Wunsch, ic bin 
einverstanden!

Synodale Schmitt: Hohe Synode! Bei ber ersten Sitzung 
ber letzten Synodaltagung war eine Eingabe bes Herrn 
Dr. Werner Lauterbach behandelt worben über bie soziale 
arbeitsmäßige Situation ber Berufsschüler, bie einen 
unhaltbaren Zustand ergeben hätte. Nach einer Aus- 
sprache seinerzeit laut Seite 3—5 bes Verhandlungsblattes 
war beschlossen worben, bie Gingabe an ben Oberkirchen- 
rat zu überweifen mit ber Sitte um Prüfung, Anhörung 
bes Herrn Lauterbach unb anberer Sachverständiger unb 
Berichterstattung an bie Landessynode.

Ich persönlich, unb ic glaube, auch eine. Reihe von 
Synodalen finb baran interessiert, ob tatsächlich im badi- 
schen Wirtschaftsleben Zustände in ber Ausbildung unb 
Beschäftigung Jugendlicher eingetreten finb, bie sozial unb 
arbeitsmäßig einen unhaltbaren Zustand darstellen. Ich 
möchte daher anregen unb fragen, ob eine solche Bericht- 
erftattung feitens bes Oberkirchenrats erfolgt, ober ob 
bie Angelegenheit ab acta gelegt werben fann infolge 
Anwichtigkeit.

Oberkirchenrat Katz: Ic möchte bie Anfrage von Herrn 
Direftor Schmitt hier gleich beantworten:

In Ausführung bes Beschlusses ber Frühjahrssynode 
über bie Gingabe oon Herrn Dr. Lauterbach unb ben 
übrigen evangelischen Religionslehrern an Berufsschulen 
hat ber Evang. Oberkirchenrat Herrn Dr. Lauterbach unb 
Herrn Dr. Geiger, ber ebenfalls Berufsschulreligionslehrer 
in Heidelberg ift, gebeten, in einer Sitzung des Oberkirchen- 
rats ausführlich über biefe Frage zu berichten. Herr Dr. 
Lauterbach hat in biefem Bericht einen Überblick über 
feine Beobachtungen unb über fein Material gegeben, bas 
er über bie Frage ber Lehrlingsbehandlung namentlich 
in ben mittleren unb tleineren Setrieben gesammelt hat. 
Wir finb bei ber Behandlung biefer Fragen mit ben beiben 
Srübern zu folgendem Grgebnis gekommen:

Herr Dr. Lauterbach foil einen Artikel über biefe Frage 
auf Grund feines Materials, bas sorgfältig erarbeitet 
unb gesichtet ist, für bie Presse verfassen unb diesen Ar- 
tikel bem Herrn Landesbischof übersenden. Diefer Artikel 
soll oom Herrn Landesbischof auf einer Pressekonferenz, 
bie vom Goang. Presseverband in ben Oberkirchenrat ge- 
beten werben soll, ber Presse übergeben werben, wobei 
ber Herr Landesbischof noch ergänzende Ausführungen 
machen wirb, bamit bie Rot unb bie Sorge ber evange- 
lischen Religionslehrer an ben Berufsschulen über bie 
Behandlung ber Lehrlinge auf biefe Weise ber Öffentlich-

feit unterbreitet wirb. Ferner wurbe baoon gesprochen, 
baß ber Akademieleitung nahegelegt werben foil, übet 
bas Problem ber Lehrlinge in ben Setrieben eine Aka- 
bemietagung durchzuführen, zu ber Sertreter ber Gewerk- 
schaft, Sertreter ber Berufsschulen, bet Religionslehrer, ber 
Eltern unb ber Arbeitgeber eingeladen werben füllen. Sei 
ber nächsten Arbeitstagung ber Religionslehrer an Be- 
rufsschulen, bie im April jebes Jahres stattfindet, füllen 
bie Religionslehrer nachdrücklich gebeten werben, bei 
Schwierigkeiten, bie sic nach der Seite hin ergeben, mit 
ben Gltern unb Meistern zu sprechen unb auf Abhilfe zu 
bringen. Falls sic hierbei Schwierigkeiten ergeben füllten, 
wirb bie Landeskirche sic helfend einschalten.

Soweit unsere bisherige Behandlung biefer Frage.
Synodale Kroll: Herr Präsident, liebe Konsynodale! 

Den erften Punkt, ben ic anschneiden wollte, hat Herr 
Konsynodale Schmitt bereits berührt. Sch möchte nur 
hinzufügen: Gs ift notwenbig, bas Problem bes Jugend- 
schutzes jetzt unb auf biefer Synode zu behandeln, weil 
ber Bundesgesetzgeber zur Zeit auch mit biefer Materie 
befaßt ift. Wenn wir in biefer Richtung ein Wort zu 
sagen hätten, wäre es günftig, wenn es balb gesprochen 
werben fönnte.

Das zweite Anliegen ift bie Aufnahme eines Antrags, 
ber ebenfalls in ber letzten Synode behandelt wurbe. Der 
Goang. Oberkirchenrat war gebeten worben, mit ber 
Sunbesleitung bes CUST zu verhandeln unb festzustellen, 
auf welchen Gesamtumfang sic bie Arbeit bes Cm in 
Saben erstreckt. Dabei ift damals in ber Debatte barüber 
gesprochen worben, baß auch über bie Gesamtausrichtung 
dieses Dienftes fowie feine kirchliche Mitverantwortung 
hier ein Bericht oorgelegt werben sollte, unb ic möchte 
ben Antrag stellen, wenn es sic bei biefem Bericht schon 
um bie ganze CVIM-Arbeit handelt, neben bem Finanz- 
ausschusz, ber natürlich in erfter Linie bamit zu befaffen 
ift, auch den Hauptausschuß mitberatend zu beteiligen.

Landesbischof D. Bender: Nach meiner Meinung sollte 
jetzt nicht in eine allgemeine Aussprache über ben CV3M 
unb feine Stellung zur Kirche eingetreten werben, zumal 
wir bem CVSM unb feiner Arbeit trotz einiger Schwierig- 
leiten in ber Vergangenheit positiv gegenüberstehen. Gs 
geht hier um bie Bemessung bes oom C3m erbetenen 
Zuschusses ber Landeskirche.

Präsident Dr. Umhauer: 3c möchte vorschlagen, baß wir 
biefe Frage ben Verhandlungen zwischen bem Finanzaus-
schus und dem Oberkirchenrat überlassen und das 
dann Bericht erstattet wird.

uns

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Die Verhandlungen mit dem 
CV3M würben geführt, ber Bericht ist eingekommen unb 
kann heute ober morgen im Finanzausschuß behandelt 
werben. (Allgemeiner Beifall.)

Synodale Dr. Angelberger: Hohe Synode, liebe Brüder! 
Klagen von feiten leibgeprüfter Angehöriger unb immer- 
währende Vorstellungen von Kollegen, eigentlichen Be- 
rufskollegen von mir veranlassen mich, heute zu einem 
nicht gerade einfach gelagerten Thema ganz kurz anregend 
bas Wort zu ergreifen.

Die Staatsanwaltschaft ift mit ihren Organen bei Vor- 
liegen eines Selbstmordes zur Mitwirkung berufen, unb 
zwar bei ber Klarstellung bes Beweggrundes unb bei ber 
Klärung ber Frage, ob ein Verschulden britter Personen 
vorliegt. Cs liegt mir völlig fern, heute hier vor Ihnen 
bie ganze Frage ber Beerdigung von Selbstmördern auf- 
zuwerfen; benn für sie ift m. E. bie Schaffung einer all­
gemein gültigen Regelung nicht möglich, vor allen Dingen 
im Hinblick auf bie Verschiedenartigkeit ber einzelnen 
Fälle. Gerade letzteres fam auch in bem uns zugegangenen 
Bescheid über bie Verhandlungen ber Bezirkssynoden bes 
Jahres 1954 (Ges. u. V.B1. 1956, Seite 23) zum Ausdruck.

Synode 3
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3c möchte heute vielmehr nur einen Teilakt der kirchlichen 
Bestattung herausgreifen. In ungefähr drei bis vier Ge- 
meinten des Bezirks bet Staatsanwaltschaft Mannheim 
wird bei bet Beerdigung von Selbstmördern das Läuten 
ber Glocken unterlassen, unt ties ist immer wieber Gegen- 
stand ber Klage leibgeprüfter Hinterbliebener. Mit Recht 
führte ein Angehöriger vor einiger Zeit aus, bas Ge- 
läute ber Glocken gelte doch nicht als Dienst für ben Toten, 
sondern falle zum Gottesdienst unt zur Verkündigung von 
Gottes Wort rufen. Diese Ansicht möchte ic mir zu eigen 
machen unb Sie bitten, zu prüfen, ob man nicht diesen bas 
Glockengeläute versagenden ober unterlassenden Gemein- 
ben raten sollte, von diesem Brauch abzugehen; denn es 
barf, um bie Worte bes Bescheides auf bie Verhandlungen 
ber Bezirkssynoden bes Jahres 1954 zu gebrauchen, in 
dieser Hinsicht feine Beerdigung zweiter Klasse geben. 
(Allgemeiner Beifall.)

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Die Liturgische Kommis- 
sion betam von ber Landessynode ben Auftrag, ben Litur- 
gischen Wegweiser zu überarbeiten. Das ift geschehen. Ein 
Teil dieses Liturgischen Wegweisers ift auch ber Entwurf 
einer Läuteordnung. Ic möchte also vorschlagen, das wir 
abwarten, bis bas gesamte Volumen bes Liturgischen 
Wegweisers ber Synode vorgelegt wirb, unb das wir 
bann im Rahmen dieser Läuteordnung uns Ihren Antrag 
weiter überlegen.

Präsident Dr. Umhauer: Sind Sie bamit einverstanden 
Herr Dr. Angelberger? (Zuruf: Ja!) — Die übrigen 
Synodalen auch? — Das ift ber Fall. So ist bie Sache 
für heute erledigt.

Synodale W. Schweikhart: Ic wollte fragen, ob wir 
von bem Finanzreferenten bes Oberkirchenrats, Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy, eine Zwischenantwort ober einen 
Zwischenbericht erhalten fönnten über bie Ermittlungen 
in Sachen ber Besserstellung ber hauptamtlichen Kir- 
chendiener. Wir haben uns bamals sehr ber Sache 
angenommen in ber letzten Tagung. Wir haben zwar 
gesagt, es werbe ein Entwurf von Richtlinien für bie 
Bezahlung dieser Leute vielleicht schon auf ber Herbst- 
synode vorgelegt werben können, aber ic glaube, bas 
wirb wahrscheinlich nicht möglich fein. Es wäre aber doch 
wertvoll für uns zu wissen, was inzwischen gegangen ist, 
wenn es möglich ift, barüber uns Austunft zu geben.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Wir haben bei anberen Kir- 
chen festgestellt, wie bei ihnen vorgegangen wirb. Die an- 
gefragten Kirchen haben mitgeteilt, dasz fie es unterlaffen 
haben, ^Richtlinien für bie Besoldung von Kirchendienern 
zu erlassen, weil auch bei ihnen bie Verhältnisse fo ver- 
schieden liegen wie bei uns. Dagegen stellten wir fest, 
das bei biefen Kirchen bie fog. hauptamtlichen Kirchen- 
biener wie bei uns einheitlich behandelt werben.

Eines Tages erschien bei mir ein Vertreter ber Gewerk- 
schaft unb setzte sic energisch bafür ein, das ber Ober- 
kirchenrat Richtlinien für bie Besoldung ber Kirchen- 
biener aufftelle. Zunächst glaubte ich, aus ben Nuszerungen 
bes Gewerkschaftsvertreters entnehmen zu müssen, bah er 
sic für sämtliche Kirchendiener verwenbe. Diefe Annahme 
stellte sic aber als nicht zutreffend heraus; fein Interesse 
galt nämlich nur ben wenigen hauptamtlichen Kirchen- 
bienern. Wir haben uns bann dahin geeinigt, ba ber 
Oberkirchenrat nicht entscheiden fann, wie ein Kirchen- 
biener in Mannheim ober Karlsruhe besoldet wirb, auf 
ber Synode anzuregen, bie Städtekonferenz möge sic mit 
ber betreffenben Frage befassen.

Synodale Kroll: Ich bitte sehr um Entschuldigung, wenn 
ich nochmals bie Frage bes Jugendschuges unb 
ben Bericht, ben wir betommen haben, kurz anspreche. Wir 
haben vorhin einen Bericht entgegengenommen, in bem 
festgestellt wurbe, bah eine Aussprache stattgefunden hat,

unb bah bei dieser Aussprache baran gedacht worben ift, 
einen Öffentlichkeitsschritt in ber Sache zu tun. Wenn wir 
bie Eingabe, bie uns in ber Frühjahrssynode vorlag, an- 
sehen, so sind hier für meine Begriffe sehr harte Worte 
barin enthalten von ber „übermäszigen Beanspruchung von 
Jugendlichen zur Akkordarbeit", „berufsfremder Verwen- 
bung im Betrieb“, „unhaltbaren Zuständen". Es ift bann 
in diesem Antrag bie Landessynode angerufen worben, 
geeignete Masznahmen zur Abstellung dieser Rotftänbe 
herbeizuführen. Es wurbe weiter sehr ausführlich von 
vorliegendem Material gesprochen.

Run glaube ich, bah diese Fragen unb dieses Material 
natürlich auch uns interessieren mühten, weil auch weiter 
von „schweren gewiffensmähigen Belastungen" bie Rebe 
ift. Es bleibt für mich die Frage: Ist es tatsächlich an bem 
—unb wir tonnten aus bem Bericht bes Herrn Oberkirchen- 
rats hier nichts Konkretes entnehmen —, bah im Raume 
unserer Landeskirche solche Misstände vorhanden sind, ober 
ift es nicht vielmehr fo, das vielleicht bestimmte einzelne 
Schwierigkeiten zu sehr verallgemeinert würben? Oder 
wie sind bie Dinge tatsächlich? Ich weih nicht, ob wir 
als Synode, nachbem bie Sache in dieser Form uns vor- 
getragen wurbe unb vorlag, jetzt noch darauf verzichten 
tönnen, diese Fragen etwas näher unb gründlicher zu 
prüfen. Es bleibt also nun zu entscheiden, ob bie Synode 
mit bem vom Herrn Oberkirchenrat vorgeschlagenen Weg 
sic einverftanben ertlärt unb ihn als genügenb erachtet 
ober ob wir tatsächlich uns nun mit diesem Anliegen noch 
einmal ausführlich beschäftigen müssen.

Meine Frage geht also dahin: Ist ber vom Oberkirchen- 
rat vorgeschlagene Weg gangbar? Das würbe bann ber 
Fall fein, wenn sic inzwischen herausgestellt hätte, bah 
bie Borwürfe, fo wie fie hier vorgetragen wurben, etwas 
zu weit gingen.

Landesbischof D. Bender: Schon bamals, als diese Ein- 
gäbe von Bruber Lauterbach vor bie Synode fam, habe ic 
gebeten, bie Sache forgfältig zu behandeln, weil ber Schritt 
einer Synode an bie Öffentlichkeit begrünbet fein musz. 
Wir haben in ber Aussprache mit Bruber Lauterbach 
unb Bruber Geiger eine Menge von Einzeldingen vor- 
getragen betommen, unb es h«t Bruber Lauterbach immer 
barauf hingewiesen, bah er eine schriftliche Befragung bei 
einer Reihe von Schülern unb Schülerinnen an zwei ober 
brei Schulen vorgenommen habe, unb bah dieses Material 
bei ihm läge. Ic habe ihn beswegen bann gebeten, biefes 
Material in einem Artikel zusammenzufassen, ben ic bann 
u. I. mit meinem Ramen unterzeichnen würbe. Das ift 
bis heute nicht geschehen. Bevor ic aber bas Material 
nicht vor Augen habe unb bie Zusammenfassung in bem 
Aufsatz, so lange habe ic barüber fein Urteil. Darum 
bitte ic bie Synode, bah nicht zu schnell ein öffentliches 
Wort zu dieser Sache gesprochen wirb. Wir prüfen bie 
Angelegenheit, unb es wirb bas geschehen, was bann ge- 
schehen tann. Sollte es fich als notwendig erweisen, bah 
bie Synode mit ber Frage befaszt wirb, so werben wir 
bie Angelegenheit noch einmal vor bie Synode bringen. 
Auch bei der Aussprache mit ben beiben Brübern habe ic 
immer wieber sagen müssen, bah ic kein gutes Gefühl 
habe, wenn man ben ordentlichen Weg nicht einhält, bas 
heizt: wenn ein Fall zur Kenntnis eines Religionslehrers 
tommt, fo sollte man nicht warten, bis man zwanzig ober 
dreiszig ober vierzig Fälle hat, um bann einen Schritt in 
bie Öffentlichkeit zu tun, sondern ber gegebene Weg 
ift, bah der Religionslehrer auf biefen fonfreten Fall zu- 
geht, ihn festnagelt, unb, wenn nötig, sic an bas Jugend- 
amt ober an bas Gewerbeaufsichtsamt ober an bie Stelle 
wenbet, bie ben Jugendschut unter sic hat. Erft wenn 
diese Instanzen verfagen follten, täme ein Schritt ber 
Kirche in Frage. Ic möchte unseren Brübern, bie an ben

'
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Gewerbe- unb Handelsschulen unterrichten, diesen Weg 
als ben zunächst gegebenen empfehlen.

Synodale Hörner: Da nun bie Sache mal in Gang ge- 
fommen ift unb uns ja baran liegen musz, das biefe Dinge 
nicht einfach oon einem Einzelfall ober oon Einzelfällen 
her aufgebauscht werben, wäre es vielleicht gut, wenn 
wir bie Synodalen in ihren Bezirken bitten würben, so- 
balb fie etwas erfahren, bas zu überprüfen unb noch als 
Material in bie Verhandlung ber Brüder mitzubringen, 
daß wir also nicht nur Material oon bem Fall Heidelberg 
haben.

Synodale Hammann: In bem schon oorhin zitierten 
Protokoll auf Seite 3 unferer letzten Dagung oom Früh- 
jahr 1956 heizt es in biefer Eingabe bes Herrn Dr. Lauter- 
bac ziemlich am Ende:

„Daß wir babei im Bereich ber kirchlichen Werke unb 
Mutterhäuser einen besonders strengen Maszstab an- 
legen...“ usw.

Darnach finb nun bereits kirchliche Werke unb Mutter- 
häuser zitiert worben. Ich war ben ganzen Sommer über 
barauf gespannt, einmal bie betreffenden Unterlagen vor- 
getragen zu bekommen ober immerhin Einsicht nehmen 
zu fönnen. Denn wenn auch mit biefer etwas vorsichtigen 
Formulierung nicht gerabe bie Gravamina diesen Stellen 
zugeschoben werben sollten, so wurbe bamit boch proto- 
kollarisch feftgelegt, das auch an biefer Stelle ber kirch- 
lichen Werke eine Reihe ber zitierten Mizstände aufge- 
treten finb. Ich würbe es begrüszen, wenn wir in ber 
Synode über biefe Vorgänge einmal Bericht erhielten. 
Aber es hat natürlich nur bann einen Sinn, barüber fich 
auszusprechen, wenn bie Betroffenen vorher dazu im 
Einzelfall Stellung nehmen, ben Fall auch ihrerseits prü- 
fen unb u. U. mit bem Antragsteller Dr. Lauterbach spre- 
chen tonnen. Wir finb alle miteinander sehr baran inter- 
essiert, das gerabe auf biefem Gebiet nicht allzu lange 
wegen formaler Schwierigkeiten mit ber Abstellung oon 
Miszständen zugewartet wirb. Wir fönnten, benfe ich, bei 
unferer Aussprache boch manches klären.

Ich möchte deshalb bitten, das ein Weg gefunden wirb, 
wonach biefe zitierten Stellen — ic beschränke mich auf 
mein Ressort „kirchliche Werke unb Mutterhäuser" — in- 
standgesetzt werben, bie Einzelheiten zu erfahren. Ic 
würbe es fehr begrüszen, wenn im Laufe ber nächsten 
Monate barüber Erhebungen angestellt werben unb wir 
Ihnen bann etwa bei ber nächsten Tagung bas Ergebnis 
oortragen fönnten.

Sc unterstütze deshalb bie Anregung oon Synodale 
Kroll sehr unb bitte, ber Oberkirchenrat möge diesen Weg 
finben. (Allgemeiner Beifall.)

Landesbischof D. Bender: Noch ein Wort zur Behand- 
lung biefer Frage: Es fann sic nicht um eine Protest- 
aftion ber Kirche handeln, Jonbern barum, das Mizstände, 
wo fie auftreten, angegangen unb abgestellt werben. Er- 
folg verspricht nur, wenn fonfrete Fälle angepackt werben. 
Allgemeine Hinweise oerhallen nutzlos. Wie gesagt, haben 
wir bie zugesagten Unterlagen noch nicht erhalten.

Synodale Dr. Wallach: Wenn ic den Herrn Kollegen 
Kroll richtig verstanden habe, so ist im Augenblick ein 
Gesetz eben in dieser Hinsicht in Vorbereitung. Es würde 
sicherlich die versammelte Synode interessieren, um welche 
Gesetzgebung es sic handelt und welche Einfluzmöglich- 
feit Kollege Kroll als Mann des politischen Lebens von 
hier aus auf diese Gesetzgebung sieht, damit wir gegebenen- 
falls prüfen könnten, ob eine entsprechende Verlaut- 
barung an die gesetzgebenden Organe ergehen könnte ober 
nicht.

Synodale Kroll: Im Augenblick finb verschiedene Vor- 
lagen in ber Beratung des Deutschen Bundestages über 
bie Erweiterung bes Jugendschutzes. Es ist über ben Am- 
fang unb bie Art ber Behandlung dieses ganzen Materials 
noch nichts endgültiges auszusagen. Es hat sic noch nicht 
abgezeichnet, welche Vorlage im wesentlichen beraten 
werben wirb. Die gesamte gesetzgebende Arbeit läuft auf 
eine Verbesserung bes Jugendschutzes im ganzen hinaus. 
Ich glaube, mehr ist im Augenblick unb an biefer Stelle 
nicht zu sagen. Wesentlich wäre für uns bie Feststellung 
ber Tatbestände, oon benen aus eine Stellungnahme ber 
Synode möglich gewefen wäre. Wir können hier nicht ein- 
fach sagen: wir gehen barüber hinweg, ober wir vertagen 
auf bie nächste Synode. Ic glaube, dasz ber vorgeschlagene 
Weg bes Herrn Landesbischofs richtig ift, wenn bie Dinge 
zurechtkommen Jollen unb berücksichtigt werben Jollen.

Synodale Dr. Körner: Ic wollte eine Anregung dahin- 
gehend geben, bag wir hier in Ehrfurcht bes Todes bes 
kürzlich verstorbenen Direktor Uhrig gebenfen, ber ja 
jahrelang als Synodaler unserer Synode gebient hat.

Päsident Dr. Amhauer: Ich banfe Ihnen, Herr Dr. Kör- 
ner, für biefe Mitteilung. Ic habe nicht gewuszt, das ber 
auch oon mir hochverehrte frühere Konsynodale Dr. Uhrig, 
mit bem ic feit bem Jahre 1928 in ber Synode zusammen- 
gearbeitet habe unb ber lange Jahre ben Posten versehen 
hat, ben heute Herr Pfarrer Schweikhart einnimmt, ge- 
storben ift. Ich hätte sonst selbstverständlich bei Beginn 
ber Sitzung Anlasz genommen, feiner in Dankbarkeit ehrend 
zu gebenfen. Mit mir werben alle biejenigen Synodalen, 
bie mit ihm zusammen in ber Synode saszen, fein Hin- 
scheiden lebhaft unb herzlich betrauern. — Ic barf Sie 
bitten, zu Ehren feines Andenkens sic oon ben Sitzen zu 
erheben. — Ic banfe Ihnen!

Landesbischof D. Bender: Sch möchte ber Synode mit­
teilen, dasz ic bei ber Beerdigung oon Herrn Oberstudien- 
birettor Dr. Uhrig war, bem ic auch persönlich nahestand. 
Ich habe als Vorsitzender bes Verwaltungsrates bes 
Diakonissenhauses Nonnenweier, beffen langjähriges Mit- 
glied ber Verstorbene war, gesprochen, aber babei auch ein 
Wort bes Dankes für bie Arbeit gejagt, bie Oberstudien- 
bireftor Dr. Uhrig unferer Kirche als langjähriger Alte- 
ster unb Synodaler geleistet hat.

Präsident Dr. Amhauer: Ich banfe Ihnen, Herr Landes- 
bischof! — Nun finb wir am Schluß unferer Sitzung an- 
gelangt.

Synodale Dr. Wallach spricht bas Schluzgebet.



12 Zweite Sitzung

Zweite öffentliche Sitzung

Herrenalb, Dienstag, den 3 0. Oktober 1956, 16 Uhr.

Tagesordnung

I.
Bekanntgabe von Eingängen.

II.
Berichte bes Finanzausschusses über
l.bie Eingabe bes Pfarrers Heinzelmann in Mann- 

beim bett, bie Stellenzulage ber Geistlichen
Berichterstatter: Synodale Geiger.

2. ben Antrag ber Synodalen Dr. Angelberger, Schmitt 
unb Mölber betr. bie Dienstverhältnisse ber älteren 
Gemeindehelferinnen

Berichterstatter: Synodale Schmelcher.
3. bie Eingabe bes CV3M wegen Erhöhung bes jähr- 

lichen Zuschusses ber Landeskirche
Berichterstatter: Synodale Adolph.

4. bie Eingabe bes Johannes-Brenz-Heimes in Wolfach 
roegen eines Zuschusses

Berichterstatter: Synodale Hürster.
5. bie Eingabe bes Pfarrers Eonrabi in Meersburg u. a. 

um Gewährung non Beihilfen zu ben gesteigerten 
Kosten für ben auswärtigen Schulbesuch von Kindern 
ber auf bem Lande wohnenden Pfarrer unb kirchlichen 
Bediensteten

Berichterstatter: Synodale Dr. Schmechel.
III.

Berichte bes Hauptausschu[[es über
l.bie Eingabe ber Bezirkssynode Schopfheim ben 

Katechismus bett.
Berichterstatter: Synodale Lic. Lehmann.

2. bie Eingabe bes Oberstudiendirektors Dr. Kindt- 
Heidelberg roegen Besetzung ber Theologischen Dozen- 
tur am Pädagogischen Institut Heidelberg

Berichterstatter: Synodale Dr. Rave.
3. den Antrag bes Synodalen Dr. Körnet bett. Ab- 

schnitt 10 ber Tauforbnung
Berichterstatter: Synodale Dürr.

4. die Eingabe der katechetischen Beauftragten 
gesetzlicher Festlegung ihrer Aufgabe

Berichterstatter : Synodale Dr. Wallach.
IV.

roegen

Verschiedenes.
*

Präsident Dr. Umhauer eröffnet die Sitzung.
Synodale Haus spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Amhauer: Ich habe die Freude, Herrn 

Dekan Hermann aus Ekzlingen zu begrüszen, der, wie wir 
bereits gewöhnt sind, von unserer württembergischen Nach- 
barkirche zu unseren Tagungen entsendet worden ift. Wir 
freuen uns, Herr Dekan, besonders darüber, dasz Sie 
wieder gekommen sind, weil roir Sie doch schon feit meh- 
reren Tagungen fennen und schätzen gelernt haben, so dasz 
roir Sie bereits als einen der Unsrigen ansehen. Also herz- 
lichen Dank für Ihr Erscheinen! Und ic bitte Sie, Ihrer 
Landeskirche unseren Dank für die Entsendung Ihrer Per- 
son als Vertreter auszusprechen. Ic nehme an, Herr 
Dekan, dasz Sie auch ein paar Worte sagen wollen und 
erteile Ihnen dazu bas Wort.

Dekan Hermann: Hochverehrter Herr Landesbischof! 
Herr Präsident! Siebe Brüder! Was ein Stammgast fei, 
roas bas Anziehende baran fei, ein Stammgast zu sein, 
bas fann ic bei Ihnen erleben, unb ic danke Ihnen sehr 
dafür, dar ic mich so roenig als Auszenseiter fühlen muß 
in Ihrer Mitte. Ic habe gesehen heute morgen, dasz bie 
Arbeit immer bie gemeinfamen Aufgaben unb Sorgen 
betrifft. Vielleicht barf ic ein paar Worte sagen über bas, 
roas nächste Woche unsere Württembergische Synode in 
Bad Boll beschäftigt. Der Hauptgegenstand ift bie Trau- 
ungsagende, bie uns im Ausschuß in sechs Sitzungstagen 
sehr in Atem gehalten hat. Das Grundsätzliche ber kirch- 
lichen Trauung steht ja bei allen Landeskirchen im Mittel- 
punkt bes Interesses. Hier ganz flat zu sehen, roas in ber 
Eheschliezung gegenüber bem staatlichen Akt benn eigent- 
lic bie Besonderheit bes kirchlichen Aktes fei, ift bringenb 
notwendig, ehe man im einzelnen liturgisch gestaltet.

Das anbere, roas uns beschäftigt, ist, das unser erstes 
Jahr bes staatlichen Steuereinzugs mit Sorgen abge- 
schlossen hat. Wir haben einen recht stattlichen Fehlbetrag 
unb roerben von 7 auf 8 Prozent erhöhen müssen, roas 
nicht gerabe schön ift gerabe im erften Jahr. Es lag uns 
baran, mit ber Katholischen Äirche im selben Steuersatz 
Seite an Seite zu gehen, aber es hat sic gezeigt, dasz bas 
falsch roar.

3c barf unferer Synode Ihre Grüze mitnehmen unb 
banfe Ihnen sehr, das ic an Ihrer Arbeit teilnehmen 
barf. (Allgemeiner Beifall.)

I.
Präsident Dr. Umbauet: Es ift noth folgendes Tele- 

gramm eingegangen:
„Die französischen unb deutschen Teilnehmer an ber 

Tagung für Industriearbeiter in Görwihl senden ber 
Landessynode herzliche Grüze.

Albert-Schweitzer-Haus Görwihl."
Unser Konsynodale Kley roirb dazu einige Worte bet 

Erläuterung fagen.
Synodale Klen: Ich bin über diesen telegraphischen 

Grusz aus Görwihl sehr erfreut. Ich habe auf ber Fahrt 
zur Synode am Samstagabend in Görwihl Station ge- 
macht unb an ber Eröffnung dieses deutsch-französischen 
Treffens teilgenommen. Das Evangelische Arbeiterwerk 
unferer Bad. Landeskirche hat im Zusammenwirken mit 
ber Evang. Akademie Bad Bol dieses erfte deutsch-fran- 
zösische Arbeitertreffen veranstaltet. Es sind zu dieser 
Tagung in Görwihl vierzig Arbeiter erschienen, barunter 
achtzehn Franzosen aus ber Gegend um Belfort mit einem 
Pfarrer. Sie alle finb ber deutschen Sprache nicht mächtig. 
Die Beratungen unb bie Aussprache, bie in erfter Linie 
sozialpolitischen unb betrieblichen gemeinfamen Sorgen 
geroibmet ift, roirb durch einen Dolmetscher übermittelt, 
ben bie Evang. Akademie Bad Bol gestellt hat. Die Ar- 
beiter roerben heute Nachmittag mit einem Omnibus nach 
Boll fahren, roo bie Tagung bis Samstag ihren Fortgang 
nehmen roirb. Wir haben am Samstag in einer gemein- 
samen Eröffnungsfeier, in ber ic auch bas Wort er- 
griffen habe, gemeinsam zunächst mit bem Choral be- 
gonnen: Lobet ben Werten, ben mächtigen König ber 
Ehren, ben bie Franzosen in ihrer Sprache unb bie Deut- 
schen in unferer Sprache gesungen haben. Es ift uns auch
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geschenkt worden, zum Schluß dieser gemeinsamen Feier 
gemeinsam das Vaterunser in beiden Sprachen zu beten.

Wenn wir zurückdenken an die Zeit vor elf Jahren, als 
wir uns noch als Feinde gegenüberstanden, und wenn wir 
auch daran denken, das in der Besatzungszeit es nie zu 
einer rechten Annäherung kommen wollte, so dürfen wir 
doch mit groszer Dankbarkeit daran denken, dasz solche 
Treffen heute wieder möglich sind und dasz uns hier eine 
gemeinsame Möglichkeit gegeben ift, Sott mit beiden 
Sprachen und in einem Seifte zu loben.

3c darf diese Gelegenheit benutzen. Ihnen zu sagen, 
dasz in dem Albert-Schweitzer-Haus in Görwihl, dem 
jüngsten Kinde unserer Badischen Landeskirche, ein reges 
Leben herrscht, dasz das Haus — schon jetzt fann man das 
sagen — zu dem geworben ift, was es werben sollte, näm- 
lic einem Mittelpunkt in ber südbadischen Diaspora. Das 
Männerwerk gibt sic grosze Mühe, Menschen bort oben zu 
Tagungen unb Freizeiten zusammenzuführen. Das Haus 
bient in erfter Linie berufsständischen Tagungen. Es finb 
bort Arbeiter, Arbeiterinnen, Beamte bes Zolles, ber 
Justiz, Strafvollzugsbeamte usw. versammelt. Vor wenigen 
Wochen hat in Görwihl bie erfte Tagung mit (Solbaten 
ber neuen Bundeswehr ftattgefunben, zu ber fünfzig Sol- 
baten erschienen finb mit einem Wehrdienstdekan unb zwei 
Vikaren. Neben diesen berufsständischen Tagungen finben 
auch Pfarrfreizeiten ftatt. Das Haus war letztes Jahr 
einen Monat lang bem Müttergenesungswerk offen ge- 
ftanben, es finb im Sommer Familiengemeinschaften dro- 
ben. Auch oon ben Pfarrfamilien aus bem Often, bie wir 
eingeladen haben, haben bie meiften ihren Urlaub in 
Görwihl verbracht. Auch bie lieben Säfte aus bem Often, 
bie heute unter uns weilen, haben in Görwihl brei Wochen 
zugebracht, bevor sie hier zur Synode gekommen sind.

Ein befonberes Anliegen ift es uns, dasz in Görwihl 
auch ökumenische Freizeiten ftattfinben, wie bies jetzt mit 
biefer Tagung unb mit einer vor einigen Wochen statt- 
gefunbenen Tagung, bei ber Holländer, Österreicher, Fran- 
zosen unb Schweizer miteinanber waren, versucht wurbe.

Das Haus ift meiftens überbelegt. Es finb, ba wir noch 
eine Pfarrwohnung bort eingerichtet haben unb ber Speise- 
faal bes Hauses als Gottesdienstraum für bie Semeinbe 
gilt, im Haus nur noch zweiundzwanzig Betten, so dasz bei 
Tagungen mit vierzig unb fünfzig Teilnehmern, was faft 
bie Siegel bildet, etwa dreiszig Teilnehmer ausquartiert 
werben müssen. Es hat auch schon eine Tagung für Polizei- 
beamte mit einhundertzwanzig Teilnehmern stattgefun- 
ben. Die Tatsache, das bas Haus schon jetzt zu klein ift, 
hat uns in ber letzten Kuratoriumssitzung bewogen, uns 
barüber Sebanfen zu machen, das eines Tages eine Er- 
weiterung bes Hauses ins Auge gefast werben muß. Das 
Kuratorium wirb wahrscheinlich in ber Frühjahrssynode 
einen dementsprechenden Antrag vorlegen, unb ic würbe 
mic freuen, wenn Sie bie Freude hätten, hier ein Ja 
dazu zu finben.

Präsident Dr. Amhaner: Ic schlage vor, dasz wir dieses 
Begrüszungstelegramm durch ein Telegramm erwibern. — 
Es wirb bie Abfenbung bes folgenden Telegramms be- 
schlossen:

„Französisch-deutsches Arbeitertreffen in Bad Boll, 
Evang. Atabemie.

Die Synode ber Badischen Landeskirche erwibert bie 
Grüsze aufs herzlichste unb wünscht Ihrer Begegnung 
gefegneten unb brüderlichen Verlauf."

II, 1.
Präsident Dr. Umhauer: Nun fommen wir zu bem Be- 

richt bes Finanzausschusses über bie Eingabe bes Pfarrers 
Heinzelmann in Mannheim betr. bie Stellenzulage

ber Geistlichen. — Die Eingabe hat folgenben Wort- 
laut:

„Die Stellenzulagen ber Geistlichen finb geftaffelt 
nach ber Seelenzahl festgesetzt SD. 1928 S. 30. Die 
Seelenzahl wirb nach ber letzten Volkszählung errech- 
net. Schwankungen in ber Seelenzahl zwischen zwei 
Volkszählungen werben nach bisheriger Übung grund- 
sätzlich nicht berücksichtigt. Gemäz Erlaß vom 28. Mai 
1956 Nr. 9458 fann davon abgegangen werben, wenn 
sic bie Seelenzahl um ein Drittel feit ber letzten Fest- 
setzung erhöht hat. Die Gemeinden wachsen heute be- 
sonders in ben wieder aufzubauenden Stäbten fehr 
rasch. Die letzte Volkszählung war 1950. Eine neue 
Volkszählung ift nicht in Sicht. Das benötigte Drittel 
an Zuwachs jeboch ift fo hoc gegriffen, das ber be- 
treffenbe Geistliche jahrelang an feiner gröszer gewor­
benen Gemeinde Mehrarbeit tut, ohne in ben Genusz 
ber ihm nach ber Staffelung zustehenden Stellenzulage 
Zu fommen, bis ein Drittel an Zuwachs feiner Ge- 
meinbe erreicht ift.

Die Hohe Synode möge deshalb beraten, ob eine 
neue Festsetzung ber Stellenzulage nicht unabhängig 
von ber Volkszählung sofort vorgenommen werben 
müszte, um bann in einem zu beftimmenben Turnus, 
etwa alle zwei ober brei Jahre, überprüft zu werben.

In Mannheim beispielsweise wurbe bie Stellen- 
Zulage nach dem Staub vom 1. 1. 1953 festgesetzt. Seit- 
bem finb bald vier Jahre oergangen, unb bie Seelen- 
Zahl wirb sic in manchen Gemeinden beträchtlich, wenn 
auch nicht überall um ein Drittel, erhöht haben. Durch 
eine neue Festsetzung würbe deshalb ein Teil ber Geist- 
lichen in Ihrem Gehalt günftiger gestellt werben, ohne 
das es einer Gehaltsänderung bebürfte. Lediglich bie 
Durchführung ber bereits 1928 vorgesehenen Staffe- 
lung auf ben tatsächlich vorhandenen Seelenstand wäre 
erforderlich."

Berichterstatter Synodale Geiger: Liebe Brüder! Der 
Finanzausschuß hat über diesen Antrag eingehend beraten.

Nach bem Abänderungsgesetz, betr. bie Dienstbezüge ber 
Geistlichen vom 10. 3. 1927 (OSSl. ber Landeskirche 1927, 
Seite 22) ift feftgelegt, dasz ber Oberkirchenrat bie Fest- 
setzung ber Seelenzahl beftimmt, bie für bie Höhe ber 
Stellenzulage maszgebend ift. Bis 1955 wurbe bies fo 
gehandhabt, dasz bie letzte Volkszählung für bie Seelen- 
Zahl ber Kirchengemeinde marzgebend war. Seit 1956 
wurbe oom Oberkirchenrat nicht mehr ftrift baran fest- 
gehalten, sondern eine Neufestsetzung ber Stellenzulage 
oorgenommen, wenn sic bie Seelenzahl gegenüber ber 
letzten Volkszählung um ein Drittel nachweisbar vermehrt 
hatte.

Es wurbe vom Finanzausschuß anerkannt, dasz in ber 
bisherigen Slegelung eine Härte liegt, unb es wurbe be- 
raten, wie bem abgeholfen werben fönne. Verschiedene 
Vorschläge, etwa bas Drittel auf 20 ober 25 Prozent herab- 
zusetzen, hält ber Finanzausschuß nicht als geeignetes 
Mittel, um bie in ber Eingabe geschilderte Härte zu be- 
heben. Wenn tatsächlich bie für bie Höhe ber Stellen- 
Zulage maßgebende Seelenzahl überschritten wirb, sollten 
nicht Jahre vergehen, bis ber Pfarrer auch die entspre- 
chenbe Stellenzulage erhält.

Der Finanzausschuß ift deshalb ber einmütigen Auf- 
fassung, ber Synode zu empfehlen, an ben Oberkirchenrat 
bie Sitte zu richten, im Rahmen feiner Zuständigkeit ab 
fofort 5ie Stellenzulage jeweils auf Antrag nach ber tat- 
sächlichen Seelenzahl zu bewilligen.

Synodale Mölbert: Liebe Konsynodale! Bei ben Be- 
ratungen bes Finanzausschusses ift wohl eines nicht zur 
Diskussion geftanben, nämlich die Feststellung ber Seelen- 
Zahl. Es ift feit 1950 feine Volkszählung mehr gewesen.
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Die Wohnungszählung, die jetzt im Oktober bzw. Sep- 
tember stattgefunden hat, soll gelten als Volkszählung. 
Dabei ist aber eines nicht berücksichtigt: die Konfession der- 
jenigen, die sic auf diese Wohnungsliste eingetragen 
haben. Wir haben in unserer Diaspora, aber auch 3- B. in 
Rastatt und Baden-Baden die großen Schwierigkeiten fest- 
zustellen, wieviel Evangelische in unseren Gemeinden sic 
befinden.

Zum andern möchte ic sagen, das die Rathäuser uns 
die Unterlagen zur Feststellung der konfessionellen Zuge- 
hörigkeit nicht gern überlassen, bevor nicht die Lohnsteuer- 
farten alle ausgeschrieben sind. Herr Oberkirchenrat Dr. 
Bürgy hat wohl an alle Pfarrämter in einem Erlaß 
wieder erneut gemahnt, das wir die konfessionelle Zuge- 
hörigkeit aus den Haushaltslisten überprüfen fallen; denn 
ic weis von vielen, die als Saisonarbeiter irgendwo 
arbeiten — ic weis an dem groszen RATO-Krankenhaus 
bei uns —, dasz da einige hundert Arbeiter einige Monate 
gearbeitet haben, die sic aber nicht polizeilich gemeldet 
haben als evangelisch ober katholisch, sondern fie haben 
einfach „vd" hingeschrieben, b. h. verschiedener Konfession. 
Das heiszt, wir haben keine Einkommensteuer vom Lohn 
erhalten, auch natürlich bie Landeskirche nicht. Es ist 
natürlich für uns wichtig zu erfahren, wenn ber Antrag 
bes Finanzausschusses durchgeführt werben soll, dasz wir 
in ben Stand gesetzt werben, wir Pfarrer, bie Seelen- 
zahl genau zu ermitteln.

Ic würbe zu bem Finanzausschuszvorschlag noch bas 
vorschlagen, das bann bie Erhöhung ber Stellenzulage 
geschieht, sobald bie Seelenzahl bie höhere Stufe recht- 
fertigt. Es ist mir jetzt nicht ganz gegenwärtig, wie bie 
Staffelung ift. Ich glaube von 2000 bis 3000 unb bann 
von 3000 bis 4000, unb bann 4000 unb barüber. Das 
wurbe ja wahrscheinlich besprochen.

Dann hängt eng mit dieser Stellenzulage ber Geist- 
liehen wohl auch bas zusammen, was ich auf der letzten 
Synode angeregt habe, nämlich bie Neufestsetzung ber 
Filialdienst- unb Diasporadienstvergütung. Ic weist nicht, 
wieweit bas Rechnungsamt bereits bie Statistik, bie jebem 
Pfarrer ja zugegangen ift, schon bearbeitet hat. Vielleicht 
fann uns Herr Oberkirchenrat Dr. Bürgy ba irgenbetwas 
barüber schon sagen. Ich hätte nur noch eine Sitte babei, 
daß, wenn biefe neuen Vergütungen, festgesetzt vom Rech- 
nungsamt, ben einzelnen Pfarren angewiefen werben, 
vielleicht eine kleine Bemerkung barauf gemacht wirb, 
bah bie Filialdienstvergütung, bie ja mit bem Gehalt bes 
Pfarrers ausbezahlt wirb bisher — wirb wahrscheinlich 
auch nicht anbers in Zukunft gedacht fein — (dasz biefe 
Filialdienstvergütung) zu verteilen ift, wenn ein ober 
zwei Vifare ba finb, je nach ber Dienstleistung im Filial. 
Das ift nicht allen Pfarrern unferer Landeskirche bekannt.

Dann noch etwas über bie Haushaltslisten. Unsere 
Flüchtlinge — also bie Heimatvertriebenen wollen wir 
ja heute jagen —, bie bei uns jetzt feit balb fieben, acht 
Jahren ba jinb, tragen sic auf ben Haushaltslisten immer 
noch als evang.-lutherisch ein. Ic weis nun nicht, wie es 
auf ben Rathäusern gehandhabt wirb. Sei uns in Bühl 
habe ich auf bem Rathaus veranlagt, dasz, wer nicht offi- 
ziel sic aus ber Evangelischen Kirche abgemelbet hat unb 
nach ber Vereinbarung mit ber Freien Lutherischen Kirche 
dorthin sic zugemeldet hat, einfach als evangelisch zu gel- 
ten hat. Ic glaube, bas ijt eine Vereinbarung, bie zwischen 
ber Freien Lutherischen Kirche unb ber Evangelischen 
Landeskirche vereinbart ijt, so dasz wir wohl bas Recht 
haben, auf bem Rathaus benjenigen, bie bie Steuerfarte 
ausschreiben, zu jagen, bitte, wenn nicht ein bejonberer 
Antrag vorliegt, dasz er aus unserer Evangelischen Lan-

deskirche ausgetreten ift, einfach auf ber Steuertarte evan- 
gelisc zu schreiben. Ic wäre fehr bantbar, wenn ba von 
ber Synode aus unb vom Oberkirchenrat aus uns irgend- 
wie — ic möchte sagen — ber Rücken geftärtt wirb, bag 
wir ba vorgehen tonnen unb fagen: Es ijt ein Beschluß 
ber Synode ober bes Oberkirchenrats, bag wir hier jo 
vorgeben dürfen.

Synodale Hus: Der Finanzausschuß arbeitet nicht nach- 
lässig. Er hat bie im Anfang ber Ausführungen von 
Sruber Mölbert norgetragenen Gedanken selbstverständlich 
auch eingehend beachtet. Er ijt der Überzeugung, daß, 
wenn auch ba unb bort gewisse Schwierigkeiten vorhanden 
jinb, doch Möglichkeiten genug gegeben jinb, bie Seelen- 
Zahl in ben Gemeinden, auch in gröberen Gemeinden, zu 
ermitteln.

Zu ben anberen Ausführungen nehme ich keine Stellung, 
ba fie nicht zu bem Gegenstand ber Seratung gehören, ber 
jetzt hier vorliegt.

Präfibent Dr. Amhauer: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. — 3c bitte biejenigen Herren, bie ben Antrag 
bes Ausschusses annehmen wollen, bie Hand zu erheben. 
— Der Antrag ift einstimmig angenommen.

Synodale H. Schneider: Herr Präsident, wäre es nicht 
zweckmäzig, wenn auf bie ganz präzise Frage, bie ber 
Synodale Mölbert geftellt hat, doch jetzt gerabe, bevor wir 
an eine ganz anbere Materie tommen, Herr Oberkirchen- 
rat Bürgy sic äubern würbe? Ic weisz nicht, ob Sie bas 
wollen. Jedenfalls wollte ic bas gern jetzt hören.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Den Wunsch habe ic nicht! 
(Zuruf Synodale Huß: Es ift doch jetzt teine Fragestunde!) 
So bente ich auch. Diefe Dinge jinb doch zum groszen Teil 
geregelt. Wenn Herr Pfarrer Mölbert irgendwelche Fra- 
gen hat, so fönnen fie zwischen ihm unb bem Oberkirchen- 
rat behanbelt werben. Aber wenn bie Fragen, bie er an- 
geschnitten hat, allgemein Interesse haben sollten, bin ic 
gern bereit, einiges bazu zu fagen. (Beifall.)

Präfibent Dr. Umhauer: Ic möchte generell fagen, wir 
wollen uns möglichst an bie Tagesordnung halten, unb 
wenn bie Behandlung ber Tagesordnung Fragen offen 
läszt, bie auszerhalb ber behandelten Gegenstände liegen, 
bann bitte ich, bas unter bem letzten Punkt „Verschiedenes" 
nachzuholen, bamit wir nicht bei ber Erledigung ber 
Tagesordnung ins Hintertreffen tommen. (Allgemeiner 
Beifall.)

Synodale H. Schneider: Darf ich jetzt eine Ergänzungs- 
frage stellen, obwohl feine Fragestunde ift? Herr Kon- 
synodale Mölbert hat in einem Punkt barauf hinge- 
wiefen, das eigentlich bas Thema, bas wir jetzt behanbelt 
haben über bie Dienststellenzulagen, im Zusammenhang 
ftünbe mit einem Anliegen, bas er auf ber Frühjahrs- 
synode meines Wissens schon vorgebracht hot: Diaspora- 
Vergütungen, unb er hat gemeint, ob hier schon irgend- 
wie greifbare Dinge finb. Vielleicht tönnnen Sie fagen, 
wann bas unb ob bas bis zum Frühjahr behanbelt wirb.

Das Zweite ift bie Frage ber Dienststellenzulage in 
Bezug auf bie Fortschreibung ber Einwohnerzahlen. Ic 
muß fagen, dasz es zweckmäzig wäre, nicht nur etwas zu 
bewilligen, fonbern auch bas Gefühl zu haben, das man 
wirklich ben Gemeinben jetzt etwas Rechtes an Hand gibt. 
Wenn vorhin gejagt worben ijt, bei ben Rathäusern jei 
es schwierig, bann barf ic aus ben Stabtgemeinben wenig- 
stens berichten, dasz beim Einwohnermeldeamt ein Vers 
zeichnis vorhanden ist, wo bie Konfessionszugehörigkeit 
fortlaufend fortgeschrieben ist, man also fehr wohl fest- 
ftellen fann, wie bie Gesamtzahl ber Evangelischen ift. 
Eine anbere Frage ift allerdings, ob sic bie Bezirke ber 
politischen Gemeinbe decken mit ben Pfarrbezirken, nicht
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wahr. Das ist eine Schwierigkeit, auf die muß hingewiesen 
werden.

Schabe diese Bemerkung nur noch gemacht zu Punkt 
II,1 der Tagesordnung.

II, 2.
Präsident Dr. Amhauer: Punkt II, 2 ber Tagesordnung 

betrifft ben Antrag ber Synodalen Dr. Angelberger, 
Schmitt unb Mölbert betr. bie Dienstverhältnisse 
ber älteren Gemeindehelferinnen.

Berichterstatter Synodale Schmelcher: Hohe Synode, 
liebe Brüder! Der Finanzausschuß hat sic in feiner erften 
unb zweiten Sitzung mit ber Eingabe ber Synodalen Dr. 
Angelberger, Schmitt unb Mölbert befaszt. Sc verlese zu- 
vor biefe Eingabe:

„Die zur Angestelltenversicherung zusätzliche Alters- 
versorgung ift feit Jahren von ben Gemeindehelferin- 
nen beantragt unb viel bisfutiert worben unb erfuhr 
ihre Regelung durch Erlasz vom 5. 12. 1951 unb 16. 1. 
1952. Darnach wurben bie Gemeindehelferinnen mit 
ben übrigen Angestellten ber Landeskirche zusätzlich in 
bie Versorgungsanstalt bes Bundes unb ber Länder 
(12) aufgenommen. Diese Lösung ber Altersversor- 
gung ift für bie Gemeindehelferinnen, welche schon 
lange Jahre im Dienft stehen, unzureichend unb unbe- 
friedigend. Wir beantragen bie schon früher erwähnte 
Aufnahme in bas Dienstverhältnis ber Dauerange- 
stellten aus folgenden Gründen:

Die bei (Eintritt (1. 1. 1952) in bie VFe über 45 
Jahre alten Gemeindehelferinnen werben nach Ab­
lauf ber Wartezeit von fünf Jahren (1. 1. 1957) nie 
in ben Genusz einer vollen Zusatzrente fommen, viel- 
mehr nur 1 Prozent ber Verdienste, bie ber Beitrags- 
Leistung zugrundeliegen, erhalten. (Beispiel: bei jähr- 
lichem Verdienst von 3000 DM nur eine Zusatzrente 
von jährlich 300,— DM.) Die unter 45jährigen Ge- 
meindehelferinnen haben zwar nach Ablauf ber Warte- 
zeit einen vollen Anspruch auf bie Zusatzrente, bie aber 
durch ben späten (Eintritt in bie VBR nicht bie ber 
Dienstzeit entsprechende Höhe erreichen fann. Die Lan- 
deskirche gewährt nun in beiben Fällen eine Zusat- 
rente bzw. Ergänzungsrente, bie zusammen mit ber 
Zusatzrente ber VB einet Zusatzrente bei 15jähriger 
Mitgliedschaft in ber VE entspricht. Die Ergänzungs- 
rente wirb aber nur guttatsweise gewährt, es besteht 
fein Rechtsanspruch. Da sic eine Reihe Gemeinde- 

. Helferinnen bereits jetzt schon 25 bis 30 Jahre im Dienft 
befinben, ift biefe Versorgung weber rechtlich noch 
moralisch vertretbar. Die meisten ber älteren Ge- 
meindehelferinnen Haben zur kirchlichen eine fürsorge- 
rische Ausbilbung, vor allem in ben Groszstädten. Ihre 
Aufteilung war erfolgt auf ber Safis ber kommunalen

Zu Punkt 1 hat Herr Oberkirchenrat Dr. Bürgy auf 
Befragen erflärt, daß durch einen Vertragsabschluß bes 

a , . Oberkirchenrats bie Gleichstellung ber älteren Gemeinde-Regelung. Dort sind jetzt bie mei|ten Fürsorgerinnen Helferinnen 
Beamtinnen geworben unb werben es generell nach Ab- 
lauf von zehn Dienstjahren, ober fie wurben, wo bas
Beamtenverhältnis nicht eingetreten war, nach Kriegs- 
ende Dauerangestellte. Die Dauerangestellte bleibt im 
Hinblick auf die Angestelltenrente Mitglied der Ange-
stelltenversicherung, ift aber in feiner Zusatzversiche- 
rung, sondern erhält bei Erreichung ber Altersgrenze 
ober (Eintritt bet Berufsunfähigkeit von ihrer Dienst- weise" gewährt unb ift daher ohne Rechtsanspruch. Das
stelle ben Unterschiedsbetrag von ber Angestellten- bringt bei Unkenntnis biefer juristischen Ausbruchsweine
rente Zu bem entsprechenden Ruhegehalt ber Beamtin einige Unsicherheit unb daher Zweifel in bie Gemüter
als Aflichtleistung. Sm übrigen hat fie bas Dienstver- Es besagt aber nichts anberes, als das eine solche Rege-
hältnis einer Beamtin. lung nicht durch ein Gesetz, sondern durch eine frei-

Diese Regelung wäre wohl bes Standes ber Ge- willige Vereinbarung erfolgt ift, bie im Grunbe ebenso
meindehelferinnen würbig, sowohl im Hinblick auf verpflichtend unb bindend ift.

die Vorbildung, als auch auf ihre Bewährung in Ian- 
ger Dienstzeit, die ja auch einen starken Kräfteverbrauch 
durch die Überbeanspruchung und Unregelmäszigkeit des 
Dienstes mit sich bringt. Es ift nicht recht, wenn die 
Landeskirche für den vollen Einsatz der Arbeitskraft 
eines Menschen schliesslich am Ende nur guttatsweise, 
also jederzeit widerruflich, eine noch dazu so unange- 
messene und unzureichende Hilfe geben will. Wenn in 
letzter Zeit so stark vom diakonischen Einsatz der Ge- 
meindehelferinnen die Rede ift, fo sollte, nachdem die 
Gemeindehelferinnen dies jederzeit bejaht und prak- 
tisch durchgeführt haben, im Alter ober bei Eintritt 
ber Berufsunfähigkeit bem auch bie Verpflichtung bes 
Arbeitgebers gegenüberstehen, für eine ausreichende 
unb rechtlich funbierte Versorgung eingetreten zu fein.

Wir stellen anheim, biefe Regelung bes Dauerange- 
stelltenverhältnises für bie fünfzehn ober zwanzig 
Jahre im Dienft stehenden Gemeindehelferinnen zu be- 
schlieszen, ba für bie jüngeren Gemeindehelferinnen 
durch bie längere Mitgliedschaft bzw. Mitgliedschaft 
mit (Eintritt in bas Amt, automatisch bie Zusatzrente 
ihre volle Höhe erreicht.

Die feit einigen Jahren von feiten ber Landeskirche 
unb von feiten ber Gemeindehelferinnen eingezahlten 
Beiträge in bie VB werben nach (Eintritt in ein 
anberes Dienstverhältnis als bas ber Angestellten aus- 
bezahlt, so das in dieser Hinsicht feine Verluste ent- 
stehen.

Seit Jahren sind bie Dienstverträge ber Gemeinde- 
Helferinnen gefünbigt. Ein in Aussicht gestellter unb 
rechtlich zu forbernber Dienstvertrag sollte biefe Rege- 
lung bei ben betreffenben Gemeindehelferinnen ent- 
Halten.

Wir bitten bie Hohe Synode unserer Landeskirche 
um Überprüfung dieses Gesuches unb evtl, balbige 
Schaffung einer Regelung, bie unsere Gemeinde- 
Helferinnen in bie Lage versetzen wirb, in ber sic 
bie Fürsorgerinnen bes Staates unb ber Gemeinden 
befinben, bie teilweife gleiche Ausbilbung hinter sich 
haben."

Es handelt sic in dieser Eingabe barum,
1. das durch ben Oberkirchenrat gewährleistet wirb bie 

Gleichstellung ber Gemeindehelferinnen bei ber Al- 
tersversorgung auch bei späterem (Eintritt in bie Ver- 
sorgungsanstalt bes Bundes unb ber Länder, unb

2. um bie Frage, ob bas jetzt bestehende Angestellten- 
verhältnis ber älteren Gemeindehelferinnen in ein 
Dauerangestelltenverhältnis umgewandelt werben 
fann.

bei ber Altersversorgung gewährleistet sei. 
Dieser Tatbestand wirb auch in ber Eingabe selbst als 
betannt unb anerfannt bezeugt. So wäre dazu fein Be- 
schlus mehr nötig. Was aber noch zu flären unb zu be- 
antworten wäre, ift der Punkt 2, bie Umwandlung bes 
Angestelltenverhältnisses in ein Dauerangestellten-
verhältnis. Die Gleichstellung nach Punkt 1 wird 
vom Oberkirchenrat, wie es juristisch heiszt, „guttats-
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Die Umwandlung bes Dienstverhältnisses bet älteren 
Gemeindehelferinnen in ein Dauerangestelltenverhältnis 
läßt fich nicht ohne gründliche Kenntnis ber Amstände unb 
Weiterungen im Blick auf bie Gesamtangestellten ber 
Kirche verwirklichen.

Der Finanzausschuß fann daher bet Hohen Synode, bei 
aller Anerkennung ber vorgebrachten Gründe unb allem 
Wohlwollen bem Stanbe unb bem Amte ber Gemeinde- 
helferinnen gegenüber, nicht empfehlen, ohne voraus- 
gegangene Bearbeitung unb Prüfung durch ben Ober- 
kirchenrat unb eine spätere Borlage, biefem Ansuchen statt- 
gegeben.

Ic fasse zusammen:
Punkt 1 fann als erlebigt angesehen werben,
Punkt 2 Berweifung an ben Oberkirchenrat mit ber Bitte 

um entsprechende Veranlassung. (Allgemeiner Beifall.)
Präsident Dr. Umhauer: Herr Berichterstatter! Zu bem 

Punkt 2 möchte ich noch um Aufklärung bitten. Habe ic 
richtig verstanden: Sie meinen doch nicht, ber Ober- 
kirchenrat werbe von uns ersucht, unbebingt biefem An- 
trag stattzugeben, sondern zu prüfen unb je nach bem Er- 
gebnis bet Prüfung bas Erforderliche zu veranlassen? 
(Zuruf: Ja!) — Dann sollten wir aber nicht einfach tagen 
„Zur Veranlassung", sondern „mit ber Bitte um Prüfung 
unb entsprechende Veranlassung". (Zuruf Berichterstatter 
Synodale Schmelcher: Ja, bas tann man so ergänzen.)

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Wenn ic recht verstanden 
habe, ist ber Herr Berichterstatter ber Meinung, daß 
„guttatsweise Leistung" bebeutet, auch sie fei bei uns 
verpflichtend. Habe ich recht verstanden?

Berichterstatter Synodale Schmelcher: Sa, verpflichtend 
in bem Sinne, Herr Oberkirchenrat, bag ein Wort, bas 
gegeben ift, nicht am anbern Tag zurückgenommen wirb. 
Nicht gesetzlich gebunben; weil wir bas Bertrauen haben, 
wir bas haben müssen unb auch bie Gemeindehelferinnen 
haben müssen, dasz eine ihnen einmal gegebene Zusage 
auch gehalten wirb.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Nach biefer Auslegung 
brauche ich weiter nichts zu tagen. Aber ber Deutlichkeit 
halber möchte ich hier doch noch einmal feststellen, das 
zwischen einet guttatsweifen Leistung unb einer Leistung, 
bie auf Grund eines Gesetzes erfolgt, ein erheblicher 
Unterschied ist. (Zuruf: Synodale Schmelcher: Sa, bas 
stimmt!)

Wir haben bas Recht, berartige Leistungen jederzeit zu 
wiberrufen; nur geschieht bas nicht, nicht wahr! (Zuruf 
Synodale Schmelcher: Ja, so ift es im Finanzausschuß 
gemeint gewesen.)

Landesbischof D. Bender: Das „guttatsweise" foll nicht 
heizen, das ber Oberkirchenrat in ber Gewährung ber Zu- 
läge willkürlich verfahren fann, aber es foil bamit zum 
Ausbrucf gebracht werben, dasz bet Oberkirchenrat in einet 
finanziell angespannten Lage bet Kirche biefe Zulage 
kürzen ober wegfallen lassen fann, ohne dasz bie Synode 
erst barüber beschlieszen müszte. Bei gesetzlicher Veranke- 
rung ber Zulage wäre ein Synodalbeschlusz für eine Ver- 
kürzung ober für einen Fortfall notwenbig.

Synodale Schmitt: Den Punkt 1, bie Altersversorgung 
ber älteren Gemeindehelferinnen, möchte ich noch unter- 
teilen, dasz besteht:

1. bie Sozialrente aus ber Angestelltenversicherung,
2. aus ber Zusatzrente bes Versorgungsverbandes unb
3. bei ben älteren Gemeindehelferinnen aus einer be- 

fonberen Ergänzungsrente bes Oberkirchenrats bis 
Zu bem Betrag, ben bie jüngeren Gemeindehelferinnen 
befommen.

Zu bem Punkt „guttatsweise Zusage" einer Altersver- 
forgung betreffend bie Differenz gemäs Zusage bes Ober-

kirchenrats muß gesagt werden, das in Reichsstreitigkeiten 
vor dem Oberkirchenrat dieser Punkt nach arbeitsrecht- 
lichen Methoden erledigt würbe. In diesen arbeitsrecht- 
lichen Prozessen wäre nicht maszgebend eine verbindliche 
Rechtszusage, sondern schon eine allgemeine unverbindliche 
Zusage, unb in solchen Fällen vor bem Arbeitsgericht wirb 
ber Arbeitgeber verurteilt unb verpflichtet, biefe Zusage 
zu halten, bie er auch nicht wieber zurückziehen kann. Wir 
waren im Finanzausschuß ber Meinung, dasz eine ein- 
mal gegebene — auf Grund bes Schreibens vom März 
1952 — Zusage bes Oberkirchenrats „guttatsweise" von 
diesem niemals zurückgezogen wirb unb infolgedessen auch 
bie betroffenen älteren Gemeindehelferinnen biefes so 
betrachten tonnen, das fie nicht erschüttert ober später ein- 
mal bezweifelt werben tann.

Synodale Dammann: Vermutlich werben wir diesen 
Antrag heute nicht anbers verbescheiden fönnen, als wie 
ber Berichterstatter vorgesehen hat. Aber ic weife doch 
barauf hin: Es hatte ben Anschein, als fei bas nur eine 
rein finanzielle Angelegenheit für ben speziellen Fall, für 
ben Dienst ber älteren Gemeindehelferinnen. Man wirb 
sehr wahrscheinlich im Raum ber Kirche unb nor allem 
in ben Häusern ber Inneren Mission mit gespanntem In- 
teresse barauf warten, wie sic bie Synode bei biefem 
speziellen Fall bes Antrages verhalten wirb. Die Synode 
sollte fich bewußt fein, das bei einer Entscheidung biefer 
Sache sehr wahrscheinlich Weiterungen auf bas ganze 
Gebiet ber Kirche übergehen werben. Schon feit Jahren 
haben wir in ben Kreisen ber Inneren Mission in ben 
verschiedensten Berufszweigen männlicher unb weiblicher 
Dienste bas Verlangen nach befferer Sicherung für’s Alter. 
Immer wieber fommen bie Anfragen, ob man etwa über 
bie Versorgungsanstalt bes Bundes unb ber Länder eine 
beffere Sicherung in Form einer „guttatsweifen“ zu- 
standebringen tonnte. Wenn biefe Frage bei ben Ge- 
meindehelferinnen fo ober fo entschieden ift, bann, fo ver- 
mute ich, werben wir in ben nächsten Jahren allerlei 
weitere Anträge von anberen Berufsgruppen ber Kirche 
befommen. Deshalb möchte ich bitten, das bie Synode 
festhält, dasz wir wenigftens bei ber nächsten Tagung ober 
sobald als möglich einen Bericht über ben Stanb biefes 
Antrages befommen; bann fann bie Synode grundsätz- 
lich wegen ber Weiterungen, bie in biefem Antrag liegen, 
fich besprechen. (Zuruf Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Punkt 1 
ober 2?).

Das wirb wahrscheinlich Punkt 1 unb 2 werben fönnen. 
Sc meine, baß über 1 unb 2 uns wieber berichtet werben 
foil. Es wirb sic auf Grund genauer Prüfungen ergeben, 
welche Möglichkeiten bie Synode bis zu jenem Zeitpunkt 
haben wirb.

Was bie Gemeindehelferinnen selbst betrifft, fo meine 
ich: bamit wirb bie Kirche nur eine finanzielle 
Besserstellung erreichen; bie übrigen Fragen, bie an ältere 
Gemeindehelferinnen herankommen, wie 3. B. bie Ver- 
forgung in einem Heim, sind bamit noch lange nicht ge- 
löft. Es ift alfo mit einer Behandlung biefer Anliegen nur 
ein Teil ber getarnten Problematik ber älteren Gemeinde- 
helferinnen erwähnt unb berührt.

Präsident Dr. Umhauer: Den Herrn Berichterstatter 
möchte ic bitten, zur Klärung noch einmal bie beiben 
Ziffern feines Antrages bekanntzugeben.

Berichterstatter Synodale Schmelcher: Ic habe nicht 
ohne Absicht biefe Gingabe noch einmal verlesen. Denn es
handelt fich in ber Tat bei biefer Gingabe nur um die
jetzt betroffenen älteren Gemeindehelferinnen, die nicht 
mehr in den vollen Genusz der Zusatzrente durch die Ver- 
forgungsanstalt kämen. Es kann also diesem Fall fein An- 
trag gut nachkommen, Herr Pfarrer Dammann, denn es
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dreht sic um fünfzehn bis zwanzig Gemeindehelferinnen, 
bie jetzt schon mehr als fünfzehn bis zum Teil vierzig 
Jahre im Dienste ber Kirche sind unb bie erst 1952 in bie 
Versorgungsanstalt über fünfundvierzigjährig unb zum 
Teil unter fünfundvierzigjährig eingetreten sind. Darum 
ist bas eine Übergangslösung. Es ist damals bei diesem 
Beschlug bes Oberkirchenrats zugesagt worben, in beiben 
Fällen bie Härte auszugleichen.

Dem Finanzausschuß geht es barum, bas gewährleistet 
zu wissen, das bie Gemeindehelferinnen (einen Nachteil 
dadurch erleiben, das sie zu später Zeit in diese Ver- 
sorgungsanstalt aufgenommen worben finb. Das war ber 
eine Punkt. Das bürfte vielleicht schon bamit für ben ersten 
Punkt erlebigt sein.

Zum zweiten Punkt dreht es sic um bas Dauerange- 
stelltenverhältnis. Das ift eine Lösung, bie noch gar nicht 
allzu lange beim Staat unb groszen Gemeinden besteht 
unb besagt, dasz es ein beamtenähnliches Verhältnis ift. 
Also es wirb jemanb nicht Beamtin, ober es wirb einer, 
ber in dieses Dauerangestelltenverhältnis (ommt, nicht 
Beamter. Aber er geniezt alle bie Vorteile, bie bas Be- 
amtenverhältnis hat, also untünbbare Stellung, vor allen 
Dingen bie Versorgung bei Eintritt ber Altersgrenze ober 
ber Arbeitsunfähigkeit. Das heiszt, er bleibt in ber Ange- 
stelltenversicherung. Aber ber Anterschiedsbetrag, was 
bann bie Angestelltenversicherung als Rente bezahlt, zu 
bem, was eine Beamtin hätte im Versicherungsfall, ber 
mus getragen werben vom Arbeitgeber. Unb bas finb nun 
Weiterungen, bie wir nicht so im Handumdrehen im 
Finanzausschuß beschlieszen können, wiewohl wir wün- 
schen, das bas Angestelltenverhältnis, vor allem ber lange 
Bediensteten in bet Kirche auch fo gesichert fei, das sie mit 
Ruhe bem Alter entgegensehen tonnen. Denn wenn man 
sic — ic habe mit Bedacht biefe Formulierung herein- 
gebracht — dieser guttatsweifen Zusage doch so verpflichtet 
fühlt, wie wenn es anbers wäre, bann wäre biefe Unruhe 
unb ber Punkt ber Unsicherheit überwunden; sonst müszten 
wir sagen: wir müszten bann nicht nur um ber Gemeinde- 
helferinnen willen, fonbern um einer ganzen Reihe an- 
berer Angestellten willen barauf sehen, das bie Versorgung 
unb Sicherstellung auch für biefe ßeute bann in ähnlicher 
Weise geregelt wirb, wie bei ben Gemeindehelferinnen 
jetzt vorgeschlagen ist.

Synodale H. Schneider: Jc möchte zunächst barauf hin- 
weifen, dasz biefe Eingabe wieber fo kurzfristig vor ber 
Tagung ber Synode ein Problem anrührt, bas einfach 
nicht innerhalb zwei Tagen bei einer Synode erlebigt wer- 
ben fann, fonbern bas musz in allen feinen Auswirkungen 
unb Ausweitungen gründlich überlegt werben. Deshalb
ist es sehr gut, daß wir in unserem Antrag eine Lösung 
suchen, bie Zeitgewinn schafft, um bis zur Frühjahrssynode
bann beide Punkte, die hier angerührt sind, gründlich zu 
untersuchen, noch einmal zu beraten und bann ber Synode 
eine endgültige Lösung vorzuschlagen. Es musz aber fest- 
gestellt werden, das in dieser Eingabe, beten sic freund- 
licherweise ja einige Synodale angenommen haben, bie 
aber — wir bürfen wohl sagen — erarbeitet unb auch 
formuliert worden ist aus bem Kreise ber Gemeinde- 
helferinnen selbst, doch von diesen festgestellt wird, bie 
Landeskirche gewähre nun in beiben Fällen ber über 
45jährigen ober ber unter 45jährigen eine Zusatzrente 
bzw. Ergänzungsrente, bie zusammen mit ber Zusatzrente 
ber Versorgungsanstalt des Bundes unb ber Länder 
einer Zusatzrente bei fünfzehnjähriger Mitgliedschaft ent- 
spricht.

Es ist also von ben Beteiligten nach ber materiellen 
Seite nach meiner Auffassung, wie es hier steht, festgestellt 
worben, das an sic bie Vergütung durch diese Regelung

ber Verfügung ber Landeskirche ordnungsgemäß in ihrem 
materiellen Umfang feststeht unb auch gewährleistet ift. 
Nur „guttatsweise" ober rechtlicher Anspruch, bas ift bas 
Entscheidende zu Punkt 1. Das müszten wir überprüfen 
unb ben Kreis derjenigen ansehen, bie nun hier betroffen 
werben, um zu sehen, ob noch irgenbwo eine Lücke ift, 
durch bie biefe materielle Gleichstellung mit benen, bie in 
ber V%2 mit fünszehnjähriger Anwartschaft versichert 
finb, nicht voll eingehalten wurbe.

Das Zweite ift Verbeamtung ober Dauerangestelltenver- 
hältnis. Unb hier hat m. E. Bruder Hammann sehr deut- 
lic unb tlar ben Finger auf eine Stelle gelegt, mit ber 
wir uns grundsätzlich befassen müssen, ob wir alles ver- 
beamten wollen im Bereich unferer Kirche, ober ob es 
gerabe bei uns noch Dienstverhältnisse geben muß, in 
benen zwar auf feinen Fall derjenige, ber feinen Dienft 
tut, finanziell benachteiligt werben soll, aber Dienstver- 
hältnisse, bie auf bem letzten Vertrauen nicht von Arbeit- 
geber unb Arbeitnehmer, fonbern oon Kirche unb ihren 
Gliedern beruhen. Das wirb eine sehr schwerwiegende 
Beratung unb Entscheidung fein, zu ber wir uns gründ- 
lic vorbereiten wollen, unb deshalb möchte ich auch bitten, 
das wir in ber Form, wie ber Berichterstatter es. vorge- 
tragen hat,

a) feststellen: es wirb bereits durch bie Verfügung 
bes Oberkirchenrats bie ordnungsmäßige Versorgung 
sichergestellt unb

b) bie grundsätzlichen Fragen, bie mit ber Anregung 
zusammenhängen, Jollen auf ber Frühjahrssynode 
nach gründlicher Vorbereitung bann beraten unb 
entsprechende Anträge gestellt werden. (Allgemeiner 
Beifall.)

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ic halte es für ziemlich 
ausgeschlossen, dasz ber Punkt 2 auf ber Frühjahrssynode 
verhandelt werben fann. Es ift vorgesehen, auf ber Früh- 
jahrssynode ben Gesetzentwurf über bie Landeskirche im 
allgemeinen, bie Gemeinde unb bas Pfarramt unb ben 
Präambelentwurf vorzulegen.

Es erscheint mir auch der hier aufgeworfene Begriff 
bes „Dauerdienstverhältnisses" noch in mancher Hinsicht, 
namentlich in feiner Abgrenzung zum Beamtenverhältnis, 
unklar.

Eine Lösung dieser Frage hat im übrigen Konsequenzen 
auch für anbere Dienfte ber Landeskirche. Man kann bie 
Frage nicht nur speziell für bie Gemeinbehelferinnen 
lösen. Sc barf barauf hinweifen, dasz feit längerer Zeit 
oon uns eine Ordnung ber Dienfte bes Gemeindehelfers 
unb ber Gemeindehelferin vorbereitet wirb. 3m Zusam- 
menhang mit ber Vorlage dieses Gesetzentwurfes musz bie 
rechtliche Gestaltung dieser Dienstverhältnisse besprochen 
werben. Unter einem „Dauerangestelltenverhältnis" würbe 
ic zunächst nur ein Angestelltenverhältnis verstehen, bas 
unkündbar ift, aber nicht ein Angestelltenverhältnis, bas 
barüber hinaus Wesenszüge bes Beamtendienstverhält- 
niffes in sic begreift.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Herr Dr. Wendt hat einen 
großen Teil von bem, was ic fagen wollte, vorweg- 
genommen. Sc barf zur Klarstellung bes Auftrags, ben 
wir nun von ber Synode erhalten haben, noch auf fol- 
genbes hinweifen:

Wir wenben auf bie Dienst- unb Besoldungsverhältnisse 
unferer Angestellten bie TOM an. Diefe enthält eine Be- 
stimmung, nach ber ein Angestellter, wenn er 25 Jahre im 
Dienft ift, untünbbar ift. Damit ift einem Teil dessen, was 
hier erstrebt wirb, Rechnung getragen. Es muß deshalb 
einbeutig gefagt werben, ob wir nun über bie TOI hin- 
ausgehen ober ob wir uns wie bisher an biefe halten 
Jollen. Das ift für uns eine sehr wichtige Frage. Ich barf

Synode 4
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die Verhandlungen in Ihre Erinnerung bringen, die wir 
vor Jahren geführt haben, als wir auf Drängen unserer 
Angestellten den Beschluß gefaszt haben, sie so zu behandeln 
wie die übrigen Angestellten im öffentlichen Dienst, also 
nach der IDA. Sie ist bis jetzt die Richtschnur für uns 
gewesen. Wenn Ihr Auftrag nun dahin auszulegen wäre, 
dasz übet die IDA hinausgegangen werben soll, bann muß 
ic mic ber eben ausgesprochenen Mahnung zur Vorsicht 
anschliezen.

Berichterstatter Synodale Schmelcher: Darf ic dazu noch 
sagen, das es vom Ausschuß durchaus so gemeint war: Es 
ist noch feine Befürwortung, dieses Dauerverhältnis ein- 
zuführen. Aber ic habe bei ben anberen Vorgängen vorhin 
auch schon diesen Anspruch ober diesen Wunsch gelesen, zu 
Dauerangestellten zu werben, unb barum muß eine end- 
gültige Antwort gegeben werben. Die können wir jetzt 
im Finanzausschuß von uns aus nicht geben. Unb fo ift es, 
glaube ich, gemeint, das ber Oberkirchenrat ba prüfen 
soll, ob über bas TOA-Verhältnis hinaus ein Dauer- 
angestelltenverhältnis möglich ift ober nicht.

Landesbischof D. Bender: Es ift immer noch nicht ge- 
klärt, zu welchem Termin bie Synode bie Nuszerung bes 
Oberkirchenrates zu diesem Punkt erwartet. M. E. fönnte 
man bamit warten, bis bet Äleine Verfassungsausschuß 
mit feiner Arbeit fettig ift unb ber Synode eine Vorlage 
über ben Dienft bes Gemeindehelfers unb ber Gemeinde- 
helferin unterbreitet. Da bie gehaltliche Sicherstellung 
erfolgt ift, würbe bis dahin nichts versäumt werben.

Präsident Dr. Umhauer: 3c glaube, wir sind alle Geg- 
ner einer Befristung, bie ba vorgeschlagen würbe, bie Be- 
fristung zur nächsten Tagung ber Synode. Das fönnen wir 
nicht durchführen. Deswegen möchte ic bitten, in bem 
Antrag diese Fristsetzung zu streichen.

Berichterstatter Synodale Schmelcher: Es ift feine Frist- 
setzung erfolgt. Der Schluszsat heiszt:

„Ic fasse zusammen:
Punkt 1 fann als erlebigt angesehen werben.
Punkt 2 Weiterleitung an ben Oberkirchenrat mit 

ber Bitte um Prüfung dieser Eingabe unb dieses An- 
liegens mit entsprechender Veranlassung."

Es ift fein Zeitpunkt genannt.
Präsident Dr. Amhauer: Gut! Ic barf wohl annehmen, 

dar bie Aussprache beenbet ift. Dann wollen wir über 
diesen Antrag bes Ausschusses abstimmen. — Der Antrag 
wirb einstimmig angenommen.

II, 3.
Es fommt Ziffer II,3 ber Tagesordnung: Eingabe 

bes CVS3M wegen Erhöhung bes jährlichen Zuschusses 
bes Landeskirche.

Berichterstatter Synodale Adolph: Das Evang. Jung- 
männerwerf CV3M Baben e. B. ift im Mai b. 3. an bie 
Landessynode mit ber Bitte herangetreten, ben jährlichen 
Zuschuß ber Landeskirche von 15 000,— DM auf 24 000,— 
DM zu erhöhen. Der erbetene Zuschuß soll, wie es in bem 
Antrag heizt, „allein für bie Gehälter unb Reisekosten 
ber beiben Bunbesberufsarbeiter verwendet werben“.

Der Finanzausschuß hat in ber Frühjahrstagung 1956 
ber Synode vorgeschlagen, ben Antrag bes CVSM bem 
Evang. Oberkirchenrat zu übergeben mit ber Bitte, mit 
ber Bunbesleitung bes CVSM Baben klären zu lassen, 
„auf welchen Gesamtumfang sich bie Arbeit bes CV3M 
Baben erstreckt hinsichtlich ber Gesamtausrichtung bes 
Dienftes sowie feiner kirchlichen Mitverantwortung, hin- 
sichtlich ber Einsatzorte bes Dienftes fowie ber genauen 
Zahl ber auf bie einzelnen Orte entfallenden Mitarbei- 
ter“. Der Finanzausschuß stellte in Aussicht, nach Klärung 
biefer Frage sich auf ber nun ftattfinbenben Herbsttagung 
1956 erneut mit bem Antrag bes CV3M zu befassen.

In eingehender Beratung unb Besprechung ift bas Er- 
gebnis ber vom Evang. Oberkirchenrat durchgeführten 
Rückfrage an ben CV3M behandelt worben. Die Bedeu- 
tung bes CVSM für bie Evangelische Kirche in Ver- 
gangenheit unb Gegenwart — er arbeitet heute in etwa 
82 Gemeinden unserer Landeskirche — zeigt sic sowohl 
in ber eigentlichen missionarischen Arbeit bes C%3m als 
auch in bet Tatsache, das u. a. Helfer bes Kindergottes- 
dienstes, Jugendleiter, Diafone, Mitarbeiter im Männer- 
werf, Posaunenchöre, Chorleiter usw. aus ben Reihen 
bes CV3M hervorgegangen finb. Die Anerkennung dieser 
Bebeutung hatte bie Herbstsynode 1955 schon veranlaszt, 
15 000,— DM für bie Arbeit bes CV3M in ben Haus- 
haltsplan einzusetzen. Alle diese Gesichtspunkte fanben 
in ben Reihen bes Finanzausschusses erneut ihre ein- 
gehende Würdigung. Der Finanzausschuß muszte anderer- 
seits feststellen, dasz es sic bei bet Zuwendung zum CV3M 
nicht um eine einmalige, sondern um eine jähr- 
liche Verpflichtung handelt. Andererseits muszte et bie 
Tatsache berücksichtigen, das auch auszerhalb bes CV3M 
evangelische Jugendarbeit in anberen Berbänben geleistet 
wirb, bie ber Hilfe ber Landeskirche ebenfalls bebürfen. 
Für sechs weitere Jugendverbände finb im Herbst 1955 
insgesamt 10 000,— DM vorgesehen worben. Dadurch 
fommt zum Ausdruck, das ber Arbeit bes C%3M durch- 
aus bie gebührende Würdigung unb Anerkennung wider- 
fahren ift. Die durch ben Evang. Oberkirchenrat durch- 
geführte Klärung hat nun bem Finanzausschuß einen 
genauen Einblick in ben Haushalt bes CM gewährt, 
fo das sich ber Finanzausschuß entschlossen hat, ber Synode 
zu empfehlen, bie bem Cm zukommende Hilfe ber 
Landeskirche von 15 000,— DM auf 20 000,— DM zu er- 
höhen zum Zwecke ber Besoldung ber beiben hauptamt- 
lichen Landessekretäre. Der Finanzausschuß sieht in ber 
badischen Bundesleitung bes CUSM bie Kontaktstelle 
zwischen CV3M unb Kirche unb erwartet, das dieser Kon- 
taft sich auf bie Gesamtarbeit bes CV3M im ganzen 
Lande auswirft. Der Finanzausschuß sieht bie Möglichkeit 
ber Verwirklichung biefer Zusammenarbeit oot allem 
bann, wenn bie Besetzung ber beiben hauptamtlichen 
Stellen in ber badischen Bundesleitung bes C3M im 
Benehmen mit bem Evangelischen Oberkirchenrat durch- 
geführt wirb.
Der Finanzausschuß stellt daher ben Antrag:

„Die Synode wolle beschlieszen, bie jährliche Zu- 
wenbung ber Landeskirche an bie badische Bundes- 
leitung bes CVSM zur Besoldung ber beiben haupt- 
amtlichen Sefretäre von 15 000,— DM auf 20 000,— 
DM zu erhöhen. Die Besetzung ber beiben Stellen hat 
im Benehmen mit ben Evang. Oberkirchenrat zu er- 
folgen."

Synodale Kroll: Ic möchte gern ber besonderen Dank- 
barfeit Ausdruck geben für biefe positive Beurteilung 
dieses Antrags. Leider hat bet Finanzausschuß — hier 
möchte ic nicht wie bei Punkt 1 in Betruf fommen, 
irgenbetwas Kritisches gegen bie Arbeit bes Finanzaus- 
schusses gesagt zu haben! — wohl aus ben verschiedensten 
Gründen bem Antrag nicht ganz so entsprochen, wie er 
gestellt war. Für mich erhebt sich bie Frage, ob nicht eine 
Lösung zu finben wäre, bie berücksichtigt, das biefer An- 
trag, ber ja zur Frühjahrssynode gestellt war unb zurück- 
gestellt werben muszte, für bas Haushaltsjahr 1956/57 
gedacht war, bas nun balb zu Enbe geht. 3m 42 000,— 
DM-Haushalt bes Bunbes würbe nun ein Loc entstehen, 
in ber Gröszenordnung von 4 000,— DM. Es erhebt sic 
bie Frage, ob nicht über ben Antrag bes Finanzausschusses 
hinaus einmalig, besonders weil dieses Jahr nun fo weit 
fortgeschritten ift, biefer Ausgleich geschaffen werben
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fönnte. Diefes Jungmännerwerk, meine fehr verehrten 
Konsynodalen, ift durch schwere Zeiten hindurchgegangen. 
Es waren Zeiten ber Krise unb auch Zeiten ber Ver- 
suchung bes Werkes. Der Vorschlag unb ber Entschluß, ben 
bet Finanzausschuß nun vorträgt, ift eine Anerkennung 
ber Tatsache, bafe dieses Werk zu feiner ursprünglichen 
Arbeit unb feinem eigentlichen Arbeitsziel zurückgekehrt 
ift. Ic glaube, bafe wir feststellen fönnen, bafe in aller 
Stille heute wirklich jene zentrale Arbeit getan wirb, 
junge Menschen zu Christus zu führen. Hier ift eine Seel- 
sorgegemeinschaft, bie mit ganzem Ernst ihre Arbeit tut. 
Wir bürfen in diesem Zusammenhang auch an bie Segens- 
geschichte dieses Werkes benfen, bas unserer Kirche viele 
Persönlichkeiten gegeben hat, bie heute in unferen Kern- 
gemeinben arbeiten unb helfen. 3c würbe weiter fagen, 
bafe bie Befruchtung ber gesamten Jugendarbeit unserer 
Landeskirche unb ber Kirche im ganzen von hier aus- 
gegangen ift. Auch jener anbere Gedanke fei hier aus- 
gesprochen, ber manchmal zu einer gewissen Kritik Anlaß 
gegeben hat, bafe biefe Arbeit nämlich in ber Form eines 
felbftänbigen Werkes unb eines e. V. geschieht. Nac 
meiner Auffassung unb Kenntnis ift bies eine sekundäre 
Frage, zumal wir ja im Raum ber Kirche sehr viele 
Aufgaben unb Arbeiten haben, bie in biefer Rechtsform 
geschehen. Die Tatsache, bafe heute zwei Persönlichkeiten 
diesem Werk vorftehen, Herr Defan Schnebel unb ber lang- 
jährige Landesjugendwart Klee, zeigt doc bie ganz enge 
Verbindung dieses Werkes auch mit unferer Landeskirche. 
Und ic glaube auch feststellen zu fönnen, bafe biefe gleiche 
Verbundenheit auch braufeen in ben Gemeinden vorhan- 
ben ift unb bafe biefe Zusammenarbeit zwischen ben Ge- 
meinbepfarrern unb ben freien Mitarbeitern, bie im 
Rahmen bes CVSM Jugendarbeit tun, geschieht in ber 
Gesamtverantwortung für bie Jugend ber Gemeinden.

Es ift vorhin bereits in bem Bericht gesagt worben, 
wieviele Menschen aus biefer speziellen Arbeit fommenb 
in ber Gesamtkirche wirffam finb. Ic barf in biefem Zu- 
fammenhang auch an bas noch erinnern, was auf bem 
Posaunensektor sic ergeben hat, auch an bas, was im 
Eichenkreuz, in bet Sportarbeit, im Weiszen Kreuz unb 
in ben verschiedenen Sozialarbeiten geschieht. Der vor- 
liegenbe Beschluß ift, fo möchte ic meinen, nicht in erfter 
ßinie eine finanzielle Entscheidung, sondern er ift eine 
Dofumentation bafür, bafe ein neues Vertrauensverhält- 
nis gewachten ift zwischen Kirche unb zwischen Werk. Wir 
fönnen nur wünschen, bafe baraus Segen erwächst für bie 
Arbeit an ber Jugend in unterer Kirche.

3c habe vorhin versucht, eine fleine Ergänzungsanre- 
gung zu bem Beschluß bes Finanzausschusses zu geben. Ic 
wäre banfbar, wenn sic bie Synode dazu verstehen fönnte.

Präsident Dr. Amhauer: Herr Kroll, barf ic fragen, 
ob Sie vielleicht mit einer Rückwirkung zufrieden finb, 
bafe ber Beschluß bzw. ber Vorschlag bes Finanzaus- 
schusses mit Rückwirkung vom 1. April b. I. an wirffam 
werben soll?

Synodale Kroll: Ic wollte bie einmalige Auffüllung 
dieses Loches, bas durch ben Fortgang dieses Jahres ent- 
standen ist. Das ift mein Vorschlag.

Landesbischof D. Bender: Es wirb mir nicht ganz leicht 
zu fagen, was ic fagen mufe. Ic wäre ber Synode dank- 
bar, wenn sie an bie Gabe, bie sie bem CVSM zuwenden 
will, nicht bie Bedingung knüpfen würbe, bafe bie Beru- 
fung ber CV3M-Sekretäre fünftig im Benehmen mit 
ber Landeskirche bzw. Kirchenleitung zu erfolgen habe, 
unb zwar aus einem geistlichen Grunde: in ber Kirche 
soll es nicht fo fein, bafe man bie Finanzkraft dazu aus- 
nützt, sic Einflusz auf ein Werk zu verschaffen, weil man 
es unterstützt. Unfere Werke, zu benen auch ber CVSM

gehört, sind auf freiem Boden gewachsen und bedürfen 
der Eigenständigkeit. Die Kirche soll sic hüten, sic eine 
Hilfe mit einer faft erzwungenen Beteiligung an der 
Leitung dieser Werke gleichsam bezahlen zu lassen.

Die Kirche würde mit einem solchen Anspruch eine 
Verantwortung übernehmen, der sie nicht gerecht werden 
tonnte. Es müszte bann im Fall ber Berufung eines 
CVSM-Sekretärs bie Kirchenleitung in eine ernsthafte 
Prüfung ber Sekretärskandidaten eintreten. Damit aber 
wäre unfere Kirchenleitung bei ihren sonstigen Aufgaben 
überforbert.

Sollte einmal eine Entwicklung im CV3M eintreten, 
bie von ber Kirche nicht gutgeheizen werden tann, bann 
hat bie Synode bei ber nächsten Haushaltsberatung bie 
Möglichkeit, eine Unterstützung zu versagen. Im gegen- 
wärtigen Zeitpunkt aber besteht durchaus ein Vertrauens- 
verhältnis ber Kirche zum CVSM, unb, wie ic glaube, 
auch bes CV3M zur Landeskirche. Darum wollen wir, 
was wir bem CVSM geben tonnen, bedingungslos geben. 
(Allgemeiner Beifall.)

Synodale Schmitt: Bis jetzt würben jährlich bem 
CVSM 15 000,— DM gegeben. Es wirb jetzt vorgeschla- 
gen, diese jährliche ®abe auf 20 000,— DM zu erhöhen. 
Benötigt werben aber 24 000,— DM, unb ic bin mit 
Herrn Kroll bamit einig unb möchte bies auch befür- 
worten unb vorschlagen, das wir bie fehlenden 4000,— 
DM als eine einmalige Gabe geben sollen, um bann 
richtig gegeben zu haben. Wir würben bann in diesem 
Jahr 24 000,— DM geben zur Besoldung von zwei Ju- 
genbfetretären unb hätten bamit mehr gegeben, wie wir 
in unserer eigenen Kirche selbst für Jugendarbeit aus- 
geben. Den letzten Satz nur zur Orientierung für eine 
spätere Debatte.

Also ich möchte vorschlagen, bie 4000,— DM zu geben, 
bamit bet CSM seine Sorgen in diesem Jahr verloren 
hat, aber tünftig nur bis auf weiteres 20 000,— DM 
anzusetzen.

Synodale §. Schneider: Darf ich kurz noch etwas fagen. 
3c möchte nur ben Finanzausschuß in Schut nehmen 
gegen bie vom Herrn Landesbischof angeführte Möglich- 
feit, das man bie in feiner Entschliessung angebrachte 
Formel, das bie hauptamtlichen Mitarbeiter im Benehmen 
mit ber Landeskirche angestellt werben, wie Sie, Herr 
Landesbischof, gesagt haben, hineinfüge, um bie Finanz- 
traft auszunützen unb personelle Dinge zu machen. Das 
lag uns völlig fern im Finanzausschukz. Aber wir haben 
doc eine Vorlage gehabt, wonach für einen ganz be- 
stimmten zweckgebundenen Vorschlag, nämlich zur Besol- 
bung ber beiben Bundeshauptmitarbeiter bes CVSM, 
diese Zulage gegeben werben sollte. Wenn man pauschal 
einfach eine Vergütung geben würbe, bann würbe ic 
ohne weiteres bem zustimmen, was bet Herr Landes- 
bischof hier meinte, das man ba feinen falschen Einfluß 
ausüben sollte. Nachdem aber vom CV3M selbst gejagt 
worben ist, bie Hälfte ober sogar etwas übet bie Hälfte 
fei für bie Bezahlung dieser hauptamtlichen Angestellten, 
biefer beiben, haben wir geglaubt, das man hier eine Hilfe 
mitgeben sollte. Wir haben es auch abgelehnt, das wir 
bas Einvernehmen verlangten, dasz man gewissermaszen 
mal rauft um biefe Stelle unb um bie Leute. Ic weife 
nicht, es fönnte doch eigentlich gerabe aus biefer brüder- 
liehen Hilfe heraus bas gute Einvernehmen miteinanber 
nun hergestellt werben. Ich möchte aber nicht auf diesem 
Absatz beftehen als Vorsitzender bes Ausschusses. Ic 
habe biefe Ausführungen nur getan, weil ic Miszver- 
ftänbiffe vermeiden wollte, als ob wir böfen Leute vom 
Finanzausschuß immer einen gewissen Druc mit ber 
Mark, bie wir geben, ausüben wollten. Es ift von einem 
synodalen Mitglied bes Ausschusses heute morgen bei bet
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Beratung — nicht bei diesem Punkt, fonbern bei einem 
anberen — schon barauf hingewiesen worden, bah wir 
nicht nur bie fühlen nüchternen Rechner fein wollen unb 
auch willig finb, fonbern immer das, was uns als finan- 
zieller Antrag ober finanzielles Problem zur Bearbeitung 
gegeben wirb, hineinstellen in ben kirchlichen Raum unb 
mit kirchlichem Denfen zu erfüllen suchen. Unb ic bitte, 
bah man bas ben Mitgliedern bes Finanzausschusses etwas 
zugute halten möchte.

Berichterstatter Synodale Adolph: Die Bemerkung, bah 
bie Besetzung bet beiben hauptamtlichen Stellen in ber 
badischen Bundesleitung bes CV3M im Benehmen mit 
bem Evang. Oberkirchenrat durchgeführt werben sollte, 
geht ja nach ber oon mir gegebenen Darstellung ber Be- 
handlung im Finanzausschuß barauf zurück, bah der 
Finanzausschuß sic eben fagte: bie badische Bundes- 
leitung ist bie Kontaktstelle zwischen CVSM unb Äir^e, 
unb dieser Kontakt möge sic auf bie gesamte Arbeit nun 
auswirfen. Das wäre bejonbers gut möglich, wenn auch 
bie Besetzung dieser beiben hauptamtlichen Stellen „im 
Benehmen" durchgeführt würbe. Ic glaube, was ber 
Herr Landesbischof vorhin gesagt hat, ift ein Eindruck, 
ber vielleicht einfach dadurch zustandekam, bah dieser 
Satz, „bie Besetzung dieser beiben Stellen hat im Be- 
nehmen mit bem Evang. Oberkirchenrat zu erfolgen“ in 
ber Antragsformulierung im unmittelbaren Anschluß an 
bie Gabe ber 15 000,— bzw. 20 000,— DM fteht. Unb ich 
möchte fragen, ob bie Mitglieder bes Finanzausschusses, 
bie ja einmütig biefen Beschluß gefaszt und biefen Antrag 
geftellt haben, bamit einverstanden finb, bah ic biefen 
letzten Sat streiche, fo bah der Antrag bann lediglich bie 
finanzielle Seite betrifft. Dann wäre ber oom Herrn 
Landesbischof befürchtete Eindruck nicht mehr vorhanden.

Synodale Kroll: Ic barf feststellen, bah in ben Satzun- 
gen bes CV3M bie Bestimmung enthalten ist, bah ber 
Landesjugendpfarrer auch kraft feines Amtes in biefem 
Gefamtoorftanb mitwirft. Auch in ber Vergangenheit ift 
bas fo gewefen, trotzdem waren Pannen nicht auszu- 
schliekzen. Es ift fo wie überall, bah man selbstverständ- 
lic bei ber Anstellung oon Mitarbeitern auch in einem 
solchen Werk einmal einen Fehlgriff tun fann. Es würbe 
m. E. zweckdienlich fein, wenn wir auf biefen besonderen 
Zusat verzichten fönnten.

Synodale Ritz: Ich wollte bie Worte unseres Herrn 
Landesbischof unterstützen in bem Sinne, bah es eine 
geistliche Sache ift, wenn wir bie Bedingung zur finan- 
ziellen Hilfe bem C3m weglaffen fönnten; feine 
Segenswirkung im Blick auf bie Landeskirche müssen 
wir erfennen, ber C3m hat sic selbständig unb geist- 
lic entwickelt, hat bie Mitglieder immer wieber bazu 
angeleitet, selbständig zu werben in ihrem Glaubensleben, 
hat sic auch entsprechend gut im Segen dahin ausrichten 
fönnen, bah die Kirche ihren Nachwuchs an felbftänbigen 
Männern erhalten hat. Dah man Herrn Defan Schnebel 
unb auch Herrn Klee als Vorsitzende hat, ift eine gute 
Garantie für bie Weiterentwicklung in biefem Sinne. 
Da ic guten Kontakt unb Beziehungen zu Herrn Defan 
Schnebel habe, weih ich, das er schon längst diese Arbeit 
weggelegt unb einem anberen hingeschoben hätte, wenn 
et nicht bie Verbindung mit ber Kirche immer mehr unb 
besser feftigen wollte. Dabei hat er, wie wir feststellen 
fönnen, guten Erfolg gehabt, inbem bie Beziehungen oom 
CVSM zur Kirche in ben letzten Jahren immer beffer 
geworben finb. Diefe Entwicklung im CVSM ift viel auf 
bie Bemühungen ber beiben Vorsitzenden zurückzuführen, 
wobei wir als Synode nicht zurückstehen wollen.

Wir wollen nicht immer auf bie Verfehlungen ber alten 
Führung im CV3M hinweisen, inbem wir einen Riegel

vorschieben und eine hemmende Last gleich mit einet 
finanziellen Hilfe verbinden.

Ic möchte die Gedanken unseres Herrn Landesbischofs 
unterstützen und die Synode bitten, für diese Sache Ver- 
ständnis zu haben.

Synodale Mölber: Verehrte Herren, meine lieben Brü- 
bet! Der umstrittene Zusatz wurde ja im Finanzausschuß 
von einem Mitglied des Oberkirchenrats verlangt, nach- 
bem doch zuweilen bet Oberkirchenrat nicht gehört worden 
sei. Daraufhin haben wir uns entschlossen, diesen Zusatz, 
ber bei uns auch diskutiert worben ist — unb zwar sehr 
lebhaft —, dazu zu geben. Wir wurben babei noch dadurch 
bestärkt, das aktive Mitglieder bes CV3M uns gejagt 
gejagt haben: Geben wir biefen Zusatz dazu, unb wir 
stärken unjerem Vorsitzenden, Herrn Dekan Schnebel, bas 
Rückgrat. Jetzt jängt bie Debatte wieber von neuem an. 
Ic meine, bie Brüder vom CVSM tonnen ganz zufrie- 
ben sein, wenn jie biefen Geldbetrag jetzt voll unb ganz 
genehmigt befommen. Warum soll bann ber Heine Sat 
nicht in bem Antrag erscheinen, das bie Herren vom Ober- 
kirchenrat gehört werben sollen, wenn es wieber um eine 
Stellenbesetzung geht?

Synodale Schühle: Es ist ein Teil von bem vorweg- 
genommen, was ic jagen wollte. Ic will deshalb nur 
noch bas anbere jagen: Wenn wir im Finanzausschuß 
trot ber Bedenken, bie hier angeführt wurben, festgehal- 
ten haben an bem Satz, das es „im Benehmen" geschehen 
foil, bann deshalb, weil wir auf ber letzten Synode ein- 
gehenb barüber belehrt wurben, bah„im Benehmen" heiszt: 
ber C%3m fann letzten Endes doch machen, was er will, 
er friegt nur bas nächste Mal fein Selb mehr! (Zurufe.) 
3a, bas war doch bie Konsequenz, bie in Aussicht geftellt 
war! — Es ift doc nun deutlich gesagt worben, „im Be- 
nehmen“ heiszt: Der CV3M trägt bem Oberkirchenrat vor, 
wir haben bas unb bas vor, hört ihn an, aber bie Ent- 
scheidung fteht allein beim CV3M. Insofern würbe ic 
alfo fagen: wir lassen’s bei bem Antrag bes Finanzaus- 
schusses, machen Schluß mit ber Debatte unb schreiten zur 
Abstimmung!

Präsident Dr. Umhauer: Das ift sehr rasch unb leicht 
gejagt: Schluß ber Debatte unb Abstimmung! Wir haben 
bie Bestimmung in unserer Geschäftsordnung: Wenn eine 
Abänderung bes Ausschuszantrages beantragt wirb, fo 
ift zuerst über ben Abänderungsantrag abzustimmen. 
Wenn mehrere Abänderungsanträge vorliegen, über ben, 
ber am weitesten abweicht von bem Ausschuszantrag.

Meine Herren, ic halte bas ftrenge Festhalten an die- 
sem Grundsatz für bas befte Mittel, einen Ausschuzbeschluz 
zu Fall zu bringen. Denn bie Erfahrung lehrt, wenn 
irgenbeiner ber Herren, bie im Ausschuß mit ihrer ab- 
weichenden Ansicht durchgefallen sind, hier im Plenum 
feinen Antrag erneut einbringt, bann finbet er Zustim- 
mung, unb es wirb zuerst barüber abgestimmt. Die Mei- 
nung ift weit oerbreitet, man stelle sic gegen bie Sache 
überhaupt, inbem man einen solchen Abänderungsantrag 
ablehnt, unb schon ift ber Abänderungsantrag entgegen 
ber befferen Einsicht bes Finanzausschusses angenommen. 
Ic bitte bas zu erwägen. Ic fann natürlich bie Geschäfts- 
ordnungsbestimmung nicht umgehen. Ic muh zuerst über 
ben Abänderungsantrag abftimmen laffen. Aber ic bitte, 
bei Ihrer Stimmgebung zu berücksichtigen, ob Sie nicht 
am Ende durch bie Zustimmung zu einem Abänderungs- 
antrag ber besseren Einsicht bet berufenen Mitglieder 
bes Finanzausschusses Anrecht tun. (Allgemeiner Beifall.)

Wenn ic bies vorausgeschickt habe, möchte ic bitten, 
nicht etwa anzunehmen, ich wolle jetzt die Abgabe ber 
Stimmen in eine beftimmte Richtung lenken. Sie haben 
völlige Freiheit zu stimmen, wie Sie wollen. 3c bitte
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nur, bas mit zu berücksichtigen. — Bevor wir abftimmen, 
soll ber Herr Berichterstatter noch bas Schluszwort haben.

Berichterstatter Synodale Adolph: Der Antrag rebet ja 
von einer jährlichen Zuwendung ber Landeskirche an ben 
CV3M in Höhe von 20 000,— DM. Wenn ber Konsyn- 
obale Kroll davon gesprochen hat, bah jetzt diese in biefem 
Jahr nun fehlenden 4000,— DM, weil ber CV3M nun 
offenbar bamit gerechnet hat, gegeben werben Jollen, bann 
fann ic nicht bamit einig gehen, bah das ein Abände- 
rungsantrag ift, fonbern nach meiner Meinung wäre bie 
jährliche Zuwendung von 20 000,— DM zu beschlieszen, 
bet auch Herr Kroll zugestimmt hat, unb hinterher wäre 
evtl, durch Herrn Kroll ein Antrag auf eine einmalige 
Beihilfe an ben CVSM in ber unb ber Höhe zu stellen. 
(Allgemeiner Beifall.) Sonst fommt bas durcheinander, 
unb wir beschlieszen jetzt 24 000,— DM. Der Beschlusz 
würbe schon im nächsten Jahr nicht mehr gelten, weil es 
bann nur 20 000,— DM finb.

Präsident Dr. Amhauer: Sehr richtig! Aber eine Ab- 
änberung liegt both in bem Antrag ober in bet An- 
regung, bas „Benehmen" fallen zu laffen.

Landesbischof D. Bender: Wenn bie Synodalen meinen, 
bah ein „Benehmen" in irgenbeiner Form stattfinden 
solle, bann schlage ic statt ber Formulierung: „Es hat 
bie Bestellung im Benehmen... zu erfolgen“, bie anbere 
Formulierung vor: „Wir bitten ben CV3M, sic bei ber 
Berufung von Sefretären mit bem Oberkirchenrat ins 
Senehmen zu setzen." Das ift bann fein Befehl, fonbern 
eine Bitte.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Wenn man auf bas Be- 
nehmen abftellt, so handelt es sic doch ftreng genommen 
um eine Voraussetzung ber Aufteilung eines Sefretärs, 
unb bamit befommt bas Benehmen einen dienstrechtlichen 
Anstrich. And infoweit muh man sich, glaube ich, doch 
entscheiden, ob es eine Muß-Bestimmung ift, bann muh 
es heizen „hat“, ober ob es eine dispositive Bestimmung 
ift, bann fönnte man Jagen „sollte" ober „fann“.

Präsident Dr. Amhauer: Ic bin auch der Meinung, 
wir müssen uns entscheiden: Wollen wir, bah die Kirchen- 
leitung mitspricht bei ber Bestellung ber Sefretäre ober 
wollen wir bas nicht. Unb wenn wir es nicht wollen, Jo 
streichen wir ben Sat über bas „Benehmen"; wollen wir 
es aber, bann muh eine obligatorische Bestimmung auf- 
genommen werben. Sonst ist Jie nicht sinnvoll.

Synodale Dr. Schlapper: (Zur Geschäftsordnung.) Ic 
glaube, bah man dem jetzt vom Herrn Landesbischof vor- 
getragenen Anliegen in ber Weise Rechnung tragen 
fönnte, bah diese Bitte, bas „Benehmen" vorher herzu- 
stellen, in bie Begründung biefes Berichts, ber von uns 
auch gebilligt wirb, hineingenommen wirb unb bah auf 
eine ausdrückliche Antragstellung ober auf einen Antrag, 
über ben abgestimmt wirb, verzichtet wirb.

Präsident Dr. Amhauer: Ic bin ber Meinung, wir soll- 
ten uns jetzt barüber schlüssig werben, ob wir bie An- 
regung bes Herrn Professor Schlapper befolgen unb ben 
Sat mit bem „Benehmen" im Antrag überhaupt streichen 
unb bagegen in unsere Beschlussfassung bzw. in bie Be- 
grünbung bes Antrags bes Finanzausschusses eine Wen- 
bung aufnehmen, wonach bet Finanzausschusz erwartet, 
bah diese Besetzung von Sekretärstellen im Benehmen mit 
ber Kirchenleitung erfolgt, ohne bah dies zur Bedingung 
ber Gewährung von Zuschüssen gemacht wirb. Ic glaube, 
bah bas bie beste Lösung ber Frage ist.

Scmuh jetzt zunächst bie grundsätzliche Frage zur Ent- 
scheidung bringen. Soll bem CV3M entsprechend bem 
Antrag bes Finanzausschusses eine jährliche Beihilfe von 
20 000,— DM gegeben werben? Sinb Sie einverstanden? 
— Einstimmig angenommen.

Nun kommt der Antrag, das zusätzlich zu dieser Be- 
willigung für das laufende Haushaltsjahr ein weiterer 
einmaliger Beitrag von 4000,— DM gegeben wirb. — 
Der Antrag wirb angenommen mit 17 gegen 14 Stimmen 
bei 9 Enthaltungen. (Siehe hierzu auch bie Ausführungen 
bes Präsidenten zu Beginn ber 3. öffentlichen Sitzung.)

And nun kommt ber Antrag: Es werben bie Worte: 
„im Benehmen mit ber Kirchenleitung" gestrichen.

Synodale $. Schneider: Herr Präsident, ic glaube, bie 
Abstimmung müszte so fein, das man bie Eventualformu- 
lierung von Dr. Swapper weisz, bann wirb es fo im 
Protokoll festgelegt. Man kann nicht einfach bie Strei- 
chung bes Satzes beantragen, ohne nicht gleich die ersatz- 
mätzige Formulierung Schlapper zur Diskussion zu stellen 
bzw. zur Abstimmung zu bringen. — Entschuldigen Sie, 
wenn ich das sage.

Präsident Dr. Amhauer: Ic will Ihnen folgen, Herr 
Bürgermeister Schneider. Es werben im Antrag bie 
Worte: „Die Besetzung ber beiben Stellen folgt im Be- 
nehmen mit ber Kirchenleitung" gestrichen. Dafür wirb in 
bie Begründung bie Forderung gesetzt: Der Ausschuß er- 
wartet, bag bie Besetzung ber Stellen ber hauptamtlichen 
Sefretäre im Benehmen mit ber Kirchenleitung erfolgt.

Synodale Kley: Nachdem bas „Benehmen" gestrichen ift 
vom Ausschuß in feinem Antrag unb bas nur noch in 
ber Begründung steht, musz m. E. bie Synode barüber 
nicht mehr abftimmen, sondern bas steht im Bericht bes 
Finanzausschusses brin unb wirb bamit auch Bestandteil 
bes Protokolls.

Präsident Dr. Umhauer: Sie haben Recht, eigentlich ift 
bas ein Beschlusz bes Ausschusses.

Synodale $. Schneider: Dann möchte ic einen Ersatz- 
ober Ergänzungsantrag stellen, bah diese Protokollnotiz 
bem CV3M zur Kenntnis gebracht wirb. Denn er musz 
bas ja wenigstens wissen, bah wir das erwarten.

Präsident Dr. Umhauer: Richtig! Bei ber Eröffnung bes 
Beschlusses ber Synode muh auch biefer Zusat gemacht 
werben. (Synodale H- Schneider: Zur Kenntnis gebracht 
werben!)

Damit brauchen wir nicht weiter abzustimmen. Wir finb 
uns doch alle barüber klar: ber Ausschuszbericht wirb — 
unb zwar vom Ausschuß — in einer Kleinigkeit geänbert, 
inbem zugefügt wirb: „Der Ausschuß erwartet, bah bei 
ber Besetzung ber Sekretärstellen ein Benehmen mit ber 
Kirchenleitung stattfindet." Im Antrag felbft steht vom 
„Benehmen" gar nichts unb ftehen feine Bedingungen 
brin, unb nur ber Antrag, ber zum Beschluß erhoben wirb, 
erwächst in Rechtskraft unb verpflichtet. — Sinb Sie da- 
mit einverstanden? — (Zurufe: Ja!)

II, 4.
Nun fommen wir zu Ziffer 4: Bericht über bie Ein- 

gäbe bes 3ohanne $ = B ren3 = $ e imes in Wolf- 
ach wegen eines Zuschusses. — Die Eingabe lautet:

„Das Evangelische Altersheim in Hornberg mit 
feinem gefamten Anwesen in Hornberg wurbe an bie 
Evangelische Kirchengemeinde Hornberg um ben Preis 
von 55 000 DM verkauft. Inzwischen wurbe ein neues 
Altersheim, bas Johannes-Brenz-Heim in Wolfac er- 
richtet mit einer Bettenzahl für sechzig Personen. Die 
in ber Endsumme noch nicht ganz übersehbaren Bau- 
toften betragen runb 500 000 DM. Diefe Summe muhte 
durch langfristige Darlehen, staatliche Zuschüsse unb 
Zuschüsse ber Inneren Mission unb ber Äirche auf-
gebracht 
reichend 
Heimes,

werben. Die Kosten sind leiber nicht aus- 
gedeckt. Der Träger bes Johannes-Brenz- 
ein eingetragener Verein, ift genötigt, sic

weiter nach Hilfsquellen umzusehen unb um Anter- 
stützung zu bitten.
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In biefem Sinne wende ic mich im Namen bes 
Vorstandes bes Sereins an bie Landessynode mit ber 
Bitte um Gewährung einer Anterstützung aus bem 
Diasporahilfsfonds ber Landeskirche.

Zur Begründung dieser Bitte mache ich geltend: Das 
neue Heim liegt am Rande bes Stabtgebietes von 
Wolfach, unmittelbar neben ber Cugen-Gerstenmaier- 
Hilfswerksiedlung unb kann einen Mittelpunkt evan- 
gelischen Gemeindelebens in ber sonst überwiegenb 
konfessionell anbersgläubigen Umgebung werben. Vor 
allem ift baran gedacht, bah ber schöne unb würdige 
Ehfaal künftighin auch für Gottesdienste für bie In- 
faffen bes Heimes unb bie evangelischen Glieder ber 
Nachbarschaft werben solle.

Es soll gleichzeitig ein Antrag an den Evang. Ober- 
kirchenrat eingereicht werden, das der Hausvater, Dia- 
fon Reichert, Karlshöhe, wiederum mit der Durch- 
führung solcher Gottesdienste beauftragt wird.

Wir wären Hoher Synode sehr dankbar, 
serer Bitte entsprochen werben könnte."

wenn un-

Berichterstatter Synodale Hürster: Das frühere Alters- 
heim Hornberg mußte wegen Baufälligkeit auf Abbruch 
verkauft und dafür ein neues Altersheim, jetzt Johannes- 
Brenz-Heim, in Wolfac erstellt werben. Dieses Alters- 
heim ift im Kirchenbezirk Hornberg unb weit darüber 
hinaus ein evangelisches Zeugnis unb eine Stätte dienen- 
ber Liebe.

Die nach bem Voranschlag für ben Bau notwendige 
Summe wurde durch langfristige Fremddarlehen, staat- 
liche Zuschüsse unb Zuschüsse bet Inneren Mission auf- 
gebracht. Vom Oberkirchenrat wurbe eine Bürgschaft an 
bie Darlehensgeber unb eine Zinsbeihilfe gewährt.

Nun hat sic gezeigt, das infolge eines ca. 15prozentigen 
Mehraufwandes, ber hauptsächlich durch Überteuerung unb 
durch bie Einplanung eines Gottesdienstraumes entstan- 
ben ift, bie Mittel nicht ganz ausreichen. Aus diesem 
Grunde bittet ber Vorstand bes Johannes-Brenz-Heimes 
bie Landessynode um finanzielle Unterstützung.

Der Finanzausschuß bittet daher, folgenden Antrag zu
beschlieszen:

„Die Synode nimmt von ber in ber Eingabe bes
Johannes-Brenz-Heimes — Evang. Altersheim e. V. 
in Wolfac — geschilderten Spoilage Kenntnis unb 
leitet diese Eingabe an ben Oberkirchenrat weiter mit 
ber Bitte, dieses Anliegen, insbefonbete wegen ber 
vorgesehenen Ausgestaltung bes Speisesaales zu einem 
Gottesdienstraum in ber Diaspora, wohlwollend aus
Mitteln bes Diasporaprogramms zu unterstützen."

Präsident Dr. Amhauer: Ic barf barauf aufmerksam 
machen, bah auch dieser Antrag etwas aus bem Rahmen 
bes Ablichen herausfällt. Es wirb eine Überweisung an 
ben Oberkirchenrat vorgeschlagen, b. h- Weitergabe bes 
Antrags zur Prüfung unb Entscheidung. Aber zugleich 
verbunden mit einem gewissen Auftrag, nämlich „wohl- 
wollend" zu unterstützen, auch noch angegeben, aus welchen 
Mitteln, aus Mitteln bes Diasporabauunterstützungs- 
fonds. Ic gebe zu erwägen, ob es nicht beffer wäre, es 
einfach bem Oberkirchenrat zur Entscheidung zu über- 
weifen.

Berichterstatter Synodale Hürster: Darf ich vielleicht 
sagen: Diese Formulierung ift deshalb entstanden, weil 
durch bie Ausgestaltung zu einem weiteren Gottesdienst- 
raum ber Diasporacharakter beffer hervorgetreten ift. Des- 
halb habe ic bas fo gewählt. Aber ic bitte, in ber Aus- 
sprache bas ruhig zu behandeln.

Synodale Husz: Auch diese Beschlüsse bes Finanzaus- 
schusses finb nach gründlicher Erwägung aller Gesichts- 
punfte getroffen worben. Wenn über bie Höhe ber Bei- 
hilfe ober bes Darlehens feine Angaben gemacht wurben,
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so deshalb, weil wie häufig ber Eingabe alle Unterlagen 
fehlen.

Präsident Dr. Amhauer: Um fo mehr möchte ic es für 
angezeigt halten, bie übliche unb in ber Geschäftsordnung 
vorgesehene Form ber Erledigung zu wählen, nämlich 
Überweisung an ben Eoang. Oberkirchenrat zur Erledi- 
gung (Beifall).

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Herr Präsident, barf ic 
auf eines in bem Antrag hinweisen. Die Frage, ob in 
diesem Heim bie sonntäglichen Gottesdienste abgehalten 
werben fönnen ober gar sollen, müszte von ber Synode 
auf jeden Fall offen gelaffen unb bem Oberkirchenrat zur 
Entscheidung überlassen werben. Ic persönlich habe im 
Augenblick Bedenken, ob es zweckmäszig ift, Gottesdienste 
sonntags in biefem Heim vorzunehmen. Im Augenblick 
ift es, wie mir ber Gemeindepfarrer neulich fagte, so: 
bie Heiminsassen werben mit einem Omnibus zur Ortskirche 
gefahren. Ich halte bas an sic für ben besseren Weg. 
Aber — bas wäre zu prüfen. Es wäre also, noch anbets 
ausgedrückt, bie Frage ber Unterstützung hier im Augen- 
blick nicht barauf auszubauen, das in biefem Heim Gottes- 
bienfte gehalten werben.

Präsident Dr. Umbauer: können Sie sic entschließen, 
ben Ausschuszantrag etwas zu vereinfachen? Das wäre bie 
einfachste Lösung, wenn Sie ben Eintrag stellen würben: 
Uberweisung an ben Oberkirchenrat zur Erlebigung nach 
erfolgter Prüfung ber Verhältnisse. Auch bas „wohl- 
wollend" halte ic für zu viel.

Landesbischof D. Bender: Es tut uns aber fo wohl, 
wenn Sie uns fagen, das wir wohlwollend prüfen sollen.

Präsident Dr. Amhauer: Der Herr Landesbischof macht 
es uns schwer!

Synodale Schmitt: Wenn damals vor bem Bau bes 
Hauses rechtzeitig ber Finanzierungsantrag für 50 000,— 
DM gestellt worben wäre, wäre er ja auch nicht an bie 
Synode, fonbern an ben Oberkirchenrat gegangen. Des- 
halb follten wir jetzt auch fo vorgehen.

Synodale §. Schneider: Aber bie Synode ift angerufen, 
Herr Präsident! Die Synode musz nun irgenb etwas fagen 
dazu. Das ift ja auch schon festgelegt. Es tann ja jeber 
einzelne Kirchenangehörige an bie Synode irgenbeinen 
Wunsch äußern, unb wir müssen ihm eine Antwort geben.

In ber Sache bin ic ber Meinung, bah wir etwas tun 
follten. Der Charakter ber Landschaft bort ift fo, daß es 
tatsächlich in Wolfac noch mehr wie in Hornberg Dia- 
sporasituation ift.

Es ift biefes Heim ja zwangsmäzig von Kornberg dahin 
verlegt worben, es muhte dieser Neubau geschehen, weil 
bas alte Haus berart baufällig war, bah sich nicht einmal 
bas Umbauen gelohnt hätte. Unb nun, meine ich, bürften 
wir biefe Heine Empfehlung ber Richtung, in ber man 
hier gehen sollte mit bem „wohlwollend" eigentlich geben. 
Da möchte ic schon bafür eintreten: „zur Prüfung unb 
Überweisung mit ber Bitte, wohlwollend zu behandeln". 
Dann ift bie Entscheidung zwar beim Oberkirchenrat, er 
taftet aber nicht ganz im Dunkeln, unb wir werben bavor 
bewahrt, bah der Oberkirchenrat eine halbe Million gibt, 
währenb fie in Wolfac nur 50 000 DM haben wollen.

Berichterstatter Synodale Hürster: 3c möchte bie Worte 
von Herrn Schneider unterstreichen unb noch fagen: Nach- 
bem biefes ganze Unternehmen mit fremben Darlehen, 
also nicht vom Oberkirchenrat unb von ber Kirche her 
gebaut werben muhte unb bas auch geschah, so glaube ich, 
bah schon die Synode ben Wunsch weitergeben barf an 
ben Oberkirchenrat, hier wirklich wohlwollend noch etwas 
Zusätzliches zu tun. Unb ich möchte doch bitten, bah es in 
ber Form zum Ausdruck kommt, wobei man bas Her- 
kommen ber Mittel (welcher Fond) änbern tann.
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Präsident Dr. Umhauer: Sie wollen alfo auf Jhrem 
Antrag beharren? (Zuruf: Berichterstatter Hürster: Sa!)

Sc möchte persönlich feine Anderung bes Antrags vor- 
schlagen. Wenn nicht aus ber Synode ein Antrag tommt, 
bann lasse ich einfach über ben Antrag bes Ausschusses 
abstimmen. — Der Antrag wirb angenommen mit allen 
Stimmen bei 7 Enthaltungen.

II, 5.
Der Bericht über bie Eingabe bes Pfarrers Eonrabi in 

Meersburg u. a. um Gewährung von Beihilfen zu ben 
gefteigerten Kosten für ben auswärtigen Schul- 
besuch von Rindern wirb zurückgestellt, ba ber als 
Berichterstatter vorgesehene Synodale Dr. Schmechel nicht 
anwesend ift.

III, 1.
Es folgen bie Berichte bes Hauptausschusses, zunächst 

bet Bericht über bie Eingabe ber Bezirkssynode Schopf- 
heim betr. ben Katechismus.

Berichterstattter Synodale Lic. Lehmann: Herr Präsi- 
bent! Liebe Synodale! Der Eintrag, um ben es sic han- 
belt, wurbe von ber Bezirkssynode Schopfheim gestellt, 
vertreten von Herrn Defan Leinert, unb hat folgenden 
Wortlaut:

„Die Aussprache über bie Präambel hat ergeben, 
das bie vordringlichste Aufgabe unferer Landeskirche 
bie Neufassung unferes Katechismus ift. Die Evang. 
Bezirkssynode Schopfheim bittet bie Landessynode 
nachdrücklich, alles zu unternehmen, diese Aufgabe 
(evtl, unter Fühlungnahme mit ben Evangelischen 
Kirchen Deutschlands) ungesäumt in Angriff zu 
nehmen.“

Die Beratungen bes Hauptausschusses über diesen An- 
trag führten sogleich zu ber von allen geteilten Ansicht, 
das im gegenwärtigen Augenblick bie grosze Aufgabe, 
einen neuen Katechismus ausarbeiten zu laffen, nicht in 
Frage fommen fönne. Denn eine Neubearbeitung bes 
Katechismus setzt voraus, das zuerst eine Klärung über 
ben Bekenntnisstand unferer Landeskirche herbeigeführt 
wirb.

Dabei verfannte ber Hauptausschuß keineswegs, das 
gewichtige Gründe für ben Wunsch ber Schopfheimer Be- 
zirkssynode vorhanden finb, ba einige Formulierungen bes 
gegenwärtigen Katechismus schon lange als fragwürbig 
erfannt finb. Der Notstand mit bem Katechismus tam 
daher auch zum Beispiel schon auf manchen Dekanskonfe- 
renzen zur Sprache. In diesem Zusammenhang wurbe 
aber auch barauf hingewiesen, das bie wohl am heftigsten 
beftrittene Antwort auf bie Frage 33 nach bem heute 
gültigen Lehrplan nicht mehr gelernt werben braucht.

Nac einet kurzen Aussprache würben alle Mitglieder 
bes Hauptausschusses einig, bem Plenum ber Synode vor- 
zuschlagen, ben Antrag ber Bezirkssynode Schopfheim 
mit folgender Erklärung zu beantworten:

„Die Synode weis um bie Not, bie ber Katechismus 
bereitet. Sie hält aber ben Zeitpunkt für ein Ein- 
treten auf ben Antrag erst bann für gegeben, wenn 
eine Klärung bes Bekenntnisstandes unferer Landes- 
kirche erreicht ist."

Der Antrag bes Hauptausschusses wirb ohne Aussprache 
gebilligt.

III, 2.
Nun folgt ber Bericht über bie Eingabe bes Oberstudien- 

bireftors Dr. Kinbt, Heidelberg, wegen Besetzung ber 
Theologischen Dozentur am Pädagogischen 
Institut Heidelberg. Die Eingabe lautet:

„Betrifft Besetzung ber Dozentur für Evangelische 
Theologie unb Methodik bes evangelischen Religions-

unterrichts an der Lehrerbildungsanstalt, Pädago- 
gisches Institut, Heidelberg.

Seit Jahren ist am Pädagogischen Institut Heidel- 
berg die planmäzige hauptamtliche Dozentur für evan- 
gelische Theologie unbesetzt. Die Hinauszögerung dieser 
Vakanz war so lange begreiflich, wie das Baden-würt- 
tembergische Kultusministerium an der unseres Er- 
messens unbilligen Forderung festhielt, der Inhaber 
dieser Dozentur müsse gleichzeitig auc bas Päda- 
gogische Institut Karlsruhe mitversorgen. Jetzt hat 
aber bas Ministerium in Würdigung unferer Bedenken 
diese Bedingung fallen gelaffen. Dem Inhaber ber 
Stelle läge nunmehr also ausschliesslich bie Betreuung 
bes Heidelberger Instituts einschliesslich ber Studenten- 
feelforge unb u. I. ber Wahrnehmung ber Evange- 
lischen Pädagogik ob, unb es ift nicht einzusehen, wes- 
halb dieser zumal für eine schwerpunktmäszig wenn nicht 
gar exklusiv evangelische Lehrerbildungsanstalt so 
fundamentale hauptamtliche Lehrauftrag im Range 
einer Professur mit H-Besoldung gemäs bem in Kürze 
zu erwartenden Lehrerbildungsgeset nicht baldigst ver- 
geben werben sollte. In bie gleiche Richtung weifen 
auch unumgängliche fiskalische Erwägungen. Der 
jetzige Vertreter ber evangelischen Theologie am Päda- 
gogischen Institut Heidelberg, Herr Stadtpfarrer Karl- 
heinz Schoener, ift nur nebenamtlich bei uns tätig unb 
erhält feine Vergütungen aus bem sog. Rebenlehrertitel 
unferes Haushaltes. Dabei ergibt sic für uns folgende 
groteske Situation:
1. schenken wir bem Staat Jahr um Jahr bie an un- 

ferem Institut bestehende hauptamtliche Planstelle 
für evangelische Theologie.

2. belaften wir unfern ohnehin aufs äuszerste ange- 
spannten Etattitel Nr. 125, aus bem bie ganze uns 
angeschlossene pädagogische Arbeitsstelle, sämtliche 
anberen nebenamtlichen Dozenten, unfere dreiund- 
zwanzig Übungslehrer unb Mentoren unb alle Vor- 
tragshonorare ber pädagogischen Arbeitsstelle unb un- 
fere wöchentlich stattfindenden Aulastunden zu bezahlen 
sind, zusätzlich mit ben an Herrn Stadtpfarrer Schoe- 
ner zu entrichtenden Vergütungen. Da biefes Hono- 
rar mit jährlich etwas über 3000 DM einen erheb- 
lichen Teil ber unter befagtem Titel figurierenben 
Summe ausmacht, mußten wir vergangenes Jahr 
beispielsweise eine grosze Reihe bereits geplanter 
Veranstaltungen, barunter auch Borträge von Män- 
nern bes kirchlichen Lebens unb von Professoren ber 
Evangelischen Theologie streichen, einige Honorare 
auch auf ein lächerliches Niveau herabdrücken, weil 
wir einfach durch bie bisherige Regelung fiskalisch 
blockiert finb.
Ic nahm bereits Gelegenheit, sowohl bem Evang. 

Oberkirchenrat wie Herrn Stadtpfarrer Schoener bie 
Sachlage darzulegen unb meinen Wunsch zum Aus- 
druck zu bringen, bie feit Jahren vakante Dozentur, 
für bie ic beim Ministerium jetzt sehr entscheidende 
Erleichterungen erwirkt habe, möge nun endlich besetzt 
werben. Da ic aber nicht ben Einbrucf hatte, bie An- 
gelegenheit werbe in ihrer ganzen Dringlichkeit er- 
fannt, blieb mir feine anbere Wahl, als mich an bie 
Landessynode zu wenden.

Was nun bie Besetzung ber Stelle anbelangt, fo 
meine ich, als erster Anwärter für fie täme Herr 
Stabtpfarrer Schoener felbft in Frage; denn ihm ver- 
banfen alle evangelischen Stubierenben ihre bisherige 
treffliche Ausbildung. So habe ic Herrn Stabtpfarrer 
Schoener gebeten, doch selber bie schöne Aufgabe, für 
bie er ja ursprünglich nach Heidelberg berufen wurbe, 
bie man aber auf bie Dauer nicht mit ber linfen Hand
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tun fann, hauptamtlich zu übernehmen. Leider hat er 
mir aber bisher nichts Bindendes fagen fönnen.

Meine Herren von bet Landessynode! Wir plädieren 
laut für eine konfessionelle Lehrerbildung. Die Kirche 
steht beswegen in Unterhandlungen mit bem Staat. 
Heidelberg soll, soweit ic höre, bie evangelische Lehrer- 
bildungsanstalt Badens werben, bie evangelische. Seit 
meinem Dienftantritt stehe ic in schwierigstem nerven- 
verzehrendem Ringen, bas evangelische Element an un- 
serem Institut zu verstärken, eine neue Dozenturen zu 
schaffen unb mit evangelischen Vertretern zu besetzen. 
Da sollte es meines Ermessens bas erfte selbstverständ- 
liche Anliegen ber Landeskirche fein, doch in erfter 
Linie diejenige Dozentur zu besetzen, bie bem Ganzen 
überhaupt bas Sepräge gibt unb dessen Inhaber von 
ihr selbst zu präsentieren wäre. Sch empfinbe es jeden- 
falls als absurd, jedesmal bei meinen Vorsprachen im 
Stuttgarter Ministerium alle möglichen Wünsche vor- 
zubringen, meistens solche, bie sic auf bie Verstärkung 
bes evangelischen Einflusses unteres Instituts beziehen, 
aber schamhaft vor meinem katholischen Dezernenten 
verstummen zu müssen, wenn bie Frage ber Besetzung 
ber Dozentur für Evangelische Theologie aufs Tapet 
fommt.

So barf ic Sie bitten, meine Herren, Ihren Ein- 
flusz geltend zu machen, das, nachdem bie Heidelberger - 
Lehrerbildungsanstalt bereits zehn Jahre lang wieber 
in ber Arbeit steht, endlich auch an Dttern 1957 bie 
etatmäßige Planstelle für Evangelische Theologie 
hauptamtlich besetzt wirb unb bamit im Sefüge bes 
Ganzen ber Ausbildung bas ihr von ber Sache her 
gebührenbe Schwergewicht erhält.

Dr. Kindt, Oberstudiendirektor."
Berichterstatter Synodale Dr. Rave: Liebe Brüder! Der 

ßeiter bes Pädagogischen Instituts in Heidelberg, Ober- 
ftubienbireftor Dr. Kindt, hat eine Eingabe vorgelegt: 
Die Landessynode wolle sic nachdrücklich bafür einsetzen, 
baß bie am Institut vorhandene etatmäßige Planstelle für 
Evangelische Theologie nun endlich hauptamtlich besetzt 
wirb.

Schon bei ber Bekanntgabe bes Eingangs würben Zwei- 
fei laut, ob tatsächlich davon gesprochen werben fann, baß 
biefe etatmäßige Planstelle in Heidelberg vorhanden ift.

Herr Oberkirchenrat Kat hat noch am Montagnachmittag 
beim zuständigen Stuttgarter Dezernenten beswegen fern- 
mündlich angefragt unb ben Bescheid befommen, baß für 
biefe Planstellen bisher nur bie Zahl feststeht unb baß fie 
nicht ortsgebunben finb. Errichtet fei eine Stelle für 
Heidelberg unb Karlsruhe gemeinfam. Nur für beibe 
Lehraufträge fönne eine Persönlichkeit namhaft gemacht 
werben.

In ber Eingabe bes Oberstudiendirektors Dr. Kinbt ift 
ausdrücklich bie Siebe davon, baß bas Badisch-Württem- 
bergische Kultusminifterium nicht mehr an ber Forderung 
festhalte, ber Inhaber ber Dozentur für Evangelische 
Theologie in Heidelberg müsse gleichzeitig auch bas Päda- 
gogische Institut in Karlsruhe versehen.

Hier liegen also Widersprüche vor, bie erft geflärt wer- 
ben müssen, ehe bem Wunsche bes Antragstellers statt- 
gegeben werben fann. Auch ift anzunehmen, baß erft durch 
bie Verabschiedung bes in Arbeit befindlichen Lehrer- 
bildungsgesetzes flare Verhältnisse geschaffen werben.

Der Hauptausschusz schlägt baßer bem Plenum vor, bie 
Eingabe bem Oberkirchenrat mit ber Sitte um Beant- 
wortung zu übergeben. (Beifall.)

Präsident Dr. Umhauer: Die Aussprache ift eröffnet. Es 
wünscht niemanb bas Wort. Ic nehme an, baß Sie mit 
bem Vorschlag bes Ausschusses einverstanden finb.

III, 3.
Berichterstatter Synodale Dürr: Liebe Brüder! In der 

gestrigen Plenarsitzung teilte Synodale Dr. Äörner der 
Synode mit, er könne sic nicht beruhigen über die in 
Abschnitt 10 der Taufordnung gegebene Möglichkeit 
des Aufschubes einer Taufe. Nach feiner Meinung fei bei 
den Überlegungen, die zu diesem Abschnitt 10 geführt 
haben, nicht genügend bedacht worden, das ein Taufauf- 
schub ein Ungehorsam gegen das Wort Jesu Mark. 10, 14 
darstelle; denn ein Taufaufschub komme einem solchen 
Wehren gleich. Synodale Körner fragte, ob auch andere 
feine Beunruhigung teilen, und ob man, wenn dies der 
Fall sei, nicht noch einmal in eine Aussprache übet den 
Abschnitt 10 der Taufordnung eintreten falle.

Der Hauptausschusz, dem dieses Anliegen des Synodalen 
Körner zur Behandlung übergeben wurde, hat noch ein- 
mal eingehend die Gründe erörtert, die die Möglichkeit 
eines Taufaufschubes notwendig machen. Dem Synodalen 
Körner würbe vor allem folgendes zur Erwägung gegeben:

1. Eine Taufe wirb nur bart aufgeschoben, wo ein Weh- 
ren von feiten ber Gütern vorliegt dadurch, das biefe 
eine christliche Erziehung ablehnen.

2. Wird eine Taufe gewährt, auch wenn bie Eltern bie 
christliche Erziehung ablehnen, bann geben wir bem 
Miszverständnis ber Taufe Raum, als fei fie ein opus 
operatum, b. h. eine magisch wirkende Handlung, un- 
abhängig von ber persönlichen Einstellung. In Mark. 
16, 16: „Wer ba glaubet unb getauft wird", ift bie 
Notwendigkeit bes Staubens klar herausgestellt, unb 
deshalb ift auch im Taufbefehl ausdrücklich bas 
„Lehret fie“ geforbert, bamit dadurch bas Kinb zum 
Stauben geführt werbe.

3. Nach bem reformatorischen Verständnis ber Schrift 
gilt bie Taufe als ein ben Menschen anzubietendes 
Gnadenmittel. Sie ift aber nicht bas einzige Gnaden- 
mittet, weil Sott viele Weisen hat, ben Menschen bas 
Heil anzueignen. Von ba aus gesehen besteht nach 
reformatorischer Auffassung teine absolute Heilsnot- 
wendigkeit ber Taufe in bem Sinn, das ein Mensch 
deswegen verloren gehen müszte, weil er ber Taufe 
entbehrt.

Der Hauptausschus sieht feine Notwendigkeit einer 
Anderung bes Abschnittes 10 ber Taufordnung..

Landesbischof D. Bender: Sc freue mich, das bie Tauf- 
orbnung nicht einfach hingenommen, fonbern ernstlich 
bedacht wirb, unb das einer von ben Synodalen mit einer 
ihn bebrängenben Frage gefommen ift. Es fann wirklich 
zu einer Frage werben, ob wir bas Recht haben, eine 
Taufe aufzuschieben, b. h. fie praktisch abzulehnen, auch in 
Fällen, wo bei ben betreffenben Eltern fein ernfter Wille 
zu einer christlichen Lebensordnung ertennbar ift.

Was mich zum Sprechen bewegt, ift ein Satz aus ber 
Berichterstattung, ben ic fo verftanben habe, als fei ber 
Staube Voraussetzung für bas Gnadenhandeln Gottes im 
Saframent. Kann ber betr. Satz noch einmal vorgelesen 
werben?

Berichterstatter Synodale Dürr: In Markus 16, 16: 
„Wer ba glaubt unb getauft wirb“ ift bie Notwendigkeit 
bes Staubens klar herausgestellt, unb deshalb ift auch im 
Taufbefehl ausdrücklich bas „Lehret fie“ geforbert, bamit 
dadurch bas Kinb zum Stauben geführt werbe.

Landesbischof D. Bender: Weil ber Staube immer ein 
Werk Gottes ift unb bem folgt, was er in einem Menschen 
getan hat, barum fann man nicht gut fagen, das nach 
reformatorischer Überzeugung ber Staube notwendige 
Voraussetzung für bas Handeln Sottes in ber hl. Taufe 
fei. Es wäre schwer, solchen Stauben auch bei Eltern fest- 
zustellen, bie als kirchlich gelten. Es vollzieht sic vielmehr 
im Taufaft ein Ausschnitt aus ber lebensvollen Geschichte
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Jesu Christi mit feinem armen Volf auf Erden, inbem 
er auch biefen fernen Eltern irgenbwie nahelegt, ihre 
Kinder zu Ihm zu bringen. Wir bürfen nur nicht auf bie 
menschliche Begründung sehen, mit ber ein solches Kind 
herzugebracht wirb, sondern auf bas, was Christus vorhat 
unb zuwegbringt. Wenn aber Christus bie Eltern — auf 
welche Weise auch immer — dazu bewegt, bas Rind zur 
Taufe zu bringen, sollen wir bann nicht mit gutem Ge- 
wissen taufen, weil bie Eltern glaubenslose Leute finb? 
Es finb 10 Aussätzige zu Jesus gefommen unb er hat sie 
geheilt, obwohl er wuszte, wen er vor sic hat, einfach, 
weil er es von feiner Seite aus nicht fehlen lassen will, 
das Menschen bie Güte Gottes erfennen unb glauben 
lernen. So würbe ic es, wie Jesus mit ben 10 Aussätzigen, 
mit bem Kindlein halten, bas ungläubige Eltern zur 
Taufe bringen. Das fie es bringen, wäre für mich ein 
Zeichen, das Gott sich auch durch bie gott-lose Familie hin- 
durch hin zu bem Kind gearbeitet hat unb zu bem Kinde 
fagt: „Du sollst nicht barunter leiben, das bu unverstän- 
bige Eltern hast; ic nehme dic auf unb an!"

Die Patenschaft übernimmt in solchem Fall bie ganze 
Kirche in ber Form, das fie bas Kind im Religions- 
unterricht unterweift unb sich ein Kindergottesdiensthelfer 
ober eine Helferin für dieses Rind besonders verantwort- 
lic machen läszt.

3c will von mir aus befennen, das ic mic wohl in 
feinem Fall imftanbe sehen würbe, bie Taufe eines solchen 
Kindes abzulehnen, weil ic es zuletzt nicht mit ben El- 
tern, fonbern mit bem Herrn Christus selbst zu tun habe, 
ober besser: Gr mit mir. (Allgemeiner Beifall.)

Oberkirchenrat Dürr: Ic fühle mich trot bes Wortes 
des Herrn Landesbischof zu einer Äußerung genötigt, bie 
mic schon lange plagt. Ist es uns klar, dar jedes ab- 
gelehnte Angebot Gottes eine befonbere Verantwortung 
unb einen besonderen Fluch nach sich zieht für ben, ber bas 
Angebot ablehnt? Gs ift für ben, ber in ber christlichen 
Gemeinbe aufgewachsen ift unb bas an ihn ergangene 
Taufangebot ablehnt, am Jüngsten Gericht verhängnis- 
voller als für einen Heiden, bem biefes Angebot nie ge- 
macht worben ift. So wie ber Herr Landesbischof eben 
gesagt hat, fönnte ic in ber Verantwortung, in ber wir 
als Pfarrer stehen, nicht sprechen. Ich fenne wobl diese 
Verantwortung, obwohl ic nicht weis, ob ic jedes Mal 
richtig entschieden habe. Aber schon bei bem Besprechen ber 
Tauforbnung habe ic zum Ausdruck gebracht: es bürfe 
auf feinen Fall einer gewissensmäszigen Entscheidung 
eines Pfarrers bie Möglichkeit genommen werben, einen 
Aufschub ber Taufe ober eine Taufverweigerung auszu- 
sprechen, um gröszere Versündigungen abzuwehren. Zu bem 
stehe ic allerdings: Die Kirche hat nie bie Taufe versagt, 
wo Menschen sie im Glauben begehrten. Wer aber wollte 
behaupten, dar Gott nicht auch Wege hat, um einen Men- 
schen, ber nicht als Kind getauft ist, zu konfrontieren mit 
feinem rettenwollenben Gnadenangebot? Die Art, wie wir 
bie Kindertaufe handhaben, ftellt mic immer wieber vor 
bie Frage — unb wir haben fie uns nach meinem Dafür-
halten noh niht deutlich genug gestellt —, ob wir mit
unserer Tauspragis nicht teilweise das tun, wovor Jesus 
in der Bergpredigt warnt: nämlich die Perlen vor die 
Säue zu werfen. Man sollte bei der Frage der Taufver- 
sagung auch diese andere Seite sehen. Ic verstehe das 
Anliegen von Dr. Körner. Zu einem groszen Teil sage ic 
ja dazu. Aber in der Frage der Taufversagung fann ic 
ihm nicht recht geben.

Es musz bedacht werben, in welcher Verantwortung sic 
bie Kirche unb ber, ber im Namen ber Kirche handelt, be- 
finbet, wenn er bas Gnadenangebot Gottes in ber Kinder- 
taufe fo handhabt, wie bas heute vielfach geschieht. Ich 
würbe mich auch durch feinen Synodalbeschluz gwingen

lassen, eine Taufe vorzunehmen, wenn bie Verhältnisse in 
ber gamilie bes Kindes nach sorgfältiger Prüfung eine 
Verjagung ber Taufe forbern.

Auf ber anbern Seite ist es uns allen flat, welche Kata- 
strophen wir trotz 8jährigen Religionsunterrichts in vielen 
Fällen nah der Konfirmation erleben. Sie wären in bem 
Umfang nicht vorhanden, wenn zu ben Bemühungen ber 
Kirche ber ernsthafte Wille unb bie Fähigkeit ber Gltern 
fäme, ihr Kind im christlichen Glauben zu erziehen. Unjere 
Tauforbnung verlangt, das wir bie Gltern unb bie Vaten 
fragen, ob fie wollen, das bas Kind im Namen bes Vaters 
unb bes Sohnes unb bes Heiligen Geistes getauft werbe, 
unb ob sie versprechen, es im christlichen Glauben zu er- 
ziehen. Wenn Gltern aus ber Kirche ausgetreten finb, 
fönnen fie ehrlicherweise ein solches Versprechen bei ber 
Taufe ihres Kindes nicht geben. 3c habe erlebt, das 
Väter, benen ic bei bet Anmeldung einer Taufe bieje 
Tatsachen anhand ber Agenbe deutlich mähte, bie Absicht, 
ihr Kind taufen zu lassen, aufgaben, weil Jie einsahen, 
das Jie bei ber Taufhandlung nicht als ßügner dastehen 
bürfen. Aus unserer Tauforbnung, bie bie Kindertaufe 
als bie Regel behandelt, barf bie Möglichkeit ber Tauf- 
versagung nicht geftrihen werben.

Synodale Dr. Schlapper: ßiebe Herren unb Brüder! 
Als bas Taufgesetz hier im Plenum beraten wurbe, habe 
ih damals bereits zum Ausbrucf gebracht, das ih es nicht 
für richtig halte, wenn ber Pfarrer bie Taufe ablehnt. 
Wenn bie Gltern, auh beibe Gltern, bie aus ber Kirche 
ausgetreten finb, ihr Kind zur Taufe bringen, bann fann 
ih mir selbst niht vorstellen, das nicht boh hier etwas 
noh in ben Gltern haftet, unb wenn ih mir vorstelle, 
wenn ih ein Pfarrer wäre, bann würbe ih das Kind 
taufen unb würbe bann meine ganze Kraft brein setzen, 
in ber nachgehenden Seelsorge mit ben Gltern in ein 
Gespräch zu fommen. Ic glaube, das bas ber richtige Weg 
wäre nah meiner Meinung.

Synodale Hammann: ßiebe Brüder! Man fann jetzt 
nah biefen Ausführungen unter bem Ginbrucf stehen, als 
sollten wir hier im Plenum noh einmal in ausführlicher 
Weise über bas Für unb Wider bes von Vrubet Körner 
zitierten Satzes in ber Lebensordnung bistutieren. Gs ist 
deshalb jetzt an ber Zeit, etwas über bie Auffassung bes 
Hauptausschusses hinzuzufügen, wie er sic gestern bieje 
Aussprache gebäht und warum er biefen kurzen Bericht bes 
Berichterstatters hier vorgelegt hat. Für bie, weihe gestern 
bei bem Gespräch niht babei fein fonnten, fann ber Gin­
brucf ftarf fein, als hätten wir auf Grunb biefes kurzen 
Vortrags bes Berichterstatters bie Sache irgenbwie uns 
zu leiht gemäht ober abgetan.

Wir sahen’s als unsere Aufgabe an, einem Vruber ber 
Synode, ber feine Vebenfen hatte, in ber Aussprache Hilfe- 
stellungen zu geben. Vruber Körner hat gestern nah ber 
Aussprache, bie, wie ih wohl im Namen ber Mitglieder 
bes Hauptausschusses Jagen barf, alle bieje Gesichtspunkte 
wieber zum Inhalt hatte, bie soeben von Herrn Landes- 
bischof, Herrn Oberkirchenrat Dürr unb anberen ausge- 
sprochen worben sind, ertlärt, dasz er mit bem gestrigen 
Grgebnis zufrieden war. Wir haben es nicht für unsere 
Aufgabe gehalten, hier im Plenum noh einmal eine 
ausführliche Stellungnahme vorzutragen. Sonst hätten 
wir felbftverftänblih einen ausführlichen Bericht geben 
lassen! Wir waren in ber Tat ber Meinung, es fei ein 
Anliegen nur unseres Vrubers in ber Synode, deshalb 
haben wir uns bei ber Berichterstattung barauf beschränkt, 
biefes Grgebnis mitzuteilen.

Die Gesichtspunkte, bie Herr Landesbischof ausgespro- 
chen hat, unb auh das anbere, was gejagt worben ift, 
haben uns in vollem Umfang unb sehr ernsthaft wieber 
beschäftigt. Wir haben alle biefe Gesichtspunkte aus ber

Synode 5
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Berichterstattung weggelassen, weil wir der Meinung 
waren, das das Anliegen eines einzelnen Synodalen 
überhaupt nicht in tiefer breiten Form noch einmal auf- 
gerollt werten sollte. Wir hatten nur tie Absicht, Ihnen 
zu sagen: das Ergebnis unferer Aussprache war, das wir 
bei bem Wortlaut, ten wir einmal für tie Taufordnung 
beschlossen haben, in vollem Umfange bleiben wollen, bei 
aller ernsten Berücksichtigung mancher Bedenken, tie wir 
selbst haben! Unt gerate tas, was Bruder Schlapper eben 
vortrug, ift gestern mehrfach zum Ausdruck gekommen.

Ic möchte deshalb bitten, das bie Synode nun nicht 
zu tiefer vorgerückten Zeit unt, nachdem wir uns gestern 
in aller Breite tarüber unterhalten haben, in eine Grund- 
satzdebatte tiefer Fragen weiterhin eintrete, fontern tas 
zur Kenntnis nehme, was Herr Landesbischof unt Herr 
Oberkirchenrat Dürr uns als Beitrag gefagt haben. (All- 
gemeiner Beifall.)

Synodale Haus: Liebe Brüder! Ic möchte tas auc 
zum Ausdruck bringen, was eben Bruder Kammann ge- 
fagt hat. Es handelt sic bei ter Taufordnung eben darum, 
das beite Seiten, tie nun von Herrn Landesbischof unt 
von Oberkirchenrat Dürr, zum Ausdruck kommen unt hier 
Geltung haben. Wenn wir nur eine Seite aussprechen, 
tann unterschlagen wir etwas, was doch in ter Bibel aus- 
drücklic steht: Wer ta glaubt unt getauft wirt, unt lehret 
sie. Unt wir haben, tamit tas auch theologisch wirklich 
einwantfrei ift, uns hier von Oberkirchenrat Hof beraten 
lassen.

Synodale Geiger: Nur ganz kurz möchte ic noch auf eine 
Seite hinweisen: Wenn wir tie Taufe eines Kindes zu- 
rückstellen, also ablehnen, tann wirt tamit vielleicht doch 
auch gleichzeitig verbunten, dasz es nicht am Religions- 
unterricht teilnimmt. Denn es ift bann nicht Glied ber 
Kirche. (Zuruf: Synodale Hausz: Es tann teilnehmen!)

Ja, es tann — es tann, aber wenn wir ben Taufantrag 
ber Eltern ablehnen, bann werben fie wahrscheinlich fein 
groszes Interesse daran haben.

Auch etwas anberes möchte ic noch sagen: Ic habe 
Gelegenheit gehabt, mit unserem Gast aus bem Often zu 
sprechen, unb er hat bie Meinung vertreten, unfere Fassung 
fei sehr weitherzig; fie wären viel strenger in ber Ab- 
lehnung bet Taufe.

Synodale Dr. Körner: Bruder Dammann hat vorhin 
gefagt, ic fei zufrieden gewesen mit ber gestrigen Aus- 
sprache. Das bezieht sic barauf, das ic festgestellt habe, 
das im Hauptausschuß bie Unruhe, bie mic bewegt hat, 
nicht vorhanden ift aus ben bargelegten Grünben. Des- 
wegen ift bie Voraussetzung meiner Anregung von gestern 
erlebigt.

Ic bin nicht in bem Sinne zufrieden, das ic nun ben 
§ 10, so wie er dasteht, akzeptieren könnte. Da habe ic 
ganz bie gleichen Bedenken, wie fie ber Herr Landes- 
bischof eben geäußert hat. Darüber hinaus möchte ic ein 
Wort bes Dantes fagen, das wir über diese Dinge im 
Hauptausschuß unb auch hier brüderlich noch einmal mit- 
einanber sprechen tonnten. (Beifall.)

Präsident Dr. Amhauer: Wer wünscht noch das Wort? 
— Niemand. 3c finbe feinen Anlaß zu irgendeiner Ab- 
ftimmung. (Zurufe: Rein.)

HI, 4.
Jetzt fommt bie Berichterstattung über bie Eingabe 

ber katechetischen Beauftragten wegen ge- 
setzlicher Festlegung ihrer Aufgabe.

Berichterstatter Synodale Dr. Wallach: Dem Hauptaus- 
schusz lag folgende Eingabe ber katechetischen Beauftragten 
ber Landeskirche vom 15. September 1956 vor:

„In ber vierten öffentlichen Sitzung ihrer ordent- 
lichen Tagung vom Oktober 1955 befazte sic bie Lan-

dessynode mit ber Beratung bes Gesetzes betr. ben 
Kirchenbezirk. Dabei murbe zu § 11 Abs. 5 bes Ent- 
wurfes, ber bie Abhaltung ber Religionspädagogischen 
Arbeitsgemeinschaften regelt, durch ben Synodalen 
Dr. Wallach beantragt, bie katechetischen Beauftragten 
ber Landeskirche hier zu erwähnen unb ihren Auftrag 
gesetzlich zu verankern. Nach bem Gegenantrag bes 
Synodalen Urban, ber eine nachfolgende Debatte aus- 
löste — Protokoll Seite 62/63 —, wurbe ber Antrag 
Wallach mit Mehrheit abgelehnt.

Wir haben in ber Folgezeit leider feststellen müssen, 
daß bie Ablehnung bes Antrages sehr störend gewirft 
hat unb bie Erfüllung unferer katechetischen Aufgaben 
auzerordentlich erschwert. Wir haben ben Eindruck 
gewonnen, dar dadurch unser Auftrag praktisch in 
Frage gestellt worben ift.

Wir bitten bie Landessynode, zu ber katechetischen 
Arbeit, bie in ber Badischen Landeskirche durch uns 
getan wirb, Stellung zu nehmen unb barüber zu be- 
raten, was zur Klärung unb Festigung bes uns über- 
tragenen Auftrages geschehen kann."

Die Eingabe bezieht sich auf bie Verhandlungen ber 
Synode im Herbst 1955, in benen bas Gesetz über ben 
Kirchenbezirk als Teil ber Grunborbnung unferer Landes- 
kirche verabschiedet wurbe. Damals wurbe in ber Plenar- 
sitzung ber Antrag geftellt, Aufgabe unb Tätigkeit ber 
katechetischen Beauftragten innerhalb ber Kirchenbezirke, 
besonders bie Borbereitung unb Durchführung von reli- 
gionspädagogischen Arbeitsgemeinschaften burch bie Be- 
auftragten im Benehmen mit ben Defanen gesetzlich zu 
regeln. Dieser Antrag wurbe nach vorangegangener De- 
batte abgelehnt. Die katechetischen Beauftragten haben, 
wie ihre Eingabe besagt, in ber Folgezeit bie Wirkung 
biefer Diskussion unb ihres ablehnenden Ausgangs in 
fühlbarer Erschwerung ihrer Arbeit zu spüren befommen. 
Sa, es ift auf Grunb ber Synodalverhandlung teilweife 
fogar ber Anschein entftanben, als würbe bas katechetische 
Amt unb feine Arbeit minberbewertet unb als entbehrlich 
angesehen, eine freilich irrtümliche Auslegung, bie aber 
in manchen Defanaten ben Beauftragten ben Zugang 
verschlossen unb ihre gedeihliche Zusammenarbeit mit 
einzelnen Defanen unmöglich gemacht hat. Der Haupt- 
auschus hat es, wie bie Aussprache bewies, wohlwollend 
verstanden, das bie katechetischen Beauftragten angesichts 
biefer Sage bie Synode um eine Stellungnahme zu 
ihrer Arbeit unb um eine flärenbe Entschliezung bitten.

Bei ihren Beratungen überzeugten fich bie Mitglieder 
bes Hauptausschusses aufs neue bavon, das bie Beauf- 
fragten infolge ihrer ständigen Zusammenarbeit mit bem 
Schulreferenten ber Landeskirche unb ihrer Eigenarbeit 
auf bem katechetischen Sachgebiet als wohlunterrichtete 
Fachleute anzusehen finb. Ihr Einsatz in ben Kirchen- 
bezirken unb ihre wichtige fachliche Arbeitshilfe für bie 
vielseitig belafteten Defane wurbe vom Hauptausschuß 
als unentbehrlich anerfannt. Die Begegnung von Kirche 
unb Schule, von Pfarrern unb Lehrern, bie es in ben 
katechetischen Arbeitsgemeinschaften zu förbern gilt, bringt 
in zunehmendem Masze Probleme mit sich, bie nur auf 
ber Grunblage laufenber Informationen, wie fie bie 
katechetischen Beauftragten erhalten, behandelt werben 
können. Der Hauptausschuß hörte gern, das in ber Mehr- 
zahl ber Defanate bie Zusammenarbeit zwischen Defanen 
unb Beauftragten in Ordnung gehe, er bebauerte aber, 
das in anberen Defanaten bie Mitarbeit ber Beauftragt 
ten wenig ober gar nicht in Anspruch genommen wirb unb 
vollends in einigen wenigen Kirchenbezirken religions- 
pädagogische Arbeitsgemeinschaften höchst feiten ober gar 
nicht ftattfinben. Der Hauptausschuß stellt feft, dasz bie 
Synode mit ber eingangs erwähnten Diskussion im Herbst
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1955 bie Arbeit ber katechetischen Beauftragten keines- 
wegs unterschätzen wollte unb das fie es für eine irrige 
Auslegung biefer Diskussion halte, wenn in einzelnen 
Kirchenbezirken unter Bezug auf fie bie Arbeit ber Be- 
auffragten nicht ober nur widerstrebend in Anspruch 
genommen wirb. Es wurbe freilich auch bie Erwartung 
geäuszert, daß bie katechetischen Beauftragten ihrerseits 
befte Wege ber Zusammenarbeit mit ben Dekanen suchen, 
wenn fie für bie Kirchenbezirke Tagungen vorbereiten 
unb durchführen. Während Mängel in biefer Hinsicht bie 
Ausnahme zu fein scheinen, wurbe von einigen Dekanen 
fogar bantbar berichtet, baft in ihren Dekanaten sowohl 
Borbereitung wie auch Leitung katechetischer Arbeits- 
gemeinschaften zu ihrer Zufriedenheit vom zuständigen 
Beauftragten ausgeübt würben.

Der Hauptausschus möchte im gegenwärtigen Zeitpunkt 
bas Gesetz über ben Kirchenbezirk nicht revibierenb an- 
gehen. Er hält es aber für möglich, sicherlich sogar wahr- 
icheinlich, baft bie Zusammensetzung ber einzelnen Teile 
bes Gesetzes zur gefamten Grundordnung eines Tages 
eine endredaktionelle Arbeit mit sic bringen wird, inner- 
halb beren Aufgabe unb Befugnis bes katechetischen 
Amtes in ben Kirchenbezirken gesetzlich noch beschrieben 
unb verankert werben fönnten.

Ter Hauptausschus schlägt zusammenfassend ber Synode 
folgenbes vor:

1. Die Synode möge feststellen:
„Tie Landessynode hält bie katechetische Arbeit, wie 

fie durch bas Katechetische Amt unb feine Beauftragten 
in ftänbiger Fühlungnahme mit bem Schulreferenten 
ber Landeskirche in ben Kirchenbezirken geschieht, ganz 
befonbers bie Abhaltung religionspädagogischer Ar- 
beitsgemeinschaften für notwenbig unb fegensreich und 
begrüszt eine rege Zusammenarbeit zwischen ben De- 
kanen unb ben katechetischen Beauftragten.“

2. Tie Synode möge vormerken:
„Tie Landessynode wirb sich, wenn alle Gesetzesteile 

ber Grundordnung vorliegen unb zusammengestellt 
werben, nochmals mit ber Frage befassen, in welcher 
Weise bie Aufgabe ber katechetischen Beauftragten in 
bem Gesetz über ben Kirchenbezirk verankert werben 
fann.“

3. Tie Synode möge anregen:
„Ter Evang. Oberkirchenrat wolle erwägen, eine 

Tienftanweifung für bie katechetischen Beauftragten 
herauszugeben unb biefe gegebenenfalls zum Bespre- 
chungsgegenstand bei einer Dekanskonferenz machen."

Ohne Aussprache wirb Punkt 1 bes Antrags einftimmig, 
Punkt 2 mit allen Stimmen bei 3 Enthaltungen unb 
Punkt 3 mit allen Stimmen bei 2 Enthaltungen an- 
genommen.

IV.
Synodale Schmitt: Sch möchte zwei Punkte vortragen. 

Ter eine Punkt steht in Seife 44 bes Verhandlungs- 
berichtes vom Mai 1956 unb betraf bie Neuregelung ber 
Filial- unb Diasporadienstvergütungen. Ter Antrag lau- 
tete seinerzeit: „Ter Finanzausschuß beantragt, ben An- 
trag Mölbert auf Anderung ber Filialdienstvergütung 
bem Evang. Oberkirchenrat zur Borprüfung unb Wieder- 
vorlage an bie Synode zu überweifen.“

Bei bem ersten Punkt ber heutigen Tagesorbnung hat 
Pfarrer Mölbert biefe Frage schon aufgeworfen, unb ic 
möchte mit geftatten, bie Frage zu wiederholen, ob es 
nötig ift, eine Wiedervorlage an bie Synode für diesen 
Punkt ober ob ber Punkt erledigt ist.

Zweitens habe ich eine Angelegenheit, bie mir beson- 
bers nahe liegt Es handelt sich hier um bie Seite 63, wo 
Herr Oberkirchenrat Türr mitgeteilt hat, baft 77 Vikars- 
stellen nicht besetzt werben fönnen. Unb es heiszt weiter:
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„Solange dieser Zustand anhält, können wir feine leichten 
Vikarsstellen besetzen, sondern müssen unsere Vikare sofort 
nach dem zweiten Examen in Stellen einweisen, die mehr 
non ihnen verlangen, als man ihnen mit gutem Gewissen 
zumuten kann."

Es wurde auf der letzten Synode eingehend über die 
Maznahmen gesprochen, und ic war der Meinung, das es 
jetzt besser ist damit, dasz die Arbeiter in die Ernte des 
Herrn fommen, und musz zu meiner großen Bestürzung 
hören, das es wesentlich schlechter geworben ist. Wenn wir 
in Heidelberg sechshundert Studenten ber Theologie 
haben unb im Petersstift nur sieben Kandidaten, bie sic 
vorbereiten, so musz ic doch sagen, das bas eine er- 
schreckend Heine Zahl ist. Ic möchte bie Kirchenleitung 
bitten, ber Synode doch mitzuteilen, ob es nur ein Zufall 
ist, bag bie theologische Ausbildung so zurückgeht, das so 
wenig Vikare Prüfungen machen in ber Badischen Landes- 
kirche. Fehlt es an Stipendien ober kommt es daher, das 
bie badischen Kandidaten von anberen Landeskirchen durch 
beffere Bedingungen angelockt werben? Man hört ba unb 
bort, das unsere Kandidaten nach Bayern gehen ober in 
bie Pfalz, das sie es bort leichter haben. Was soll man 
ba machen? Ich meine, es ist schon einer Überlegung wert, 
dasz wir bie Leute bekommen, um bie Arbeit in unserer 
Kirche tun zu tönnen. Ich möchte herzlich bitten, das man 
vielleicht barüber von ber Kirchenleitung ober von ben 
Herren Professoren ber Theologischen Fakultät in Heidel- 
berg etwas Näheres erfahren kann. Vielleicht hat auch 
bie Synode Gedanken ober Anregungen zu geben.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Daz im Petersstift zur 
Zeit so wenig Kandidaten finb, ift wohl dadurch bebingt, 
das ber jetzige Kurs halbiert ist. Eine Hälfte muszte in 
bie Lehrzeit, bie wir neu eingeführt haben, unb bie an- 
bere hälfte besucht bas Petersstift.

Wir können im Blick auf bie Abiturienten, bie sich zum 
Theologiestudium entschlieszen, feinen Rückgang gegenüber 
früheren Jahren feststellen. Ic vermute also, daß bie 
augenblickliche geringe Zahl ein vorübergehender Zustand 
ift unb wir in einigen Semeftern bald wieber bie Zahl 
haben wie bisher.

Dasz Stubenten zu anberen Landeskirchen gehen, ge- 
schieht verhältnismäzig feiten. Wenn es geschieht, ift es, 
foweit man es von unserer Seite aus erklären fann, darin 
begrünbet, wie Sie vermutet haben, dar etwa in ber 
Pfalz ber Stubent bereits nach bem ersten Examen in ein 
Anstellungsverhältnis fommt, bort auch früher als bei uns 
eine Heiratsgenehmigung erhält, alfo gewisse Vorteile zu 
erwarten hat. Wir finb unsererseits aber ber Meinung, 
das wir um biefer wenigen Stubenten, bie nun aus ben 
besagten Gründen etwa in bie Pfalz — von Bayern ift 
es mir nicht befannt — hinüberwechseln, unfere Studien- 
orbnung nicht abänbern sollten.

Landesbischof D. Bender: Es gehen auch nicht nur Stu- 
denten aus Baden hinaus, sondern es fommen auch her- 
ein — bas musz man auch sagen —, trotzdem es bei uns 
etwas schwieriger ist.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: 3c fann es Ihnen fogar 
genauer fagen: rein statistisch gesehen steht bie Badische 
Landeskirche mit am günstigsten im Verhältnis zu an- 
beren Landeskirchen. Wenn man bie badische Seelenzahl 
vergleicht mit ben badischen Theologiestudenten, bann 
ftehen wir mit an ber Spitze ber EKD.

Oberkirchenrat Dürr: Sch wollte noch einmal ben Irr- 
tum forrigieren: Sm vergangenen Sommer hatten wir 
im Petersstift sämtliche belegbaren Plätze belegt. Von ben 
21 Kandidaten, bie in diesem Sommer im Petersstift 
waren, waren lü im Anterkurs, bie übrigen Kandidaten, 
bie nicht im Petersstift aufgenommen werben fonnten, 
würben in bas Lehrpraktikum eingewiesen. Sn diesem
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Spätjahr kommen alle Kandidaten, die das erste Examen 
bestanden haben, ins Lehrpraktikum. Im Winter-Semester 
1956/57 werden von den 17 Einbettzimmern des Peters- 
stifts 16 belegt sein. Das seither mit zwei Kandidaten 
belegte Musitzimmer tann jetzt als Musikzimmer ver- 
wendet werben.

Synodale Schmitt: Herr Oberkirchenrat, gibt es nicht 
Landeskirchen, wo bie Vikare früher schon in ben Vikars- 
dienst eingeführt werben als bei uns?

Oberkirchenrat Dürr: Die Studien- unb Prüfungsord- 
nung unserer Badischen Landeskirche unterscheidet sic 
non ber aller anberen deutschen Landeskirchen. Bei uns 
fann man sic nach einem Studium non 7 Semestern, 
unter benen sechs sprachfreie, b. h- nach Ablegung aller 
sprachlichen Ergänzungsprüfungen, fein müffen, zur ersten 
theologischen Prüfung melden. Daran schlieszt sic bas 
praktische Lehrhalbjahr an. Den Abschluß ber Ausbildung 
bildet ein Jahr Stubium im Praktisch-theologischen Semi- 
nar in Heidelberg. Dann fommt bie zweite theologische 
Prüfung, Aufnahme unter bie badischen Pfarrkandidaten, 
Ordination unb Einweisung in ein Dienstvikariat.

Sn ben übrigen Landeskirchen werben im ersten Examen, 
bas in ber Regel 1—2 Semefter später als bei uns ab- 
gelegt wirb, neben ben wissenschaftlichen Fächern schon 
einige praktische Fächer geprüft, Predigt unb Katechese. 
Dann tommt ber Kandidat 1 bis 1% Jahre in ein Lehr- 
nifariat. Während biefer Zeit betommt er eine Unterhalts- 
beihilfe. Darnach wirb er ein Jahr in bas Prediger- 
feminar ber Landeskirche einberufen unb beenbet bann 
mit ber zweiten theologischen Prüfung feine theologische 
Ausbildung unb wirb orbiniert. Jetzt erft wirb er als 
Hilfsprediger eingesetzt unb fann sic um freie Pfarrstellen 
bewerben .

Wir haben über 150 Vikariatsstellen. Davon finb 3. 3t. 
55% besetzt. Fast ausnahmslos wirb in ben 3. 3t. besetzten 
Vikariaten einem Vikar mehr Dienst zugemutet, als einem 
Anfänger nach dem zweiten Examen zugemutet werben 
bürfte. Wir fönnen noch auf unabsehbarer Zeit unfere 
Kandidaten nach bem zweiten Examen nicht in leichte 
Vikarstellen einweifen, beren Anforderungen benen ber 
Lehrvikariate anberer Landeskirchen entspräche. Deshalb 
haben wir bas praktische Lehrhalbjahr eingeführt, bas 
bei einem Pfarrer in einer kleineren Gemeinde, bie feinen 
Anspruch auf einen Vikar hat, absolviert wirb.

Synodale Schmitt: Es ist doch fo, das ein Theologie- 
student aus finanziellen Gründen nicht zurücktreten muß, 
fonbern das er fo viel Stipendium befommt, das er fein 
Stubium ausführen fann. (Zurufe: Ja, ja!). Unb ich war 
eben ber Meinung, das wir mit ber Neuregelung viel 
schneller bie Personalkräfte befommen für ben geistlichen 
Stanb, um bie Arbeiten unb insbesondere bie Aufgaben 
bei ber Jugend zu erfüllen.

Synodale Dr. Rave: Ic wollte nur ganz kurz unb ganz 
schlicht sagen, was bie Zahl sechshundert angeht: Es ift 
eben doc so, das Heidelberg bie führende Evangelische 
Theologische Fakultät auf deutschem Boden ift. Das fann 
man von feiner anberen Fakultät sagen. Daher bas Misz- 
Verhältnis ber gesamten Studentenzahl zu ben Theologie- 
ftubenten.

Synodale Hürster: Ich habe eine Anfrage an ben Ober- 
kirchenrat, ob es nicht möglich wäre, bei ber jeweiligen 
Herausgabe bet Steuerbescheide an bie einzelnen Gemein- 
ben eine Prioritätsliste aufzustellen, bamit nicht gerabe 
bie Gemeinden zuerst bie Steuerbescheide befommen, beren 
Pfarrer häufiger auf bie Kirchenkasse gehen fönnen, son- 
bern diejenigen ©emeinben, welche durch Baulasten be- 
fonbers hohe Verpflichtungen haben unb bei ber Ver- 
zögerung in einen sehr unangenehmen schwierigen Engpaß 
fommen. Bei normalen finanziellen Verhältnissen in ben

©emeinben ift es ja leicht möglich, Vorsorge zu treffen. 
Aber bei Kirchengemeinden mit hohen Amortisationen 
unb Zinsverpflichtungen unb auszerdem stets steigenden 
neuen Aufgaben durch diese Bautätigkeit wäre eine Be- 
schleunigung bet neuen Steuereingänge nötig unb wohl- 
tuenb.

Oberkirchenrat Dr. Bürgn: Eine solche Prioritätsliste 
fönnte angelegt werben. Solange wir aber bie zentrale 
Veranlagung ber Ortskirchensteuer haben, wirb es Misz- 
stände ber geschilderten Art geben. Wir müffen über 500 
©emeinben zentral zur Ortskirchensteuer veranlagen, unb 
dieses Veranlagungsgeschäft behnt sic naturgemäsz auf 
Monate aus. Meist fann es erft sehr spät beginnen, weil 
verschiedene Voraussetzungen für ben Beginn ber Veran- 
lagung erft spät erfüllt finb. Wir benötigen bie staatliche 
Steuergrunblagenverorbnung, vollzugsreife Haushalts- 
pläne ber Kirchengemeinden, bamit bie betreffenben Hebe- 
sätze bei bet Veranlagung angewenbet werben fönnen, 
unb eine vollständige Kartei, bie ebenfalls Unterlagen 
für biefes Veranlagungsgeschäft enthält. Diefe Partei fann 
erft angelegt werben, wenn viele Tausende von Einheits- 
wertbescheiden von unfeter Kirchensteuerstelle ausgewertet 
finb. Wir wollen uns eine Liste aufstellen, in bie wir bie 
©emeinben aufnehmen, bie nach unferer Kenntnis bet 
Verhältnisse besonders barauf angewiesen finb, schnell bie 
Steuerbescheide zu erhalten, mit benen bie Ortskirchen- 
steuer angeforbert werben fann.

Oberkirchenrat Dürr: Ic habe noch eine Frage aus 
meiner früheren Tätigkeit: Als Vorsitzender bes Kirchen- 
gemeinberats weisz ich, dasz wir nur Steuerzettel hinaus- 
gegeben haben mit ber Anforderung von Vorauszahlungen 
für bas folgenbe Steuerjahr, weil es nie möglich ift, schon 
vor Veginn eines Steuerjahres bie Steuerzettel für bas 
fommenbe Steuerjahr hinauszugeben, weil bie Steuer- 
grunblagen vom Finanzamt fehlen. Nun haben wir zwar 
bie Erfahrung gemacht, das manche bie Vorauszahlungen 
nicht leifteten; aber ein großer Teil ber Steuerpflichtigen 
hat auf Grund ber Vorauszahlungsaufforderung Voraus- 
zahlungen geleistet. Das hat natürlich zur Folge, dasz 
fpäter eine größere Arbeit von ben Kirchensteuererhebern 
zu leisten ift, ba fie bei Herausgabe ber endgültigen 
Steuerbescheide bie vorausbezahlten Veträge verrechnen 
müffen. Aber diese Mehrarbeit lohnt sich, weil bis zur 
Ausgabe ber enbgültigen Steuerbescheide, bie zuweilen 
erft ein halbes bis dreiviertel Jahr nach Veginn bes 
Steuerjahres möglich ist, Steuermittel einfommen.

Synodale Mölbert: 3c möchte noch eine Vemerfung 
machen über bie Verzögerung ber Herausgabe ber Soll- • 
bücher. Ic habe mich intenfiv mit biefer Frage beschäftigt. 
Diefe Verzögerung fommt auch daher, dasz 3. V. in Nord- 
baben bie ©emeinben schneller beliefert werben als in 
Sübbaben, weil ja bie Steuergrunblagen, Steuermesz- 
beträge in ben ©emeinben, bie überwiegenb katholische 
Bevölkerung haben, zuerst von ben Finanzämtern nach 
Freiburg fommen unb, wenn fie bort erlebigt finb, erft 
nach Karlsruhe. Deswegen finb wir in ber Diafpora in 
Sübbaben immer etwas hinten bran, oft ein halbes, ober 
breiviertel Jahr. Aber daran wirb auch wahrscheinlich 
ber Oberkirchenrat nichts änbern fönnen, weil diese Steuer- 
meßbeträge bem Oberkirchenrat früher zur Vearbeitung 
nicht vorliegen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Damit hier fein schiefes 
Bild entsteht, zur Orientierung: bas beruht auf einer 
Verwaltungsvereinfachung bezweckenden Abmachung zwi- 
schen bem Oberstiftungsrat unb uns.

Synodale Schmitt: Es fehlt noch eine kurze Antwort 
auf ben Punkt Vorprüfung ber Vorlage ber Synode betr. 
Neuregelung ber Filial- unb Diasporadienstvergütung.
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Oberkirchenrat Dr. Bürgn: Die Erhebungen über die 
Neuregelung der Filialdienstvergütungen und Diaspora- 
dienstvergütungen sind durchgeführt. Aber die Auswertung 
der Erhebungsbogen ist eine grorze Arbeit, die noch nicht 
beenbet ist.

Synodale Kühn: Ic wollte fragen, ob bei ber Gelegen- 
heit auch bie Frage ber Kraftfahrzeugerstattung für bie 
Pfarrer in ber Stadt im Frühjahr erledigt werden könnte. 
(Zuruf: Oberkirchenrat Dr. Bürgn: In welchem Sinne?) 
Es ist im Finanzausschuß besprochen worden unb sollte 
vom Oberkirchenrat ausgewertet unb im Frühjahr vor- 
gelegt werden.

Oberkirchenrat Dr. Bürgn: über ben Stand ber Be- 
handlung biefer Frage kann ic ohne Akten feine Aus- 
tunft geben.

Synodale H. Schneider: Das Gespräch über bie Sorgen 
unb Fragen, bie mit bem Pfarrernachwuchs zusammen- 
hängen, veranlagt mich zu fragen, ob bie vollständige Räu- 
mung bes Gebäudes bes Petersstifts von jetzt noch von 
privaten Mietern innegehabten Wohnungen nun Aus- 
sicht hat, zum balbigen Abschluß zu tommen; benn wir 
erinnern uns ja, das bei ber Frage ber Einführung bes

Lehrpraktikums ber Kandidaten man bort verhandelt hat, 
das nicht bie Möglichkeit bet vollen Unterbringung ge- 
geben wäre, wenn eben nicht biefes Lehrpraktikum einge- 
führt würbe. Die momentane Erleichterung, bie durch teil- 
weife überweifung ber Kandidaten an biefes Lehrprakti- 
fum eingetreten ift, wirb sic im Laufe weniger Jahre ja 
ausgleichen, so das unter Umständen bie volle Anter- 
bringungsfrage wieber auftauchen würbe. Sc glaube, es 
würbe uns intereffieren, wenn wir von Ihnen, Herr Ober- 
kirchenrat Bürgy, hören würben, wie bas steht.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Das Dachgeschoß bes Hauses 
Reuenheimer Landstrasze 2 ift jetzt reftlos geräumt. Wir 
werben dadurch meines Wissens zehn Plätze gewinnen. 
Die eine Wohnung im zweiten Obergeschoß wirb in biefen 
Tagen frei werben, so das baburch weiteret Raum für bas 
Petersstift geschaffen werben fann. Gs bleibt bann nur 
noch bie Räumung einer Wohnung, unb auc hinsichtlich 
dieser Wohnung rechne ich mit baldiger Räumung.

Präsident Dr. Amhauer: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. Ic barf annehmen, das dieser Punkt bet Tages- 
orbnung ebenfalls erledigt ift.
Synodale Schühle spricht bas Schluzgebet.

Dritte öffentliche Sitzung
Herrenalb, Mittwoch, ben 31. Oktober 1956, 10 Uhr.

Tagesordnung

I.

Berichte bes Rechtsausschusses übet
1. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Rege- 

lung bes Disziplinarrechts in ber Landeskirche
Berichterstatter: Synodale Klen

2. ben Gntwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Er- 
richtung ber Evangelischen Kirchengemeinden Bühler- 
tal unb Steinbach unb bie Beränberung bes Kirch- 
spiels ber Evangelischen Kirchengemeinde Bühl

Berichterstatter: Synodale Kley

II.
Berichte bes Finanzausschusses über

1. bie Gingabe bes Pfarrers Conradi in Meersburg u. a. 
um Gewährung von Beihilfen zu ben gesteigerten 
Kosten für ben auswärtigen Schulbesuch von Kindern 
ber auf bem Lande wohnenden Pfarrer unb kirchlichen 
Bediensteten

Berichterstatter: Synodale Dr. Schmechel
2. den Antrag bes Defanats Pforzheim-Land wegen 

Linderung ber finanziellen Notlage ber Landgemein- 
ben

Berichterstatter: Synodale H. Schneider
3. bie Berwenbung ber Rechnungsüberschüsse im Haus-

haltsjahr 1955/56
Berichterstatter: Synodale H. Schneider

4. Die Gehaltseinstufung ber Gemeindehelfer 
Berichterstatter: Synodale Lindenbach

5. bie Gingabe ber Kirchendiener wegen Feststellung von 
Richtlinien für ihre Besoldung

Berichterstatter: Synodale Schühle
6. eine Gingabe bes Stoeckerwerkes e. V. unb bes Ar- 

beiterwerfs im Männerwerk ber Landeskirche wegen 
Übernahme einer Bürgschaft für einen Teil ber Bau- 
fumme bes Arbeiterwohnheimes in Heidelberg

Berichterstatter: Synodale Dr. Sampe

III.
Verschiedenes.

IV.
Schluszansprache bes Herrn Landesbischof.

Präsident Dr. Umbauer eröffnet bie Sitzung.
Prälat Dr. Bornhäuser spricht bas Eingangsgebet.

Präsident Dr. Umbauer: Es sind zunächst noch einige 
Personalien zu erlebigen. An bie Stelle bes Herrn 
Dr. Löber ift, wie Sie wissen, Herr Dr. Lampp getreten. 
Herr Dr. Löber war Mitglied bes Finanzausschusses. Ic 
schlage vor, das Herr Dr. Lampp als fein Nachfolger auch 
in ben Finanzausschuß eintritt. — Widerspruch erbebt sic 
nicht. Das gilt baber als beschlossen.

Herr Dr. ßöber war auc Mitglied bes Altestenrates, 
unb mir müssen ibn auch im Altestenrat ersetzen. Ic möchte 
bas aber zurückstellen unb zunächst noch Gelegenheit neh- 
men, in einer kurzen Sitzung mit bem Altestenrat hier- 
wegen Fühlung zu nebmen.

Schlieszlic ift noch ein Fehler richtig zu [teilen, ber bei 
ber Auswertung ber Abstimmung über bie einmalige 
Unterstützung bes CVJM mit 4000 D M im 
laufenden Haushaltsjahr vorgekommen ift. Das Stimmen- 
verhältnis war 17 Ja, 14 Nein unb 9 (Enthaltungen, zu- 
fammen 40 Stimmen. Es waren also bei ber Abstimmung 
anwesend 40. Wir haben angenommen, bie Mehrheit, 
17 Ja, bebeute Annahme bes Eintrages. Nac ber Bestim- 
mung bes § 7 Absatz 1c bes Kirchenleitungsgesetzes in Ver- 
binbung mit § 21, 2 ber Geschäftsordnung ift bas aber 
anbers. Es heiszt bort:

„Beschlüsse ber Landessynode sind, foweit nicht in 
diesem Gesetz anbers beftimmt ift, gültig, wenn

a) b)...
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c) bie Mehrheit ber anwesenden Mitglieder sic für 
eine Meinung entschieden hat."

Das Gesetz zielt also nicht ab auf bas Verhältnis ber 
Ja- unb ber Rein-Stimmen allein, sondern oerlangt, dasz 
bie Mehrheit ber Anwesenden, also eine qualifizierte 
Mehrheit für einen Antrag ist. 40 waren anwesend, bie 
notwenbige Mehrheit wäre 21. Mit Ja stimmten aber nur 
17. Der Antrag ift also abgelehnt worben. Dagegen ift ber 
Antrag auf laufenbe Unterstützung mit 20 000 DM jähr- 
lic einftimmig angenommen gewesen. — Ic stelle bas 
richtig.

1, 1.
Nun treten wir in bie Tagesordnung ein. Zunächst 

fommt ber Gericht bes Rechtsausschusses über ben Entwurf 
eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Regelung bes 
Disziplinarrechts in ber Landeskirche.

Berichterstatter Synodale Kley: Siebe Konsynodale! 
Bor Ihnen liegt als Anlage 1 ber Entwurf eines kirch- 
lichen Gesetzes, bie Regelung bes Disziplinarrechts in ber 
Vereinigten Evang. protestantischen Landeskirche Badens 
betr. Dem Gesetzentwurf sind als Anlagen beigegeben bas 
oon ber Synode ber Evangelischen Kirche in Deutschland 
am 11. März 1955 verabschiedete Disziplinargesetz ber ERD 
unb bie oom Rat ber ERD am 25. November 1955 er- 
lassene Verordnung zur Durchführung unb Überleitung 
bes Disziplinargesetzes ber Evangelischen Kirche in Deutsch- 
lanb.

Wie Sie ber Begründung bes Ihnen oorliegenben Ge- 
fetjentwurfes entnehmen fönnen, ift bas Gebiet bes Diszi- 
plinarrechts in ben Gliedkirchen, bie bis zum Jahre 1945 
in ber Deutschen Evangelischen Kirche zusammengeschlossen 
gewefen sind, schon feit 1936 einheitlich geregelt gewesen, 
zunächst burch die Disziplinarordnung ber Deutschen Evan- 
gelischen Kirche oom 8. Februar 1936 unb bann durch bie 
Disziplinarordnung ber Deutschen Evangelischen Kirche 
oom 13. April 1939. Nach bem Zusammenbruch im Jahre 
1945 konnte bas bisherige Disziplinargesetz nicht unver- 
änbert als Grunblage für bie Durchführung oon Diszi- 
plinarverfahren Anwendung finben, weil teilweife im Text 
Begriffe unb Ginrichtungen verwendet unb erwähnt waren, 
bie bem Nationalsozialistischen Staat eigentümlich gewefen 
finb. Da jedoch schon damals bas Bestreben bestand, bie 
Regelung bes Disziplinarrechts nun nicht ben einzelnen 
Landeskirchen Zu überlassen, sondern bei einer einheitlichen 
Regelung für bas ganze Gebiet ber ERiD zu bleiben, 
wurbe schon im Jahre 1946 bie Neuordnung bes Diszi- 
plinarrechts für ben Gesamtbereich ber ERiD in Angriff 
genommen. Bei biefer Reuordnung sollten bie Erkenntnisse 
verwertet werben, bie im Kirchenkampf zu einem neuen 
Verständnis oom Wesen ber Kirche geführt hatten. Nach- 
bem ein hierfür eingesetzter Ausschuß einen Entwurf für 
ein neues Disziplinargeset ausgearbeitet hatte, diesem 
Entwurf oon siebzehn Gliedkirchen grundsätzlich zugestimmt 
worben war, unb nachdem einige Gliedkirchen bet ERiD 
ihre anfänglichen, auf Grunb bes Bekenntnisses vorge- 
brachten Bedenken gegen eine einheitliche Regelung bes 
Disziplinarrechts nach Überarbeitung bes Gntwurfs zu- 
rückgestellt hatten, verabschiedete bie Synode ber ERiD 
in ihrer Sitzung oom 11. März 1955 schliesslich einstim- 
mig bas oorliegenbe Disziplinargesetz. Den Bedenken 
einiger Gliedkirchen wurbe burch entsprechende Vorbe- 
halte in bem Gesetz Rechnung getragen. Insbesondere sieht 
§ 131 Abs. 2 bes Disziplinargesetzes oor, das eine Glied- 
kirche nach Fühlungnahme mit ber EKiD burch ihre Recht- 
setzung bie Geltung bes vorstehenden Gesetzes für ihren 
Bereich aufheben fann.

Die Mitglieder bes Rechtsausschusses begrüszten auf- 
richtig, das es nach anfänglich aufgetretenen Schwierig- 
feiten ber Synode ber EKiD bann both geschenkt wurbe,

das Disziplinargeset in der vorliegenden Fassung ein- 
stimmig zu verabschieden. Der Rechtsausschusz sieht darin 
einen weiteren Schritt zur Festigung des Zusammen- 
schlusses aller deutschen Landeskirchen in der EKiD, den 
unsere Badische Landeskirche freudig bejaht.

Die Mitglieder des Rechtsausschusses haben alle 132 
Paragraphen des Disziplinargesetzes und die zehn Para- 
graphen der Durchführungs- und Aberleitungsverordnung 
gemeinsam gelesen. Sie sind hierbei einmütig zu der Auf- 
fassung gelangt, das es der Synode der EKiD gelungen 
ist, ein Disziplinargeset zu schaffen, das nach Form und 
Inhalt dem Wesen der Kirche entspricht, bas durchdacht 
unb ausgewogen alle erprobten unb bewährten Siche- 
rungen ber für staatliche Gerichte in Geltung befindlichen 
Verfahrensgrundsätze übernommen hat unb bas dadurch 
eine gerechte Wahrheits- unb Urteilsfindung sicherstellt 
unb einen ausreichenden Schut bes Beschuldigten gewähr- 
leistet. Schlieszlic auch, das es gelungen ist, ben Belangen 
einiger Gliedkirchen, bie aus bekenntnismäszigen Gründen 
glaubten, einer uneingeschränkten Einführung bes Diszi- 
plinargesetzes in allen Gliedkirchen ber EKiD im gegen- 
wärtigen Zeitpunkt noch nicht zustimmen zu fönnen, in 
einer Weise Rechnung zu tragen, bie bem Ziele, nach unb 
nach zu einer einheitlichen Gesetzgebung im Raume ber 
EKiD zu gelangen, feinen Abbruch tut. Der Weg, sic ber 
gesamtkirchlichen Regelung auf bem Gebiete bes Diszi- 
plinarrechts anzuschliezen, bleibt für alle Gliedkirchen 
offen.

Dem Charakter bes vorliegenden Disziplinargesetzes als 
einem kirchlichen Gesetz entspricht es, das ber Gang eines 
Disziplinarverfahrens nicht nur formell geregelt ift, son- 
bern bag in bem Gesetz auch bie Möglichkeit vorgesehen 
ift, auf ben Beschuldigten mit geistlichen Mitteln einzu- 
wirfen. 3c oerweife auf Absatz 5 Satz 2 bet vom Diszi- 
plinargesetz ber EKiD vorangestellten Präambel, wo von 
ben Maznahmen brüderlicher Zucht bie Rede ist, bie neben 
dieser Ordnung zur Anwendung kommen.

Die gegenüber ber bisherigen Disziplinarordnung ber 
Deutschen Evangelischen Kirche stärkere Bekenntnisbezogen- 
heit bes neuen Disziplinargesetzes finbet barin ihren Aus- 
druck, das in § 2 Absatz 1 ber materielle Tatbestand bet 
schuldhaften Amtspflichtverletzung auf bas mit ber Ordi- 
nation begrünbete Amtsverhältnis bes Geistlichen bezogen 
ift. Die Amtspflichten eines Geistlichen beftimmen fich aber 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 nach bem Rechte ber Gliedkirche, ber 
ber Geistliche angehört. Auch ift burch § 2 Abs. 2 bes Diszi- 
plinargesetzes bie Amtspflichtverletzung ausdrücklich oon 
bem Tatbestand ber falschen Verkündigung, also oon bem 
Tatbestand ber Irrlehre, geschieden. Die Einrichtung eines 
Lehrzuchtverfahrens bleibt also ben Gliedkirchen über- 
lassen. Es fann nicht zum Gegenstand eines Disziplinar- 
verfahrens nach bem oorliegenben Gesetz gemacht werben.

In ber durch bie Beratungen im Rechtsauschuß ge­
wonnenen Überzeugung, dasz

1. das Disziplinargesetz ber ERiD oom 11. März 1955 
ein neuer Markstein auf bem Wege zur Festigung bes 
Zusammenschlusses aller Gliedkirchen in ber ERiD 
ist, daß

2. das Disziplinargeset eine positiv-rechtliche Ordnung 
bes Disziplinarverfahrens enthält, bie ben Anforde- 
rungen an ein gerechtes unb brauchbares Disziplinar- 
verfahren im Raume einer Kirche in vollem Umfange 
genügt, unb das

3. durch bas Disziplinargesetz auch ber Eigenart ber ver- 
schiedenen Bekenntnisstände ber in ber EKiD ver- 
einigten Gliedkirchen in einer Weise Rechnung ge- 
tragen wirb, bie bie Einheit ber EKiD in feiner 
Weise in Frage stellt.
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tam der Rechtsausschusz einmütig zu dem Ergebnis, der 
Synode die unveränderte Einführung des Disziplinar- 
gesetzes der EKiD vom 18. März 1955 und der Einfüh- 
rungs- und Aberleitungsverordnung des Rates der ERiD 
Dom 25. November 1955 zu empfehlen. Der Rechtsausschuß 
ift der Auffassung, das von einer Einzelerörterung der 
Bestimmungen des Disziplinargesetzes und der Durch- 
führungs- und Überleitungsverordnung abzusehen ift, da 
entweder nur bas ganze Gesetz angenommen ober nur bas 
ganze Gesetz abgelehnt werden kann. Letzteres hätte bie 
Schaffung eines eigenen Disziplinarrechts für ben Bereich 
unferer Landeskirche zur Folge.

Eine Einzelerörterung unb -beschluszfassung hat jedoch 
im Rechtsausschusz stattgefunden unb musz auch im Plenum 
ber Synode stattfinden über bie Bestimmungen bes uns 
als Anlage 1 vorgelegten Gesetzentwurfs über bie Rege- 
lung bes Disziplinarrechts in ber Vereinigten Evang.- 
protestantischen Landeskirche Badens. Denn hierbei han- 
belt es sic um ein nur für ben Bereich unferer Landes- 
kirche anzuwendendes Gesetz.

Zu Artikel 1 biefes Gesetzentwurfs, ber bie Einführung 
bes Disziplinargesetzes unb ber Durchführungs- unb über- 
leitungsverordnung beschliezt, ift zunächst auf bie schon 
oben wiedergegebene Empfehlung ber Einführung bes 
Gesetzes unb ber Verordnung hinzuweisen. Hieraus ergibt 
sich, das ber Rechtsausschuß auch einftimmig bie Annahme 
bes Artikels 1 bes vorliegenden Gesetzentwurfs empfiehlt.

Die §§ 1—6 bes Gesetzentwurfs enthalten gesetzliche 
Bestimmungen, bie auf Grund ber im Disziplinargesetz 
enthaltenen Vorbehalte von ben Gliedkirchen zu treffen 
waren bzw. getroffen werden tonnten.

§ 1 Absatz 1 bes Gesetzentwurfs bestimmt, daß für bie 
Durchführung ber Ermittlungen unb für bie Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens ber Evang. Oberkirchenrat bie 
zuständige Stelle im Sinne ber §§ 4 unb 14 bes Diszi- 
plinargesetzes ift. Der Rechtsausschusz war ber Auffassung, 
das diese Bestimmung noch einer Ergänzung in ber Rich- 
tung bebarf, dasz zuständige Stelle für bie Durchführung 
ber Ermittlungen unb bie Einleitung eines Dienststraf- 
verfahrens gegen Mitglieder bes Evang. Oberkirchenrats 
ein aus ben synodalen Mitgliedern bes Landeskirchenrats 
gebildeter Ausschuß ift. Der Rechtsausschusz empfiehlt bie 
Annahme bes § 1 Absatz 1 bes Gesetzentwurfes in folgen- 
ber Fassung:

„Zuständige Dienststelle im Sinne ber §§ 4 unb 14 
bes Disziplinargesetzes ift ber Evang. Oberkirchenrat, 
für Mitglieder bes Oberkirchenrats ein Ausschuß, ber 
sic aus ben synodalen Mitgliedern bes Landeskirchen- 
rates zusammensetzt."

§ 1 Absatz 2 bes Gesetzentwurfes bestimmt, bag bie für
die Begnadigung zuständige Stelle im Sinne des §
Disziplinargesetz der Landesbischof ist. Zu dieser Be-
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stimmung hat die Synode bereits eine hiermit überein- 
stimmende Vorentscheidung in § 11 Absatz 2 Ziffer m des 
Kirchenleitungsgesetzes getroffen. Der Rechtsausschusz emp- 
fiehlt die Annahme dieses § 1 Absatz 2.

3n § 2 Absatz 1 ift die Zusammensetzung der Disziplinar- 
kammer entsprechend der in § 58 des Disziplinargesetzes 
getroffenen Regelung geordnet. Es sollte aber diese Be- 
stimmung nochmals ausdrücklich die Schaffung eines 
Fünferkollegiums anstatt des früheren Dreierkollegiums 
betonen, da durch die Mitwirkung von fünf Richtern an- 
gesichts der oft schwerwiegenden Folgen eines Disziplinar- 
erkenntnisses die Garantie für eine gerechtere Urteils- 
findung gegeben ift.

In § 2 Absatz 2 des Gesetzentwurfes ift geregelt, anstelle 
welches geistlichen Beisitzers ein Kirchenbeamter aus der 
Laufbahn des Beschuldigten zu treten hat, wenn ein 
Kirchenbeamter Beschuldigter ift.

Der Rechtsausschusz empfiehlt bie Annahme bes § 2.
3n § 3 ift bie Berufung ber Mitglieder ber Disziplinar- 

kammer geregelt, bie vom Landeskirchenrat auf Vorschlag 
bes Landesbischofs berufen werden sollen. Der Rechtsaus- 
schusz empfiehlt bie Annahme bes § 3.

3n § 4 bes Gesetzentwurfes ift festgelegt, dasz Berufungs- 
gericht für unfere Landeskirche ber Unierte Senat bes 
Disziplinarhofes ber EKiD ift. Durch biefe Bestimmung 
wird zum Ausdruck gebracht, bag von ber in § 56 Absatz 3 
Disziplinargesetz ben Gliedkirchen offen gelassenen Mög- 
lichkeit, für ihren Bereich einen eigenen Disziplinarhof zu 
bilden, fein Gebrauch gemacht wird, unfere Landeskirche 
sich vielmehr bem einheitlich für bie EKiD gebildeten 
Disziplinarhof unterstellt. Der Rechtsausschusz empfiehlt 
bie Annahme bes § 4.

§ 5 bes Gesetzentwurfs regelt bie Geltung bes Diszi- 
plinargesetzes für bie Vikarinnen in ber Weise, das bei 
ihnen mit Rücksicht auf bie durch bas Vikarinnengesetz 
getroffene Sonderregelung anstelle eines Verlustes ber mit 
ber Ordination erworbenen Rechte bes geistlichen Standes 
ber Verlust ber ben Vikarinnen nach bem für fie geltenben 
Gesetz zustehenden Befugnisse tritt. 3m übrigen fallen bie 
Vikarinnen schon nach bem im Disziplinargesetz umrissenen 
Anwendungsbereich bes Gesetzes unter bas Disziplinar- 
gejetz. Der Rechtsausschusz empfiehlt bie Annahme bes § 5.

§ 6 bes Gesetzentwurfs schliesst bie Disziplinarstrafe ber 
Versetzung für ben Bereich unferer Landeskirche aus. Masz- 
gebenb für diesen Ausschluß sind bie Erwägungen, bie Sie 
aus ber Begründung zu Artikel 1 § 6 (siehe Seite 5 ber 
Anlage 1) entnehmen fönnen. Die Versetzung eines Pfar- 
rers, bie nicht nur aus disziplinären Gründen geboten 
fein fann, sondern bie sic auch aus anderen Gründen als 
notwendig erweisen fann, soll nicht mit bem Makel einer 
Dienftftrafe belastet werden. Dies fönnte sonst zur Folge 
haben, das im Falle einer Strafversetzung eines Pfarrers 
nur schwer eine Gemeinde zu bewegen fein wirb, ber Be- 
rufung bes betreffenden Pfarrers in biefe Gemeinde zuzu- 
stimmen. Einem erspriezlichen Wirken bes strafversetzten 
Pfarrers in ber neuen Gemeinde wären daher von An- 
beginn an gewisse Grenzen gesetzt. Dies aber wäre bem 
geistlichen Leben einer Gemeinde abträglich. Auch anbere 
Landeskirchen haben aus diesen Erwägungen bei Einfüh- 
rung bes Disziplinargesetzes bie Dienftftrafe ber Versetzung 

für ihren Bereich ausgeschlossen.
Der Rechtsausschusz empfiehlt bie Einnahme bes § 6.
Im Rechtsausschus wurbe sodann auch bie Frage er- 

örtert, ob es angebracht erscheint, Bestimmungen über bie 
Ausgestaltung ber in ber Präambel zu bem Disziplinar- 
gesetz ber ERiD vorgesehenen Masznahmen brüderlicher 
Zucht in bas Gesetz aufzunehmen. Der Rechtsausschuß war 
ber Auffassung, bag eine solche gesetzliche Regelung nicht 
nur unnötig, sondern auch unzweckmäszig wäre. Es ift in 
einer Kirche selbstverständlich, das jebem Disziplinarfall 
zunächst mit Masznahmen brüderlicher Zucht begegnet wirb. 
So wurbe es auch bisher in allen Fällen gehandhabt. Hier 
fei ein Hinweis barauf erlaubt, bag es ja gerabe auch zum 
Aufgabenbereich ber Prälaten gehört, bie Pfarrer ihres 
Dienstbereichs seelsorgerlich zu betreuen unb auch im Falle 
einer Amtspflichtverletzung zunächst seelsorgerlich auf fie 
einzuwirken. Diefe jebem Disziplinarverfahren voran- 
gehenben Masznahmen brüderlicher Zucht entziehen sich 
einer gesetzlichen Regelung. Der Rechtsausschus empfiehlt 
daher, von einer solchen gesetzlichen Festlegung hinsichtlich 
ber Masznahmen brüderlicher Zucht im vorliegenden Ge- 
setzentwurf abzusehen.

Der Rechtsausschusz stellte schliesslich Erwägungen an, ob 
noch weitere ergänzende Bestimmungen zu bem Diszi- 
plinargesetz in ben vorliegenden Gesetzentwurf aufzunehmen 
sind. Er befaßte sic insbesondere mit einer ihm zur Kennt-
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nis gebrachten Anregung aus bem Kreise ber Synodalen, 
bie in § 28 Disziplinargesetz vorgesehene Vereidigung non 
Zeugen für ben Bereich unferer Landeskirche auszuschliekzen 
bzw. anstelle einer Vereidigung eines Zeugen bie Ab- 
nähme einer Versicherung an Eidesstatt vorzusehen. Der 
Rechtsausschusz war ber Auffassung, bah weder eine Ver- 
eibigung grundsätzlich ausgeschlossen noch durch bie Ab- 
nähme einer eidesstattlichen Versicherung ersetzt werben 
sollte. Auf ben Eid als Mittel zur Erforschung ber Wahr- 
heit tann auch in einem kirchlichen Disziplinarverfahren 
nicht ganz verzichtet werben. Denn es ift zu berücksichtigen, 
bah es im Einzelfall auf Aussagen eines Zeugen ankom- 
men tann, ber zwar noch ber Kirche angehört, beffen Bin- 
bung an bas Wort Sottes jedoch nicht mehr fo ftart ift, 
bah er sic schon in feinem Gewissen gebunben fühlt, un- 
bebingt — auch ohne Eid — bie Wahrheit zu jagen. Es 
wurbe auch barauf hingewiesen, bah gegen eine Vereidi- 
gung von theologischer Seite feine zwingenden Srünbe 
vorgebracht werben tönnen. Die Sergprebigt, ber eine 
Unzulässigkeit bes Eides entnommen werben tönnte, barf 
nicht gesetzlich verstanden werben; Jesus hat selbst vor bem 
Hohen Rate in ber damals üblichen Form ben Eid ge- 
leiftet, Paulus hat ein 3a jur staatlichen Ordnung ge- 
sprochen unb wiederholt eidesähnliche Versicherungen in 
feinen Sriefen niebergelegt; unb nicht zuletzt enthält auch 
bie Confessio Augustana in Art. 16 folgenbe Seftimmung:

„Son Polizei unb weltlichem Regiment wirb gelehrt, 
bah alle Obrigkeit in ber Welt unb georbnete Regiment 
unb Gesetze gute Drbnung, oon Sott geschaffen unb 
eingesetzt finb, unb bah Christen mögen in Obrigkeit, 
Fürsten- unb Richteramt ohne Sünbe fein, nach kaiser- 
lichen unb anbeten üblichen Rechten Urteil unb Recht 
sprechen, Übeltäter mit bem Schwerte ftrafen, rechte 
Kriege führen, streiten, taufen unb oertaufen, auf- 
gelegte Eide tun, Eigenes haben, ehelich fein 
usw."

Da somit nach Auffassung bes Rechtsausschusses gegen 
bie grundsätzliche Sereibigung eines Zeugen teine durch- 
schlagenden theologischen Sebenten bestehen unb ber Gib 
als Mittel zur Wahrheitserforschung auch in einem kirch- 
lichen Disziplinarverfahren nicht entbehrt werben tann, 
empfiehlt ber Rechtsausschusz, sowohl oon einer Ausschlie- 
hung ber Sereibigung im Bereich unferer Landeskirche als 
auch von einer Ersetzung bes Gibes durch Abnahme einer 
eidesstattlichen Versicherung abzusehen. Zu letzterem ift zu 
fagen, bah bie Problematik bes Gibes in gleicher Weise 
auch für bie eidesstattliche Versicherung gilt. Der Rechts- 
ausfehuh begrübt es jedoch, bah § 28 Disziplinargesetz bem 
Richter freistellt, im Einzelfall einen Zeugen zu ver- 
eibigen ober nach Ermessen oon ber Sereibigung bes 
Zeugen abzusehen. Gs ift durch biefe Bestimmung bem be­
rechtigten Anliegen, nur in wirtlich gebotenen Ausnahme- 
fällen zu einer Sereibigung bes Zeugen zu schreiten, in 
ausreichendem Masze Rechnung getragen.

Weitere Ergänzungsbestimmungen hielt ber Rechtsaus- 
schusz nicht für erforderlich.

Den übrigen Bestimmungen bes Gesetzentwurfs, näm- 
lieh Artikel 2, ber ben Goang. Oberkirchenrat ermächtigt, 
Ausführungsbestimmungen zu bem Gesetz zu erlassen, unb 
Artikel 3 Absatz 2, ber bestimmt, das bie bort aufgeführten 
früheren gesetzlichen Seftimmungen über bas Disziplinar- 
recht auszer Kraft treten, unb Artikel 4, ber bie Beendi- 
gung bes Amtes ber bisherigen Mitglieder bes kirchlichen 
Disziplinargerichts unb ihrer Stelloertreter mit Inkraft- 
treten bes neuen Gesetzes vorsieht, gaben zu Grörterungen 
feinen Anlasz.

Der Rechtsausschusz empfiehlt auch bie Annahme biefer 
Artikel.

Zu Artikel 3 Absatz 1 war der Rechtsausschuß der Auf- 
fassung, das das Inkrafttreten des Gesetzes auf 1. April 
1957 festgesetzt werden sollte, um die erforderlichen Vor- 
Bereitungen für die Neubesetzung der Disziplinarkammer 
mit Mitgliedern und Stellvertretern ohne Zeitdruc treffen 
zu können.

Der Rechtsausschuß empfiehlt mit den oben dargelegten 
geringen Änderungen die Annahme des gefamten Gesetz- 
entwurfes. (Allgemeiner großer Beifall.)

Synodale Kühn: Hohe Synode! Als wir vor zwei Jah- 
ren erfuhren, das es unmöglich war, in der Evang. Kirche 
in Deutschland eine gemeinsame Disziplinarordnung für 
die Diener der Kirche und ihre Beamten zu schaffen, waren 
wir hier alle sehr besorgt um die Einheit unferer Evan- 
gelischen Kirche. Denn die gemeinsame Zucht und Ordnung 
des Standes derer, die bas Wort verkünden, schien uns 
eine wichtige Voraussetzung für eine Gesamtordnung ber 
Evangelischen Kirche zu sein. Darum begrüben wir es als 
einen Fortschritt unb als ein Zeichen ber Festigung ber Ge- 
meinschaft unb ber Ordnung in unferer Evang. Kirche, das 
dieses Disziplinargesetz möglich war unb uns in biefer 
weit gespannten Art hier vorgelegt werben tonnte.

Die Arbeit an biefem Disziplinargesetz weift eine solche 
Fülle behutsamen Nachgehens gegenüber ben Möglich- 
feiten auf, bie zum Schutze eines angeschuldigten Dieners 
ber Kirche gegeben finb, das man mit großer Dankbar- 
feit diese sachliche unb barum wahrhaft geistliche Arbeit 
begrüben barf. Es ift bie Not unb Gefahr unferer Zeit, 
bag bas Recht, bas auch ber Schuldige hat, in Bausch 
unb Sogen nach allgemeinen Werturteilen zugesprochen 
wirb. Wir müssen weg vom allgemeinen Werturteil unb 
bem Angeschuldigten behutsam bie Möglichkeit geben, sic 
in Freiheit zu verteidigen. Es ift in biefem Gesetzent- 
wurf in einer auszerordentlic vorsichtigen Weise allen 
Eventualfällen nachgegangen, um bem Beschuldigten zu 
ermöglichen, dar er feinen Standpunkt wahrt unb bie 
notwenbigen Mittel feiner Verteidigung beschafft.

Darin liegt bie wahre Brüderlichkeit, das wir, obwohl 
wir Sünder finb, auch ben Bruder, ber vor Gott unb 
Menschen schuldig geworben ift, in feiner Würde sehen, 
bie Sott ihm gegeben hat. Deshalb ift biefes Gesetz vom 
Pfarrstandpunkt nur zu begrüszen. Wir wollen ben Ju- 
risten unb Mitarbeitern bes Rechts non Herzen bantbar 
fein, das biefes Gesetz in biefer Weise zustande getommen 
ist.Mit Rücksicht auf bie geschichtliche Verschiedenheit, bie 
im Ringen um bie Wahrheit in unferer Evang. Kirche 
notwenbig ift, wurbe geforbert, das bas Gesetz in Bezug 
auf bie bekenntnismäzige Verschiedenheit innerhalb ber 
Evang. Kirche differenziert wirb. Diefe Differenzierung 
ift aber eine Rücksichtnahme, bie aus ber Liebe geboten 
ift unb bie wir hier als eine unierte Kirche mit beson- 
berer Freude begrüszen. Wir hoffen, das biefe Ordnung 
ber Kirche für ihre Diener, bah biefes Disziplinargeset 
dazu hilft, bie Vereinigung ber Evang. Kirche Schritt um 
Schritt zu förbern. Es steht nicht im Gesetz, was zur 
brüderlichen Zucht gehört unb was meines Erachtens 
non ben Pfarrbrüderschaften unb non ben Pfarrvereinen 
übernommen werben müszte. Dadurch erhält bas Gesetz 
feine Klarheit unb Nüchternheit, bie geboten ift, wenn 
man eine Ordnung in ber Welt erhalten will, bie im 
rechten geistlichen Gebrauch ein Band ber Einheit ift.

Sei ber Einzelberatung erklärt zu § 6, ber bie Diszi- 
plinarftrafe ber Versetzung ausschliezt,

Landesbischof D. Senber: Ic möchte diesen Passus zum 
Anlaß nehmen, einmal nor ber Synode zu sagen: So gut 
unb notwenbig es ift, das Versetzungen als Disziplinar- 
strafe ausgeschlossen sind, fo sehr wünsche ich, bah unfere 
Pfarrer auf ben Rat ber Kirchenleitung, um gewisser
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Umstände willen bie ©emeinben zu wechseln, hören möch- 
ten, ohne durch diesen Rat gekränkt zu fein. Es gibt Fälle, 
wo ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten von Pfarrer 
unb Gemeinde nicht mehr möglich ift, ohne das Dinge 
vorliegen, bie Anlasz zu einem disziplinaren Einschreiten 
geben. Da wäre es für alle Teile gut, wenn ber betr. 
Pfarrer sic nicht auf fein Recht versteifen, sondern ben 
brüderlichen Rat ber Kirchenleitung annehmen würbe; 
vielleicht dasz ©ott einem anberen Pfarrer ben Schlüssel 
gibt, um bas verschlossene Schloß dieser ©emeinbe auf- 
zuschliezen.

Das einmal hier auszusprechen, war mir ein Anliegen. 
(Allgemeiner Beifall.)

Ohne weitere Aussprache wirb bas Gesetz in ber Einzel- 
beratung unb in ber Generalabstimmung in folgenber 
Fassung einftimmig angenommen:

Artikel 1
Das Disziplinargeset ber Evang. Kirche in Deutsch- 

lanb vom 11. März 1955 (Amtsbl. b. ERD S. 84ff.) 
sowie bie Berorbnung bes Rates ber Evang. Kirche 
in Deutschland zur Durchführung unb Überleitung bes 
Disziplinargesetzes ber Evang. Äirche in Deutschland 
vom 25. 11. 1955 (Amtsbl. b. ERD S. 333) gelten nach 
Mazgabe nachstehender Beftimmungen im Bereich ber 
Bereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche 
Badens:

§ 1
(1) Zuständige Dienststelle im Sinne ber §§ 4 unb 

14 bes Disziplinargesetzes ift ber Evang. Oberkirchen- 
rat, für Mitglieder bes Evang. Oberkirchenrats ein 
Ausschuß, ber sic aus ben synodalen Mitgliedern bes 
Landeskirchenrats zusammensetzt.

(2) Die für bie Begnabigung zuständige Dienststelle 
im Sinne bes § 120 bes Disziplinargesetzes ift ber 
Landesbischof.

§2
(1) Die Disziplinarkammer entscheidet in ber Be- 

setzung mit einem rechtskundigen Vorsitzenden, zwei 
geistlichen unb zwei nichtgeistlichen Beisitzern. Bon ben 
Beisitzern musz mindestens einer rechtskundig fein.

(2) Ist ber Beschuldigte ein Kirchenbeamter, fo tritt 
an bie Stelle bes zweiten geistlichen Beisitzers ein 
Kirchenbeamter aus ber Laufbahn bes Beschuldigten.

§ 3
Die Mitglieder ber Disziplinarkammer unb ihre 

Stellvertreter werben auf Vorschlag bes Landesbischofs 
vom Landeskirchenrat berufen. In gleicher Weise wer- 
ben ber Vorsitzende unb dessen Stellvertreter aus ber 
Zahl ber rechtskundigen Mitglieder bestellt.

§4
Berufungsgericht ift ber Disziplinarhof ber Evang. 

Kirche in Deutschland (Unierter Senat).
§ 5

Die für bie Geistlichen geltenben Beftimmungen bes 
Disziplinargesetzes finden entsprechend Anwendung auf 
Bitarinnen mit ber Mazgabe, das an bie Stelle des 
Verlustes ber mit ber Ordination erworbenen Rechte 
bes geistlichen Stanbes ber Verlust ber ihnen nach 
§ 2 bes kirchlichen Gesetzes vom 14. 3. 1944 (BBl. S. 10) 
in Berbinbung mit Art.3 bes kirchlichen Gesetzes vom 
4. 3. 1948 (BBl. S. 6) zustehenden Befugnisse tritt.

§ 6
Die Disziplinarstrafe ber Versetzung wirb ausge-

schlossen.
Artikel 2

Der Evang. Oberkirchenrat wirb ermächtigt. Aus- 
führungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

Artikel 3
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1957 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten für den Bereich 

der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landes- 
kirche Badens auszer Kraft:

a) die Disziplinarordnung der Deutschen Evangeli- 
schen Kirche vom 13. 4. 1939 (bekanntgegeben 
11. 1939 S. 91),

b) die Verordnung zur Abänderung, Ergänzung und 
Durchführung der Disziplinarordnung der Deut- 
schen Evangelischen Kirche vom 15. 12. 1939 (be- 
kanntgegeben VBl. 1940 S. 27),

c) §§ 5 und 6 bet Verordnung bes Rates ber Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland vom 2. 5. 1946 
über bie Aufhebung unb Abänderung von Ge- 
setzen ber Deutschen Evangelischen Kirche (be- 
kanntgegeben VBl. 1946 S. 20).

Artikel 4
Mit bem Inkrafttreten dieses Gesetzes endigt bas 

Amt ber bisherigen Mitglieder ber kirchlichen Diszi- 
plinarkammer unb ihrer Stellvertreter.

Präsident Dr. Amhauer: Nun kommen wir zur Behand- 
lung ber Anlage dieses Disziplinargesetzes ber Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland. Die Bestimmung unserer 
Geschäftsordnung § 22 bezieht sic m. E. nicht auf Anlagen, 
bie in einem badischen Kirchengesetz in Bausch unb Bogen 
zu übernehmen bezeichnet sind. Wir sind deshalb nach 
meinem Dafürhalten ber Notwendigkeit enthoben, nun 
über diese einzelnen Bestimmungen abzustimmen. Nur im 
Ganzen möchte ic mir von ber Synode bie Auffassung 
beftätigen lassen, das eine Einzelabstimmung nicht not- 
wendig ist.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ic möchte sagen: über 
dieses Gesetz ber ERD ist bereits abgeftimmt worden als 
Ganzes dadurch, bag Artikel 1 einstimmig angenommen 
worden ift.

Präsident Dr. Amhauer: Ich bin auch dieser Auffassung. 
Sc möchte mir nur bie theoretische Auffassung über bie 
nicht vorhandene Notwendigkeit, über biefes Gesetz einzeln 
abzustimmen, von ber Synode beftätigen lassen. Voraus- 
segzung bafür, dasz biefe Auffassung als gültig rechtens an- 
gesehen werden kann, ift, das bie Synode biefe Auffassung 
einstimmig vertritt. —3c bitte also bie Herren, bie meiner 
Auffassung sind, bie Hand zu erheben. — Wer ift anberer 
Meinung? — Niemand. Wer enthält sic ber Stimme? — 
Niemand.

Sch stelle feft, bie Synode ift einftimmig dieser Auf- 
fajung. Damit wären also etwaige Unrichtigkeiten dieser 
Auffassung ber Grundordnung gegenüber gedeckt.

1, 2.
Nun kommen wir zum zweiten Punkt ber Tagesord- 

nung, ben Entwurf bes Gesetzes betr. bie Errichtung 
ber Evangelischen Kirchengemeinden Büh- 
Iertal unb Steinbach unb bie Veränderung bes 
Kirchspiels ber Evangelischen Kirchengemeinde Bühl.

Berichterstatter Synodale Klen: Liebe Konsynodale! 
Vor Ihnen liegt ber Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, 
bie Errichtung ber Evangelischen Kirchengemeinden Büh- 
Iertal unb Steinbach unb bie Veränderung bes Kirchspiels 
ber Evangelischen Kirchengemeinde Bühl betr. Aus ber 
bem Gesetzentwurf beigegebenen Begründung ersehen Sie, 
das bie Ausgliederung ber Gemarkungen ber bürgerlichen 
©emeinben Altschweier, Bühlertal, Steinbach unb Eisen- 
tal aus bem Kirchspiel ber Kirchengemeinde Bühl (Artikel 
1), bie Errichtung einer Kirchengemeinde Bühlertal mit 
ben Gemarkungen ber ©emeinben Bühlertal, Altschweier

Synode 6
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unb Reusat (Artikel 2), bie Errichtung einer Kirchen- 
gemeinbe Steinbach mit ben Gemarkungen ber Gemein- 
ben Steinbach, Eifental, Reuweier unb Varnhalt (Ar- 
titel 3) unb ber Zusammenschluß ber neuerrichteten Kir- 
chengemeinden Bühlertal unb Steinbach mit ber Kirchen- 
gemeinbe Bühl zu einer Gesamtkirchengemeinde (Artikel 4) 
durch bas starke Anwachsen ber Zahl ber Evangelischen in 
ben Diafporaorten erforderlich geworben ift, unb dar bie 
geographische Lage ber Orte bie vorgeschlagene Regelung 
als zweckdienlich erscheinen läszt. Die Durchführung drin- 
genber Bauvorhaben macht es erforderlich, einen bisher 
tatsächlich schon beftanbenen Zustand auch rechtlich klar- 
zulegen. Dabei ift barauf hinzuweisen, das bie beiben neu- 
errichteten Kirchengemeinden Bühlertal unb Steinbach 
nur Filialgemeinden ber Kirchengemeinde Bühl werben 
Jollen, bie Errichtung neuer Pfarrstellen also mit biejer 
Neuregelung nicht verbunden Jein wirb. Das Einverständ- 
nis ber beteiligten Kirchengemeinde Bühl unb ber Ge- 
meindeglieder von Bühlertal unb Steinbach liegt vor. 
Ebenfo ijt bie erforderliche Staatsgenehmigung bereits 
erteilt bzw. beantragt.

Der Rechtsausschuß empfiehlt bie Annahme bes Ge- 
setzentwurfs.

Synodale Mölbert: 3c möchte fragen, ob bas Plenum 
noch irgendwelche genauere Ausführungen zu ber Begrün- 
bung wünscht, bie ber Evang. Oberkirchenrat bereits zu 
biefer Gesetzesvorlage gegeben hat?

Präsident Dr. Amhauer: Es wünscht niemanb bas Wort. 
— Dann gehen wir über zur Spezialberatung.

In ber Spezialberatung unb in ber Gesamtabstimmung 
wirb bas Gesetz in folgender Fassung einstimmig ange- 
nommen:

Artikel 1
Nus bem Kirchspiel ber Kirchengemeinde Bühl 

werben bie Gemarkungen ber bürgerlichen Gemeinden 
Altschweier, Bühlertal, Steinbach unb Eifental aus- 
gegliedert.

Artikel 2
Es wirb eine Kirchengemeinde Bühlertal er- 

richtet, beten Kirchspiel bie Gemarkungen ber bürger- 
liehen Gemeinden Bühlertal unb Altschweier fowie ber 
bisher zu feinem Kirchspiel gehörigen bürgerlichen 
Gemeinde Reusat umfaszt.

Artikel 3
Es wirb eine Kirchengemeinde Steinbach er- 

richtet, beren Kirchspiel bie Gemarkungen ber bürger- 
lichen Gemeinden Steinbach unb Eifental fowie ber 
bisher zu feinem Kirchspiel gehörigen bürgerlichen Ge- 
meinben Neuweier unb Varnhalt umfaßt.

Artikel 4
Die Kirchengemeinden Bühlertal unb Steinbach wer- 

ben mit ber Kirchengemeinde Bühl durch Satzung ge- 
mär § 38 KV zu einer Gesamtkirchengemeinde zu- 
sammengeschlossen werben, in welcher bie Kirchen- 
gemeinben Bühlertal unb Steinbach Filialkirchen- 
gemeinben ber Kirchengemeinde Bühl finb.

Artikel 5
Diefes Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1957 

in Kraft.
II, 1.

Präsident Dr. Umhauer: Es folgt der Bericht des Fi- 
nanzausschusses über die (Eingabe der Pfarrer Conradi 
und andere wegen Erziehungsbeihilfen für aus- 
wärts untergebrachte Kinder und Fahrkinder.

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Die Synode 
vom Oktober 1955 beschäftigte sic mit einer (Eingabe ber 
Pfarrer Conradi unb anbere wegen Erziehungsbeihilfen 
für kinderreiche Pfarrfamilien. Sie nahm nach einer Aus-

sprache folgenden Antrag bes Finanzausschusses einstimmig
bei einer Stimmenthaltung an:

„Die Eingabe bet Pfarrer Conradi unb anbere 
wegen Erziehungsbeihilfen für kinderreiche Familien 
wirb bem Oberkirchenrat überwiesen mit ber Bitte um 
Vorprüfung ber besoldungsrechtlichen unb finanziellen 
Auswirkungen. Es wolle entsprechende Vorlage gemacht 
werben zur Beratung auf ber Frühjahrssynode 1956." 

Diesem Antrag bes Finanzausschusses war als Ergebnis 
ber Aussprache vor ber Abstimmung noch ber Zusatz ein- 
gefügt worben: „mit warmer Empfehlung unb ber Bitte".

Die Abstimmung ergab bann bie eben erwähnte Ein- 
stimmigkeit bei einer Enthaltung.

Für bie erneute Veratung auf ber Frühjahrssynode 
1956 hatte ber Badische Pfarrverein in ben Pfarrvereins- 
blättern ben Antrag Conradi unb bie Ordnung bet 
Hannoverschen Landeskirche, bie in diesem Antrag als 
Richtlinie beigefügt war, zur Diskussion gestellt unb bem 
Evang. Oberkirchenrat batüber berichtet. Diesen Bericht 
hatte sic ber Finanzausschuß bei feiner Veratung weit- 
gehenb zu eigen gemacht unb auszerdem festgestellt, das bie 
Landeskirchen in Bayern, in ber Pfalz, in Hessen, in 
Waldeck unb in Hannover bereits solche Erziehungsbei- 
hilfen für Fahrschüler unb auswärts untergebrachte Kin- 
ber geben. Nach längerer Aussprache im Plenum wurbe 
einstimmig ein Antrag bes Finanzausschusses angenommen:

l.Der Evang. Oberkirchenrat möge bis zur Herbst- 
synode in Anlehnung an bie Hannoversche Regelung 
eine Vorlage machen, nach ber ben Pfarrern für ihre 
Fahrschüler eine Beihilfe für ben Schulbesuch ihrer 
Kinder gegeben wirb.

2. Um durch diese Verzögerung bie Pfarrer nicht zu be- 
nachteiligen, ist in Aussicht genommen, diese Ver- 
gütung mit Wirkung vom 1. April 1956 an als 
Jahrespauschale auszuzahlen.

3. Nach dieser Ordnung foil eine Jahrespauschale von 
480,— DM für auswärtige Schüler bezahlt werben.

Auf Grund biefer Beschlüsse beider Synoden liegt nun 
ber jetzigen Synode seitens bes Oberkirchenrats ein „Ent- 
wurf für Richtlinien über bie Gewährung von Ausbil- 
dungsbeihilfen für auswärts untergebrachte Kinder unb 
Fahrkinder" vor, ber bem Finanzausschuß zur Veratung 
überwiesen worben ift.

Zu Veginn biefer Veratung im Finanzausschuß wurbe 
getlärt, welche Aufgabe bem Finanzausschuß unb bem 
Plenum gegenüber diesen Richtlinien obläge. Zunächst 
wurbe bie Meinung geäuszert, durch bie Behandlung in 
bereits zwei Synoden fei bereits grundsätzlich festgestellt 
worben, das geholfen werben Jolle, fo das lediglich eine 
Stellungnahme zu ben Richtlinien als solchen nötig fei, 
nicht aber eine nochmalige ausdrückliche Ermächtigung an 
ben Oberkirchenrat zur Hilfeleistung.

Demgegenüber wurbe bie Ansicht vertreten unb vom 
Finanzreferenten beftätigt, das aus besoldungs- unb etat- 
rechtlichen Gründen ein formeller Beschluß notwenbig fei, 
ber ben Oberkirchenrat ermächtige, Erziehungsbeihilfen 
auf Antrag zu gewähren. Die Stellungnahme zu ben 
Richtlinien im einzelnen fei eine Sache für sich, bie un- 
geachtet ber allgemeinen Ermächtigung zu treffen fei.

Daraufhin beschloß ber Finanzausschuß einstimmig, bie
Synode wolle beschlieszen, das

1. für bie Erziehung ber Kinder ben aktiven Geistlichen 
unb ben fonftigen vollbeschäftigten Bediensteten bet 
Landeskirche auf bem Lande, bie minbeftens zwei 
Kinder ohne eigenes Einfommen haben, auf Antrag 
ab 1. 4. 1956 Ausbildungsbeihilfen zur Erleichterung 
ber Schwierigkeiten beim Schulbesuch gewährt werben, 
unb das
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2. bie diesbezüglichen Richtlinien durch ben Oberkirchen- 
rat erlassen werben.

Bei ber Fassung biefer Beschlüsse wurbe zunächst ge- 
wiffermaften grundsätzlich verfahren unb babei offen ge- 
lassen, wieweit nach der Einzelberatung ber Richtlinien 
im Finanzausschuß eine Anbetung biefer allgemeinen Be- 
schlüsse im einzelnen fich als nötig herausstellte.

Bei ber Einzelberatung bet Richtlinien nahm bie Er- 
örterung einen größeren Raum ein, ob bie Beihilfen schon 
bei zwei Kindern zu geben feien ober erft bei brei Kindern 
einsetzen sollen. Hierbei wurbe bie Befürchtung laut, mit 
einer Beihilfe schon bei zwei Kindern bestehe besonders bie 
Gefahr einer ungerechtfertigten Besserstellung bes Pfar- 
rers gegenüber anberen Stänben, etwa bem Lehrer, ber 
vom Staat feine Hilfe erhalte. Aufterbem lasse man aufter 
acht, baft ber Staat allgemeine Schülerbeihilfen bei Be- 
gabten gewähre, von benen auch Pfarrer Gebrauch machen 
fönnten, ba bie staatlichen Beihilfen nicht fnapp bemessen 
feien unb nicht einmal immer in Anspruch genommen 
würben. Auch wurbe bie Frage gestellt, ob bie Höhe ber 
Summe angegeben werben fönne, mit ber bie Landeskirche 
bei Annahme ber Anträge bes Finanzausschusses rechnen 
müsse. Belaste biefer Betrag ben Etat nicht zu ftarf? Dem- 
gegenüber wurbe betont, baft bei ben früheren Beratungen 
Einmütigfeit barüber beftanben habe, mit bem Antrag 
nicht nur individuelle Rotftänbe zu bessern, sondern ber 
Pfarrfamilie wegen ihrer besonderen Stellung unb ihrer 
besonderen Aufgabe auf bem Lande gerecht zu werben. 
Diefe Aufgabe ber Pfarrfamilie müffe gegenwärtig noch 
befonbers ins Licht gerückt werben, wo neuerbings ähnlich 
bem groszen Umschichtungsprozesz vor hundert Jahren in 
ben Stäbten nunmehr durch bie Technisierung ber Land- 
wirtschaft auf bem Lande eine gefährliche Entwurzelung 
ber Bevölkerung um sic greife. Demgegenüber fei nicht 
einzusehen, warum nicht auch bie Kirche einmal durch diese 
Beihilfen ein gutes Beispiel für ben Staat bei ber Lehrer- 
besoldung auf bem Lande geben sollte, ftatt immer hinter- 
herzuhinken, wenn es zu spät sei. In biefer Richtung, es 
bei bem Vorschlag ber Richtlinien mit zwei Kinbern zu 
belaffen, gingen bann bie weiteren Ausführungen anbeter 
Synodalen, wobei noch ber Zusat gemacht wurbe „Kinber 
ohne eigenes Einkommen".

Somit blieb es im Ausschuß bei bem Vorschlag bes 
Oberkirchenrats „ab zwei Kindern". Eine Rolle hatte 
babei noch ber Gesichtspunkt gespielt, baft etwas geschehen 
müffe, um bie Pfarrer mit Kinbern nicht geradezu zu 
zwingen, sic nach einem Pfarramt in ber Stabt umzu- 
fehen. Der Betrag von 20 000,— DM, ber nach ben An- 
gaben bes Finanzreferenten erforderlich fei, falle im Etat 
nicht ftarf ins Gewicht.

Rachbem noch angeregt wat, ben Ausdruc „Beschulungs- 
möglichkeit" zu vermeiben, befaftte sic bie Aussprache mit 
ber Frage, ob ber Absatz 2 in Ziffer 1 bie Eltern zwingen 
solle, von bem Befuch einer anberen Schulart (humanistisch 
ober real) für ihre Kinber Abftanb zu nehmen, wenn eine 
bavon am Wohnort fei. Dies wurbe ausdrücklich verneint 
unb auch vom Finanzreferenten als nicht in ber Absicht 
ber Richtlinien bezeichnet, vielmehr Jolle ber Veranlagung 
bes Schülers Raum bleiben.

Auch bie Pfarrwitwen (3iffer 2) fönnen Beihilfen er- 
halten, wenn fie auf bem Lande wohnen bleiben, was 
infolge ber Wohnungsnot unvermeidlich fein fann. Der 
letzte Wohnort bes Mannes braucht babei nicht als ge- 
geben vorausgesetzt zu werben.

Bei ber Festsetzung ber Zeitspanne zwischen bem vollen- 
beten 10. unb bem vollendeten 20. Lebensjahr in Ziffer 3 
wurbe hinzugefügt: „in ber Regel“.

Bei ber Beratung von Ziffer 4 wurbe vorgeschlagen unb 
angenommen, hinter Fahrkosten hinzuzusetzen: „auf öffent-

lichen Verkehrsmitteln" oder zu Preisen öffentlicher Ver- 
kehrsmittel".

Bei der Erörterung des Betrages von 60 DM (3iffer 
4a) waren die Meinungen geteilt. Während der Finanz- 
ausschusz etwa zur Hälfte meinte, es solle bei den Richt- 
linien bleiben, sprach sic die andere Hälfte für eine Her- 
aufsetzung dieses eigenen Betrages aus. Dagegen bestand 
Einmütigkeit darin, die Begrenzung auf den Höchstbetrag 
zu streichen, nachdem die Beihilfen auf die Höhe bet Preise 
öffentlicher Verkehrsmittel festgelegt worben waren.

Eine Diskussion entspann sic über bie Höhe ber Bei- 
hilfe für ein Pensionskind von jährlich 480,— DM, wobei 
720,— DM in Vorschlag gebracht wurben. Die Mehrheit 
entschied sic für Beibehaltung ber 480,— DM.

Die Einschränkung ber Einschulung als Pensionskind, 
wenn es bie Schule als Fahrkind erreichen kann, ift nicht 
so gemeint, das hierbei ein strenger Maszstab angelegt 
wirb, ber lange Fahrzeiten für bas Kind unbebingt vor- 
aussetzt. In ber Aussprache wurbe geäußert, feine Pfarr- 
familie schicke ihre Kinder aus Übermut in Pension, son- 
bern unter Opfern unb lediglich zur Schonung ber Kräfte, 
wenn zu lange Schulwege vorlägen.

Zum Schluß ber Beratung fam im Finanzausschuß noch- 
mals bie Genugtuung barüber zum Ausdruck, das mit ben 
Richtlinien nunmehr eine Hilfe für bie Pfarrfamilie mög- 
lic fei, bie ihr bie wichtige Aufgabe, bie fie gerabe jetzt 
unb in Zukunft auf bem Lande habe, etwas erleichtere.

Der Finanzausschuß unterbreitet ber Synode mithin bie 
beiben im ersten Teil meines Berichtes angeführten An- 
träge mit ber Bitte um Einnahme. (Allgemeiner Beifall.)

Synodale Dr. Rave: Siebe Brüber! Der Hauptausschus 
hatte sic zwar nicht mit diesen Richtlinien zu befassen. 
Aber ich bitte, mir zu erlauben, ein Anliegen vorzutragen, 
bas mir wichtig erscheint. Es handelt sic um bie kurz ge- 
streifte Formulierung uon Ziffer 1 Absatz 2, wo es heizt: 
„Sst am Wohnort eine Höhere Schule vorhanden"... usw. 
Meines Erachtens ift es zweckmäzig, ja notwenbig, bas 
genauer zu formulieren unb bamit bem im Grunde ge- 
gebenen Anliegen besser gerecht zu werben. Auch ein Pro- 
gymnasium ift eine Höhere Schule, scheidet aber in diesem 
Zusammenhang ja aus. And von ben brei Typen Gym- 
nasien ift bas mathematisch-naturwissenschaftliche Gym- 
nasium zwar immer mehr im Kommen unb wirb im Zeit- 
alter ber Technik von ben Eltern immer mehr gewünscht, 
würbe aber für alle Pfarrerskinder, bie Theologie ober 
auch Klassische Philologie [tubieren wollen, von vorn- 
herein ausgeflammert werben müssen. Denn was nützt 
schon ein breijähriger Lateinunterricht, ber mit bem Klei- 
nen Latinum abschlieszt, bas nicht einmal für bas juristische 
Stubium ausreichen würbe. Sm Grunde genommen muß 
man sagen, das beispielsweise bie fünftigen Theologie- 
ftubenten in einem neusprachlichen Gymnasium auch nicht 
bie richtige Vorbildung bekommen. Denn ein zweisemestri- 
ges Griechischstudium an einer Universität mit bem sog. 
Graecum kann man nur als Rotbehelf bezeichnen. Gründ- 
liche Kenntnis in ben alten Sprachen ift eine unabding- 
bare Voraussetzung für eine exakte Exegese, bie ber Pfar- 
rer einmal zu treiben hat. Natürlich studieren nicht alle 
Pfarrerskinder Theologie ober auch Klassische Philologie, 
fo das es genügen würbe — unb bas ift es, was ich direkt 
als Antrag aufaufaffen bitte —, baft man statt biefer all- 
gemeinen Bezeichnung „Höhere Schule" formulieren musz: 
ein altsprachliches bzw. neusprachliches Gymnasium. Dann 
wären bie Worte am Schluz von Absatz 1 „mangels ent- 
sprechender Anstalten" auch klar umrissen, was gemeint ist.

Mein Antrag wäre, ftatt allgemein zu fagen „Höhere 
Schule" — bas ift viel zu verschwommen — zu fagen: „ein 
altsprachliches ober neusprachliches Gymnasium".
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Synodale Haus: Nur eine kleine Bemerkung. Wir haben 
sehr viele junge Pfarrwitwen mit nur einem Kind, die 
auf dem Lande wohnen, für die vielleicht die schulische 
Erziehung ihres Kindes Schwierigkeiten macht. Und ic 
möchte anregen, das ein Antrag solcher jungen Pfarr- 
witwen beim Oberkirchenrat wohlwollend behandelt wird, 
auch wenn er nicht unter bas Gesetz ober unter diese Richt- 
linien fällt.

Synodale W. Schweikhart: In unserem äuszers verkehrs- 
armen Bezirk sind zwei Pfarrfamilien gezwungen, das ber 
Vater täglich bie Kinder vier bzw. sieben Kilometer zum 
Postomnibus ober zur Bahn fährt. Ic sehe nicht recht, wo 
hier für biefe Möglichkeit eine Entschädigung eingesetzt ist 
unb bitte um Aufklärung.

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Ic bin dank- 
bar, das mir bie Anregungen, bie eben gegeben worden 
sind, erlauben, etwas mehr auf bas einzugehen, was im 
Ausschuß besprochen wurbe, als ic bas in meinem Bericht 
getan habe.

Beide Punkte, bie eben erwähnt worben finb, haben in 
unserer Aussprache eine Rolle gespielt. Die von Herrn 
Dr. Rave vorgeschlagene Formulierung ist, glaube ich, 
durchaus in unserem Sinn, weil bamit bie Anstalten ge- 
nannt werben, bie gemeint finb. Ic glaube, das bagegen 
vom Finanzausschuß feine Bedenken bestehen. Es ift mit 
dieser Formulierung eingeschlossen bas, was uns in ber 
Aussprache wichtig war, nämlich das bie Rolle bes huma- 
nistischen Gymnasiums — unb das wirb ja wohl ber häu- 
figere Fall fein — fein Hindernis für bie Entscheidung 
ober für bie Prüfung bes Oberkirchenrats bebeutet. An- 
dererseits haben wir im Ausschuß aber auch für richtig 
gehalten, nicht nur an bas humanistische Gymnasium zu 
benfen, fonbern auch Raum zu geben ber individuellen 
Veranlagung bes Schülers, unb bas fommt durch Ihre 
Formulierung nun zum Ausdruck.

Die anbere Anregung betrifft bie Fahrkostenhöhe. Sie 
steht in positivem Zusammenhang mit ber Meinung bes 
Finanzausschusses. Wir haben ben Kostenbetrag ober ben 
Endbetrag wegfallen lassen, weil nicht bie Notwendigkeit 
besteht, ein kompliziertes Prüfungsverfahren in Gang zu 
setzen, inbem wir sagten: mit welchem Verkehrsmittel geht 
bie Fahrt vor sich? Sc enthalte mich weiterer Ausfüh- 
rungen. Wir haben im Finanzausschuß barüber eingehend 
beraten unb haben bann für richtig gehalten, nicht eine 
allgemeine Prüfung bes Oberkirchenrats, bie vielleicht 
nicht ganz einfach wäre, vorzusehen, fonbern bie Fahr- 
kosten nach Preisen ber öffentlichen Verkehrsmittel zu be- 
rechnen. Das bebeutet also, bag ein Motorrad ober auch 
ein billiger Wagen benutzt werben fann, wenn bie Ver- 
kehrsverhältnisse so ungünftig finb, wie sie eben bezeichnet 
wurben.

3c würbe meinen, mit biefem Vorschlag, wie ihn ber 
Finanzausschuß gemacht hat, ift bem soweit Rechnung ge- 
tragen, wie wir glaubten gehen zu fönnen.

Eben werbe ic um eine Stellungnahme über bie Be- 
handlung ber Kinder ber Pfarrwitwen gebeten. Es han- 
belt sic hier ja um Richtlinien, für bie wir feine Beschlusz- 
fassung bis ins allerletzte machen wollen, fonbern für bie 
wir nur bem Oberkirchenrat nach bisheriger Gepflogen- 
heit durch eine Stellungnahme Ratschläge erteilen wollen. 
Sc könnte mir benfen, das bie Äußerung von Herrn 
Dekan Haus hier im Plenum unb bie Feststellung, das 
biefe Nuszerung durchaus im Sinne ber gesamten Aus- 
Führungen innerhalb bes Finanzausschusses lag, als gül- 
tige Anregung angesehen wirb. Der Herr Finanzreferent 
ftimmt bem zu, wie ic feststellen barf.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Berichterstatter, wollen 
Sie nicht bie ergänzenden Worte bes Herrn Dr. Rave in 
Ihren Antrag aufnehmen? •

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Wenn ic 
Herrn Dr. Rave recht verstanden habe, bann hat er vor- 
geschlagen, dasz bei ber Formulierung über bie Vensions- 
finber — barum drehte es sic ja babei (Zurufe: Nein!) 
— bann muz ich mic forrigieren. Die Frage, bie i ch an- 
geschnitten hatte, war erörtert worben, bei ber Frage ber 
Pensionskinder, weil hierbei bie Bedingung gefteUt war, 
bie wir aufgelockert haben, das hier, wenn eine Schule am 
Ort ift, vom Oberkirchenrat bei ber Entscheidung ber El- 
tern bie Gesichtspunkte beachtet werben bezüglich ber Ver- 
anlagung bes Kindes. Das müszte natürlich in geeigneter 
Weise auch bei ben Fahrtkosten berücksichtigt werben. Run 
habe ic aber ben Eindruck, dar babei boch so verfahren 
werben follte, wie wir vorgeschlagen haben. Wir haben 
bas als Anregung weitergegeben, ohne zu meinen, eine 
Formulierung vorschlagen zu sollen. Wir haben bas in 
manchen Einzelheiten auch getan. Aber ich frage, ob bas 
hier notwenbig ift. Wir haben immer ben Standpunkt 
oertreten, Formulierungsdebatten möglichst aus bem 
Plenum herauszuhalten.

Präsident Dr. Amhauer: Hier hanbelt es sic aber um 
eine Bestimmung ber Anstalten, bie Voraussetzung für bie 
Gewährung oon Beihilfen finb. Herr Dr. Rave, wollen 
Sie Ihren Vorschlag formulieren?

Synodale Dr. Rave: Es hanbelt sic nicht um Formu- 
lierung. Das wurbe ja flüchtig gestreift. And bas schreck- 
liche Wort „Beschulungsmöglichkeiten" unb „Beschulungs- 
schwierigkeiten" follte bann vielleicht besser, wenn es her- 
ausgegeben wirb, burch schlichtere Worte ersetzt werben. 
Man fönnte vielleicht fagen: ber Schulbesuch am Wohnort 
ober dergleichen. Sondern es hanbelt sic barum, dasz bie 
zu allgemein gehaltene Bezeichnung „Höhere Schule" in 
bem ersten Wort oon Absatz 2 Ziffer 1 geänbert unb ba 
gejagt werben follte „ein altsprachliches bzw. — nicht 
„oder" fonbern „bzw." — neusprachliches Gymnasium", ba 
mit bem math.-naturwissenschaftlichen Gymnasium webet 
fünftige Theologen noch künftige Juristen etwas anfangen 
fönnen.

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Ic habe in 
ben Richtlinien, in bem Teil, ben ic ebenfo aufgefarzt 
hatte, schon diesen Vorschlag mit aufgenommen; bas wäre 
in Ziffer 4b. Da habe ic schon erwähnt, das ber Ausdruck 
altsprachliches ober neusprachliches Gymnasium ftatt einer 
Höheren Schule eingefügt wirb, unb ich sehe eben, das bas 
auch möglich ift unter Ziffer 1, obwohl bie Formulierung 
an sic ausgereicht hätte, weil es nämlich hier heizt: „unb 
biefe Ausbildung mangels entsprechender Anstalten am 
Wohnort". Bei ber Interpretation ober bei bem Rat, ben 
ber Finanzausschuß mitgab für bie Richtlinien, hätte ic 
bas für ausreichend gehalten. Aber ich lasse mich belehren. 
Dem Sinne nach sind mir ja derselben Meinung wie Sie. 
Wenn bas ohne eine langwierige Formulierung möglich 
ift, bann ohne weiteres. Formulierungsdebatten gehören 
eigentlich in ben Ausschuß. Wir haben immer wieber da- 
oor gewarnt, Formulierungsdebatten nicht ohne Rot im 
Plenum durchzuführen.

Synodale Dr. Rave: In 4b foll gar nichts geänbert 
werben.

Landesbischof D. Bender: Ic habe eine Frage: ift nun 
Ihre Anfrage, Herr Rave, fo zu verstehen, dasz Kinder, 
bie ein mathematisches Gymnasium besuchen, nicht in ben 
Genusz fommen sollen? (Synodale Dr. Rave: Natürlich 
nicht!) Warum nicht? Diese Maznahme ift both nicht dazu 
ba, um beftimmte Studienzweige zu förbern, fonbern um 
bie Eltern zu entlasten. Darum bin ich bafür, dasz ber 
Begriff ber Höheren Schule ganz allgemein bleibt.

Synodale Dr. Rave: Dann müszte man aber sagen: an 
bem betreffenben Wohnort gibt es ein naturwissenschaft- 
liches Gymnasium, unb es befiehl feine Veranlassung, bas
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Pfarrerskind anderswohin zu schicken, obwohl es später 
Theologie ober Philosophie studiert.

Landesbischof D. Bender: Das ist etwas anderes. Wenn 
ein Pfarrer feinen Sohn, um ihm bas Theologiestudium 
zu ermöglichen, in ein 20 Kilometer entferntes humanisti- 
iches Gymnasium schickt, obwohl am Ort ein mathematisches 
Gymnasium ift, fo muß man bafür Verständnis haben!

Synodale Dr. Rave: Mir würbe baran liegen, dasz bas 
flipp unb flar ausgedrückt wirb, dasz ber Pfarrer weisz: 
ic muß jetzt mein Kind nicht auf bas naturwissenschaft- 
liche Gymnasium schicken. Auf Grund ber Richtlinien, bie 
ben Pfarrern zur Kenntnis gegeben werben, fann ic ben 
Antrag stellen, das bie Kirche mir hilft, wenn ic meinen 
fünftigen Theologiestudenten, meinen fünftigen Juristen, 
meinen fünftigen klassischen Philologen nach auswärts in 
bie Schule schicke.

Synodale Schühle: Ic bitte, bie bisherige Formulie- 
rung stehen zu laffen, benn wenn wir schon Ihrem Vor- 
schlag entsprechen würben, bann müszte meiner Ansicht 
nach wie folgt geänbert werben: „Ist am Wohnort ein 
altsprachliches ober ein neusprachliches Gymnasium vor- 
handen, so gilt bie Beschulungsmöglichkeit am Wohnort 
als gegeben". Dann müszte „in ber Regel" weggelaffen 
werben. Es wäre bann nur gesagt, wenn ein humanistisches 
Gymnasium, ein altsprachliches ober ein neusprachliches 
Gymnasium ba ist, bann muß ber Pfarrer fein Kind in 
diese Schule am Wohnort schicken. Das ift auch bedacht 
worben! Unb deshalb bitte ich, dasz wir diese viel weitere 
Form stehen lassen unb uns mit ber Auslegung begnügen, 
bie vorhin ber Herr Landesbischof gegeben hat, bag die- 
jenigen Pfarrerskinder, bie schon ben Wunsch haben, ein- 
mal Theologie zu ftubieren, selbstverständlich ein huma- 
nastisches Gymnasium besuchen bürfen, selbst bann, wenn 
an ihrem Wohnort eine Oberrealschule vorhanden ift.

Synodale Dr. Wallach: Ic glaube, dasz bas Anliegen 
bes Bruders Rave grundsätzlich allgemein geteilt wirb, 
unb dasz wir nur miteinanber einen Weg suchen müssen, 
in ber Formulierung diesem Anliegen möglichst gut ge- 
recht zu werben. Ic bin ber Meinung, dasz mit ber Formu- 
lierung, wie sie Bruder Rave vorgeschlagen hat, fein An- 
liegen noch nicht voll erfaszt unb vertreten ist, sondern das 
wir es noch anders ausdrücken müssen. Wir bürfen sicher- 
lic nicht nur an ben Faß benfen, das Eltern für ein 
solches Kind, bas einmal Theologie ftubieren will, ein 
humanistisches Gymnasium an einem anderen Ort suchen. 
Es musz uns ja wohl auch am Herzen liegen, dasz solche 
Kinder, bie humanistische Schulbildung haben Jollen, ohne 
das bamit schon ein theologisches Berufsziel verbunden 
ist, auch gefördert werben, ba wir ja bie humanistische 
Bildung sicherlich ganz allgemein als eine erftrebenswerte 
gerabe für bie Kinder ber Pfarrhäuser ansehen.

Ic möchte vorschlagen, etwa fo zu formulieren: „Ist am 
Wohnort eine Höhere Schule ber von ben Eltern für ihre 
Kinder gewünschten Schulgattung vorhanden, bann gilt 
bie Beschulungsmöglichkeit als gegeben."

Synodale Schmitt: Der Finanzausschuß hat in frei- 
zügiger Weise vorgesehen, das bie Pfarrerskinder in bie 
Schule gehen können, bie bem Wunsche ber Ausbildung 
entspricht, wenn auch am Orte anbere Höhere Schulen 
stehen. Unb bas hat vorhin auch ber Herr Berichterstatter 
vorgelesen, so bag, glaube ich, ber Antrag von Herrn Dr. 
Rave barin weitaus enthalten ift. Wir fönnen bas so 
laffen, wie es ber Berichterstatter vorhin nach ben Be- 
ratungen bes Finanzausschusses vorgelesen hat.

Synodale $. Schneider: Ich wollte auch ergänzend dar- 
auf hinweisen, dasz es einen Schultyp gibt, ber nun viel- 
leicht bei ber bisherigen Besprechung nicht berücksichtigt 
worben ift. Das ift bie sog. Wirtschaftsoberschule, ein 
Schultyp, ber eingerichtet wurbe unb ber in einem bireften

Ausbildungsgang als Höhere Schule zum Abitur führt für 
spätere Dipl.-Volkswirte und dergleichen mehr. Der An- 
trag Rave würde nun die Gewährung dieser Beihilfen ein- 
schränken, auszerdem für den Fall, dasz ein neusprachliches 
ober altsprachliches Gymnasium am Wohnort ist. Was soll 
bann meinetwegen bas britte ober vierte Pfarrkind, bas 
nun bie anbere Berufslaufbahn seiner Begabung nach 
geht, bann als Hilfe erfahren? Es tönnte ihm nichts 
gegeben werden, weil ja eigentlich am Ort bas altsprach- 
liche ober neusprachliche Gymnasium ba ist.

Ich würbe deshalb bem Vorschlag von Bruder Wallach 
zustimmen, ber auch ber Anregung vom Herrn Landes- 
bischof entspricht, das tatsächlich bie Eltern von sic aus, 
bie ja bie Kinder am beften fennen in ihrer Veranlagung, 
bestimmen können, ob ber Schulbesuch am Wohnort ober, 
wenn es ber inneren Berufslaufbahn entspricht, auch auszer- 
halb dieser Ausbildungsstätte stattfinden kann, unb bann 
bie Beihilfe eintritt. Das ist, glaube ich, bas Gegebene. 
Wir bürfen ja bas Vertrauen zu ben Eltern haben, das 
sie ihre Kinder wahrhaftig nicht auswärts schicken, wenn 
bie Möglichkeit bes gewünschten Schulbesuchs am Platze 
besteht. Das ist ber Familiensinn, das man bie Kinder 
möglichst zu Hause in bie Schule schickt. Aber wir sollten 
feine zu engen Grenzen ziehen, bie, um bas Beispiel von 
ber Wirtschaftsoberschule nochmals zu bringen, einen Teil 
ber Kinder ausschlössen.

Synodale Dr. Rave: Nur zur Klarstellung, Herr Bür- 
germeister! Die Wirtschaftsoberschule zählt nicht zur Höhe- 
ren Schule. Das Reifezeugnis wirb zwar bort erworben. 
Diefes Reifezeugnis berechtigt aber nur zum Studium 
wirtschaftlicher Dinge an einer Wirtschaftshochschule, aber 
niemals an einer Universität. Aber ic bin voll einver- 
standen mit bem Vorschlag von Bruder Wallach, das wir 
in dieser Weise formulieren. Es lag mir nur baran, hier 
Klarheit zu schaffen; benn zur Höheren Schule wirb auch 
bas Progymnasium gezählt. Das fällt ja vollkommen aus 
bei Kindern, bie bas Abitur machen sollen.

Synodale Schmitt: Das soll aber fein Grund fein, bie 
Fahrkosten zu verweigern für ein Kind, bas bie Wirt- 
schaftsoberschule besuchen will. (Zurufe: Selbstverständ- 
ich !)

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Ic bin ber 
Meinung, das biefer Vorschlag von Herrn Dr. Wallac 
ganz bem entspricht unb auch sehr leicht hier eingefügt 
werben fann. Es würbe eben bann in Absatz 2 von Ziffer 1 
einfach lauten: „Ist am Wohnort eine Höhere Schule ber 
von ben Eltern gewünschten Schulgattung vorhanden..." 
Dieser Sat müszte jetzt richtig formuliert eingefügt wer- 
ben. Dann haben wir zum Ausdruck gebracht, das bie 
Eltern bestimmen unb nicht ein hochnotpeinliches Verhör 
erfolgt, warum gerabe diese Schulgattung gewünscht wirb. 
Ic glaube, bas genügt aber jetzt.

Synodale Dr. Rave: Einverstanden! „In ber Regel" 
bann streichen; bas brauchen wir nicht mehr.

Synodale Schmitt: Ja, ic glaube bestimmt, das diese 
Debatte im Sitzungsbericht nachher durchaus ben Zweck 
erfüllt, ben wir mit ber Aussprache über bie Richtlinien 
erfüllt sehen wollen, ohne das wir etwas unterlaffen haben 
in ber Formulierung.

Präsident Dr. Amhauer: Es foil also bem Vorschlag bes 
Herrn Dr. Wallac entsprechend in bem Absatz 2 eingefügt 
werben: „Eine Höhere Schule ber von ben Eltern für ihre 
Kinder gewünschten Schulgattung."

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Noch eine Be- 
mertung. Ic werbe eben barauf hingewiesen, das es nicht 
schädlich wäre, „in ber Regel" stehen zu lassen. Sch würbe 
auch meinen, man tönnte Richtlinien etwas weiter fassen. 
Das entspricht bem Charakter von „Richtlinien".
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Landesbischof D. Bender: Nachdem wir über biefen 
Punkt uns deutlich ausgesprochen haben unb nachdem wir 
bie Intentionen ber Synode nicht nur verstanden, sondern 
auch uns zu eigen gemacht haben, sollten wir uns jetzt nicht 
lange aufhalten mit ber Formulierung, zumal bie Richt- 
linien vom Oberkirchenrat redaktionell nochmals bearbeitet 
werben müffen. (Allgemeiner Beifall.)

Präsident Dr. Amhauer: Aus biefem Grunbe würbe ic 
es auch für richtig halten, wenn wir bie Fassung liefeen 
„Höhere Schule" unb „in ber Regel". Dann ift jebe Mög- 
lichkeit gegeben.

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Die Schluß- 
aussprache auf ber Synode ift wichtig. Die Anregung von 
Herrn Rave ift ja bamit zu ihrem Recht gefommen.

Präsident D. Amhauer: Diejenigen Herren, bie dafür 
finb, bafe Richtlinien in biefer Art für gut befunben wer- 
ben, bitte ich, bie Hand zu ergeben. — Wer ift bagegen? 
— Niemand. — Wer enthält sich ber Stimme? — 2 Ent- 
haltungen.

Die Sitzung wird von 12.30 bis 15.15 Uhr unterbrochen. 
Nac Wiederaufnahme der Sitzung erklärt

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: In dem ver- 
ständlichen Bemühen, unsere Plenarberatung so kurz wie 
möglich zu fassen, ist vorhin übersehen worden, das die hier 
vom Finanzausschuß erbetene Beschlussfassung der Synode 
sich ja nicht nur beziehen sollte auf den zweiten Teil des 
Antrages, nämlic diesbezügliche Richtlinien durch den 
Oberkirchenrat zu erlassen, sondern auch auf den ersten 
Teil. Ich darf ihn nun nochmals verlesen, weil diese Ab- 
Stimmung vorhin unteriaffen worben ift, unb bie müzte 
nachgeholt werben. Es hat geheiszen:

„Die Synode wolle beschlieszen, das
1. für bie Erziehung ber Kinder ben aktiven Geist- 

lichen unb ben sonstigen vollbeschäftigten Bediensteten 
ber Landeskirche auf dem Lande, bie mindestens zwei 
Kinder ohne eigenes Einkommen haben, auf Antrag 
ab 1. 4. 1956 Ausbildungsbeihilfen zur Erleichterung 
ber Schwierigkeiten beim Schulbesuch gewährt werben.“

Das müszte abstimmungsmäszig nun von ber Synode 
beschlossen werben als Entschliessung ber Synode.

Präsident Dr. Amhauer: Ic bitte diejenigen Herren, 
bie ben Antrag annehmen wollen, bie Hand zu ergeben. 
Bitte bie Gegenprobe. — 1 Stimme bagegen. — Wer ent- 
hält sich ber Stimme? — Auch 1 Stimme. — Der Antrag 
ift angenommen.

Synodale Kley (Zur Geschäftsordnung): Mir ift nicht 
klar, ob bie übrigen Bestimmungen, Gewährung an Pfarr- 
witwen usw., barin enthalten sind.

Berichterstatter Synodale Dr. Schmechel: Das steht in 
ben Richtlinien, benen zugestimmt worben ift. Es ift 
bebattiert worben über bie Art, wie bie Richtlinien auf- 
gefaßt werben sollen. Das wurbe als genügenb angesehen 
unb auch vom Oberkirchenrat mit solchem Verständnis auf» 
genommen, das bem genügt ift.

II, 2.
Präsident Dr. Amhauer: Wir gehen über zu Ziffer II, 2, 

ben Antrag bes Detanats Pforzheim-Land wegen Lin- 
berung ber finanziellen Notlage ber 
Landgemeinden.

Berichterstatter Synodale $. Schneider: Siebe Brüder! 
Das Evang. Defanat Pforzheim-Land hat als Antrag ber 
auszerordentlichen Bezirkssynode von Pforzheim-Land an 
bie Landessynode folgenden Vorschlag gemacht:

„Mit biefem Antrag lenten wir ben Blicbet Landes- 
synode auf bie finanzielle Rot ber Sanbgemeinben. Die 
Ortskirchensteuer, bie auf bem Grunb unb Boden ruht.

geht nur mühsam ein unb ift nicht sehr ertragreich, 
weil ber Bauernstand um feine Existenz ringt unb in 
ber Nähe ber Industriezentren viele Felder unb Wie- 
sen brach liegen. Auf ben oft tleinen Gemeinden ruhen 
oft grosze Bauaufgaben. Oft sind sie baupflichtig für 
Kirche unb Pfarrhaus. Die Kindergärten sind in einem 
Zustand, ber von ben staatlichen Aufsichtsbehörden nicht 
mehr länget geduldet wirb. Auch bie Betriebskosten 
ber Kindergärten unb Krankenstationen steigen immer 
mehr. Es ift Gefahr vorhanden, das bie Kindergärten 
in bie Hand ber politischen Gemeinben fommen, was 
aus inneren Grünben verhütet werben musz. Es fehlen 
weithin Gemeindehäuser, bie für bas Gemeinbeleben 
ber Kirche unentbehrlich sind. Sie müssen geschaffen 
werben, weil bie Kinderschulen nicht mehr für diese 
Zwecke benützbar finb. Wenn hier nicht balb etwas getan 
wirb, zieht sich bas Gemeinschaftsleben in weltliche 
Vereine unb in bie Wirtshäuser ober in bie Freikirchen 
unb Setten hinein. Manche Gemeinben bringen auf 
bem Sammlungswege erstaunliche Opfer, um bie nöti- 
gen Gebäube zu schaffen, unb beloben sich für ein falbes 
Jahrhundert mit hochverzinslichen Schulden. In vielen 
Rebenorten finb kirchliche Räume nötig, weil bie Men- 
schen heute feine Zeit mehr haben, um weite Wege zum 
Mutterort zu machen. Diefe Notlage ber Gemeinben 
hängt bamit zusammen, dasz bie Einkommensteuerrück- 
vergütung durch bie Landeskirche meiftens nur 1 DM 
pro Kopf beträgt, wovon brei Viertel wieber abgezogen 
werben für ben Anteil ber Landeskirche an Grund- 
fteuer unb Gewerbesteuer.

Wir stellen daher ben Antrag, bie Anteile ber 
Rückvergütung auf 2—4 DM pro Kopf je nach Bau- 
laft ber Gemeinbe zu erhöhen.
Man sage nicht, bie Einkommensteuer wirb in ben 

groszen Stäbten aufgebraucht unb muß ba bleiben. 
Jeder weife, welche Massen von Arbeitern durch Omni- 
buffe unb Bahn nach ben Stäbten vom Land gebracht 
werben, bie alle ihre Einkommensteuer in ben Stäbten 
lassen. Auch finb bie Stadtgemeinden durch ihre hohe 
Bevölkerungsziffer entsprechend ihrem gröszeren Auf- 
wanb in Bezug auf bie Rückvergütung besser bran. Eine 
Erhöhung ber Quote ber Rückvergütung für bie klei- 
neren Landgemeinden wirb ihnen nicht so viel aus- 
machen unb ben Landgemeinden in gerechter, notwen- 
biger Weise helfen."

Der Finanzausschuß hat sic mit biefer Gingabe bzw. 
diesem Antrag relativ kurz fassen fönnen, weil ber Refe- 
rent für Finanzfragen im Oberkirchenrat, Oberkirchenrat 
Dr. Bürgy, uns mitteilen fonnte, bafe in ein, längstens 
zwei Jahren einwandfreie Unterlagen für eine Reu- 
beratung einer gerechten Schlüsselverteilung biefer Gin» 
kommenkirchensteuerrückvergütung geschaffen finb. Gs ift 
ja ben Synodalen betannt, bafe vor einem Jahr etwa eine 
Sonderkommission in biefem Problemkreis getagt hat, aber 
zu feiner enbgültigen Beschlussfassung fommen tonnte, 
weil eben bie notwendigen statistischen Unterlagen fehlten. 
Diefe finb jetzt durch bie Verhandlungen bes Herrn Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy mit bem Statistischen Landesamt in 
Stuttgart zugesichert worben bort, unb bann ift wirklich 
bie Grunblage ba, um ben neuen Schlüssel zu bebattieren, 
bie Verteilerkommission bann wieber zusammenrufen zu 
tönnen unb auf diese Art unb Weise bann nicht jetzt aus 
einer — ic möchte Jagen — prüfungsmäfeigen Empfehlung 
heraus eine Teilerhöhung zu gewähren, sondern eine 
grundsätzliche Regelung unb gerechte Lösung biejer 
Schlüsselkonzeption zu finben.
Ic möchte deshalb für bie Finanzkommission beantragen, 

bafe biefer Antrag ber auszerordentlichen Bezirkssynode 
non Pforzheim-Land bem Oberkirchenrat überwiesen wirb
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zur Prüfung ber Berücksichtigungsmöglichkeit in Verbin- 
bung mit ben bevorstehenden Verhandlungen über bie 
Neuregelung ber Schlüsselzuweisungen. (Beifall.)

Präsident Dr. Umbauer: Wünscht jemand zu biefem 
Bericht bas Wort? — Das ist nicht ber Fall. Sch nebme 
an, das kein Widerspruch erhoben wirb gegen ben An- 
trag bes Ausschusses. Er gilt als angenommen.

II, 3.
Nächster Punkt ber Tagesordnung: Die Verwen- 

dungder Rechnungsüberschüsse im Haushalts- 
jahr 1955/56.

Berichterstatter Synodale H. Schneider: Liebe Kon- 
synodale! Es ist Ihnen in ber Erinnerung, daß wir auf 
ber Frühjahrssynode 1956 barüber gesprochen haben, daß 
voraussichtlich ein beträchtlicher Uberschusz an ben Ein- 
nahmen aus Steueraufkommen bes Haushaltsjahres 1955/ 
1956 festzustellen fein wirb, unb wir haben bereits auf bet 
Frühjahrssynode uns in einigen entscheidenden wesent- 
lichen Positionen barüber ausgesprochen, das ein Teil 
biefes Überschusses schon im Laufe bes jetzigen Jahres nun 
Verwendung finben möchte für ganz bringenbe Vorhaben. 
3c barf barauf hinweisen, wir haben beschlossen unb ge- 
nehmigt: für bie Stadtkirche Karlsruhe 100 000 DM, für 
Arbeiterwohnstätten zweimal 50 000 DM in Mannheim 
unb Heidelberg, bas finb auch 100 000 DM, für Lehrvikare 
40 000 DM einzustellen. Dann wurbe bie Frage bes Sa- 
nierungsprogramms erörtert unb hier eine Erhöhung bes 
im ordentlichen Haushaltes vorgesehenen Betrages um 
150 000 DM besprochen unb beschlossen, eine Erhöhung für 
bas Diasporaprogramm von 175 000 DM. Ferner ist ein- 
gefügt worben eine Position von 200 000 DM für arme 
Kirchengemeinden, bie nicht irgendwie über bas Diaspora- 
Programm befriebigt werben tönnen unb 100 000 DM für 
Zinsbeihilfen. Ebenso haben wir es für richtig gehalten 
unb zugestimmt in ber Frühjahrssynode, das ber Betriebs- 
fonbs endgültig fo aufgestockt wirb, das wir nun bie nor- 
male unb auch gesetzliche Rücklage haben. Auf biefe Art 
unb Weise ist ber ermittelte Überschuß nun bis zu einem 
Betrage von 1365 193 DM bereits im voraus zweckge- 
bunben worben. Für biefen verbleibenden Einnahmeüber- 
schusz hat nun ber Finanzreferent bes Oberkirchenrats vor- 
geschlagen, das insgesamt für brei Bauvorhaben in Frei- 
burg unb ein Bauvorhaben, bas in Konstanz geplant ift, 
1 050 000 DM bereitgestellt würben. Für ben bann ver- 
bleibenden Überschuß von 315 193 DM hat nun in ber 
Finanzkommission wiederum ber Vorschlag bes Referenten 
wie folgt gelautet:

„Die Synode wolle beschließen, bie 315 000 DM in 
ber Hauptsache für bie Weiterführung bes Diaspora- 
bauprogramms zu verwenden."

Diefe Anregung ift gegeben worben auf Grund einer 
Darstellung ber nicht allein laufenben, fonbern bereits 
vorgemerkten bringenben Bauvorhaben in ben Diaspora- 
gebieten bes ganzen Landes. Sie werben sic erinnern, 
das wir in ber Frühjahrssynode gelegentlich ber Bespre- 
chung bes Diasporabauprogramms unb auch schon auf ber 
letzten Herbstsynode, als wir ben Haushalt miteinanber 
besprochen, immer wieber barauf hingewiesen haben, es 
müffe uns ein ernftes Anliegen fein, bas Diasporabau- 
programm noch fo weit abzuwickeln, das bie Haupt- 
bebürfniffe befriebigt finb, bis bei bem nächsten Haus- 
halt, ber ab 1. 4. 1958 laufen wirb, u. I. sowohl bie Ent- 
wicklung ber Steuereinnahmen als auch bie Entwicklung 
ber vermehrten Ausgaben zu übersehen finb. Es ift uns 
vielleicht bann nicht mehr geftattet, in ber bisherigen 
Weise für bas Diasporabauprogramm Mittel zur Ver- 
fügung zu stellen. Darum werben Sie verstehen, das wir 
ben Haushaltsrest, hier biefe Restsumme von 315 000 DM, 
in ber Weise verwendet sehen möchten, dasz er noch im

jetzt laufenden Haushaltsjahr einige Vorhaben durch- 
führen kann. Der Aufwand ist bereits soweit fortgeschrit- 
ten, dasz nur noc 65 000 DM von den bereits bewilligten 
Summen verfügbar sind, und wir stehen ja noch fast im 
ersten halben Jahr des Rechnungshaushaltsjahres, so 
dasz diese 315 000 DM sehr willkommen sein werden.

In der Aussprache ist nun in sehr freimütiger und 
offener Weise zum Ausdruck gekommen, das man zwar 
bas Diasporabauprogramm voll unb ganz bejahen unb 
würdigen will, das aber doch auf ber anberen Seite wir 
baran denken füllten, gewisse bringenbe Bedürfnisse armer 
Gemeinden brauten im Lande auch mehr unb mehr zu 
berücksichtigen. Das fei ein Anliegen ber Gemeinden drau- 
zen. Man burfte barauf hinweisen, das wir biefes An- 
liegen ja kennen unb auch anerkannt haben dadurch, das 
selbst in biefem Vorschlag bes Finanzreferenten 200 000 
DM für arme Gemeinden eingesetzt warben sind, aber 
man dachte, bie Relation fei etwas zu ungünftig zwischen 
bem, was man für bas Diasporabauprogramm vorgesehen 
hat unb nun bem, was ben armen Gemeinden zukommen 
soll.

In ber Aussprache hierüber kamen verschiedene Vor- 
schläge. Es wurbe etwa gejagt, man foil 500 000 DM dieser 
brei Vorhaben in Freiburg unb bas eierte in Konstanz 
übertragen auf bie armen Gemeinden. Es tam bagegen 
ein Vorschlag, ber jagte, bleiben wir bei ber vorgeschla- 
genen Verteilung bes Oberkirchenrats Dr. Bürgy, unb ein 
Vermittlungsvorschlag ging dahin, das man von bem 
einen Bauvorhaben 200 000 DM kürzen sollte, um bamit 
bie Position für arme Kirchengemeinden um 200 000 DM 
aufzustocken. Dieser letztere Vermittlungsvorschlag wurbe 
bann auch oom Finanzausschuß angenommen, unb zwar, 
wenn ic mic recht entsinne, gegen eine Gegenstimme unb 
bei zwei Stimmen ber Enthaltung. 3c möchte deshalb 
ben vorhin vorgelesenen Antrag in ber Weise nun noch 
erweitern, das wir beschlieszen möchten:

1. Es foil gemäs bem Vorschlag bes Finanzreferenten 
ber einmalige Uberschusz bes Rechnungsjahres 1955/ 
1956 — wie in ber Frühjahrssynode vorgeschlagen — 
Verwendung finden, wobei bie Restspitze von 315 000 
DM in ber Hauptsache für bie Weiterführung bes 
Diasporabauprogramms nun aufgewenbet werben 
foil.

2. Es foil in dieser Aufstellung bie Summe von 1050 000 
DM für Grozbauvorhaben, Gemeindezentren, um 
200 000 DM gekürzt werben unb bafür bie Position 
arme Kirchengemeinden um 200 000 DM auf insge- 
samt 400 000 DM erhöht werben.

Im übrigen haben wir bas Vertrauen, das ber Ober- 
kirchenrat biefe Verwendungsangaben, bie bie Synode hier 
gemalt hat, im laufenden Jahr wohl so stützen unb weiter- 
führen kann, das unfere Absicht, beiben zu bienen, Dia- 
sporaprogramm wie armen Kirchengemeinden, möglichst 
gut erfüllt werben fann.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Kompromisse sind gut. Ic 
bin auch felbft immer zu Kompromissen geneigt, war es 
auch in biefem Fall, habe aber, nachdem ic biefem Kom- 
promiz zugestimmt habe, mir nochmals überlegt, ob bas 
in biefem Fall richtig war. Unb ic fam zu bem Ergebnis, 
das es nicht richtig war. Aus bem, was ber Herr Vor- 
sitzende bes Finanzausschusses vorgetragen hat, haben Sie, 
meine Herren, ersehen, dasz von ben Mitteln, bie für 
bie Ausführung bes Diasporaprogramms vorgesehen waren, 
bis Ende biefes Haushaltsjahres an Darlehensmitteln 
16 000 DM unb an Beihilfemitteln 50 000 DM zur Ver- 
fügung stehen. Wenn ic nur von ben Bauvorhaben in 
ber Diaspora ausgehe, bie in ber Ausführung ober aus- 
führungsreif sind, bann komme ic zu bem Ergebnis, das 
ber Oberkirchenrat durch Annahme bes Kompromizvor- 
schlags bis Enbe bes Haushaltsjahres biefen Diaspora-
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gemeinben gegenüber finanziell in eine schwierige Lage 
fommen kann. Mir finb im Augenblick gegenwärtig: Bau- 
vorhaben Ludwigshafen, Gaisingen, Seitingen, Steisz- 
lingen, Walldürn, Hardheim, Todtnau, Pfullendorf. Es 
finb sicher mehr. Sille biefe Bauvorhaben finb angelaufen 
unb kaum eines davon ift endgültig finanziert. Bis Ende 
bes Rechnungsjahres müssen bie Selber für bie Durch- 
führung zur Berfügung stehen. Dringende Anträge liegen 
vor, mit bem Eingang weiterer Anträge auf Gewährung 
von Darlehen unb Beihilfen ift zu rechnen. Wir werben 
auch laufend um bie Erweiterung von Zusagen gebeten, 
weil bie Bauvorhaben mit ben ursprünglich vorgesehenen 
Mitteln nicht durchgeführt werben fonnten. Die zusätz- 
liehen Mittel müssen zur Befriebigung ber meift katho- 
lischen Handwerker schnell zur Berfügung gestellt werben. 
Bis Ende bes Rechnungsjahres bürften Anforderungen 
in einem fo groszen Ausmasz an uns herantreten, das wir 
biefen Anforderungen mit ben vorhandenen Mitteln ein- 
fach nicht gerecht werben fönnen. Deshalb bitte ich, alle 
Ertragsüberschüsse in ber Hauptsache für bie weitere 
Durchführung bes Diasporaprogramms zur Berfügung zu 
stellen. Denn ich möchte jetzt noch nicht in bie Lage kom- 
men, einet Diasporagemeinde fagen zu müssen, bie Mittel, 
bie wir für Zwecke ber Diaspora haben, finb erschöpft. 
Widmen Sie 200 000 DM für Zwecke ber Kirchengemein- 
ben, bie nicht in bus Diasporabauprogramm gehören, dann 
werben biefe Mittel sehr rasc aufgebraucht fein. Es gibt 
viele Kirchengemeinden im Bereich unferer Landeskirche, 
bie infolge ber Durchführung von Bauvorhaben in eine 
finanziell bebrängte Situation gefommen finb. Sie werben 
nun Beihilfen erbitten, unb wir werben, nachdem bie 
Mittel für biefe Zwecke bereitgestellt finb, nicht umhin 
fönnen, bie Anträge entsprechend zu verbescheiden. Bei 
ber Erfüllung ber Diasporaaufgaben werben biefe Selber 
dann fehlen. Uns uuf andere Mittel zu verweisen ift mög- 
lich. Es wirb 3. B. auf ben Betriebsfonds hingewiesen. 
Man kann von diesem Fonds Mittel abzweigen; aber ic 
möchte das nur in ganz bescheidenem Umfange tun. Denn 
ich vermute, mit einem Ertragsüberschusz von über brei 
Millionen fönnen wir in ben nächsten Jahren nicht mehr 
rechnen. Wir haben nämlich in bem laufenden Haushalts- 
jahr bie Einnahmen sehr genau errechnet, so daß am Ende 
bes laufenden unb bes nächsten Rechnungsjahres kleinere 
Aberschüsse, aber feine überraschend grosze entstehen bürs- 
ten. Ob wir bann aus laufenben Etatmitteln für bie 
Diaspora bas alles herauswirtschaften fönnen, was fie 
braucht, ift für mich eine ernfte Frage. Sc habe im Finanz- 
ausschuß bie vielen Bauvorhaben, bie bei uns angemeldet 
finb unb bie in ber Diaspora liegen, im einzelnen auf- 
geführt. Sie finb als dringlich anerfannt. Neue Borhaben 
werben laufend angemelbet. Ic wäre deshalb banfbar, 
wenn Sie nochmals überlegen würben, ob bie Ertrags- 
überschüsse in bet Hauptsache für bie Durchführung bes 
Diasporabauprogramms zur Berfügung gestellt werben 
fönnen. Die Einschränkung „in ber Hauptsache" ermög- 
licht, auch bringenbe Anträge „armer Semeinben“ zu 
berücksichtigen.

Synodale Dr. Schmechel: Was mich veranlaßt, hier noch- 
mals bas Wort zu nehmen, ift eine gewisse Unsicherheit, 
in bie ic versetzt worben bin durch bie Ausführungen bes 
Herrn Finanzreferenten. Ic ftimme ihm durchaus zu, 
dasz bie Zahl ber Diasporagemeinden unb ber Umfang ber 
im Sange befindlichen Neubauten fo groß ift, das ein 
gewisser Spielraum vorhanden fein sollte; benn wir alle 
haben bei ber Berücksichtigung dieses Programms nicht 
voraussehen fönnen bie Lage ober bie Entwicklung auf 
bem Baumarft. Sie wirb meistens nicht genügend in Be- 
tracht gezogen, weil nicht gar zu laut barüber gesprochen 
wirb. Aber hin unb wieber musz man nun einfach Farbe

bekennen, um nicht auf unrichtigen Voraussetzungen auf- 
zubauen.

Sc gestehe, das ic ihm zustimme, eine zu enge Be- 
grenzung, ein zu geringer Spielraum für diese Planungen 
wäre nicht gut. Aber auf der anderen Seite war es doch 
nun so, das bei tiefen Überlegungen, die uns überhaupt 
instandsetzen fällten, mit Zahlen zu operieren, tas Selt 
für tie Erhöhung bes Betrages für tie armen Kirchen- 
gemeinten nicht auf Kosten tes Diasporabauprogramms 
gehen sollte, sondern aus einem unteren Betrag für neue 
Bauten, von tem mun fugt, er wird wahrscheinlich in 
tiefem Jahr noch nicht zum Tragen kommen. Nun habe ic 
Sie so verstanden — darauf zielt meine Frage —, dasz Sie 
fugen wollten, es spielt nicht nur ter verfügbare Betrag 
auf tem Papier eine Rolle, sondern tie Tendenz, tie sic 
hier ergibt, wenn wir ben Betrag für bie armen Kirchen- 
gemeinten um 200 000 DM erhöhen auf 400 000 DM. 
Wenn wir ihn erhöhen, dann entsteht damit unweigerlich 
ein Gefälle, das uns tie Bewegungsfreiheit nimmt, tie 
wir für das Diasporaprogramm nötig haben. Wenn das 
Letztere ter Fall wäre, tann würte ic meine Stellung, 
tie ic im Finanzausschuß eingenommen habe, intern ic 
auch tiefen 200 000 auf 400 000 DM zugestimmt habe, noch 
einmal überbenfen. Aber ic bitte zu verstehen, buff bus 
nicht ganz einfach zu entscheiden ift, unb dasz ausschlag- 
gebenb bei einer solchen Beschlussfassung wohl fein muß, 
in welchem Maze mun nun einer solchen beweglichen 
Handhabung in ber Verwendung ber Mittel für das 
Diasporaprogramm zustimmt, wie stark mun akzentuiert. 
3c wäre dankbar, wenn Sie auf meine Frage eine Ant- 
wort geben tönnten.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Sie haben ganz recht ge- 
sehen, Herr Dr. Schmechel, ic will mit meinen Ausfüh- 
rungen fügen, alle Ertragsüberschüsse Jollen in ber Haupt- 
sache für bie Weiterführung bes Diasporaprogramms ver- 
wenbet werben. Das ift bie Srunblinie. Und ic halte es 
für richtig, biefe Srunblinie unbehindert einhalten zu 
tonnen. In ben Worten „in ber Hauptsache" liegt bie 
Möglichkeit, in bringenben Gemeindefällen, bie auszerhalb 
bes Diasporabauprogramms liegen, zu helfen.

Landesbischof D. Bender: Noch von einem anderen Ge- 
sichtspunkt her möchte ic für bie Durchführung bes vor- 
geschlagenen Diasporaprogramms eintreten. In ben alt- 
evangelischen Gemeinden Nordbadens wurben unb wer- 
ben für bie katholischen Flüchtlinge Kirchen errichtet, beren 
Grösze in feinem Verhältnis zu ber Zahl ber heute vor- 
hanbenen katholischen Semeinbeglieber steht. Wie hier 
bie katholische Diaspora in vorausschauender Planung be- 
bient wirb, fo müssen auch wir unferer Diaspora unfere 
nolle Aufmerksamkeit schenken, nicht nur in Südbaden, 
sondern auch im nordbadischen Raum, — ic erinnere un 
brei Kirchbauten, bie allein im Kirchenbezirk Oberheidel- 
berg notwendig geworben finb: in Oftersheim, Langen- 
brücken unb Mingolsheim. Unfere Landeskirche darf sic 
durch bie katholische Diasporapflege in unserem Land nicht 
beschämen lassen.

Synodale Kühn: Bei allen Bebenfen, bie mun vor- 
bringen kann gegen bie Art, wie biefe ganze Aufstellung 
sic in ben letzten Tagen entwickelt hat unb über bie wir 
ja nur teilweife unterrichtet worben finb — ic meine 
bie, bie wir nicht im Ausschuß wuren —, scheint es mir, 
dasz bie Srunblinie bes Finanzreferenten deshalb richtig 
ift, das das Diasporaprogramm zu einem gewissen Ab- 
schlusz fommt, weil völlig neue Aufgaben un uns heran- 
treten. Es geht — nun müssen Sie meinen Standpunkt 
einmal verstehen, das ic nicht aufhören kann, bus zu 
fugen — es geht nicht mehr, das wir in ber Weise, wie 
wir in ben letzten Jahren in ben Groszstadtgemeinden ge- 
wurftelt haben, weiterurbeiten. In Mannheim müssen in 
ben nächsten zwei Jahren mindestens zehn neue Pfarreien



Dritte Sitzung 41

errichtet werben. In Neckarau werben allein innerhalb 
ber nächsten brei Jahre vier Pfarreien notwenbig werben, 
neu notwenbig werben. Es werben Aufgaben fein, bie 
wir nur erlebigen fönnen, wenn wir frei finb von anberen 
3lufgaben. Unb barum bitte ich, bas anzunehmen, das wir 
hier möglichst rasch zu einem Abschluß kommen, bamit wir 
für weitere Aufgaben frei werben.

fumme errechnet waren, bem Diajporaprogramm in ber 
Hauptsache zugeführt würben. Irgendwelche — möchte ich 
fagen — Generalvollmacht, das, wenn etwaige Rest- 
fummen aus ben zweckgebundenen anberen Verfügungs-
beftimmungen über ben Einnahmeüberjchup ba wären am 
Ende bes Jahres, diese automatisch irgenbeiner anberen 
Sache zugeführt würben, haben wir nicht beschlossen. Son- 
bern ich möchte fagen, was ber Herr Oberkirchenrat Bürgy

1,3 Millionen für den Betriebsfonds, dann Stadtkirche

bann bas einigermaßen schätzungsweise auc schon sicht-

Synodale Kley: 3c glaube, wir stimmen alle bem zu, 1
daß bas Diasporabauprogramm vordringlich abgewickelt erwähnt hat — ich habe Shnen vorhin einiges vorgelejen:
werben Jollte. Mir scheint aber bas Anliegen unferes Bru-1° miif -02-4-L-L-E **CL-***-*
ders Schmechel noch nicht ganz geklärt zu fein, bas ic fo Karlsruhe, Arbeiterwohnstätten ufw. — bas muß erfüllt
oerftanben habe, dasz er bas Diasporabauprogramm burch werden, auc bie Vauprogramme. Sinb bann Restsummen
bie Erhöhung ber Mittel für bie armen Kirchengemeinden noch da, meinten wir, noch 10 000 ober 20 000 DM, bann,
gar nicht tangiert sieht, weil biefe 200 000 DM oon ben glaube ich, Herr Oberkirchenrat Bürgy, follte im Frühjahr
Groszbauvorhaben abgezweigt werben follen. Es würbe die ginanjfommifjion einen Vorschlag mitberaten, bei bem
mich interessieren, ob auc bas nicht möglich ift, welche 
Schwierigkeiten bem entgegenftehen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Alle Bauvorhaben in Frei- stimmt werben kann. Die 200 000 DM finb für bie armen
burg finb angelaufen unb müffen abgewickelt werben. Wir Kirchengemeinden abgezweigt worben unb — bas ift oon
haben, wie Sie aus bem Haushaltsplan ersehen fönnen, verschiedenen Rednern richtig gesagt worben, aus bem
für biefe Vorhaben feine haushaltsplanmärigen Mittel. “ ""*--‘** -
Also müffen auc Jie mit biefen Ertragsüberschüssen finan- 
ziert werben. Ich weiß im jetzigen Augenblic nicht, ob

bare Überschukzergebnis des Jahres 1956/57 gleich mitbe-

Bauvorhaben unb tangieren in gar feiner Weise irgend-

bis Ende bes Haushaltsjahres bie Beträge, bie ic in 
ber jetzt behandelten Aufstellung vorgesehen habe, auch 
tatsächlich alle ausgegeben werden. Es kann sein, das wir

wie bas Diajporabauprogramm. Denn bie 3 050 000 DM, 
bie Sie vorgeschlagen haben, finb nicht berührt von biefen 
200 000 DM.

3c würde also glauben, es ist schon richtiger, wenn 
wir bem in ber Finanzkommission mit — ja wir bürfen

mehr, es tonnte aber auch fein, daß wir weniger Selb fagen — einigen Schwierigkeiten unter Dac unb Fac
brauchen. Ic wünschte, dasz bas, was hier weniger aus- gebrachten Kompromiss zustimmen würben, ber fein fauler
gegeben wirb, für bas Diasporabauprogramm unb für an- 
bete Gemeindezwecke verwendet wirb.

Kompromiß ift, sondern ber in fast allem, auc in ber 
Frage ber Zuwendung für bas Diasporabauprogramm, 
Ihren Intentionen unb Vorschlägen folgt.

eines Wandelganggesprächs gesagt: Wir vergessen eigent-

Synodale Schühle: Es tut mir leib, nun doc fagen zu 
müssen: bas ift eine völlig neue Situation (Zurufe: Rich- 
tig!) als bie, nor ber ber Finanzausschuß heute morgen 
geftanben hat! (Zurufe: Ja!) Denn wir finb im Finanz- 
ausschusz barüber belehrt worben unb barüber ift bie lic bei biefen ganzen Diskussionen, dar uns diese Mehr-
Synode jetzt ja auc orientiert: Es handelt sic gar nicht erträgnisse von 3 000 000 DM eigentlich geschenkt sind,
barum, das wir irgenbwie baran gebucht haben, bas Wir haben alle nicht bamit gerechnet, sondern wir sollten
Diasporabauprogramm in irgenbeiner Form zu beschrän- banfbar fein, dasz wir biefe Mittel haben unb daz wir
fen, fonbern barum, das uns im Finanzausschuß heute sie nun möglichst gut einsetzen fönnen, das es im ganzen
morgen bargelegt worben ift, es ift oon dem Überschuß Land bei ben verschiedensten Vorhaben nun auch bienen
ein Vetrag vorgesehen für bie Vauten in Freiburg unb unb zur Auswirkung fommen fann. Unb ba muß ic
— wie sic in ber weiteren Diskussion ergeben hat — für fagen, ba würbe ic — bas ift eine Antwort auf bie
ein etwa beabsichtigtes Bauvorhaben in Konstanz. Diefes Frage des Konsynodalen Dr. Schmechel — für biefes Jahr
Bauvorhaben in Konstanz fommt wahrscheinlich nicht zum der Erhöhung bes Kapitals für arme Kirchengemeinden
Tragen (Zuruf: Noch nicht!). Daher ber 1. Vorschlag —
unb wir haben uns im Finanzausschuß barüber wirklich

Vielleicht barf noch eine Randbemerkung gemacht wer- 
ben: Einer ber Konsynodalen hat mir bas gelegentlich

ist Shnen auch schon gejagtlange unterhalten, unb es
worben, das hier Kompromisse gemacht worben finb — 
500 000 DM für arme Kirchengemeinden aus biefer Summe 
oon 1050 000 DM zur Verfügung zu stellen. Wir haben 
uns bann im Finanzausschuß auf ben Kompromiszvor- 
schlag geeinigt, nur 200 000 DM für arme Semeinben zur 
Verfügung zu stellen. Wir wollen unbebingt ben Hilferuf 
ber Semeinben berücksichtigt wissen, ber an bie Synode 
immer wieder gefommen ift unb ber auch vorhin in bem
Antrag oon Pforzheim-Land enthalten war, um ben armen 
Gemeinden drauszen sagen zu tonnen: bie Synode bentt 
an diese Sache, unb barum [inb also weitere 200 000 DM 
bafür verwendet worben!

zustimmen, um hier ben guten Willen zu zeigen, das auch 
diese Gemeinden, bie nicht am Diasporaprogramm ober 
nicht am Groszstadtprogramm beteiligt sind, sehen, wenn 
etwas Entscheidendes ba ist, verfügbar ist, bann tut man 
etwas.

Unb barum glaube ich, noch einmal empfehlen zu müs- 
sen, das wir bem KRompromizvorschlag zustimmen. (All- 
gemeiner Beifall.)

3c bin nicht betrübt über bie Diskussion, bie zwischen 
Herrn Oberkirchenrat Bürgy unb mir jetzt sic entsponnen 
hat. Denn in ber Finanzausschuszsizung ist gesagt worben, 
wir würben ja eigentlich alles unter ber Hand ausmachen 
unb bie anberen müßten nur zustimmen. Es ist also nun 
wirklich hier demonstriert, das wir zwei auch ehrlich mit- 
einanber fämpfen, wenn es verschiedene Meinungen gibt.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Gerade deswegen muß ic
Wenn jetzt gejagt wirb, bas, was aus biefen Bauvor- 

haben erübrigt wirb, Joll nun auc noch für bas Diaspora- 
bauprogramm verwendet werben, bann ift bas an unb für noch einmal bas Wort ergreifen. 3c habe in ben Be-
sic für uns in ber Finanzkommission eine vollständig neue ratungen bes Finanzausschusses wohl nicht deutlich genug
Situation! (Allgemeiner Beifall.) gesagt, das bie Zahlen, bie ic angegeben habe, vorläufige

Berichterstatter Synodale $. Schneider: Vielleicht barf • Veträge finb. Ic habe auc bie Srünbe hierfür angegeben. 
3c habe ferner gejagt, das bie Kosten für bie Freiburger 
Bauvorhaben Mercystrasze, Goethestrasze 2 unb 61 Jowie

ic als Berichterstatter unb Vorsitzender bes Finanzaus-
schusjes zu bem Letztgesagten folgendes fügen: Es ift zuzu- 
gestehen, das wir nur barüber gesprochen haben, das 
315 000 DM, bie gemäß bem Verteilungsvorschlag bes 
Herrn Oberkirchenrat Bürgy als noch freiverfügbare Rest-

Dreisamstrasze nur geschätzt finb. Sie fönnen sich wesent- 
lic änbern. Das bitte ich, bei Ihrer Entscheidung zu be­
achten.

Synode 7
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Das Zweite, was nach meiner Meinung beachtet werden 
musz, ist, dasz der Ertragsüberschusz, über den wir reden, ein 
Rechnungsergebnis ift. D. h. wir haben durch vorläufigen 
Abschluß bet Rechnung diesen Ertragsüberschusz auf 31. 
3. 1956 ermittelt. Seitdem ift ein falbes Jahr vergangen. 
In diesem halben Jahr ift mit diesen Geldern bereits 
gearbeitet worben. Die Mehreinnahmen haben in letz- 
ter Zeit sichtbar nachgelassen. And nun müssen wir ja in 
bem nächsten Haushaltshalbjahr noch bie groszen Aus- 
gaben, bie infolge bes angelaufenen Diasporaprogramms 
noch an uns herantreten werben, durch Kassenanweisungen 
vollziehen. Diefe Tatsache hatte ic im Auge, als ic barum 
gebeten habe, uns durch Festlegung von 200 000 DM für 
Nicht-Diasporazwecke keine Fessel anzulegen, bie uns an 
ber Erfüllung von Zusagen an Diasporagemeinden hin- 
bern fönnte.

Synodale Dr. Schmechel: Wir müssen ja jetzt eine Ent- 
scheidung treffen. Ic gestehe, dasz bie Entscheidung auch 
für bie, bie sic näher mit ber Sachlage befaßt haben, nicht 
ganz einfach ift. Ic entscheide mich, unb ic glaube, bie 
Mitglieder bes Finanzausschusses entscheiden sic auch für 
biefen Vorschlag unseres Freundes Schneider. Wir tonnen 
hier nur eine Richtung angeben, unb diese Richtung tann 
doch wohl nur ba liegen, baß wir diese Mittel, bie wir nun 
über alles Girwarten übrig haben, ftreuen. Unb sie wer- 
ben so geftreut, baß bamit bie zunächst nominell ange- 
führten Mittel für bas Diasporabauprogramm nicht ge- 
kürzt werben. Es geht bas auf Kosten eines anberen in 
Aussicht genommenen Bauvorhabens.

Ic möchte jetzt vorschlagen, baß man — in ber nicht 
ganz unberechtigten Hoffnung, baß vielleicht ftatt ber 
315 000 DM etwas mehr übrig bleibt, bas ift doch nicht 
ganz ausgeschlossen — bann sic also nicht auf bie 315 000 
DM festlegt, sondern baß man in Ihrem Sinne sagt, ber 
bann verbleibende Rest foil für bas Diasporabauprogramm 
Ihnen vertrauensvoll gegeben werben.

Also ic glaube, wir sollten so verfahren, wie ber Fi- 
nanzausschus vorgeschlagen hat, vielleicht mit ber kleinen 
Abänderung, baß ber Rest nicht begrenzt wirb.

Berichterstatter Synodale H. Schneider: Ja, barf ic 
aber nun doch noch einmal feststellen, biefer Rest, ben 
Herr Schmechel hier erwähnt hat, ber müßte aus einer 
Erhöhung bes Uberschuszergebnisses entstehen, also durch 
Aufstockung auf bie 315 000 DM. Da habe ic nichts da- 
gegen, baß man bas tun würbe. Aber ic glaube, es muß 
festgehalten werben, baß bie Positionen, bie im Vorschlag 
bes Herrn Finanzreferenten bedacht worben sind, allge- 
mein aus diesem Überfluß, zunächst zweckgebunden fest- 
stehen unb wir nicht einfach 200 ober 300 000 DM, bie ba 
unb bort übrig bleiben am Ende des Rechnungsjahres, 
bann einfach ins Diasporaprogramm einfädeln, sondern 
bet Vorschlag hier sollte bie Norm fein, nach ber gearbeitet 
wirb. Unb ber bei ber Pos. von 315 000 DM verbleibende 
Restüberschusz würbe nach bem Vorschlag Schmechel bann 
ohne weiteres Ihnen zur Verfügung stehen. Es sind doch 
noch fünf Monate. Warum sollten wir nicht jetzt nach 
diesem Fahrplan bie Sache abwickeln tonnen? Unb, Herr 
Oberkirchenrat Bürgy, ic habe bas volle Vertrauen zu 
Ihnen, wenn irgenbwo eine Notlage wäre, bann fönnte 
man eine Überbrückung für — jagen wir — bas nächste 
Jahr bejtimmt wieber finben unb treffen. Sie tonnen 
auch, wenn Sie wollen, mich bafür mitverhaften, baß ic 
in ber Frühjahrssynode bas mit vertrete. Aber jetzt 
brauchen wir biefen Fahrplan, unb wir sollten ben Schluß- 
vorschlag ber Finanzkommission nicht abbiegen. (Allge- • 
meiner Beifall.)

Landesbischof D. Bender: Den Notruf unseres Finanz- 
referenten sollten wir nicht überhören. Er soll bafür sor- 
gen, baß bie brei Freiburger Bauvorhaben durchgeführt 
werben. Es lassen sic bie endgültigen Kosten noch nicht

errechnen, ba wir im Augenblick auf Rohvoranschläge unb 
Überschläge angewiesen jinb unb bie Preise auf bem Bau- 
marft bauernb steigen. Nehmen Sie bie 200 000 DM hier 
weg, um fie an bie kleinen Gemeinden zu verteilen, so 
fürchte ich, baß wir in Freiburg in einen finanziellen 
Sngpaß fommen, ber nicht zu überwinben ift. Wäre es 
nicht besser, bie Abwicklung ber vorgesehenen Bauvorhaben 
abzuwarten unb bann bie übrigbleibende Summe an bie 
kleinen Gemeinden zu verteilen? (Zuruf: Nein!) Ic sehe 
bie Not ber armen Gemeinden, glaube aber nicht, baß 
ihr durch eine solche zufällige Liebesgabe ber Landes- 
kirche gesteuert werben tann. Die Frage ber finanziellen 
Stärtung armer Gemeinden muß einmal grundsätzlich an- 
gepackt werben.

Berichterstatter Synodale H. Schneider: Herr Landes- 
bischof, bie Ansprache, bie Sie gehalten haben, hat einen 
falschen Text gehabt. Sie hat von Freiburg gesprochen, 
aber bie 200 000 DM jinb nicht an ben brei Positionen 
Freiburg gekürzt worben, jonbern an ber Position Kon- 
stanz.

Landesbischof D. Bender: Darum geht es nicht, jonbern 
wir übersehen noch nicht genau, wie hoc bie Belastung 
durch bie Freiburger Bauten jein wirb. Ganz bejtimmt 
werben bei ber gegenwärtigen Preisentwicklung auf bem 
Baumarkt bie Voranschläge überschritten werben.

Synodale H. Schneider: Nun ift ba wieber zu sagen, bie 
Voranschläge für Freiburg jinb zum Teil nur erjt Teil- 
beträge. Das Bauvorhaben muß ja auf ber Frühjahrs- 
synode irgendwie weiter behandelt werben, unb bie wei- 
tere Finanzierung bes zweiten unb britten Bauabschnittes 
muß ba auch nochmals besprochen werben. Es bürften 
allerdings feine — bas barf ic in bem Zusammenhang 
auch noch betonen — Zugänge fommen, wie es etwa bie 
Mercystrasze ijt. Aber bas fei nur am Rande bemerft. Es 
bleibt babei, bie 200 000 DM, bie wir einsparen wollen, 
tangieren bie Bauvorhaben in Freiburg, wie jie geplant 
jinb auch als erster Bauabschnitt unb finanziell gesichert 
jinb, in gar feiner Weise, jonbern bie gehen irgenbwo 
anbers ab. Darum, glaube ich, fönnten wir es jo machen.

Synodale Dr. Schmechel: Darf ic noch einen Sat fagen: 
Wir sollten bem Antrag bes Ausschusses zustimmen können 
gerabe auf Grund ber Debatte, wie fie sich ergeben hat. 
Denn bie Debatte hat ja gezeigt, im Grunde geht es 
barum, baß wir einen Weg finben wollen, ben Finanz- 
ausf^uß unb bas Plenum wirklich mit echter Verant- 
wortung einzuschalten, so baß ber Oberkirchenrat sic nicht 
unnötig exponiert. Das liegt nämlich nicht im Sinne biefer 
ganzen Maznahmen. Das ijt Nr. 1. Unb Nr. 2: Wir stehen 
bafür ein, baß diese Probleme, bie wir jetzt besprochen 
haben, tatsächlich eben noch nicht erlebigt fein fönnen, 
jonbern baß fie uns verpflichten, auch zu Ostern an biefen 
Sorgen teilzunehmen unb bann nicht zu sagen, wir haben 
gedacht, bas alles fei schon erlebigt, auch bas Diaspora- 
programm. Das ift barin enthalten, auch auf Grund ber 
Worte bes Herrn Landesbischofs, baß wir teilnehmen an 
biefen Sorgen. (Zuruf Synodale Schühle: Jawohl!)

Berichterstatter Synodale $. Schneider: Soll ic nun 
noch einmal bie Formulierung vorlesen? Ic würbe bann 
etwas abwanbeln. Die Synode wolle beschliessen:

„1. Den im Vorschlag bes Herrn Finanzreferenten 
mit 315 000 DM angegebenen restlichen Uberschuß — 
evtl, au^ ein höheres Ergebnis — in ber Hauptsache 
zur Weiterführung bes Diasporaprogramms zu ver- 
wenden.

2. Semäß bem Vorschlag bes Finanzreferenten wer- 
ben in ber Position Groszbauvorhaben Freiburg—Äon® 
stanz 200 000 DM gekürzt, bafür bie Position für arme
Kirchengemeinden von 200 000 auf 400 000 DM 
höht."

ex-
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Präsident Dr. Amhauer: Ich nehme an, dasz die Aus- 
sprache abgeschlossen ist. Dann kommen wir zur Abstim- 
mung. Wer für den Antrag des Finanzausschusses ist, den 
bitte ich, die Hand zu ergeben. — Wer ist dagegen? — 
Niemand. Wer enthält sic der Stimme? — 7. — Der 
Antrag ist angenommen bei 7 Stimmenthaltungen.

Berichterstatter Synodale $. Schneider: Vielleicht darf 
ic noch eine finanzielle Angelegenheit rasch hier zur Er- 
ledigung bringen. Sie erinnern sich, das mir für M a nn- 
heim einen Zinszuschuz beschlossen haben für bas 
laufende Haushaltsjahr. Es heiszt im Protokoll:

„Die Synode wolle beschliezen — es ift so beschlossen 
worben — das ber Kirchengemeinde Mannheim für 
bas Baujahr 1956/57 eine Zinsbeihilfe in Höhe bis zu 
35 000 DM gewährt wirb zur Deckung ber Zinsdiffe- 
renz, bie zwischen einem Zinsfuß von 4 Prozent unb 
bem tatsächlichen Zinsfur bes Darlehensabschlusses 
entsteht. Begrenzt ist biefe Zinsbeihilfe auf eine Ka- 
pitalaufnahme von runb 1,1 Millionen DM."

Es sind nun Zweifel barüber entftanben, ob dieser Be- 
schlusz fo zu verstehen wäre, das grundsätzlich bie Kirchen- 
gemeinbe nur 4 Prozent Zins, Grundzins möchte ic ein- 
mal sagen, zu bezahlen hat unb alles, was je nach ber 
Entwicklung bes Diskont- unb bamit bes Kreditzinssatzes 
an Zinsverpflichtungen anwächst, was über biefe 4 Pro- 
zent hinausgeht, nun von ber Landeskirche zu bezahlen 
wäre. Es ift deshalb wichtig, folgendes festzustellen als 
Interpretation bes bamaligen Beschlusses:

Der Beschluß ift so zu verstehen, das zunächst 4 Prozent 
Grundzins für bas Darlehen von 1,1 Millionen DM durch 
bie Kirchengemeinde Mannheim bezahlt wird. Dann: Der 
Mehrzins für bie aufgenommenen Darlehen wirb von 
ber Landeskirche getragen bis zu einem Höchstsatz von 
35 000 DM. Überschreitet biefer Mehrzins ben Betrag 
von 35 000 DM, bann ift für biefe Überschreitung bie Ge- 
meinde Mannheim wieder zinspflichtig.

Das soll als Interpretation zu Protokoll genommen 
werben.

Präsident Dr. Umhauer: Ic nehme an, das Sie bamit 
einverstanden sind, dasz bamit ber wirkliche Sinn bes 
Beschlusses ber letzten Frühjahrssynode wiebergegeben ift.

II, 4.
Nun fommen wir zu Ziffer 4 bes zweiten Abschnittes 

unserer Tagesordnung: Gehaltseinstufung ber 
Gemeindehelfer betr.

Berichterstatter Synodale Lindenbach: Die Synode wirb 
sic noch erinnern, dasz wir im vergangenen Frühjahr bie 
Ausbildung ber Gemeindehelfer besprochen unb bie Richt- 
linien für biefe Ausbildung auch beschlossen haben. Beim 
Erlaß ber Verordnung über ben Dienst bes Gemeinde- 
helfers tauchte beim Landeskirchenrat bie Frage ber Be- 
folbung auf, welche von ber Synode noch nicht beschlossen 
ift. Da ein solcher Beschlusz jedoc gründlicher Vorberei- 
tung bebarf, hat sic ber Finanzausschuß mit ber Absicht 
bes Oberkirchenrats einverstanden erklärt, bie jetzt in ben 
Dienft ber Landeskirche eintretenben Gemeindehelfer für 
bie ersten zwei Jahre ihres Dienstes nach Gruppe VII unb 
anschliezend nach Gruppe VIb ber TOM einzustufen. In 
gleicher Weise sollen auch bie Diafone unb Pfarrdiakone 
besoldet werben.

Für anbere Gruppen von ähnlichen kirchlichen Be- 
bienfteten, 3. S. Bezirksjugendwarte unb Gemeindehelfe- 
rinnen, wolle ber Oberkirchenrat ber Frühjahrssynode 
1957 eine Vorlage unterbreiten, aus ber bie finanzielle 
Auswirkung einer möglichst gerechten Gleichstellung biefer 
Gruppen in Bezug auf bie Besoldung ersichtlich ift.

Die Synode wirb gebeten, diesem Beschluß bes Finanz- 
ausschusses ihre Zustimmung zu geben.

Oberkirchenrat Katz: Zunächst muß festgehalten werben, 
das bie Frage ber Besoldung ber Gemeindehelfer in ber 
befagten Ordnung, bie im Frühjahr hier vorgelegen hat, 
geregelt war. Als ber Landeskirchenrat biefe Verordnung 
erlaffen wollte, tauchte bie Frage auf, ob durch bie Rege- 
lung, bie ber Finanzausschuß für bie Besoldung ber Ge- 
meindehelfer beschlossen hatte, nicht ein Nachziehen ber 
anberen kirchlichen Angestellten stattfinden würbe. Da ber 
Landeskirchenrat ber Meinung war, das sich hier weit- 
reichende Folgen ergeben würben, beschlosz er, ben Finanz- 
ausschuß ber Synode auf biefe Sachlage hinzuweisen unb 
ihn zu bitten, noch einmal barüber zu beraten.

Nun ein zweites: In einem persönlichen Gespräch ift 
mit klar geworben, dasz bem Finanzausschuß bei feiner 
jetzigen Beratung unb Beschlussfassung biefer Sache nicht 
deutlich war, dasz bie Bezirksjugendwarte bie gröszte Ver- 
antwortung in ber Gruppe ber kirchlichen Mitarbeiter, 
um bie es sich hier handelt, zu tragen haben unb nicht 
etwa, wie man im Finanzausschuß ber Meinung war, bie 
Pfarrdiakone. Gin Pfarrdiakon arbeitet unter einem 
Pfarrer, in einer abgegrenzten Gemeinbe, wenn es sic 
gewisz in vielen Fällen auch um eine weiträumige Dia- 
sporagemeinde handelt. Gr hat Religionsunterricht zu 
erteilen, Hausbesuche zu machen, Bibelstunden zu halten 
unb ba unb bort zu prebigen. Gr erfüllt feine Arbeit in 
enger, ich möchte sagen, täglicher Verbindung mit feinem 
Pfarrer. Der Bezirksjugendwart hat eine viel weiter- 
reichenbe Selbständigkeit unb Verantwortung. Gr ift für 
bie gefamte Jugendarbeit eines Bezirks verantwortlich. 
Nicht so, als ob er alle einzelnen Kreise betreuen fönnte. 
Gr hat aber bie Jugendarbeit einheitlich auszurichten, 
Anregungen zu geben, zusammenfassende Veranstaltungen 
bes Bezirks zu planen, zu organisieren, für bie richtige 
geistliche Ausrichtung zu Jorgen unb fie zu leiten. Gr hat 
bie Mitarbeiter im Bezirk zusammenzunehmen unb ihnen 
bie notwenbigen Arbeitshilfen zu geben. Sein Arbeits- 
gebiet ift alfo ein selbständiges, für bas er eigene Ent- 
scheidungen zu treffen hat. Daher kommt es auch, dar wir 
von ben Diakonenanstalten feine Brüder für ben Dienft 
als Bezirksjugendwart befommen, wenn wir Jie nach 
Gruppe VII bezahlen, ba bie Brüderhäuser für diesen 
Dienft ihre qualifiziertesten Leute einsetzen müssen.

Ic möchte barauf aufmerksam machen, das wir, feit 
Willi Klee aus bem Landesjugendpfarramt ausgeschieden 
ift, feinen Nachfolger als Landesjugendwart für bie Ge- 
meinbejugenb befommen fonnten. Der CV3M fann mit 
bem Gelb, bas ihm bewilligt wurbe, nun 2 Landesjugend- 
warte besolden, benn er hat ja 12 000 DM pro Jugend- 
wart zur Verfügung. Die Gemeindejugend bekommt bei 
ber geplanten Gingruppierung auch weiterhin feinen 
Landesjugendwart. Der Vikar, ber schon lange für Jie 
vorgeschlagen ist, fonnte immer noch nicht breeitgestellt 
werben. Deswegen möchte ic bringenb bitten, bie Be- 
zirksjugendwarte, bie in biejer Mitarbeitergruppe an 
ber Spitze liegen, unter feinen Amständen schlechter zu 
behandeln als bie Pfarrdiakone unb bie Gemeindehelfer.

Synodale Schmitt: Gs steht fest, dasz bie Bezirksjugend- 
warte nach ihrer Leistung bie Gruppe VIb verbienen. Gs 
steht auch fejt, dasz wir ihnen Gruppe VIb nach ben Be- 
ratungen bes Finanzausschusses auf ber nächsten Früh- 
jahrssynode bewilligen wollen. Sie werben diesmal nicht 
zur Bewilligung vorgeschlagen wegen einer Formsache, 
weil ber Antrag vierzehn Stunben zu spät in ben Finanz- 
auschusz gefommen ift. Ich habe mich im Finanzausschuß 
barum bemüht, dasz auch bie Jugendwarte nach VIb jetzt 
schon bezahlt werben. Gs ift befannt, das ein Jugendwart 
abgewanbert ift in ein anberes ßanb, weil er bort höher, 
nämlich nach Gruppe VIb, bezahlt wirb. Für Mannheim 
sind sechs Jugendwarte vorgesehen, es ift nur einer ba, bie



44 Dritte Sitzung

fünf anberen fommen nicht, weil bie Bezahlung Zu schlecht
ist.

3c möchte also beantragen unb bitten, daß man heute 
schon beschlieszt, dasz bie Jugendwarte nach ihrem Ver- 
dienst unb nach ihrer Leistung bezahlt werben.

Synodale Husz: Um Mizverständnisse zu vermeiden, 
möchte ic bie Ausführungen von Herrn Oberkirchenrat 
Kat dahingehend ergänzen, dasz bie Stelle eines Landes- 
jugendwartes ber Gemeinbejugenb unb eines Landes- 
jugendvikars, unb das bie Stellen ber Jugendwarte in 
Mannheim nicht deshalb nicht besetzt finb, weil nicht bie 
Mittel bafür ba finb — bie Mittel bafür finb im Haus- 
haltsplan enthalten — sondern deshalb, weil ein großer 
Mangel an für solche Arbeiten geeigneten Kräften besteht.

Präsident Dr. Amhauer: Es liegen feine weiteren Wort- 
melbungen mehr vor. Ich bitte es mir nachzusehen, wenn 
ich wegen ber Formulierung bes Ausschuszantrages meine 
Bedenken anmelbe.

Die Besoldung ber Gemeindehelfer ift in Absatz 1 be- 
banbelt. Dann im Absatz 2 bie Besoldung anbeter Grup- 
pen bzw. bie Auswirkung ber Besoldungsregelung ber 
Gemeindehelfer auf anbere Gruppen ähnlicher Bedienste- 
ten. Unb ba heiszt es: „Der Oberkirchenrat wolle ber Früh- 
jahrssynode 1957 eine Vorlage unterbreiten, aus ber bie 
finanzielle Auswirkung einer möglichst gerechten Gleich- 
stellung dieser Gruppen in Bezug auf bie Besoldung er- sichtlich ist." /

mehr entsprechen, wenn ge-

Ic meine, wenn ba steht „Gleichstellung", Jo ift ja schon 
entschieden, dasz bie anberen Gruppen ben Gemeindehel- 
fern gleichgestellt werben Jollen. Unb wenn bann beige- 
fügt wirb „einer möglichst gerechten Gleichstellung", Jo 
ist bas ein überflüssiger Satz. (3uruf Dr. Köhnlein: Ein- 
stufung muh es heiszen!)

Ja, nicht wahr! Ic bin ber Meinung, bem Sinne bes 
Ausschuszantrages würbe es mehr entsprechen, wenn ge- 
Jagt würbe: ...„eine Vorlage unterbreiten, aus ber bie 
finanzielle Auswirkung einer solchen Regelung ber Be- 
soldung ber Gemeindehelfer auf bie Besoldung anberer 
Gruppen ähnlicher Bediensteten ersichtlich ist". So ift es 
wohl gemeint. Es soll ja geprüft werben, welche Gruppen 
ben Gemeindehelfern ungefähr gleichzustellen finb, in 
welchem Verhältnis anbere nicht gleichzustellende Gruppen 
aber über ober unter ber Besoldung ber Gemeindehelfer 
bleiben sollen. Unb bas foil aus ber Vorlage bes Ober- 
firchenrats bzw. Landeskirchenrates hervorgehen.

Synodale Schmitt: Herr Präsident! Gin solcher Vor- 
schlag lag schon nor, aber ber Finanzausschusz hat gesagt, 
er fönne bas jetzt nicht bearbeiten, weil er nicht fristgerecht 
eingereicht worben fei. Gr müffe erft ein paar Wochen Zeit 
haben, bas zu überlegen. Der Vorschlag bes Oberkirchen- 
rats war so, das bie Gemeindehelfer oon Gruppe VII auf 
Gruppe VIb nac Zwei Jahren, vorher nach fünf Jahren, 
gesetzt werben. Das hat ber Finanzausschuß angenommen. 
Das gleiche wurbe für bie Diafone unb bie Jugendwarte 
empfohlen. Das hat ber Finanzausschuß nicht 
men. Gr hat es später nur für bie Diafone angenommen 
unb für bie Jugendwarte ift erft vorgesehen für bas nächste 
Frühjahr.

Der Vorlage des Ober-

angenom-

Dann fommen bie Gemeindehelferinnen, bie sollten erst 
nac zehn Wartejahren, bann nach fünf Jahre in VIb 
fommen. Unb bie beiben letzteren Punkte, Jugendwarte 
unb Gemeindehelferinnen sollten auf bie Frühjahrstagung 
verschoben werben, unb Gemeindehelfer unb Diafone 
sollten jetzt genehmigt werben.

Präsident Dr. Umbauet: Darüber haben Sie also nicht 
Beschluß gefaszt, sondern Sie wollen bas erst später machen, 
wenn entsprechende weitere Unterlagen vorliegen. Mir 
liegt baran, dasz dieser Zweck Ihres Vertagungsbeschlusses 
auch deutlich wirb. Das wirb nac meinem Dafürhalten

nicht deutlich, sondern im Gegenteil, es ist von Gleich- 
stellung die Rede; damit ist ja entschieden. Dann brauchen 
wir ja feine weitere Beschluszfassung. Und bann wirb ge- 
sagt, diese Gleichstellung soll möglichst gerecht sein. Ja, 
wenn Sie bann bie Gleichstellung nicht für richtig halten, 
müssen Sie sie jetzt noch nicht wünschen, sondern müssen 
sic vorbehalten bis nächstes Frühjahr, ob Sie bie an- 
beren Bediensteten gleichstellen wollen. (Zuruf: Einstu- 
fung!) — Ja, es soll ein angemessenes Verhältnis ber 
Einstufung ber Gemeindehelfer zu ben anberen Bedienste- 
ten bzw. umgekehrt gefunden werben. Das ist ber Zweck, 
unb ber kommt nicht zum Ausdruck, wenn man so formu- 
liert, wie hier formuliert ift, sondern bann musz etwas 
neutraler gesagt werben, also zum Beispiel: welche finan- 
ziellen Auswirkungen eine solche Regelung ber Besol- 
dungsverhältnisse ber Gemeindehelfer auf bie Besoldung 
ber anberen Gruppen ähnlicher kirchlicher Bediensteten 
haben wirb. Das wollen Sie ja erft im Frühjahr hören 
unb beschliezen unb bann auch bie Besoldung festlegen. — 
Ist bas wohl nicht richtig gesehen?

Synodale H. Schneider: Doch, Ihre Formulierung ent- 
spricht bem, was unsere Absicht war, unb ic glaube, ic 
barf bem Finanzausschuß vorschlagen, das wir dieser 
Formulierung zustimmen. Das ift bas, was wir eigentlich 
wollten.

Präsident Dr. Amhauer: Es sind zwei Punkte, über bie 
wir uns schlüssig werben müssen: erftens bie Verhältnisse 
ber Gemeindehelfer nach bem Vorschlag bes Absatzes 1 für 
bie ersten zwei Jahre ihres Dienstes nach Gruppe VII, 
anschliessend Gruppe VIb; in ber gleichen Weise sollen auch 
bie Diakone unb Pfarrdiakone besoldet werben.

Oberkirchenrat Dürr: Ic wollte ben Zusatz machen, 
das auch die Jugendwarte in diese Regelung hinzuge- 
nommen werben.

Präsident Dr. Amhauer: Gut, bas ift feine Abände- 
rung, sondern ein Zusatz. Wir müssen zunächst einmal über 
ben Antrag bes Ausschusses abstimmen unb bann über 
Ihren Zusatz.

Synodale Dr. Lampe: 3c hätte gerne gefragt, um wie- 
oiel Jugendwarte handelt es sich?

Oberkirchenrat Katz: Bezirksjugendwarte zwischen sechs 
unb zehn; ich kann es nicht ganz genau sagen.

Präsident Dr. Amhauer: Das hindert nun bie Abstim- 
mung nicht. Wer ift für diese Formulierung bes Aus- 
schuszantrags, ben bitte ich, bie Hand zu erheben. — Sc 
bitte um bie Gegenprobe. — Niemand dagegen. Wer ent- 
hält sic ber Stimme? — Niemand.

Und nun fommt ber Zusatz Schmitt — bitte nochmals 
zu formulieren.

Synodale Schmitt: Daß in gleicher Weise wie bie Ge- 
meindehelfer unb Diafone auch bie Jugendwarte hier mit 
einbegriffen werben, dasz sie nach zwei Jahren Dienst- 
zeit oon Gruppe VII nach Gruppe VIb fommen.

Synodale H. Schneider: Durch ben Zusatzantrag oon 
Bruder Schmitt werben bie Gemeindehelferinnen nun 
ganz in bie Isolierung gestellt, benn bie sind bei bem Vor- 
schlag, ben ber Oberkirchenrat gemacht hat, auch schon mal 
erwähnt. Ic möchte both zu erwägen geben, ob es nicht 
taktisch richtiger war, das wir fagten, im Frühjahr wollen 
wir alle bie anberen Gruppen — unb es finb nur bie 
Diafone ausgeklammert worben, weil für fie ein beson- 
beres Empfehlungswort von verschiedener oberkirchenrät- 
licher Seite eingelegt worben ift — besoldungsmäzig 
prüfen unb bann sehen, was wir tun fönnen.

Es ift jetzt bie Frage aufgetaucht, wieviel Bezirks- 
jugendwarte werben ba in Frage fommen, unb es ift 
gejagt worben, in Mannheim seien es, glaube ich, sechs 
Jugendwarte, bie eventuell nach dieser Besoldungsord- 
nung vergütet werben sollten, nach der Neuregelung. Oder 
wir haben festgestellt, bie Gemeinbehelferinnen finb vierzig
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etwa in ber Gruppe VIb bereits unb 91 in ber Gruppe 
VII, unb es ijt angemessen, entsprechend ben statistischen 
Angaben bes jährlichen Zuwachses, dar, wenn wir bie 
Karenzzeit von zehn Jahren auf fünf Jahre kürzen, un- 
gefähr bie Hälfte nach VIb umwechseln wirb. Unb es ist 
uns bie Summe genannt worben von etwa 20 000 DM, 
was bas jährlich ausmacht.

Sch habe bas nur noch bemerft, um Ihnen zu sagen, es 
ijt nicht nur ein Aufschieben gewesen, wenn wir in un- 
serem Entwurf ber Vorlage an Sie diese Gruppen aus- 
geklammert haben. Mir würbe es an sic leib tun, wenn 
wir bie Gemeinbehelferinnen nun so am Rande nur als 
letzte ber an sich vorgesehenen Gruppen ber Bediensteten 
nehmen würben.

Also ic selber — Bruder Schmitt wirb es mir nicht übel 
nehmen! — musz bei ber Vorlage, bie hier vom Finanz- 
ausschuß gemacht wirb, bleiben.

Oberkirchenrat Katz: Ich glaube, es ijt schwer tragbar, 
wenn Sie von ben männlichen Angestellten eine einzige 
Gruppe ausflammern, während Sie alle anberen höher 
einjtufen, zumal Sie nach meiner Schau ber Dinge gerabe 
bie Gruppe ausnehmen, bie bie gröszte Verantwortung 
Zu tragen hat. Es wäre m. E. leichter zu ertragen, wenn 
Sie einen Unterschied zwischen Männern unb Frauen 
machen würben, zumal bie Männer in ber Siegel ver- 
heiratet finb, während unjere berufstätigen Mitarbeite- 
rinnen unverheiratet finb. Ic bin auch Sieferent für bie 
Gemeinbehelferinnen. Es fällt mir schwer, biefen Vor- 
schlag zu machen. Aber ich halte es für untragbar, eine 
Gruppe ber männlichen Angestellten auszuklammern unb 
alle anberen Mitarbeiter, Männer unb Frauen, jetzt schon 
höher einzuftufen.

Synodale Schmelcher: Ich barf nochmals barauf hin- 
weifen, das wir ja zu bem Beschluß wegen bet Gemeinde- 
helfer beswegen gefommen finb, weil Herr Oberkirchenrat 
Dürr barauf hingewiesen hat, das jetzt ja diese Ein- 
labungen ober bie Vorlage für bas Amt hinausgehen 
unb bazu auch fommen foil, wie sie besoldet werben. So 
war es both gewesen. And das wir bas anbere alles ver- 
tagen werben. Darum fönnen wir jetzt m. E. nicht weitet 
machen wegen ber Bezirksjugendwarte unb Jugendwarte; 
bann müssen wir auch bie Gemeinbehelferinnen bazu neh- 
men. Deswegen haben wir es vertagt auf Frühjahr. Wir 
finb zu bem erften Beschlusz nur beswegen gefommen, weil 
ber Abschlusz für Gemeindehelfer, für dieses Amt bes 
Gemeindehelfers, hinausgehen foll unb dasz man dabei 
auch berücksichtigt hat, wie sie einmal besoldet werben 
sollen.

Ic wäre also auch bafür, dasz wir bas erste stehen lassen 
unb jetzt feine Weiterungen machen, fonft müssen wir alle 
bazu nehmen, auch bie Gemeinbehelferinnen.

Präsident Dr. Amhauer: Herr Schmelcher ift alfo bafür, 
dar wir ben Zusatzantrag Schmitt heute nicht bazu nehmen. 
(Zuruf Synodale Schmelcher: Jawohl!)

Oberkirchenrat Dürr: Geftatten Sie, dasz ic noch ein- 
mal für ben Antrag bes Synodalen Schmitt unb bes 
Herrn Oberkirchenrats Kat eintrete. Wir haben folgender- 
ma^en argumentiert: Wenn jetzt bie Verordnung über bie 
Ausbildung unb Besoldung bet Gemeindehelfer hinaus- 
geht, werben unfere Diafone, Pfarrdiakone unb Bezirks- 
jugendwarte unweigerlich fragen: warum bleiben wir 
schlechter bezahlt als bie Gemeindehelfer? Aus diesem 
Grunb hoben wir gebeten, bah man fie fofort in bie jetzt 
beratene Verordnung aufnimmt. Wir müffen unb wollen 
ja auf alle Fälle bie Pfarrdiakone, bie Diafone unb Be- 
zirksjugendwarte finanziell genau fo stellen wie bie Ge- 
meindehelfer. Dem Antrag bes Finanzausschusses, bie Be- 
schluszfassung über ein früheres Aufrücken ber Gemeinbe­
helferinnen nach Gruppe VIb, als es bisher ber Fall war, 
auf bie Frühjahrssynode zu verschieben, ber bann auch

die finanziellen Auswirkungen der Besserstellung vorzu- 
legen sind, kann eher entsprochen werden. Dehnen Sie den 
Beschluß für die Besoldung der Gemeindehelfer bitte aus 
auf die entsprechenden männlichen Kräfte, die dieselbe 
Ausbildung haben, nämlich die Pfarrdiakone und Be- 
zirksjugendwarte, und verschieben fie die andere Entschei- 
bung auf bie Frühjahrssynode.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Ic möchte baran erinnern, 
das im Finanzausschuß für ben Beschluß ber Hinweis bes 
Herrn Vorsitzenden entscheidend war, das er befürchte, bet 
Beschluß, ben ber Oberkirchenrat gefaßt habe, könne stellen- 
planmäzig zu Schwierigkeiten führen, bie wir in ihrem 
Umfang jetzt nicht übersehen können. Vollziehen wir näm- 
lic ben Beschluß bes Oberkirchenrats, bann würben Be- 
förderungen nötig werden, für bie im Stellenplan, ben bie 
Synode genehmigt hat, vielleicht feine Stellen vorhanden 
finb. Ohne Stelle im Stellenplan aber feine Beförderung.

Synodale Kroll: Ic bin nur ein schlichtes Mitglied bes 
Hauptausschusses unb fenne also bie ganzen Verhandlun- 
gen bes Finanzausschusses nicht. Aber für mic erhebt sic 
bie Frage: wie ift bas nun eigentlich mit ben Gemeinde- 
helferinnen? Wenn wir schon so in bet Diskussion brin finb, 
fann nun nicht überhaupt bie ganze Frage zu einem ge- 
wissen Abschlusz gebracht werben? Wenn nicht, bann 
scheint mir ber anbete Vorschlag, das wir wenigftens ben 
männlichen Sektor ber Mitarbeiter im ganzen heute zum 
Abschluß bringen, auch vertretbar. Nicht vertretbar halte 
ich, das man bie kleine Gruppe betet, bie in einet beson- 
bers verantwortlichen Arbeit stehen, nämlich bie männ- 
lichen Bezirksjugendwarte, ausschlieszt. Die Frage aber, 
ob nicht bas Gesamtproblem einschliesslich ber Gemeinde- 
helferinnen georbnet werben fann, möchte ic doch gestellt 
haben.

Synodale Dr. Wallach: Wir haben eine Vorstellung, 
was für eine Ausbildung bie Gemeindehelferinnen, bie 
Gemeindehelfer, auch bie Diakone unb Pfarrdiakone 
haben. Aber ic glaube, es besteht both etwas Unklarheit 
barüber, was diese Bezirksjugendwarte in ihrer, wie wir 
hören, besonders verantwortungsvollen Arbeit in bet 
Regel für eine Ausbildung hinter sic haben. Dürften wir 
um eine Aufklärung bitten?

Oberkirchenrat Katz: Die männlichen Mitarbeiter, von 
benen hier bie Rede ift, haben eine unterschiedliche Aus- 
bilbung. Die Differenzierung im Einsatz erfolgt aber in 
vielen Fällen nicht nach ber Ausbildung, sondern nach der 
persönlichen Begabung. Während wir in ber Regel Brüder, 
bie eine zweijährige Ausbildung haben, als Gemeinde- 
helfer beschäftigen, haben bie Pfarrdiakone in bet Regel 
eine vierjährige Ausbildung. Bei ben Bezirksjugend- 
warten befinben sic Brüder mit vierjähriger — ic nenne 
als Beispiel Karlsruhe — unb solche mit zweijähriger 
Ausbildung. Der Einsatz wirb, wie gejagt, nach ber per- 
sönlichen Begabung vorgenommen, jo dar es auch von 
biefer Seite her unrecht wäre, bie Bezirksjugendwarte 
auszuklammern. Dann müszte man bie Frage ber Ein- 
stufung auf Grund ber Vorbildung regeln.

Meine Herren unb Brüder! Ich musz als Referent für 
bie Jugendarbeit jowie für bie Gemeindehelfer unb Ge- 
meindehelferinnen bie Sache bei unseren Mitarbeitern 
vertreten. Beschlieszen Sie eine verschiedenartige Einstu- 
fung in biejer Mitarbeitergruppe, bann gibt es Misz-- 
jtimmungen. Ic verstehe bas Bedenken bes Vorsitzenden 
bes Finanzausschusses unb bas meines Kollegen Dr. 
Bürgy. Datum möchte ic vorschlagen, das wir mit ber 
Veröffentlichung ber VO. über ben Dienjt bes Gemeinde- 
helfers noch bis zum Frühjahr zuwarten, bis bie ganze 
Angelegenheit geregelt werben fann, bamit feine Ver- 
jtimmung unter unferen Mitarbeitern entsteht. (Allge- 
meiner Beifall.)
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3c halte eine Verstimmung für schlimmer als ein Hin- 
auszögern dieser Verordnung um ein halbes Jahr.

Landesbischof D. Bender: Es ist nicht schön, dasz die 
jungen Gemeindehelferanwärter, die sic schon in der Aus- 
bildung befinden, noch ein halbes Jahr warten müssen, 
bis die Gehaltsbedingungen ihres künftigen Berufes ge- 
Hart sind; auf der anderen Seite würbe eine Veröffent- 
lichung ber Bezüge ber Gemeindehelfer im jetzigen Augen- 
blic bei ben Gemeindehelferinnen unb Jugendwarten 
berechtigte Beunruhigung hervorrufen.

3c möchte barum zu bedenken geben, ob bie Synode 
nicht bem Vorschlag bes Finanzausschusses folgen unb ben 
Gemeindehelferinnen unb Jugendwarten gesagt werben 
soll, das ihre Gehaltsfrage im Frühjahr unb zwar wohl- 
wollend behandelt wirb, weil bie notwendigen Unter- 
lagen für einen Beschlusz heute nicht vorlagen.

Synodale Adolph: Wir hüben in ben Besprechungen bes 
Finanzausschusses davon gerebet, wie sic eine Nichterledi- 
gung dieser Angelegenheit auf bie Arbeitsfreudigkeit un- 
ferer Mitarbeiter drauszen in ben Gemeinden auswirken 
wirb. Unb bas ist ja mit ein Grund bafür gewesen, das 
wir auf bie Unterstützung — ic glaube oon Herrn Ober- 
kirchenrat Hof hin — im Blick auf bie Pfarrdiakone unb 
Diakone eine Ausnahme unserer grundsätzlichen Einstel- 
lung gemacht haben. Dasz bie Bezirksjugendwarte in biefe 
Gruppe geftern nicht mit hineingekommen sind, hat, glaube 
ich, weniger feinen Grund in irgenbeiner Bewertung als 
barin, dasz man in ber kurzfristigen Zeit, in ber wir vor 
biefe Aufgabe gestellt worben sind, einfach nicht barauf 
zu sprechen gekommen ift.

Nun bin ic ber Meinung, bas Amt bes Gemeinde- 
helfers ift both in unserer Landeskirche einfach eine Reu- 
Schaffung, eine Reuschöpfung. Wir tonnen nicht Prospekte 
verteilen, bie zum Amt dieses Gemeindehelfers aufrufen 
unb ermuntern sollen, ohne dasz man ben Betreffenben 
sagen tann, wie auch bie wirtschaftliche Seite ihres Berufs 
aussieht. Wenn wir uns also ber Auswirkungen wegen 
nicht dazu entschlieszen fönnen, etwa bie ganze Gruppe 
ber männlichen Mitarbeiter, wie bas geforbert worben 
ift, heute schon in biefe Neuregelung einzubeziehen, so 
würbe ich keine Bebenten sehen bagegen, bas Amt bes 
Gemeindehelfers jetzt auch hinsichtlich feiner wirtschaft- 
lichen Stellung zum Abschluß zu bringen unb in ber auch 
vom Herrn Landesbischof geäußerten Weise ben anberen 
eine entsprechende Neuregelung ihrer wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse ober ihrer dienstlichen Verhältnisse auf bas Früh- 
jahr zuzusagen. Da müßte Verständnis deshalb bafür ba 
fein, weil es sic tatsächlich beim Gemeindehelfer um eine 
jetzt abzuschliezende neue Sache handelt.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ich möchte ben Vorschlag 
von Herrn Kat unterstützen. Ic glaube nicht, baß hierbei 
eine Beunruhigung ber Gemeindehelfer eintreten wirb, 
weil ja feststeht, baß fie zunächst einmal in bie Gruppe
VII TON eingestuft werden und nur bie Frage offen
bleibt, nach welchem Zeitraum fie nach VIb TON auf- 
rücken. Ich empfinde es als ungerecht, wenn hier eine 
Negelung nur für einzelne Gruppen von Bediensteten 
getroffen unb bie sehr naheliegende Gruppe ber Gemeinde- 
helferinnen nicht in bie Negelung einbezogen wirb. Es 
bürfte wohl tein anberer Dienst bem Dienst bes Gemeinde- 
helfers so ähnlich fein wie ber ber Gemeindehelferin. Das 
wirb auch später in ber gesetzlichen Ordnung biefer Dienfte 
zum Ausdruck tommen. Ic möchte deshalb auch vor- 
schlagen, bie Materie im Frühjahr noch einmal grünblich 
zu beraten unb bie Berorbnung über bie Ausbildung bet 
Gemeindehelfer erft nach ber Frühjahrssynode zu ver- 
öffentlichen.

Synodale H. Schneider: 3c möchte zunächst sagen, baß 
es nicht ein äußerer formaler Grund ift, baß wir gebeten 
haben, sowohl bie Bezirksjugendwarte- als auch bie Ge-

meindehelferinnenbesoldung gründlich vorzubereiten unb 
im nächsten Frühjahr erft verabschieden zu fönnen, sondern 
sehen Sie einmal, wir haben bei ben Beratungen auf 
einmal nun ben Stellenplan ansehen müssen. Es war 
Freund Hus, ber in feiner geschickten Art unb Weise bas 
bem Vorsitzenden noch einmal unter bas Blickfeld geschoben 
hat. (Beifall.)

Unb nun tommt uns zu allebem noch zum Bewußtfein, 
baß ber Stellenplan ein entscheidender Bestandteil bes 
Haushalts ift, unb baß auch der Stellenplan, ben wir ja 
auch erft im Laufe ber Jahre — ich möchte sagen — er- 
rungen haben unb bamit ein Bilb ber gefamten Bedienste- 
tengliederung uns machten, nicht einfach nun verbogen 
ober wesentlich geänbert werben barf. Unb wenn ic von 
einer Einstufung unb Eingruppierung etwa ber Gemeinde- 
helferinnen mit 91 bie Hälfte etwa umsetzen muß auf bie 
anbere nächst höhere Gruppe — wir haben auch vergleichs- 
weife Wahlen gehört —, fo ift bas doch immerhin eine 
Gehaltserhöhung je nach Dienstalter, bie zwischen fünfzig 
unb siebzig Beteiligten schwankt. Dann hat man einfach 
nicht bie Freiheit, fo aus ber hohlen Hand zuzustimmen, 
gelt! Stellenplan unb haushalt sind nun einmal ein Ge- 
rippe ber wirtschaftlichen Ordnung einer Gemeinschaft, 
auch wie wir fie in ber Landeskirche darstellen, unb barum 
müssen wir hier etwas feft barauf stehen bleiben, baß wir 
hier nun biefe Ordnung auch einhalten.

Ic bin mit beiben Vorschlägen einverstanden, tönnte 
mir vielleicht benfen, baß man fie kombinieren tann in 
ber Weise, baß man fagt: Die Veröffentlichung ber Ver- 
orbnung wirb zunächst zurückgehalten, weil — nicht etwa 
wir bie Gemeindehelfer nun noch länger in ber Ungewiß® 
heit halten wollen, sondern weil wir fagen, ihre Sache 
wirb im Gesamtrahmen ähnlicher Bebienfteten ber Lan- 
deskirche, bie noch einmal eine gründliche Überprüfung 
erforbert, auf ber Frühjahrssynode erlebigt. Aber bas 
wäre ber Fall, wenn wir bem Antrag bes Finanzaus- 
schusses zustimmen. Für euch ift — oon ber Synode zu- 
geftimmt — vorgesehen, baß ihr in VII zunächst für zwei 
Jahre eingestuft werbet unb bie Aufrückungsmöglichkeit 
nach VIb habt. Das barf man, wenn wir ben Beschluß an- 
nehmen, glaube ich fagen.

Das wäre eine Kompromiszlösung, bie ic vorschlagen 
möchte.

Präsident Dr. Amhauer: Herr Bürgermeifter, ber Be- 
schlus ift bereits angenommen, unb es handelt sic um ben 
Zusatzantrag Schmitt, ber zu ben Diafonen unb Pfarr- 
diakonen noch bie Bezirksjugendwarte gesetzt haben will. 
Wir müßten alfo, wenn wir ganz oon einer Beschlusz- 
fassung absehen wollen, ben vorigen Beschluß aufheben. 
(Zuruf Synodale $. Schneider: ober Bruber Schmitt bit- 
ten, baß er feinen Zusatzantrag zurückzieht!)

Synodale Schmitt: Liebe Brüber! Stellenplan hin unb 
Stellenplan her! Die ßeute haben bie Gruppe VIb ver- 
bient, unb wenn wir einerseits bei ben Sachausgaben 
über Millionenbauten beschliessen unb andererseits bei 
ben Personenkosten wiffen, baß biefe Umftellung in Gruppe 
VIb nur 20 000 DM kostet, so möchte ich meinen Antrag 
aufrecht erhalten.

Präsident Dr. Amhauer: Keine Wortmeldungen mehr. 
Dann bringe ic jetzt ben Zusatzantrag Schmitt zur Ab- 
ftimmung. Es foil alfo in ber vorletzten Zeile bes erften 
Absatzes gesagt sein: „auch bie Diafone, Pfarrdiakone unb 
Bezirksjugendwarte besoldet werben“. Wer für diesen Zu- 
faß ift, ben bitte ich, bie Hand zu erheben. — 3 Stimmen 
sind bafür. Wer ift gegen ben Antrag? — 20. Wer ent- 
hält sic ber Stimme? — 14. Der Antrag ift alfo abge- 
lehnt, nicht überhaupt abgelehnt, fonbern provisorisch, unb 
bie Bezirksjugendwarte fallen unter Absatz 2 unter bie 
anberen Gruppen.
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Unb jetzt tommen wir zu bem Antrag Absatz 2, ber 
folgenden Wortlaut hat:

„Für anbere Gruppen oon ähnlichen kirchlichen Be- 
diensteten, 3. B. Bezirksjugendwarte unb Gemeinde- 
helferinnen, wolle ber Oberkirchenrat ber Frühjahrs- 
synode 1957 eine Vorlage unterbreiten, aus ber bie 
finanzielle Auswirkung einer solchen Regelung ber 
Besoldungsverhältnisse ber Gemeindehelfer auf bie 
Besoldung ber anberen Gruppen ähnlicher Bediensteter 
ersichtlich ift.“

Wer für diesen Antrag ift, ben bitte ich, bie Hand zu 
erheben. — Bitte bie Gegenprobe. — Niemand. — Ein- 
stimmig angenommen.

II, 5.
Wir tommen zu Ziffer II, 5 Gingabe ber Kirchen- 

biener wegen Feststellung oon Richtlinien für ihre 
Besoldung.

Berichterstatter Synodale Schühle: Die Landessynode 
hat sic in ihrer oierten öffentlichen Sitzung am 25. Mai 
1956 mit ber Gingabe ber Gemeinschaft ber Kirchendiener gerne offen bleiben für bie in ben Beratungen bes Finanz- 
wegen ihrer besoldungsrechtlichen Ginftufung befazt. Der ausschusses gegebene Anregung, ob etwa bei Rechnungs-
Wortlaut ber Gingabe unb bie Verhandlungen barüber 
finb im Bericht Seite 54ff. nachzulesen.

Darnach hatte ber Finanzausschuß ber Synode nach- 
stehenden Antrag unterbreitet:

„Der Finanzausschuß bittet bie Synode, entsprechend 
ber bisherigen Übung in ber Landeskirche, von ber 
Aufstellung oon Tarifordnungen unb Besoldungsricht- 
linien für haupt- unb nebenamtliche Kirchendiener 
aus ben bort angeführten Grünben abzusehen."

Dieser Antrag bes Finanzausschusses verfiel mit 8 Für- 
ftimmen ber Ablehnung durch bie Synode. Dafür murbe 
ein Antrag bes Hauptausschusses angenommen, ber besagt:

„Die Synode hat von ber Gingabe ber Gemeinschaft 
ber Kirchendiener Kenntnis genommen. Sie ift bereit 
mitzuhelfen, das biefer Dienft richtig entlohnt wirb. 
Die Synode empfiehlt deshalb, bie Gingabe bem Goang. 
Oberkirchenrat zuzuleiten mit ber Sitte um Prüfung, 
ob durch Umfrage bei ben Pfarrämtern Material für 
Richtlinien gewonnen werben tönnte, bie im Gntwurf 
vielleicht schon ber Herbstsynode vorzulegen wären."

Nac bem uns in ber Finanzkommission durch ben Refe- 
renten im Goang. Oberkirchenrat, Herrn Dr. Bürgy, er- 
statteten Sericht, haben bie inzwischen 00m Goang. Ober- 
kirchenrat angestellten Grhebungen in ben Landeskirchen 
im Rheinland, in Hessen unb Nassau, in ber Pfalz unb 
in Bayern übereinftimmenb ergeben, baß es bie bortigen 
Kirchenleitungen nicht als richtig unb zweckmäzig ansehen, 
Richtlinien über bie Besoldung ber haupt- unb neben- 
amtlichen Kirchendiener zu erlassen, weil ber Umfang unb 
bie Tätigkeit ber Kirchendiener örtlich sehr verschieden ift 
unb ber Erlas oon Richtlinien einen Gingriff in bie 
Selbstverwaltung ber Kirchengemeinden darstellt. Die 
hauptamtlichen Kirchendiener werben mit Ausnahme oon 
Bayern in diesen angeführten Landeskirchen nach ben Ver- 
gütungsgruppen X—VIII TOM unb bie nebenamtlichen 
mit Pauschalvergütungen abgefunben.

Auszerdem hat bas Rechnungsprüfungsamt bes Goang. 
Oberkirchenrats ein Verzeichnis gefertigt, in bem bie 
Kirchendienervergütungen sämtlicher Kirchendiener nach 
bem Stanb 00m 1. 7. 1956 erfaszt finb. Aus diesem Ver- 
zeichnis ift ebenfalls zu ersehen, das es unmöglich ift, biefe 
Vielgestaltigkeit in Richtlinien zu fassen.

Gine am 29. September erfolgte persönliche Vorsprache 
eines Sertreters ber Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Karlsruhe hat ergeben, baß bas Interesse ber Gewerkschaft 
in ber Hauptsache barauf gerichtet fei, baß bie Besoldungs- 
verhältnisse ber hauptamtlichen Kirchendiener in ben 
Groszstädten einheitlich geregelt werben sollten.

Der Finanzreferent des Evang. Oberkirchenrats hat als 
Ergebnis her angestellten Erhebungen und Verhandlungen 
im Finanzausschuß den Vorschlag gemacht, der Synode zu 
empfehlen, dar sich die Städtekonferenz mit dieser An- 
gelegenheit befassen möge.

Der Finanzausschuß hat in feiner gestrigen Sitzung nach 
kurzer Beratung diejen Vorschlag sich zu eigen gemacht 
und empfiehlt der Synode, die Städtekonferenz mit der 
Gingabe der Gemeinschaft ber Kirchendiener zu befassen.

Der Finanzausschuß bittet auch seinerseits bie Synode, 
wie uns in ber Sitzung bes Finanzausschusses betannt 
gegeben worden ist, bie Stellungnahme bes Evang. Ober- 
kirchenrats ausdrücklich zu billigen, das ber Evang. Ober- 
kirchenrat sich nicht burch eine Gingabe von Angestellten 
ber Kirchengemeinden veranlagt fühlt, in bie Gerechtsame 
ber Kirchengemeinden einzugreifen. Der Fall läge für ihn 
anders, wenn bie Anregung, einheitliche Richtlinien für 
bie Besoldung ber Kirchendiener zu erlassen, von ben Kir- 
chengemeinden selbst ausgegangen wäre, statt von ber 
Gemeinschaft ber evangelischen Kirchendiener. Gr will aber

abhör ber Kirchengemeinderechnungen ober burch Hinweise 
bei Kirchenvisitationen barauf geachtet werben fann, das 
auch bei ben Vergütungen für nebenamtliche Kirchen- 
biener bie biblische Mahnung beachtet bleibt, das „jeder 
Arbeiter feines Lohnes wert fei“.

Synodale Kühn: Dem Antrag bes Finanzausschusses ift
wohl zuzustimmen. Was an der ganzen Behandlung dieser
Sache Sorge macht, ift ja nun bas, daß wir nun laufenb 
von einer Gruppe ber Kirche nach der anderen mit Ge- 
haltsfragen, Erhöhungen und dergleichen angeforbert wer- 
ben. Wir sollten ben letzten Satz, ben Herr Detan Schühle 
gefagt hat, ganz ernft nehmen, dasz ein Arbeiter feines 
Lohnes wert ift. Wir sollten aber auch bie Sorge beachten, 
das bie Freudigkeit bes kirchlichen Dienftes durch ben 
Geift ber Zeit mehr unb mehr angekränkelt wirb, unb das 
man grundsätzlich Wege suchen muß, um bie Freudigkeit 
zum Dienft zu stärken unb fie unabhängig zu machen, mehr 
unabhängig zu machen von bem Wandel ber Verhältnisse. 
Das ift einmal eine geistliche Aufgabe, bas erforbert aber 
auch gewisse Verwaltungsmaznahmen, bie man berück- 
sichtigen sollte unb bie bei unferen Vätern mit einem ganz 
gewissen Geschick gewahrt worben finb. In Mannheim 
haben bie Kirchendiener 3. B. beantragt, baß fie aus ber 
Verschiedenheit ihrer Einstufung gelöst unb gleichmäszig 
nach Tarif bezahlt würben. Die Tarifbezahlung hat fie 
bann weniger glücklich gemacht, als fie vorher waren.

Nac bem, was ic gehört habe, scheinen mir brei Ge- 
sichtspunkte einmal zu berücksichtigen zu sein. Ginmal man 
sollte ben Kirchendiener in einer Gemeinbe gewissermaßen 
mitleben lassen, infofern als Heizung, Licht unb Wohnung 
einfach zu feinem Einkommen gehören, so das er gebunben 
unb in einem gewissen Mas auch gesichert unb unabhängig 
ift von ben schwankenden preislichen Verhältnissen.

Das Zweite, man sollte bas barüber hinausschiezende 
Bareinkommen zusammen mit dieser wirtschaftlichen Siche- 
rung so bemessen, baß es insgesamt bem Lohn eines Fach- 
arbeiters entspricht. Wenn biefe Dinge gesichert finb, bann 
scheint es mir durchaus möglich, baß sich ber Kirchen- 
biener innerhalb ber Arbeiterschaft, innerhalb feiner früher 
schon mit ihm zusammen schaffenden Kameraden, als ein 
Mann fühlt, ber gesichert, gleichgeachtet unb gleichbewertet 
neben ihnen in ber Arbeit steht.

Unb dazu gehört etwas Drittes, was wahrscheinlich ben 
Widerspruch hervorrufen wirb: Man sollte einem Manne 
in einer solchen Position, ber mit feiner Familie ja nun 
in bas Leben einer Gemeinbe unb eines kirchlichen Dien- 
stes eingespannt ift, doch bie Möglichkeit geben, durch feine 
persönliche Tüchtigkeit unb Gewandtheit fein Gintommen
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zu vermehren, das er etwa ben Blumenschmuck bei Trau- 
ungen besorgt, dasz er ähnliche Dienste übernimmt, das er 
bie Möglichkeit hat, aus eigener Freude an feinem Dienst 
auch wirtschaftlich sich zu stärken.

Unb wenn diese brei Punkte beachtet werben, glaube 
ich, ift auch von ber Verwaltung her eine gewiffe Stabili- 
tat gewährleistet unb bamit eine größere Sicherheit unb 
Freudigkeit ihres Dienftes gegeben.

Präsident Dr. Umhauer: Wir tommen nun zu ber Be- 
antwortung ber Frage: was will ber Finanzausschuß von 
uns? Ich möchte glauben, das in feinem Bericht eine 
dreifache Forderung bzw. ein dreifacher Vorschlag ent- 
halten ift, nämlich:

1. wonach wir aussprechen Jollen: Der Evang. Ober- 
kirchenrats billigen wolle, das „ber (Evang. Oberkirchen- 
unb seinerseits bafür Jorgen, das bie Städtekonferenz mit 
ber Angelegenheit sich befaszt.

2. Die Landessynode foil sic bamit einverstanden er- 
klären, dar es nicht Aufgabe ber Landeskirche ift, insbe- 
sondere nicht bes (Evang. Oberkirchenrats, in bie Gerecht- 
fame ber Kirchengemeinden einzugreifen, also etwa ben 
Kirchengemeinden Vorschriften zu machen barüber, wie fie 
ihre Kirchendiener zu besolden haben.

3. das aber — unb bas ift eine Art Kompromiß — bas 
Rechnungsprüfungsamt angewiesen wirb, barauf zu achten, 
das eine angemessene Vergütung auch für bie nebenamt- 
lichen Kirchendiener bezahlt wirb unb, wenn bas Rech- 
nungsprüfungsamt Segenteiliges feststellt, entsprechenden 
Bericht an ben Evang. Oberkirchenrat erstattet.

Habe ich das richtig verstanden?
Berichterstatter Synodale Schühle: Nein, sondern ber 

Finanzausschuß hat lediglich ben einen Antrag: er emp- 
fiehlt ber Synode, bie Eingabe ber Gemeinschaft ber 
Kirchendiener an bie Städtekonferenz weiterzugeben. (Bei- 
fall.)

Das ift ber Sinn biefes Antrages, unb bas ift ja boch 
in meinem Bericht ausgeführt:

„Der Finanzausschuß hat in feiner geftrigen Sitzung 
nach kurzer Veratung diesen Vorschlag sich zu eigen 
gemacht unb empfiehlt ber Synode, bie Städtekonferenz 
mit bet (Eingabe ber Gemeinschaft ber Kirchendiener 
zu befassen."

Landesbischof D. Bender: Es geht nicht nur um bie 
Kirchendiener in ben Stäbten. Die Städtekonferenz tönnte 
sic um bie Regelung ber Kirchendiener in ben Stäbten, 
nicht aber um bie Sehaltsregelung ber Kirchendiener auf 
bem Lande tümmern. Deswegen müszte in ber Antwort 
auf bie (Eingabe ber Kirchendiener eine grundsätzliche Ent- 
scheidung vorangestellt werben, etwa berart, das bie 
Synode nicht ber Meinung ist, bie Landeskirche folle Richt- 
linien für bie Besoldung ber Kirchendiener aufstellen, weil 
bie Dienste ber Kirchendiener nach den Feststellungen bes 
Oberkirchenrats sehr verschiedene Ausmaße haben. Die 
Frage ber Gehaltsregelung ber Kirchendiener in ben 
Stäbten tann von ber Städtekonferenz behandelt werben.

Berichterstatter Synodale Schühle: Vielleicht barf ich 
dazu sagen: Ic muß bann nochmals bie (Eingabe ber Ge- 
meinschaft ber Kirchendiener lesen, sie steht ja in ben 
Verhandlungen abgedruckt! Diefe Eingabe ber Kirchen- 
bienet bezieht sic auf bie Regelung ber Vergütung ber 
hauptamtlichen Kirchendiener unb ber neben amtlichen 
Kirchendiener. Wenn also diese (Eingabe ber Kirchendiener 
an bie Städtekonferenz gegeben wirb, auf Empfehlung ber 
Synode, bann wirb sic bie Städtekonferenz mit beiben 
zu befassen haben.

Das anbere, was von mir noch zusätzlich ausgeführt 
wurbe, bas ift eine Vitte, bie uns im Finanzausschuß zur 
Vetanntgabe in ber Plenarsitzung aufgetragen wurbe, 
nämlich das die Synode ben Standpunkt bes (Evang. Ober- 
kirchenrats billigen wolle, das „ber Evang. Oberkirchen-

rat sic nicht veranlaßt fühlt, in bie Gerechtsame ber 
Kirchengemeinden einzugreifen burch eine (Eingabe von 
Angestellten bet Kirchengemeinden", weil baburch bet 
Versuch unternommen werben tönnte, bie Kirchenleitung 
in einen Gegensatz zu ben Kirchengemeinden zu bringen. 
Es ift also bie Meinung vorherrschend gewesen — wie ic 
bas auch wiebergegeben habe in meinem Bericht — wenn 
etwa bie Kirchengemeinden an ben Evang. Oberkirchenrat 
getommen wären unb gefagt hätten: „helft uns bei biefer 
Besoldungsregelung ber Kirchendiener", bann wäre für 
ben Oberkirchenrat bie Sache anbers gelegen!

Es finb bann weiterhin im Finanzausschuß Anregungen 
gegeben worben, ob etwa bei Rechnungsabhör ober bei 
Kirchenvisitationen — benn ba tommt ja auch bie Be- 
folbung bet Vebienfteten bet Kirchengemeinde zur Sprache 
— ein Hinweis am Platze wäre, auf eine gerechte Besol- 
bung bes Kirchendieners zu achten.

würde Richt-
Landesbischof D. Bender: Diejen letzten Vorschlag möchte 

ic für ben Oberkirchenrat ablehnen, benn er "‘
Linien voraussetzen, nach denen das Rechnungsprüfungs- 
amt feststellen kann, ob ein Kirchendiener recht bezahlt ist 
ober nicht. Die Verhältnisse in ben Landgemeinden aber 
sind hinsichtlich ber an bie Kirchendiener gestellten An- 
forderungen sehr verschieden. Unser Rechnungsprüfungs- 
amt wäre mit einer Überprüfung ber Kirchendienerbezüge 
überfordert.

Synodale Kley: Ic habe Bedenken bagegen, das bie 
Synode bem zustimmt, das ber Oberkirchenrat grundsätz- 
lic nicht in bie Rechtsame eingreifen dürfe, weil bet An- 
trag aus Kreisen ber Kirchendiener getommen ist; wenn 
er von ben Kirchengemeinden getommen wäre, bann ja, 
aber nicht oon Kirchendienern. Ic erinnere daran, dasz 
wir bei ber Aufstellung ber Richtlinien für bie Kirchen- 
mufiter auch auf ben Verband ber Kirchenmusiker gehört 
unb bann Richtlinien aufgestellt haben.

Berichterstatter Synodale Schühle: Im Finanzausschuß 
ist deutlich gejagt worden, das es vielleicht nicht richtig 
war, bei ben Organisten es zu machen. Es ist bann nur 
gejagt worben in ber Besprechung, bort waren Jie auch 
als Bezirksorganisten, Bezirkskantoren angesprochen.

Präsident Dr. Amhauer: Darf ic vielleicht auch etwas 
zu ber Differenz Jagen. Ic halte ben Standpunkt bes 
Finanzausschusses für ganz richtig unb für logisch durch- 
geführt. Es ist nicht Sache ber Landeskirche unb ihrer 
Organe, ben Kirchengemeinden in ber Frage ber Besol- 
bung ihrer eigenen Angestellten dreinzureden. Es tann 
aber Sache Jein bet Städtekonferenz, bie ja schliesslich ein 
Zusammenschluz ber großen städtischen Kirchengemeinden 
ist, gemeinsame Richtlinien zu erarbeiten für bie besol- 
dungsrechtliche Behandlung ihrer Kirchendiener.

Unb bas Letztere, was ber Finanzausschuß vorgeschlagen 
hat, ijt m. E. eine Art Kompromiß; man will ben Kirchen- 
dienern doch Jagen: wir wollen, foweit bie Möglichkeit 
für uns gegeben ist, barauf sehen, ob ihr nach Mazgabe 
eurer Leistung recht besoldet werbet. Wenn wir ben Ein- 
druc haben, das das nicht ber Fall ist, bann behalten wir 
uns vor, entsprechende Anregungen zu geben. 3c glaube, 
bies ift ber Gedankengang bes Antrages bes Finanzaus- 
schusses. Ic halte bas für eine durchaus richtige Ge- 
dankenführung unb halte auch bie Konsequenzen, bie dar- 
aus gezogen werben, für durchaus gangbar. Es würbe im 
Sprachgebrauch unserer Geschäftsordnung heizen:

Die Synode überweist bie Eingabe nochmals an ben 
Evang. Oberkirchenrat mit ber Bitte, bie Städtekonfe- 
renz mit ber Weiterbehandlung ber (Eingabe zu be- 
trauen.

Ic glaube nicht, das wir als Synode in ber Lage sind, 
ber Städtekonferenz irgenbeinen Auftrag zu erteilen, wohl 
aber ber Oberkirchenrat schon um deswillen, weil es sic 
hier um eine Auswirkung einet Stellungnahme nach auszen
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handelt unb dieses Aufgabe bes Oberkirchenrats ift, evtl, 
auf Anregung ber Landessynode.

Das ift meine persönliche Auffassung.
Synodale Kroll: 3ch wollte noch einmal bie Frage auf- 

greifen, bie vorhin gestellt worben ist, ob es möglich ift, 
diese Eingabe ber Kirchendiener hier anzunehmen ober 
nicht. Wir haben in ber Vergangenheit durchaus Eingaben 
von Einzelpersönlichkeiten aus ben Gemeinden behandelt. 
Es ift deshalb auch möglich, dasz sich bie Kirchendiener 
an bie Synode wenben. Es ift daher nicht möglich, aus ber 
Tatsache ber Einreichung- eine gewisse Ablehnung abzu- 
leiten.

Die zweite Frage ift bie, ob wir für eine Lösung bes 
Problems fompetent sind. Nach meiner Aufasjung haben 
wir es mit einem Anliegen zu tun, bas bie Gemeinden zu 
lösen haben unb bas nicht in unser Aufgabengebiet hin- 
eingehört. Das scheint mir bie wesentliche Feststellung zu 
fein, bie wir treffen müssen.

Das nächste ift bie Frage ber Einschaltung ber Städte- 
konferenz. Hier scheint es mir Aufgabe ber Städtekonfe- 
renz selbst zu fein, bas Problem aufzugreifen. Wir tonnen 
diese Aufgabe nicht delegieren. Auch hier scheint mir ber 
Weg nicht ganz richtig zu fein.

Unb zum letzten möchte ic meine Vebenfen im Blick auf
die neue Aufgabe, die man dem Rechnungsprüfungsamt 
übertragen möchte, zum Ausdruck bringen. Nac meiner 
Auffassung hat ein Rechnungsprüfungsamt ganz andere 
Aufgaben. Hier soll es nun nach nicht einmal bestehenden
Richtlinien, also nach dem Gefühl, kontrollieren ober be- 
aufsichtigen. Wir können aber nichts anderes sagen, als 
wir sind nicht zuständig, unb wir sind ber Meinung, das 
es Aufgabe ber Gemeinden ist, diese Dinge zu orbnen unb 
ins Lot zu bringen.

Synodale Haus: Die Frage ber Kirchendiener in ben 
Landgemeinden löst sic ganz von selbst. Wenn einer stirbt, 
gibt es feinen Nachfolger. Oder ber Nachfolger macht bann 
Ansprüche, bie bem gerechten Lohn entsprechen, unb bas 
wirb bann ausgehandelt.

Berichterstatter Synodale Schühle: Wer bie kirchliche 
Verwaltung kennt, ber weig ja, bag sämtliche Kirchen- 
gemeinderechnungen zur Abhör an bas Rechnungsprü- 
fungsamt bes Oberkirchenrats gehen unb das auch jede 
Besoldungsänderung vom Evang. Oberkirchenrat geneh- 
migt werben musz. Ich mache auc feine Verletzung meines 
Amtsgeheimnisses, wenn ic sage: bas Rechnungsprüfungs- 
amt hat schon jetzt je unb bann mal gesagt, bie Kirchen- 
dienervergütung in eurer Gemeinde ist ben Verhältnissen 
entsprechend eigentlich ein biszchen hoc ober sie ist ben 
Verhältnissen entsprechend eigentlich ein biszchen gering. 
Das ist also schon bisher vorgekommen! Infolgedessen ist 
diese Anregung im Finanzausschuß gegeben worben, unb 
ic habe mich verpflichtet gefüllt, sie im Protokoll wenig- 
stens weiterzugeben als eine bort gegebene Anregung.

Synodale Dr. Körner: Ganz am Rande möchte ic zu 
bem, was Defan Haus gesagt hat, sagen, dasz mic das 
sehr bedrückt. Wenn bie Verhältnisse so sind, das wir sehen, 
das bie, bie jetzt als Kirchendiener im Amt stehen, weit 
unter ben Vergütungen arbeiten, bie wir ihren Nach- 
folgern bieten müszten, wenn wir überhaupt jemanb dafür 
finden, bann meine ic allerdings, wir sollten bie bib- 
lische Warnung unb Mahnung, bie Herr Defan Schühle 
vorhin gegeben hat, sehr viel deutlicher hören, das jeber 
Arbeiter feines Lohnes wert ist, unb sollten bann bei einer 
möglichst baldigen Gelegenheit uns bamit befassen, dieses 
Problem zu lösen.

Synodale Haus: Das ift immer Sache ber einzelnen 
Gemeinde, unb auch ber lebenbe Kirchendiener hat schon 
bie Freiheit zu sagen, es reicht nicht, ic lege mein Amt 
nieber, wenn ic nicht mehr befomme. Das tut er ganz 
beftimmt.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ic finbe, dasz bie Stellung- 
nähme, bie uns von bem Herrn Berichterstatter vorge- 
tragen worben ift, eine ausweichende Antwort auf bie 
Frage darstellt, bie ber Synode von ben Kirchendienern 
gestellt worben ift. Die Vegrünbung, das es ber Synode 
im Hinblick auf bie Selbstverwaltung ber Gemeinden 
rechtlich verwehrt fei, Richtlinien aufzustellen, ift m. E. 
nicht schlüssig. Hier tann man mit Recht auf bie von ber 
Landessynode erlassenen Richtlinien für bie Kirchen- 
mufifer oerweifen. Der Synode ift eine sachliche Stellung- 
nähme schon in ber Diskussion ber Art nahegelegt, das 
sic nach näherer Prüfung durch ben Oberkirchenrat ber 
Gegenstand für generelle Richtlinien als zu differenziert 
gezeigt hat. Darin liegt bet sachlich begründete Unterschied 
gegenüber ben Richtlinien, bie wir für bie Kirchenmusiker 
aufgestellt haben. Das sollte man klar unb deutlich sagen 
unb nicht wieber eine Verweisung ber Sache an anbere 
Instanzen vornehmen. (Allgemeiner Beifall.)

Präsident Dr. Umhauer: Keine weiteren Wortmeldun- 
gen. Das Schluszwort hat ber Herr Berichterstatter.

Berichterstatter Synodale Schühle: Soll ic lieber 
schweigen, ober foil ich fagen: Die Synode wäre biefer 
ganzen nochmaligen Verhandlungen enthoben, wenn sie 
bei ber letzten Dagung bem Antrag bes Finanzausschusses 
zugestimmt hätte. Denn ber Finanzausschuß hat bei ber 
letzten Synode ganz deutlich gesagt — deshalb habe ic 
ben Beschluß nochmals angeführt:

„Der Finanzausschuß bittet bie Synode, entsprechend 
ber bisherigen Übung in ber Landeskirche, von ber 
Aufstellung von Tarifordnungen unb Besoldungsricht- 
linien für haupt- unb nebenamtliche Kirchendiener aus 
ben bort angeführten Gründen abzusehen."

Das war ber Antrag. Er ift leiber fettens ber Synode 
ber Ablehnung verfallen. Heute müssen wir praktisch die- 
sen Antrag ber Finanzkommission wieber zum Beschluß 
erheben unb zwar in ber Form, dasz wir Jagen, bie Städte- 
konferenz foil jetzt bamit befaszt werben. Das ift im übrigen, 
wie ich das im Bericht ja auc ausdrücklich gesagt habe, 
auf Anregung bes Finanzreferenten bes Evang. Ober- 
kirchenrats vom Finanzausschuß so beantragt worben. Die 
Städtekonferenz, als ber feit Jahren in unserer Landes- 
kirche bestehende Zusammenschluß ber groszen Kirchen- 
gemcinben, ift ber Ort, bie unsere Kirchengemeinden be- 
wegenben Fragen gemeinsam zu besprechen. Weil jebe 
Kirchengemeinde in ber Besoldung ber hauptamtlichen 
Kirchendiener vor dieselbe Frage gestellt ift, kommt bie 
Städtekonferenz zusammen, um gemeinsam diese Ange- 
legenheit zu beraten.

3c würbe also bitten, dasz bie Synode bem Antrag 
bes Finanzausschusses diesmal entspricht, nach bem er ber 
Synode empfiehlt, bie Städtekonferenz mit ber (Eingabe 
ber Gemeinschaft ber Kirchendiener — „durch ben Ober- 
kirchenrat" tonnen wir ja noch dazu setzen, wenn bas er- 
forderlich erscheint — zu befassen.

Präsident Dr. Umhauer: Es wäre bas, Herr Bericht- 
erstatter, also ber vorletzte Absatz Ihres Antrages? (Zu- 
ruf Berichterstatter Synodale Schühle: Sa!) Unb was in 
bem letzten Absatz steht, bas wollten Sie nicht zur Ab- 
stimmung stellen? (Zuruf Berichterstatter Synodale 
Schühle: Rein, bas ift nicht Sache unseres Antrags, falls 
diese ausdrückliche Billigung durch bie Synode vom (Evang. 
Oberkirchenrat weiterhin nicht gewünscht wirb.)

Sie hatten ganz recht, Herr Detan, dasz Sie sic barüber 
beklagten, dasz bie Synode bas letzte Mal ben Antrag 
bes Finanzausschusses abgelehnt hat.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: (Es finb als weitere Vor- 
aussetzung bie sorgfältigen Erhebungen in ber Zwischen- 
zeit hinzugekommen, weshalb bie Synode jetzt mit mehr 
Recht ein Rein fagen tann.

Synode 8
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Synodale Dr. Nave: Darf ic nur daran erinnern, dasz 
es am Schluß des angegebenen Sitzungsprotokolls von da- 
mals heiszt: Damit ist gar nichts festgelegt, ob Richtlinien 
herausgegeben werben, sondern nur zu prüfen, ob Richt- 
Linien gefunden werben tonnen. Es hat sic eben ergeben, 
das feine Richtlinien gefunben werben tonnen, wie Herr 
Oberkirchenrat Wendt mit aller Deutlichkeit gesagt hat.

Wir tonnen wirklich bie Diskussion schliessen unb bie 
Sache zur Abstimmung bringen.

Synodale Kley: Müssen wir nicht zwei Dinge unter-
scheiden:

1. Es muh von der Synode gesagt werben, es lassen
sic für bie oielen nebenamtlichen Kirchendiener teine 
klaren Richtlinien aufstellen wegen ber Differenzierung 
ihrer Arbeit.

2. Hinsichtlich bet in ben Städten angestellten haupt- 
amtlichen Kirchendiener wollen wir, das bie Städtekonfe- 
renz sic mit dieser Angelegenheit befaßt.

Prälat Dr. Bornhäuser: Ist nicht bie Frage erlaubt, 
welcher Unterschied barin besteht, ob ber Oberkirchenrat 
eine Richtlinie für Kirchendiener in ben Städten erläszt 
ober ob bie Städtekonferenz dergleichen Richtlinien auf- 
stellt. M. E. ist bas derselbe Eingriff in bie Rechtfame ber 
Kirchengemeinde.

Präsident Dr. Amhauer: Rein, bei ber Städtekonferenz 
wäre es eine Vereinbarung ber Kirchengemeinden, benn 
bie Städtekonferenz stellt doch nichts anderes bar als eine 
freie Bereinigung ber Vertreter ber Kirchengemeinden 
ber Groszstädte. Wenn bie sic vereinigen unb sagen, wir 
halten es für richtig, bah wir alle uns nach folgenben 
Grundsätzen richten, fo ift bas fein Eingreifen in bie 
Rechtsame einer Kirchengemeinde. Es fann ja jebe machen, 
was sie will.

Synodale Dr. Schmechel: Darf ich noch mit einem Sat 
sagen, warum ich durchaus bereit bin, bem Ertrag bet 
heutigen Debatte über bas hinaus, was ber Finanzaus- 
schusz ber letzten Synode gesagt hat, Rechnung zu tragen. 
Was uns Freund Kühn gejagt hat, ift durchaus geeignet, 
in ber Städtekonferenz verhandelt unb geprüft zu wer- 
ben. Es liegt boch im Sinne bes Antrags, das barüber 
eine Bemerkung gemacht wirb. Das fann bie Synode.3c 
werbe also bem Antrag bes Finanzausschusses, wie er vor- 
hin Dorgelegt worben ift, zustimmen.

Synodale Schmitt: Kann man bem Verbanb bet Kir- 
chendiener nicht fagen: Die Synode ift nicht zuständig in 
Ihrer Sache. Beim Oberkirchenrat dasselbe, aber es fann 
bem Verbanb ber Kirchendiener empfohlen werben, bah 
er evtl, mit Hilfe bes Verbanbes mit jebem einzelnen 
Kirchengemeinderat verhandeln fann über bie Verhält- 
nisse ber einzelnen Kirchendiener.

Synodale Dr. Köhnlein: Ic bitte, bah über ben Antrag 
bes Herrn Direftor Kley abgestimmt wirb:

1. Allgemeine Richtlinien fönnen nicht gegeben wer- 
ben wegen ber verschiedenen örtlichen Verhältnisse.

2. Über bie einheitlichen Verhältnisse in ben Grosz- 
ftäbten bei hauptamtlichen Kirchendienern möge bie 
Städtekonferenz beschlierzen.

Synodale Dr. Hahn: Ich habe boch die Empfindung, als 
ob man ein positives Wort ber Anerfennung ber An- 
sprüche ober bet Notwendigkeit ber Überprüfung ber An- 
sprüche ber Kirchendiener aussprechen mühte, wenn man 
eine Ablehnung ausspricht.

*

Es tritt eine kurze Pause ein, in ber Synodale Kley, 
ber Berichterstatter unb ber Vorsitzende des Finanzaus- 
schusses ben Antrag formulieren. Nach ber Pause erklärt

Synodale Kley: Die kleine Formulierungskommission 
hat folgenben Vorschlag erarbeitet:

„1 . Die Synode anerfennt mit Danfbarfeit ben 
treuen, selbstlosen Dienst ber hauptamtlichen unb neben- 
amtlichen Kirchendiener unb wünscht, bah er feine An- 
erfennung auch in ber Vergütungsfestsetzung erfährt.

2. Die Synode ift sich aber bewuszt, bah eine fo starke 
Differenzierung bet Tätigkeit ber Kirchendiener in 
ben einzelnen Gemeinden vorliegt, bah die Aufstellung 
non allgemein gültigen Besoldungsrichtlinien, wie es 
Dom Kirchendienerverband gewünscht wirb, nicht mög- 
lic ift.

3. Partner bes Dienstverhältnisses ber Kirchendie- 
ner sind bie Kirchengemeinden. Es wirb deshalb emp- 
fohlen, bah die Gemeinschaft ber Kirchendiener ihr 
Anliegen ber Städtekonferenz ober in einzelnen Fällen 
ben zuständigen Kirchengemeinden vorlegt."

Präsident Dr. Amhauer: Sie haben ben Vorschlag ge- 
hört. Werden Einwendungen bagegen erhoben? — Das 
ift nicht ber Fall. Ich barf baraus fchliehen, bah Sie mit 
biefem Vorschlag einverstanden finb. Er gilt als be- 
schlossen. (Allgemeiner Beifall.)

II, 6.
Es folgt nun bie Eingabe bes Stoe cf erwerfes 

e. V. unb bes Arbeiterwerfs im Männerwerk ber Landes- 
firche wegen Übernahme einet Bürgschaft für einen Teil 
ber Bausumme bes Arbeiterwohnheimes in Heidelberg.

Berichterstatter Synodale Dr. Lampe: Im Zusammen- 
hang mit bem Punkt 6 war es notwenbig, bah der Finanz- 
ausschuß auch noch ein Anliegen zum Abschlusz brachte, 
bas bereits im Frühjahr angefangen worben war. Der 
Frühjahrssynode 1956 war vom Evangelischen Arbeiter- 
werf, bem Stoeckerwerk Heidelberg unb bem Verein Her- 
berge zur Heimat Mannheim ein Antrag auf Zuschüsse von 
je 50 000 DM oorgelegt worben, ber zum Bau von zwei 
Arbeiterwohnheimen in Mannheim unb Heidelberg bei- 
tragen sollte. Die Synode hatte, wie int Protokoll ber 
Frühjahrssynode 1956 Seite 38 niedergelegt ist, beibe Ein- 
gaben bem Evang. Oberkirchenrat mit ber Bitte um 
Prüfung unb Entscheidung weitergeleitet, ba notwenbige 
Unterlagen fehlten. Grundsätzlich hatte sic aber bie 
Synode ber Gewährung von Darlehen in Höhe von höch- 
stens 50 000 DM in jebem Falle zum Zinssatz von wenig- 
stens 2 Prozent nicht entziehen fönnen. Als Voraussetzung 
bafür sollte gelten, bah

1. alle staatlichen unb sonstigen Zuschuszmöglichkeiten 
ausgeschöpft finb,

2. bie Unterstützung in biefer Höhe erforderlich wirb,
3. bie Mittel freigemacht unb im Hinblick auf anbere 

wichtige kirchliche Aufgaben verantwortet werben fönnen.
Ferner sollte festgestellt werben, ob sic bie Kirchen- 

gemeinbe Heidelberg an bem bortigen Projekt beteiligt. 
Die Synode hatte barauf Wert gelegt, bah der Evang. 
Oberkirchenrat in ben Verwaltungsräten beteiligt fei.

Die erbetenen Unterlagen finb bem Oberkirchenrat nur 
teilweife zugegangen. Die Prüfung durch ben Oberkirchen- 
rat hat ergeben, bah

1. bie unter 1—3 genannten Voraussetzungen erfüllt finb,
2. eine Beteiligung ber Kirchengemeinde Heidelberg an 

bem bortigen Arbeiterwohnheim nur mit einem Dar- 
lehen von 10 000 DM zugesagt ist.

Mannheim hat eine Rentabilitätsberechnung oorgelegt. 
Die oom Oberkirchenrat befragten Fachleute halten bas 
Heidelberger Projekt, bas auher Wohnungen Gemein- 
schaftsräume, eine Gaststätte, eine Wäscherei unb eine 
Groszsauna umfaszt, für gesund unb tragfähig. Über bie 
Beteiligung bes Oberkirchenrats an ber Verwaltung wäre 
noch zu verhandeln.

Im Finanzausschuß würben zwar Bebenfen geäuszert, 
bah die Gemeinde Heidelberg zu bem Vorhaben bes 
Stoeckerwerkes nur einen geringen Betrag beifteuert.
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Trotzdem empfiehlt ber Finanzausschuß in Anbetracht ber 
Bedeutung ber beiden Projekte für bie allgemein kirch- 
liche Aufgabe, ben Oberkirchenrat zu ermächtigen, bie 
Darlehen in voller Höhe zu gewähren. Das Stoeckerwerk 
sollte weiterhin aufgefordert werben, eine Rentabilitäts- 
berechnung vorzulegen.

Weiterhin ift nunmehr ber Synode ber folgende An- 
trag bes Evang. Männer- unb Arbeiterwerks Heidelberg 
vorgelegt worben:

„Die Vertreter bes Evang. Männer- unb Arbeiter- 
werts in Heidelberg nehmen mit Erschütterung zur 
Kenntnis, baß bie in georbneter Weise vorhandene 
Finanzierung für bas im Bau befindliche Arbeiter- 
wohnheim deshalb nicht zum Tragen fommt, weil bie 
von ber Landeskreditanstalt nachträglich noch gefor- 
berte Bürgschaft über 300 000 DM im Raume ber 
Kirche nicht unterzubringen ist. Die Evangelische Lan- 
deskirche fann biefe Bürgschaft nicht leisten, ba bie 
ihr zu solchen Zwecken von ber Synode zur Verfügung 
gestellte Bürgschaftssumme bereits verplant ift. Der 
Gesamtverband ber Inneren Mission, auf dessen Ini- 
tiative bas Werk aufgenommen wurbe, tann bie Bürg- 
schaft nicht leisten, weil er burch einen generellen Be- 
schlusz feines Vorstandes baran gehinbert ist. Die 
Kirchengemeinde Heidelberg fann bie Bürgschaft nicht 
leisten, weil sie bereits eine solche über 400 000 DM 
für bas Altersheim ber Stadtmission geleistet hat unb 
eine weitere Bürgschaft ihre eigene Finanzierung für 
ben bringenb notwendigen Bau bes Gemeindehauses 
ber Christuskirche gefährden müßte.

Aus dieser Situation heraus ift eine ernste Gefähr- 
bung bes bereits begonnenen Werkes entstanden, bie 
nur mit Hilfe ber Hohen Synode überwunben werben 
fann. Wir wenben uns deshalb ergebenst an bie Hohe 
Synode mit bem Antrag :

Sie wolle beschlieszen, bie Evang. Landeskirche 
Badens übernimmt eine Bürgschaft in Höhe von 
300 000 DM zur Auslösung ber Finanzierung bes 
Arbeiterwohnheimes Pfaffengrund in Heidelberg.

Zur oben bargelegten Begründung fügen wir noch 
hinzu, baß ber Beginn bes Baues aus zwei Gründen 
bringenb notwenbig war:
a) zur Erreichung ber Mittel aus bem Bundesjugend- 

plan,
b) zur Wahrnehmung eines auszerordentlic günstigen 

Angebots durch eine Heidelberger Groszfirma, welches 
im Ganzen eine Ersparnis von runb 60 000 DM be- 
beutet.
Schließlich fei noch erwähnt, baß bie katholische 

Kirche auch in Heidelberg alles baran gesetzt hat, bas 
nach ber arbeitspolitischen Lage vom Arbeitsamt 
Heidelberg auf 150 Plätze eingeschätzte Arbeiterwohn- 
heim nachträglich noch zu erstellen unb es ber Aufbie- 
tung größter Mühe bebarf, fie auf bem Wege gütlicher 
Verständigung baran zu hindern. Wie fich andernorts 
gezeigt hat, finb solche Arbeiterwohnheime, bie von 
Katholiken betrieben werben, Stätten von Konver- 
tierung im großen Stil. Wir haben allen Grund dazu 
anzunehmen, baß hier das eigentlich römisch-katholische 
Interesse an solchen Unternehmungen liegt, ba ja über 
90 Prozent ber aus ber sowjetischen Besatzungszone zu 
uns fommenben Arbeiter evangelisch finb.

Wir vertrauen deshalb ber Hohen Synode, baß fie 
uns bei ber Erfüllung biefer ureigensten evangelischen 
Aufgabe unb Interessen nicht im Stiche lassen wird." 

In gleicher Richtung bewegt sic eine Gingabe bes 
Stoeckerwerkes vom 1. Oktober. Nach Ermittlung bes 
Oberkirchenrats besteht für bas Stoeckerwerk eine unver- 
schuldete Notlage. Der von ber Herbstsynode 1955 geneh- 
migte Bürgschaftsfonds ber Landeskirche in Höhe von

5 Millionen DM ift erschöpft. Um bem Anliegen bes 
Stoeckerwerks zu entsprechen, bittet ber Finanzausschuß, 
nicht leichten Herzens, bie Synode, ben Oberkirchenrat 
zu ermächtigen, in biefem Ausnahmefall bie Bürgschaft 
für ben Bau bes Arbeiterwohnheimes bes Stoeckerwerks 
in Höhe von 300 000,— DM zu übernehmen.

Synodale Dr. Barner: Da ic nicht Mitglied bes Fi- 
nanzausschusses bin unb es mir baher nicht möglich war — 
unb ich auch nicht bie Aufgabe hatte —, mich an ber Aus- 
sprache desselben zu beteiligen, möchte ich jetzt hier inr 
Plenum fagen, baß ic für ben Beschlusz, ben ber Finanz- 
ausschuß gefaßt hat, herzlich bantbar bin unb ihn bem 
Plenum zur Annahme empfehle. Sc glaube, baß bie 
weitere Ausgestaltung unb Einrichtung bes Arbeiterwohn- 
heims auch bie Gesamtgemeinde Heidelberg noch auf ben 
plan rufen unb alles, was in unseren Kräften steht, von 
bort getan werben wirb, um biefem Werk gegenüber zu 
bezeugen, baß auch wir es im Sinne unb Interesse unferer 
evangelischen Arbeiterschaft für notwenbig halten. (All- 
gemeiner Beifall.)

Präsident Dr. Umbauer: Weitere Wortmeldungen lie- 
gen nicht mehr vor. — Hat jemand Einwendungen ober 
Bedenken gegen bie Annahme bes Ausschuszantrages? — 
Das ift nicht ber Fall. Der Ausschuszantrag gilt hiermit 
als angenommen.

III.
Damit sind wir am Ende bes sachlichen Teiles unferer 

Tagesordnung. Namens tes Altestenrates möchte ic noch 
einen Vorschlag unterbreiten wegen ter Wiederbesetzung 
bes Postens, ben bisher Herr Dr. Löber im Wlteste n- 
rat eingenommen hat. Im Einvernehmen unb mit ein- 
mütiger Zustimmung bes Altestenrates schlage ic Ihnen 
vor, Herrn Dr. Rave in ben Altestenrat zu delegieren. (All- 
gemeiner groszer Beifall.)

Ihr Beifall zeigt mir, das Sie mit diesem Vorschlag ein- 
verstanden finb, unb ic frage Herrn Dr. Rave, ob er bereit 
ift, biefe Berufung anzunehmen.

Synodale Dr. Rave: 3c stehe zur Verfügung unb bante 
für bas Vertrauen.

Synodale Haus: Verehrter Herr Präsident! Wir finb 
am Schluß unferer Herbsttagung. Da ift es mir eine an- 
genehme Pflicht, Ihnen herzlich zu danken für alles, was 
Sie nun wieber in ber vorsichtigen unb umsichtigen unb 
auszerordentlic geduldigen, freundlichen Leitung geleistet 
haben in unferer Synode. Ic bin jetzt beinahe dreiszig 
Jahre bei allen Synoden babei gewesen unb habe ver- 
schiedene Präsidenten erlebt unb auch verschiedene Zeiten. 
Da war doch in ber parlamentarischen Zeit, in ber Zeit 
bes kirchlichen Parlamentarismus, bas Schiff unferer 
Synode vom Sturm umtobt, unb ber Präsident, ber ftanb 
auf ber Kommandobrücke. Manchmal schlugen bie Wogen 
beinahe über ihm zusammen, unb bie Alarmglocke war 
bauernb in Gang.

Wir finb nun in rußige Zeiten gekommen. Aber auch in 
ruhigen Zeiten, ba hat doch bie Leitung grosze 9lufgaben, 
ba gibt es Sandbänke, wo bann bas Schiff ber Kirche bei- 
nahe ftranbet ober stecken bleibt. Wir haben ja heute auch 
wieber so eine Situation erlebt. Unb ba haben Sie doch 
mit Ihrer großen Amsicht unb Freundlichkeit unb mit bem 
Geist ber Brüderlichkeit immer wieber verstanden, bas 
Schiff flott zu machen.

Wir banfen Ihnen herzlich und hoffen zu Gott, baß uns
an unserer Kirche unt ander Dienst der Leitung, den Sie

der Synode tun, noch recht lange geschenkt ist. (Allgemeiner
großer Beifall.)

Präsident Dr. Amhauer: Nehmen Sie, Herr Dekan 
Hausz, meinen herzlichsten Dank für tiefe freundlichen 
Worte ter Anerkennung, tie m. E. weit über das hinaus- 
gehen, was ic verdiene. Gestatten Sie, das ic tiefe An-
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erkennung weiterleite an meine Mitarbeiter im Präsi- 
dium, insbesondere die Schriftführer, und an die Vor- 
sitzenden der Ausschüsse, barunter in erster Linie auch 6ie, 
Herr Dekan Haus, und die Berichterstatter, bie sic grosze 
Mühe gegeben haben, in einer möglichst kurzen Zeit unb 
in einer möglichst treffenden Weise bie Auffassung des 
Ausschusses uns mitzuteilen unb bamit unsere Beratun- 
gen im Plenum zu erleichtern unb zu verkürzen. 3c danke 
auch allen Mitsynodalen, bie bas Wort ergriffen haben 
unb zur Belebung unb zur fachgemäßen Entscheidung un- 
ferer Verhandlungen mitwirkten.
Ich wünsche Ihnen allen, das Sie gesund unb wohl- 

behalten nach Hause fommen unb zur Frühjahrssynode 
wieder frisch higher zurückkommen.

Der Herr Landesbischof wird bie Schluszansprache halten.

IV.
Landesbischof D.Bender: Die Arbeit unserer Synode 

hat aus uielen Heineren unb größeren, weniger wichtigen 
unb wichtigen Aufgaben beftanben; auf jeben Fall hat 
bie Synode wieber bes ihr befohlenen hausväterlichen 
Amtes gegenüber ber Kirche gewaltet. Ein Gegenstand 
allerdings ragt unter all ben Gegenständen hervor, bie 
wir behandelt haben: bas ift bie Einführung ber Diszi- 
plinarordnung. Sch möchte nur mit ein paar Sätzen dar- 
auf hinweisen, was bas bebeutet, das bie Kirche eine 
Disziplinarordnung einrichten muh und einrichtet. Damit 
befennt bie Kirche, das sie in einer gefallenen Welt lebt. 
Sie betennt weiter bamit, das, wer aus bem guten Re-

gierungsbereich Jesu Christi heraustritt unb sich innerlich 
von Ihm unb Seinem Worte löst, nicht in einem neutralen 
Niemandsland leben kann, sondern hineingerät in bas 
Reich bes Widersachers, wo er fällt unb gerichtet werben 
muh, weil Gott der Sünde mit bem Gericht widersteht. 
Wenn unsere Kirche fich eine Disziplinarordnung gegeben 
hat, bann hat sie bas blosze Richtschwert Gottes auf ben 
Tisch ihres Hauses gelegt unb sic bereit erklärt, sic zu 
beugen, wenn Gott biefes Schwert in bie Hand nehmen 
muh. Darum fann man gar nicht ohne inneres Beben 
einem solchen Vorgang folgen wie bem bes Beschlusses 
einer Disziplinarordnung. Da werben wir erinnert an 
bie eigene Angefochtenheit unb Anfälligkeit, bis hin zu 
ben groben Sünben, für bie Gott bann bas äuhere Gesetz 
unb bas Gericht in bie Hand nimmt. Wir Pfarrer unb 
alle, bie in ber Kirche ein Amt haben — aber bas gilt 
im Grunde für alle Glieder ber Kirche — wollten Sott 
bitten, bah er unfere Füsze nicht gleiten läht unb uns im 
Umgang mit 3hm unb Seinem Wort behält unb bewahrt, 
bamit er nicht fein Richtschwert gegen uns in bie Hand 
nehmen muh.

Im Blick auf bas Sange unserer Synode müssen wir unb 
tonnen wir Sott wieber bauten, bah Er ans bie Arbeit 
in biefer brüderlichen Atmosphäre hat tun lassen; Er hat 
es wieber verhütet, bah Meinungsverschiedenheiten, bie 
natürlich sind und auch fein müffen in biefer Welt, sich zu 
trennenben Gegensätzen ausgewirtt haben. Dafür wollen 
wir Sott banten.
Landesbischof D. Bender spricht bas Schluszgebet.



Anlage 1

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
im Herbst 1956.

—

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Regelung des Disziplinarrechts in der Vereinigten Evange­
lisch-protestantischen Landeskirche Badens betr.

Az. 14/26

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

Artikel 1
Das Disziplinargesetz der Evang. Kirche in 

Deutschland vom 11. März 1955 (ABI. d. EKD 
S. 84 f) sowie die Verordnung des Rates der 
Evang. Kirche in Deutschland zur Durchführung 
und Überleitung des Disziplinargesetzes der 
Evang. Kirche in Deutschland vom 25. 11. 1955 
(ABl. d. EKD S. 333) gelten nach Maßgabe nach­
stehender Bestimmungen im Bereich der Ver­
einigten Evangelisch-protestantischen Landes­
kirche Badens:

§1
(1) Zuständige Dienststelle im Sinne der §§ 4 

und 14 des Disziplinargesetzes ist der Evang. 
Oberkirchenrat.

(2) Die für die Begnadigung zuständige Dienst­
stelle im Sinne des § 120 des Disziplinargesetzes 
ist der Landesbischof.

§ 2
(1) Die Disziplinarkammer entscheidet in der 

Besetzung mit einem rechtskundigen Vorsitzen­
den, zwei geistlichen und zwei nichtgeistlichen 
Beisitzern. Von den Beisitzern muß mindestens 
einer rechtskundig sein.

(2) Ist der Beschuldigte ein Kirchenbeamter, 
so tritt an die Stelle des zweiten geistlichen Bei­
sitzers ein Kirchenbeamier aus der Laufbahn des
Beschuldigten.

§ 3
Die Mitglieder der Disziplinarkammer und 

ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag des 
Landesbischofs vom Landeskirchenrat berufen. In 
gleicher Weise werden der Vorsitzende und 
dessen Stellvertreter aus der Zahl der rechts­
kundigen Mitglieder bestellt.

§4
Berufungsgericht ist der Disziplinarhof der 

Evang. Kirche in Deutschland (Unierter Senat).

§5
Die für die Geistlichen geltenden Bestimmun­

gen des Disziplinargesetzes finden entsprechend 
Anwendung auf Vikarinnen mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle des Verlustes der mit der Or­
dination erworbenen Rechte des geistlichen 
Standes der Verlust der ihnen nach § 2 des kirch­
lichen Gesetzes vom 14. 3. 1944 (VBl. S. 10) i. V. m. 
Art. 3 des kirchlichen Gesetzes vom 4. 3. 1948 
(VBl. S. 6) zustehenden Befugnisse tritt.

§ 6
Die Disziplinarstrafe der Versetzung wird aus­

geschlossen.

Artikel 2
Der Evang. Oberkirchenrat wird ermächtigt, 

Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu 
erlassen.

Artikel 3
(1) Dieses Gesetz tritt am in Kraft.

-

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten für den Be­
reich der Vereinigten Evangelisch-protestanti­
schen Landeskirche Badens außer Kraft:

a) die Disziplinarordnung der Deutschen 
Evangelischen Kirche vom 13. 4. 1939 (be­
kanntgegeben VBl. 1939 S. 91),

b) die Verordnung zur Abänderung, Ergän­
zung und Durchführung der Disziplinar­
ordnung der Deutschen Evangelischen Kir­
che vom 15. 12. 1939 (bekanntgegeben VBl. 
1940 S. 27),

c) §§ 5 und 6 der Verordnung des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
2. 5. 1946 über die Aufhebung und Abände-
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rung von Gesetzen der Deutschen Evange­
lischen Kirche (bekanntgegeben VBl. 1946 
S. 20).

Artikel 4
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes endigt 

das Amt der bisherigen Mitglieder der kirch-

lichen Disziplinarkammer und ihrer Stellvertre­
ter.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet. 
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

I
Uber die Entstehungsgeschichte des Diszipli- 

nargesetzes vom 11. 3. 1955 sagen die Erläuterun­
gen zu dem Entwurf des Disziplinargesetzes der 
EKD in seiner letzten Fassung u. a. folgendes aus:

„Das Gebiet des Disziplinarrechts ist in den 
Gliedkirchen, die bis zum Jahre 1945 in der Deut- 

. sehen Evangelischen Kirche zusammengeschlos­
sen gewesen sind, seit 1936 einheitlich geregelt 
gewesen. Die erste einheitliche Regelung er­
folgte durch die Disziplinarordnung der DEK 
vom 8. Februar 1936 (GBl. S. 9 ff.). Diese Diszipli­
narordnung wurde in der Folgezeit durch die 
Disziplinarordnung der DEK vom 13. 4. 1939 
(GBl. S. 27 ff.) ersetzt.

Nach dem Zusammenbruch konnte die Diszi­
plinarordnung vom 13. 4. 1939 schon deshalb 
nicht unverändert als Grundlage für die Durch­
führung von Disziplinarverfahren dienen, weil 
im Text dieser Disziplinarordnung zum Teil Be­
griffe verwendet und Einrichtungen erwähnt wa­
ren, die dem nationalsozialistischen Staat eigen­
tümlich gewesen sind. Vor allem bestand aber 
sowohl im Rat der EKD als auch in den Landes­
kirchen das Bedürfnis, auch auf dem Gebiete des 
Disziplinarrechts Erkenntnisse zu verwerten, die 
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus in 
der Kirche zu einem neuen Verständnis ihres 
Wesens geführt hatten. Diese Erkenntnisse konn­
ten mit der erforderlichen Eindeutigkeit nur im 
Wege einer Neuordnung des Disziplinarrechis 
berücksichtigt werden.

Nachdem daher der Rat der EKD in der Ver­
ordnung über die Aufhebung und Abänderung 
von Gesetzen der Deutschen Evangelischen Kir­
che vom 2. Mai 1946 eine Übergangsregelung ge­
schaffen und zugleich eine Neuordnung des 
kirchlichen Disziplinarrechts angekündigt hatte, 
wurde im Juni 1946 auf Veranlassung des Rates 
von der Kirchenkanzlei mit Hilfe eines kleinen 
Kreises von Sachverständigen die Neuregelung 
des Disziplinarrechts in Angriff genommen. Die 
Bemühungen der Kirchenkanzlei und ihres Hel­
ferkreises führten zur Aufstellung eines Entwurfs, 
der im Jahre 1949 der Synode vorgelegt wurde. 
Die Synode bildete für die Bearbeitung der Ge­
setzesvorlage einen Ausschuß (Betheler Aus­
schuß) und überwies den Entwurf an diesen Aus­
schuß. Durch den Betheler Ausschuß wurde die 
Ausarbeitung des Entwurfs im Jahre 1953 vorläu­
fig abgeschlossen.

Zu der vom Betheler Ausschuß erarbeiteten
Vorlage 
nehmen.

war von den Gliedkirchen Stellung zu

Eine entsprechende Umfrage ergab, daß 
17 Gliedkirchen — zum Teil unter Äußerung von 
Wünschen für eine Änderung des Entwurfstextes 
— dem Erlaß einer einheitlichen Disziplinarord­
nung zustimmten. Dagegen bat der Leitende Bi­
schof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands, von einer gesamtkirchli­
chen Regelung des Disziplinarrechts abzusehen, 
da ein Teil der in der VELKD zusammengeschlos­
senen Kirchen gegen eine solche Regelung Be­
denken auf Grund des Bekenntnisses habe. Im 
Hinblick auf diesen Einspruch riet die Kirchen­
konferenz, die Weiterleitung des Entwurfs an die 
Synode zurückzustellen. Der Rat hielt jedoch 
eine baldige Klärung wenigstens der rechtlichen 
Voraussetzungen für den Erlaß einer einheit­
lichen Disziplinarordnung für notwendig und 
legte den Entwurf der Synode vor.

Die Synode faßte zu dem Entwurf am 18. März 
1954 folgenden Beschluß:

,Die Synode hält den vorgelegten Entwurf 
eines Disziplinargesetzes der EKD für eine
brauchbare Grundlage, um das Disziplinarver-
fahren für den unmittelbaren Bereich der EKD. 
sowie für zustimmende Gliedkirchen zu regeln. 
Es ist jedoch erforderlich, den Entwurf zu über­
arbeiten, auch in der Richtung, daß Gliedkirchen, 
die nicht zustimmen, in ihrer eigenen Gesetz­
gebung vorsehen können, die Instanzen bei der 
EKD für ihre Disziplinarverfahren in Anspruch zu 
nehmen. Die Synode bittet den Rat, einen be­
sonderen Ausschuß zu bilden mit dem Auftrag, 
den vorgelegten Entwurf zu überarbeiten. Sie 
stellt die Beschlußfassung über die zu treffende 
Regelung bis zur nächsten Tagung der Synode 
zurück.'

Der entsprechend diesem Beschluß eingesetz­
te neue Ausschuß („Neuer Ausschuß") prüfte 
insbesondere die rechtlichen Voraussetzungen 

. einer einheitlichen Disziplinarordnung sowie die
Berechtigung der gegen den Entwurf 
Bekenntnis erhobenen Bedenken."

aus dem

Nach der Vornahme einiger sachlich weniger 
bedeutender Änderungen am Text des Entwurfs 
durch den Ausschuß legte der Rat im Einverneh­
men mit der Kirchenkonferenz den Entwurf ohne 
weitere Stellungnahme im März 1955 der Synode 
vor, die das Disziplinargesetz verabschiedete.
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II
Die Grundgedanken des neuen Disziplinarge­

setzes sind in dem dem Gesetz vorangestellten 
Vorspruch ausgesprochen. Hierüber und insbe­
sondere über das Verhältnis zwischen dem Dis­
ziplinarverfahren und den „Maßnahmen brüder­
licher Zucht" (vgl. Vorspruch Abs. 5) führen die 
Erläuterungen (a. a.O.) u. a. aus:

„Bei der Ausarbeitung des Entwurfs ist ange­
strebt worden, ein Disziplinarrecht zu schaffen, 
das nach Form und Inhalt dem Wesen der Kir­
che entspricht. Als Merkmal eines kirchlichen 
Disziplinarrechts ist u. a. angesehen worden, daß 
dieses Disziplinarrecht nicht nur den Gang des 
förmlichen Disziplinarverfahrens regelt, sondern 
daß in ihm auch die Möglichkeit vorgesehen ist, 
auf den Beschuldigten mit geistlichen Mitteln 
einzuwirken. Es bestand die Auffassung, daß in 
einem kirchlichen Disziplinarrecht - jedenfalls 
bei bestimmten Arten von Amtspflichtverletzun­
gen - vor Einleitung des förmlichen Dienststraf­
verfahrens versucht werden müsse, den Beschul­
digten mit Maßnahmen „brüderlicher Zucht“ zu 
einem freimütigen Bekenntnis seiner Schuld und 
zur freiwilligen Übernahme einer Sühne zu ver­
anlassen.

Der Ausschuß hat sich daher bemüht, in 
einem ersten Teil des Entwurfs Vorschriften über 
ein Verfahren brüderlicher Zucht zu entwerfen. 
Diesen Bemühungen haben sich jedoch Schwie­
rigkeiten entgegengestellt. Sowohl die Frage, 
welches Gremium oder welche Einzelperson die 
brüderliche Zucht ausüben soll, als auch die Fra­
ge, bei welcher Art von Amtspflichtverletzungen 
das Verfahren brüderlicher Zucht angewendet 
werden soll, ob mit dem Verfahren ein Ermitt­
lungsverfahren zu verbinden ist, und ob das Ver­
fahren eines förmlichen Abschlusses bedarf und 
ggf. welches Abschlusses, wurden unter stark 
voneinander abweichenden Gesichtspunkten ge­
sehen. Besondere Schwierigkeiten bereitete der 
Versuch, das Verhältnis zu bestimmen, in dem das 
Verfahren brüderlicher Zucht zum förmlichen 
Dienststrafverfahren stehen sollte. Die Mehrheit 
der Mitarbeiter hielt es für nötig, das Verfahren 
brüderlicher Zucht von dem förmlichen Dienst­
strafverfahren zu trennen."

III
Die gegenüber der bisherigen Disziplinarord­

nung der DEK stärkere Bekenntnisbezogenheit 
des neuen Disziplinargeseizes findet vor allem 
an folgenden - in ihrer näheren Ausgestaltung 
konsequenterweise den Gliedkirchen überlasse­
nen - Punkten des Gesetzes Ausdruck:

1. In § 2 Abs. 1 wird der materielle Tatbestand 
der schuldhaften Amtspflichtverletzung auf das 
mit der Ordination begründete Amtsverhälinis 
des Geistlichen bezogen und ausgesprochen: 
„Die Amtspflichten eines Geistlichen bestimmen 
sich nach dem Rechte der Gliedkirche, der er 
angehört.“

2. Die Amispflichiverleizung wird ausdrück­
lich von dem Tatbestand der Irrlehre geschieden

und letztere als Verfahrensgegenstand eines Dis­
ziplinarverfahrens ausgeschlossen (§ 2 Abs. 2). 
Die Einrichtung eines Lehrzuchtverfahrens bleibt 
den Gliedkirchen überlassen.

3. Sofern gegen die Verhängung von Geld­
strafen (Geldbuße, Gehaltskürzung, Kürzung des 
Ruhegehalts) und die Disziplinarstrafe der Ver­
setzung Bedenken bestehen, bleibt den Gliedkir­
chen der Ausschluß dieser Strafen vorbehalten 
(§ 5 Abs. 7).

4. Etwaigen bekenntnismäßigen Bedenken 
gegen die Vereidigung von Zeugen und Sach­
verständigen trägt § 28 Abs. 3 durch einen Ge­
setzesvorbehalt für die Gliedkirchen Rechnung.

5. Die Inanspruchnahme des Disziplinarhofs 
der EKD als Berufungsgericht steht den Gliedkir­
chen frei (§ 56 Abs. 2 u. 3). Der Disziplinarhof 
kann in einen lutherischen, reformierten und 
unierten Senat gegliedert werden, so daß die be­
kenntnismäßige Grundlage für die Beurteilung 
der am Ordinationsgelübde orientierten Amts­
pflichtverletzung des Beschuldigten auch in der 
Berufungsinstanz gewährleistet ist. Ein unierter 
und ein lutherischer Senat sind in der Zwischen­
zeit bei dem Disziplinarhof der EKD bereits ge­
bildet worden.

6. Über das Amt des Richters des kirchlichen 
Disziplinargerichts sagt § 57 des Disziplinarge­
seizes: „Die Mitglieder der Disziplinargerichte 
führen ihr Amt in Bindung an die Heilige Schrift 
und das Bekenntnis ihrer Kirche. Sie müssen, so­
weit sie nicht Geistliche sind, die Befähigung 
zum Amt des Altesten (Kirchenvorstehers) be­
sitzen." Im übrigen gilt auch im kirchlichen Dis­
ziplinarverfahren das Prinzip der richterlichen 
Unabhängigkeit, wonach der Richter nur dem 
Gesetz unterworfen und an Weisungen nicht ge­
bunden ist.

IV
Das im Disziplinargesetz niedergelegte Ver­

fahren entspricht in den Grundzügen der Dis­
ziplinarordnung der Deutschen Evang. Kirche 
aus dem Jahre 1939 (im folgenden DO genannt). 
In einzelnen Bestimmungen sind jedoch die 
rechissiaailichen Verfahrensgrundsätze — in An­
lehnung an die Strafprozeßordnung in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 12. 9. 1950 (BGBl. 
S. 629) - gegenüber der DO noch stärker ausge­
baut. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der ver­
fahrensrechtlichen Stellung des Beschuldigten 
und der Verteidigungsgarantien (einschl. des 
Ausbaues der Rechisbehelfe), der Unabhängig­
keit des Untersuchungsführers und des Diszipli­
nargerichts und der weiteren Garantien für die 
Wahrheitsfindung (Strengbeweis,Unmittelbarkeit 
des Beweisverfahrens u. a.). Einzelne Partien des 
Verfahrensrechtes sind mehr oder weniger un­
mittelbar aus der Strafprozeßordnung übernom­
men; dies gilt z. B. für die Zeugenvernehmung 
und das Zeugnisverweigerungsrecht, die Ableh­
nung und den Ausschluß von Gerichispersonen, 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei 
Fristversäumnis u. a. Es handelt sich hier um be-
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währte Einrichtungen moderner rechisstaatlicher 
Prozeßordnungen.

So bietet das Disziplinargesetz im ganzen ge­
sehen gegenüber der oft lückenhaften Verfah- 
rensregelung der DO von 1939 eine komplette, 
positiv-rechtliche Ordnung des Disziplinarver­
fahrens, die auch eine Reihe von Fragen, die bei 
der Anwendung der DO hinsichtlich der Ge- 
seizesauslegung und der Ausfüllung von Geset­
zeslücken in der Praxis der kirchlichen Diszipli­
nargerichte aufgetauchi waren, positiv-rechtlich 
beantwortet.

V
Zu den einzelnen Bestimmungen des vor-

stehenden Einführungsgesetzentwurfes ist fol­
gendes zu bemerken:
Zu Art. 1 §1:

Die Zuständigkeit des Evang. Oberkirchen­
rais, bei Verdacht einer Amtspflichtverletzung 
die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen 
(§ 14) und - falls der Erlaß einer Disziplinarver­
fügung (Warnung, Verweis, Geldbuße; § 17) 
durch den Evang. Oberkirchenrat (vgl. § 18 Abs. 2

§ 10 a.a.O. in der Fassung des Abänderungsge­
setzes vom 23. 4. 1932 (VBI. S. 51) von der Kir­
chenregierung ernannt. Nachdem die dem 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrat durch das 
kirchliche Gesetz, den vorläufigen Umbau der 
Verfassung der Vereinigten Evang.-prot. Landes­
kirche Badens betr., vom 1. 6. / 1. 7. 1933 (VBI. 
S. 69 u. 82) und das kirchliche Gesetz, die Zustän­
digkeit des Landesbischofs, des Oberkirchenrats 
und des Erweiterten Evang. Oberkirchenrais 
betr., vom 1. 6. / 1. 7. 1933 (VBI. S. 71 u. 82) zuge­
wiesenen Aufgaben gemäß § 2 des kirchlichen 
Gesetzes, die Abänderung der Kirchenverfassung 
betr., vom 14. 12. 1934 (VBI. S. 135) vom Evang. 
O berkirchenrat wahrzunehmen waren, hat 
dieser die nach § 45 Abs. 2 DO nach landeskirch­
lichem Recht zu regelnde Bestellung der Mitglie­
der der landeskirchlichen Disziplinarkammer - 
erstmals mit Beschluß vom 14. 1. 1941 (VBI. S. 4) - 
vorgenommen.

In § 1 des kirchlichen Gesetzes, die Abände­
rung der KV betr., vom 3. 7. 1945 (VBI. S. 8) in 
Verbindung mit dem kirchlichen Gesetz vom 
4. 3. 1948 (VBI. S. 6) sind die in den oben ange­

Ziff. o des Kirchenleitungsgesetzes) nicht aus­
reicht - dasförmliche Disziplinarverfahren als Ein-

führten kirchlichen Gesetzen genannten Aufga­
ben an den Erweiterten Evang. Ö’ber-

leitungsbehörde einzuleiten (§ 18), entspricht dem 
bisher geltenden kirchlichen Disziplinarrecht. 
Nach § 18 Abs. 2 Ziff. n des Kirchenleiiungsge- 
setzes hat der Evang. Oberkirchenrai allgemein 
die disziplinäre Aufsicht über die Amtsführung 
und den Wandel der Geistlichen und Kirchen- 
beamien auszuüben.

Das Recht der Begnadigung hat bereits das
Kirchenleitungsgesetz in § 11 Abs. 2 Ziff.
Landesbischof vorbehalien.
Zu Ari. 1 §2:

m dem

kirchenrat zurückgefallen. Der in Frage 
stehende Zuständigkeitskatalog für den Erweiter- 
ten Evang. Oberkirchenrat im Zuständigkeitsge­
setz vom 1.6. 1933 enthält zwar die Ernennung der 
Mitglieder des kirchlichen Dienstgerichts nicht 
ausdrücklich, doch sagt § 9 des Umbaugeseizes, 
daß alle ursprünglich der Kirchenregierung zu­
stehenden Aufgaben, soweit sie nicht ausdrück­
lich anderen Leitungsorganen zugewiesen sind, 
dem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat zufallen. 
Das Kirchenleitungsgesetz vom 29.4.1953 bezieht
in § 14 Abs. 2 Ziff. e in die Zuständigkeit des

Das neue Disziplinargesetz sieht statt der in 
der DO festgelegten Besetzung der Disziplinar­
kammer mit 3 Mitgliedern ein aus 5 Mitgliedern 
bestehendes Richterkollegium vor. Damit soll an­
gesichts der u. U. sehr einschneidenden dienst- 
rechtlichen und sonstigen Folgen der Verurtei­
lung für den Beschuldigten die Garantie für die 
Findung eines gerechten Urteils verstärkt und 
dem Beschuldigten ein möglichst weitgehender 
Rechtsschutz gewährt werden. Wenn das Dis­
ziplinargesetz in § 58 Abs. 1 Satz 3 die Beibehal­
tung des nur aus 3 Mitgliedern bestehenden 
Richterkollegiums den Gliedkirchen freistellt, 
die zu der Besetzung der Disziplinarkammer mit 
5 Richtern „nicht in der Lage" sind, so ist hier­
bei offenbar nur an den Fall gedacht, daß es der 
Landeskirche nicht gelingt, 5 geeignete Richter­
persönlichkeiten nebst Stellvertretern zu 
nen.
Zu Art. 1 § 3:

gewin-

Die Mitglieder des alten bis zum Inkrafttreten 
der DO auf der Grundlage des kirchlichen Ge­
setzes betr. die Dienstverhältnisse der Geist­
lichen der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche 
Badens (Dienstgesetz) vom 24. 3. 1920 gebildeten 
kirchlichen Disziplinargerichts wurden gemäß

Landeskirchenrats alle nach den kirch­
lichen Gesetzen bisher dem Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrai zugewiesenen Aufgaben ein.
Zu Art. 1 § 5:

Nach § 1 Abs. 2 des Disziplinargesetzes kann 
das Recht der Gliedkirchen bestimmen, daß das 
Disziplinarverfahren auch gegen ordinierte Pfarr­
amtskandidaten stattfinden kann. Wenn auch 
der materielle Tatbestand der Amtspflichtverlet- 
zung gemäß § 2 a.a.O. auf das „mit der Ordina­
tion begründete Amtsverhältnis" bezogen ist, so 
lassen doch die rechtliche Struktur des Diszipli­
narverfahrens und die in ihm vorgesehenen Dis­
ziplinarstrafen erkennen, daß die Bestimmungen 
des Disziplinargesetzes in der Regel die plan­
mäßige „ständige" Anstellung des Geistlichen 
bzw. Kirchenbeamten voraussetzen.

Nach der Pfarrkandidatenordnung vom 27. 3. 
1922 (VBI. S. 57 f) erlangen die Kandidaten der 
evang. Theologie, die nach bestandener zweiter 
theologischer Prüfung unter die Geistlichen der 
Landeskirche aufgenommen sind, als Pfarr- 
kandidaien - ohne Rechtsanspruch - die 
Anwartschaft auf Verwendung im 
Kirchendienst (§ 1 Abs. 1 a.a.O.). Die ein­
wandfreie dienstliche und außerdienstliche Füh-
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rung des Pfarrkandidaten ist Vorausset­
zung für seine planmäßige Anstellung. Die 
Ahndung disziplinärer Amtspflichtverletzungen 
durch unständige Geistliche hat in der Pfarrkan­
didatenordnung eine Sonderregelung er­
fahren, angesichts deren von der schon in der 
DO gegebenen Möglichkeit der Anwendung der 
DO auf Geistliche, die „in den geistlichen Vor­
bereitungsdienst oder Probedienst aufgenom­
men" sind (vgl. § 2 DO), kein Gebrauch gemacht 
worden ist.

Nach §§ 11 ff. der Pfarrkandidatenordnung 
steht die Aufsicht über die „sittliche und dienst­
liche Führung" des Pfarrkandidaten zunächst dem 
Pfarrer, dem er unterstellt ist, sodann dem De­
kan und schließlich dem Evang. Oberkirchen­
rat zu. Der Dekan kann den Pfarrkandidaten im 
Rahmen seiner Dienstaufsicht ermahnen und, 
wenn ein disziplinäres Einschreiten gegen den
Pfarrkandidaten geboten ist, vorbehaltlich
eines unmittelbaren Eingreifens des Evang.
Oberkirchenrats Untersuchungen durchfüh­
ren. Durch eine Entscheidung des Bezirkskir­
chenrats kann dem Pfarrkandidaten wegen einer 
Amtspflichtverletzung eine „Rüge oder Zurecht­
weisung" erteilt werden (vgl. §§ 16 Abs. 1 Pfarr­
kandidatenordnung i.V.m. § 9 Abs. 2 Ziff. e und 
§ 14 Abs. 2 des kirchlichen Gesetzes, den Kir­
chenbezirk betr., vom 27. 10. 1955, VBI. S. 60). In 
schwereren Fällen kann der Evang. Oberkirchen­
rat gegen den Pfarrkandidaten durch Diszipli­
narverfügung die Dienststrafe der Verwar­
nung, des Verweises oder der Geldstrafe ver­
hängen (vgl. § 16 der Pfarrkandidatenordnung 
i.V.m. § 8 des Dienstgesetzes i.d.F. des kirch­
lichen Gesetzes vom 23. 4. 1932, VBI. S. 51, und 
§ 18 Abs. 2 Ziff. n und o des Kirchenleitungsge­
setzes vom 29. 4. 1953).

Schließlich kann der Evang. Oberkirchenrat 
nach § 15 der Pfarrkandidatenordnung einen 
Pfarrkandidaten, der sich nicht als befähigt er­
weist oder nicht gewillt ist, sein Amt so zu füh­
ren, wie es von ihm verlangt wird, vorüber­
gehend oder dauernd seines Dienstes entheben. 
Es handelt sich hier nicht in jedem Falle um eine 
disziplinäre Maßnahme, vielmehr kann insbe­
sondere die vorübergehende Entlassung auch 
ausschließlich aus Gründen der Ausbildung er­
folgen, was § 15 Abs. 2 mit der Regelung deut­
lich macht: „Seine Wiederverwendung soll erst 
dann stattfinden, wenn er durch Dienstleistung 
bei einem dazu besonders befähigten Pfarrer 
die beanstandeten Mängel überwunden hat."

Auf die Vikarkandidatinnen finden nach § 4 
des kirchlichen Gesetzes, die Vikarinnen betr., 
vom 14. 3. 1944 (VBI. S. 10) i.V.m. Art. 3 des kirch­
lichen Gesetzes vom 4. 3. 1948 (VBI. S. 6) die Be­
stimmungen der Pfarrkandidatenordnung und 
auf Vikarinnen die Bestimmungen der Kirchen­
verfassung über die Pflichten der Geistlichen 
und die DO sinngemäß Anwendung. Die der 
Vikarin an Stelle der Rechte des geistlichen Stan­
des mit der Einsegnung verliehenen Befugnisse 
sind:

a) die Abhaltung von Kindergottesdiensi, 
Christenlehre, Bibelstunden und Andach­
ten,

b) Mithilfe in der Gemeindeseelsorge, Seel­
sorge an den Frauen in Anstalten und die 
damit verbundene Spendung der Sakra­
mente,

c) Religionsunterricht und kirchliche Unter­
weisung,

d) landeskirchliche oder gemeindliche 
Frauen- und Jugendarbeit.

Zu Art. 1 § 6:
Die Disziplinarstrafe der Versetzung ist vor 

allem unter 2 Gesichtspunkten problematisch: 
a) Sie kann u. U. für die Gemeinde, die den dis­

ziplinargerichtlich strafversetzten Pfarrer zu 
übernehmen hat, Nachteile mit sich bringen. 
Diese wird oft nur schwer dazu zu bewegen 
sein, der Berufung des Pfarrers zuzustimmen. 
Ein die Versetzung des Geistlichen anordnen­
des Urteil der Disziplinarkammer wäre daher 
u. U. praktisch nicht vollziehbar (vgl. hierzu 
auch § 9 Abs. 2 u. 3 des Disziplinargesetzes).

b) Nach der geltenden Kirchenordnung hat der 
Landeskirchenrat das Recht, einen Pfarrer 
„aus dringenden Rücksichten des Dienstes" 
zu versetzen (§ 68 KV und § 3 Abs. 2 Dienst­
gesetz vom 24. 3. 1920). Diese Maßnahme 
kann aus verschiedensten Gründen erforder­
lich sein und ist jedenfalls von einem schuld­
haften Verhalten des Pfarrers unabhängig. 
Das Dienstgesetz selbst nennt in diesem Zu­
sammenhang einen allein in objektiven und 

. von der Person des Pfarrers unabhängigen 
Umständen begründeten Anwendungsfall, in 
dem die Versetzung geboten ist: „wenn eine 
Veränderung in der Organisation der Pfarreien 
oder ihrer Bezirke die zeitweilige Nichtbe­
setzung einer Stelle erforderlich macht." Prak­
tisch bedeutsam ist der Fall, in dem mangels 
ausreichenden äußeren und inneren Kontak­
tes zwischen dem Pfarrer und den Ältesten 
bzw. der Gemeinde - wobei auch hier die 
Frage der Schuld oder des überwiegenden 
Verschuldens dahingestellt bleiben kann - 
der Pfarrer eine ersprießliche Tätigkeit im 
Sinne seines Auftrages als Diener Christi nicht 
ausübt, jedoch noch zu erwarten ist, daß er in 
einer anderen Gemeinde ersprießlich wirken 
wird, so daß eine Zurruhesetzung gemäß § 2 
Ziffer 4 des kirchlichen Gesetzes, die Zur­
ruhesetzung und die Ruhestandsbezüge der 
Geistlichen betr., in der Fassung des kirch­
lichen Gesetzes vom 24. 10. 1951 (VBI. S. 57) 
noch nicht in Betracht kommt.
Die im Vorstehenden aufgezeigten Funktio­

nen der „Versetzung" würden in ihrem Sinn­
gehalt beeinträchtigt und die Versetzung leicht 
in jedem Falle mit dem Makel einer disziplinären 
Maßnahme belastet, wenn die Versetzung auch 
als Disziplinarstrafe gegen den beschuldigten 
Pfarrer nach dem Disziplinargesetz ausgespro­
chen werden kann.



Disziplinargesetz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Vom. 11. März 1955

(Amtsblatt der EKD S. 84 ff. und 288)

Auf Grund der Artikel 13 und 10 b der Grund­
ordnung hat die Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland für die nach Maßgabe dieser Ar­
tikel beteiligten Gliedkirchen das folgende Kir­
chengesetz beschlossen, das hierdurch verkün­
det wird.

Das Gesetz beruht auf folgenden Grundge­
danken:

Eine Ordnung der kirchlichen Amtsdisziplin 
ist nötig, um die Gemeinden vor Ärgernis und 
Unfrieden zu bewahren, eine rechte Amtsfüh­
rung zu fördern und das Amt vor schlechter Aus­
übung, Mißbrauch und Entwürdigung zu schüt­
zen. In der Kirche Jesu Christi darf das Evange­
lium nicht anders verkündigt werden, als in ste­
ter Heiligung des persönlichen und des amtlichen 
Lebens. Die Kirche ist dafür verantwortlich, daß 
dem Ernst dieser Verpflichtung nicht Abbruch 
geschehe. Aber sie wird dem, der sich verfehlt 
hat, auch zeigen müssen, daß sie ihn dennoch 
als Bruder achtet und ihm wieder zurechthelfen 
will. Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung 
(Röm. 13, 10).

Bei der Ausübung der Amtsdisziplin sollen 
alle Beteiligten eingedenk sein, daß ihr Tun ein 
Handeln vor dem Angesicht Gottes ist, der ein 
Gott der Liebe, der Gerechtigkeit und der Wahr­
heit ist.

Hierauf zielen die Maßnahmen der folgenden 
Ordnung ab. Das gleiche gilt von allen Maßnah­
men brüderlicher Zucht, die neben dieser Ord­
nung zur Anwendung kommen.

Teil A

Verfahren gegen Geistliche

Abschnitt!
Anwendbarkeit und Zuständigkeit

§1
(1) Geistliche sind nach dem überkommenen 

Sprachgebrauch und im Sinne dieses Gesetzes:
a) Auf Lebenszeit oder auf Zeit in einem 

geistlichen Amt der Evangelischen Kir­
che in Deutschland oder einer Glied­
kirche oder in einem der Leitung oder 
Dienstaufsicht der Evangelischen Kir­
che in Deutschland oder einer Glied­
kirche unterstehenden geistlichen Amt 
angestellte ordinierte Amtsträger,

b) ordinierte Amtsträger im Wartestand 
oder Ruhestand,

c) ordinierte Hilfsprediger.
(2) Das Recht der Gliedkirchen kann bestim­

men, daß das Disziplinarverfahren nach diesem 
Gesetz auch gegen ordinierte Pfarramtskandida­
ten stattfinden kann.

§2(1) Wenn ein Geistlicher in oder außer dem 
Dienst schuldhaft Pflichten verletzt, die sich aus 
seinem mit der Ordination begründeten Amtsver­
hältnis ergeben, kann gegen ihn wegen Amts- 
Pflichtverletzung ein Disziplinarverfahren nach 
diesem Gesetz stattfinden. Die Amtspflichten 
eines Geistlichen bestimmen sich nach dem 
Rechte der Gliedkirche, der er angehört.

(2) Uber den Vorwurf, ein Geistlicher sei in 
seiner Verkündigung von dem Bekenntnis der 
Kirche abgewichen, wird nicht nach diesem Ge­
setz entschieden.

(3) Für die Übung brüderlicher Zucht treffen 
die Gliedkirchen nähere Bestimmungen.

§3
(1) Ein Disziplinarverfahren kann auch wegen 

solcher Amtspflichtverletzungen stattfinden, die 
ein Geistlicher in einem früheren Amisverhältnis 
als Geistlicher oder Kirchenbeamter begangen 
hat.

(2) Dasselbe gilt für frühere Verfehlungen ei­
nes Geistlichen, die er nach der Ordination, aber 
außerhalb eines Amtsverhältnisses begangen 
hat, wenn ihm wegen dieser Verfehlungen ge- , 
mäß § 121 die durch die Ordination erworbenen 
Rechte hätten entzogen werden können.

§ 4
(1) Ob wegen einer Amtspflichtverletzung mit 

Disziplinarmaßnahmen einzuschreiten ist, be­
stimmt die zuständige Dienststelle nach pflicht- 
mäßigem Ermessen. Sie hat dabei das gesamte 
dienstliche und außerdienstliche Verhalten des 
Beschuldigten zu würdigen.

(2) Zuständige Dienststellen sind:
a) für Geistliche, die im Dienst oder unter 

der Leitung oder Dienstaufsicht der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
stehen, der Rat der Evangelischen Kir­
che in Deutschland,

b) für Geistliche, die im Dienst oder unter 
der Leitung oder Dienstaufsicht einer 
Gliedkirche stehen, die nach gliedkirch­
lichem Recht zuständige Dienststelle,
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c) für Geistliche im Wartestand oder Ruhe­
stand die zuletzt vor Beginn des Warte­
standes oder Ruhestandes zuständige 
Dienststelle oder die Stelle, auf die die 
Zuständigkeit übergegangen ist,

d) für nicht angestellte ordinierte Hilfs- 
geistliche die Gliedkirche, die die Or-
dination vollzogen hat.

Abschnitt II

Disziplinarstrafen

§ 5 .
(1) Disziplinarstrafen sind: 

Warnung, 
Verweis, 
Geldbuße, 
Gehaltskürzung, 
Versetzung, 
Amtsenthebung, 
Entfernung aus dem Dienst, 
Kürzung des Ruhegehaltes, 
Aberkennung des Ruhegehaltes.

(2) Bei Geistlichen im Wartestand tritt an die 
Stelle der Amtsenthebung Herabsetzung des 
Wartegeldes.

(3) Bei Geistlichen im Ruhestand tritt an die 
Stelle der Gehaltskürzung Kürzung des Ruhege­
halts, und an die Stelle der Entfernung aus dem 
Dienst Aberkennung des Ruhegehalts.

(4) Auf Geistliche im Wartestand ist die Strafe 
der Versetzung, auf Geistliche im Ruhestand sind 
die Strafen der Versetzung und der Amtsenthe­
bung nicht anwendbar.

(5) Die Strafen der Warnung, des Verweises 
und der Geldbuße können auch durch Diszipli­
narverfügung (§ 17), die anderen Strafen nur 
durch gerichtliches Urteil verhängt werden.

(6) In demselben Disziplinarverfahren darf 
nur eine der Disziplinarstrafen verhängt werden.

(7) Den Gliedkirchen bleibt vorbehalten, in 
ihren Durchführungsbestimmungen die Diszipli­
narstrafen der Geldbuße, Gehaltskürzung, Ver­
setzung und Kürzung des Ruhegehalts für ihren 
Bereich auszuschließen.

§ 6
(1) Warnung ist die Mißbilligung, Verweis die 

scharfe Mißbilligung einer Amtspflichtverletzung 
mit der Ankündigung schärferer Maßnahmen bei 
Wiederholung.

(2) Mißbilligungen seitens der zum Erlaß von 
Disziplinarverfügungen berechtigten Dienststel­
len sind, auch wenn sie schriftlich erfolgen, kei­
ne Disziplinarstrafen, sofern sie nicht ausdrück­
lich als Warnung oder Verweis bezeichnet wer­
den.

§ 7
(1) Die Geldbuße darf das einmonatige Grund­

gehalt des Bestraften nicht übersteigen.
(2) Die Geldbuße soll nur verhängt werden, 

wenn es sich um Ordnungswidrigkeiten handelt.
(3) Die Geldbuße kann von den Dienstbezü­

gen abgezogen werden.

§ 8
(1) Die Gehaltskürzung besteht in der bruch- 

teilmäßigen Verminderung der jeweiligen 
Dienstbezüge (bei Wartestandsgeistlichen der 
Wartestandsbezüge) um höchstens ein Fünftel 
und längstens auf fünf Jahre. Der Verminderung 
unterliegen die Geld- und Sachbezüge in Höhe 
des Betrages, der bei der Feststellung der Einkom­
mensteuerpflicht als Arbeitslohn zugrunde ge­
legt wird. Die Durchführung der Gehaltskürzung 
beginnt mit der nächsten Zahlung nach Rechts­
kraft des Urteils, sofern in diesem nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Hat der Bestrafte aus einem früheren kirch­
lichen Dienstverhältnis einen Anspruch auf Ver­
sorgungsbezüge, die mit Rücksicht auf die in 
Abs. 1 Saiz 1 genannten Bezüge nur teilweise 
oder gar nicht gezahlt werden, so hat die Ge­
haltskürzung keine Erhöhung dieser Versorgungs­
bezüge zur Folge.

(3) Tritt ein zur- Gehaltskürzung verurteilter
aktiver Geistlicher in den Wartestand oder Ruhe­
stand, so werden die aus seinem unverminderten 
Diensteinkommen errechneten Versorgungsbe­
züge während der Gehaltskürzungsfrist um den 
im Urteil bestimmten Bruchteil vermindert. Das­
selbe gilt für das Ruhegehalt eines Wartestands- 
geistlichen, der während der Gehaltskürzungsfrist 
in den Ruhestand tritt.

(4) Stirbt der Bestrafte während der Gehalts­
kürzungsfrist, so enden die Wirkungen der Ge­
haltskürzung mit dem Ablauf des Sterbemonats.

§9
(1) Die Durchführung des auf Versetzung lau­

tenden Urteils liegt der für das Amt des Bestraf­
ten zuständigen Dienststelle ob. Das dem Be-
straften zu übertragende Amt muß derselben
Laufbahn angehören, braucht aber im übrigen, 
auch hinsichtlich der Bezüge, dem bisherigen 
Amt nicht gleichwertig zu sein.

(2) Ist nach Feststellung der obersten Dienst­
stelle des Bestraften binnen sechs Monaten nach 
Rechtskraft des Urteils die Versetzung nicht mög­
lich gewesen, so tritt der Bestrafte zu dem von 
der obersten Dienststelle zu bestimmenden Zeit­
punkt in den Wartestand. Dieser Beschluß ist 
dem Bestraften zuzustellen. Er ist unanfechtbar.

(3) In dem auf Versetzung lautenden Urteil 
kann bestimmt werden, daß der Bestrafte bis 
zur Durchführung der Versetzung von seinen 
Amtsgeschäften ganz oder teilweise entbunden 
wird und während dieser Zeit nur einen Teil sei­
ner bisherigen Dienstbezüge erhält; die Dienst­
bezüge können dabei bis auf den Betrag des 
Wartegeldes herabgesetzt werden, das dem Be­
straften bei Versetzung in den Wartestand im 
Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils zustehen 
würde.

§ 10
(1) Durch die Amtsenthebung verliert der Be­

strafte sein Amt und erhält die Rechtsstellung 
eines Geistlichen im Wartestand.

(2) Das Urteil kann bestimmen, daß der Be­
strafte erst nach einer Frist, die auf höchstens 
zwei Jahre zu bemessen ist, in einem Amt als 
Geistlicher oder Kirchenbeamter wieder ange-
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stellt werden darf. Die für den Bestraften zustän­
dige oberste Dienststelle kann ihn während die­
ser Frist einem anderen Geistlichen zur Hilfelei­
stung beiordnen oder in eine sonstige ihn för­
dernde Tätigkeit einweisen.

(3) Bis zum Ablauf des Monats, in dem das Ur­
teil rechtskräftig wird, stehen dem Bestraften sei­
ne bisherigen Dienstbezüge zu. Der Bestrafte er­
hält als Wartegeld vier Fünftel des normalen 
Wartegeldes, doch kann im Urteil das Warte­
geld auf einen geringeren Betrag herabgesetzt 
werden, jedoch nicht unter die Hälfte des norma­
len Wartegeldes. Die Zeit, die er auf Grund der 
Amtsenthebung im Wartestand verbringt, wird 
auf seine ruhegehaltsfähige Dienstzeit nicht an­
gerechnet.

(4) Tritt der Bestrafte in den Ruhestand, so darf 
binnen fünf Jahren nach Rechtskraft des Urteils 
das Ruhegehalt nicht höher sein als das nach 
Abs. 3 herabgesetzte Wartegeld.

(5) Stirbt der Bestrafte, so findet nach Ablauf 
des Sterbemonats keine Herabsetzung statt.

§ 11
(1) Mit der Entfernung aus dem Dienst verliert 

der Bestrafte den Anspruch auf sämtliche Dienst- 
bezüge und auf die Versorgung sowie die Be­
fugnis, die Amtsbezeichnung zu führen. Diese 
Wirkungen treten mit Ablauf des Monats ein, in 
dem das Urteil rechtskräftig wird.

(2) Die Entfernung aus dem Dienst und ihre 
Rechtsfolgen erstrecken sich auf alle Ämter, die 
der Bestrafte bei Rechtskraft des Urteils im kirch­
lichen Dienst bekleidet hat.

(3) War der Bestrafte vor dem Dienstverhält­
nis, das durch die Bestrafung beendet wird, aus 
einem kirchlichen Dienstverhältnis in den Ruhe-
stand versetzt worden, so verliert er den An-
spruch auf das frühere Ruhegehalt und die ent­
sprechende Hiriterbliebenenversorgung sowie 
die Befugnis, die dem früheren Dienstverhältnis 
entsprechende Amtsbezeichnung mit einem den 
Ruhestand bezeichnenden Zusatz zu führen, es 
sei denn, daß ihm der Anspruch oder die Befug­
nis ausdrücklich belassen werden.

§ 12
(1) Die Entfernung aus dem Dienst hat den 

Verlust der mit der Ordination erworbenen Rech­
te zur Folge, wenn nicht das Urteil aus besonde­
ren Gründen ausspricht, daß diese Rechte dem 
Bestraften belassen werden.

(2) Die mit der Ordination erworbenen Rechte 
im Sinne dieses Gesetzes sind die Ermächtigung 
zur öffentlichen Wortverkündigung, zur Verwal­
tung der Sakramente und zur Vornahme von 
Amtshandlungen sowie das Recht, eine geist­
liche Amtsbezeichnung zu führen und die Amts­
tracht eines Geistlichen zu tragen.

§ 13
(1) Auf die Disziplinarstrafe der Herabsetzung 

des Wartegeldes finden die Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 2 bis 5 sinngemäß Anwendung.

(2) Für die Disziplinarstrafe der Kürzung des 
Ruhegehaltes gelten sinngemäß die Bestimmun­
gen des § 8 Abs. 1, 2 und 4.

(3) Die Disziplinarstrafe der Aberkennung des 
Ruhegehaltes bewirkt das Ausscheiden des Be­
straften aus dem Amtsverhältnis als Geistlicher 
im Ruhestand. Die Bestimmungen der §§ 11 und 
12 gelten sinngemäß.

(4) Tritt ein zur Gehaltskürzung oder zur Ent­
fernung aus dem Dienst bestrafter Geistlicher vor 
Rechtskraft des Urteils in den Ruhestand, so 
wirkt das auf Gehaltskürzung lautende Urteil als 
Urteil auf Kürzung des Ruhegehaltes, das auf Ent­
fernung aus dem Dienst lautende Urteil als Ur­
teil auf Aberkennung des Ruhegehaltes. Tritt ein 
zur Amtsenthebung bestrafter Geistlicher vor 
Rechtskraft des Urteils in den Ruhestand, so gel­
ten die Bestimmungen des § 10 Abs. 4 und 5.

Abschnitt III

Ermittlungen

§ 14
(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Ver­

dacht einer Amtspflichtverletzung begründen, 
so veranlaßt die zuständige Dienststelle die nöti­
gen Ermittlungen, um den Sachverhalt aufzuklä­
ren. Dabei ist der Betroffene zu hören.

(2) Der Betroffene kann weitere Ermittlungen 
anregen. Er ist über das wesentliche Ergebnis der 
Ermittlungen zu unterrichten.

§ 15
(1) Eine Dienststelle, die Ermittlungen nach 

§ 14 veranlaßt, kann dem Betroffenen im Wege 
der Beurlaubung die Ausübung des Dienstes vor­
läufig untersagen, jedoch längstens für sechs Mo­
nate. Eine ihr nachgeordnete Stelle der Dienst­
aufsicht kann diese Maßnahme nur in dringen­
den Fällen treffen und muß unverzüglich die Ent­
scheidung der zuständigen Dienststelle herbei­
führen.

(2) Diese Maßnahme kann jederzeit wieder 
aufgehoben werden.

§ 16
Ergeben die Ermittlungen keinen Anlaß zu 

einem weiteren Verfahren, so ist dies dem Be­
troffenen unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

Abschnitt IV

Disziplinarverfügung

§ 17
(1) Die nach § 4 zuständigen Dienststellen kön­

nen Warnung, Verweis und Geldbuße durch 
Disziplinarverfügung verhängen.

(2) Die Disziplinarverfügung ergeht schriftlich 
und ist zu begründen. Sie wird dem Beschuldig­
ten mit Rechtsmittelbelehrung zugestellt.

(3) Der Bestrafte kann binnen zwei Wochen 
nach der Zustellung Beschwerde bei der Dienst­
stelle einlegen, die die Disziplinarverfügung er­
lassen hat. Diese kann der Beschwerde abhelfen. 
Tut sie es nicht, so hat sie die Beschwerde mit 
ihrer Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen 
der Disziplinarkammer vorzulegen. Diese ent­
scheidet durch Beschluß endgültig. Sie kann 
auch mündliche Verhandlung anordnen und Zeu-
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gen sowie Sachverständige vernehmen. Nach­
dem die Dienststelle, die die Disziplinarverfü­
gung erlassen hat, die Beschwerde der Diszipli­
narkammer zugeleitet hat, ist sie nicht mehr be­
fugt, ihre Verfügung zu ändern.

Abschnitt V

Förmliches Disziplinarverfahren

1. Allgemeines

§ 18
Stellt die zuständige Dienststelle (§ 4) fest, daß 

. eine Disziplinarverfügung nicht ausreicht, so lei­
tet sie das förmliche Disziplinarverfahren ein.

§ 19
(1) Die kirchlichen Dienststellen leisten ein­

ander im Verfahren auf Grund dieses Gesetzes 
Amtshilfe.

(2) Staatliche Rechts- und Vollstreckungshilfe 
kann, soweit sie nach dem in den Gliedkirchen 
geltenden Recht zulässig ist, in Anspruch genom­
men werden.

§ 20
Das Disziplinarverfahren kann bis zur Beendi­

gung eines anderen gesetzlich geordneten Ver­
fahrens ausgesetzt werden, wenn in diesem eine 
Frage zur Entscheidung steht, deren Klärung auch 
für die Entscheidung im Disziplinarverfahren er­
forderlich ist. Insbesondere kann die Aussetzung 
des Disziplinarverfahrens erfolgen, wenn gegen 
den Beschuldigten ein strafgerichtliches Verfah­
ren wegen desselben Sachverhalts stattfindet.

§ 21
(1) Der Untersuchungsführer und die Diszipli­

nargerichte haben von Amts wegen alles zu tun, 
was zur Erforschung der Wahrheit für die Schuld- 
festsiellung und die Strafzumessung erheblich ist. 
Neben den belastenden sind auch die entlasten­
den Umstände zu ermitteln.

(2) Soweit diese Tatsachen nicht offenkundig 
sind oder vom Beschuldigten glaubhaft zuge­
standen werden, ist der Beweis, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des § 22, im Disziplinarverfahren 
selbst zu führen. Beruht der Beweis auf der 
Wahrnehmung einer Person, so ist sie vorbehalt­
lich der Bestimmung des § 22 Abs. 2 als Zeuge 
zu vernehmen.

§ 22
(1 ) Der Entscheidung im Disziplinarverfahren 

können zugrunde gelegt werden:
1. die tatsächlichen Feststellungen des rechts­

kräftigen Urteils in einem strafgerichtlichen 
Verfahren gegen den Beschuldigten, das 
denselben Sachverhalt zum Gegenstand 
hat,

2. die tatsächlichen Feststellungen der rechts­
kräftigen Entscheidung in einem anderen 
gesetzlich geordneten Verfahren, die den 
den Gegenstand des Disziplinarverfahrens 
bildenden Sachverhalt betreffen.

(2) Niederschriften über Aussagen von Perso­
nen, die in einem anderen gesetzlich geordneten 
Verfahren vernommen worden sind, können nur 
mit Zustimmung des Beschuldigten und des Ver-

treters der einleitenden Dienststelle verwertet 
werden. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn
die Person, um deren Aussage es sich handelt,
im Disziplinarverfahren nicht vernommen wer­
den kann.

(3) Schriftliche Auskünfte von Behörden oder 
sonstigen Dienststellen und Amtspersonen kön­
nen der Entscheidung zugrunde gelegt werden.

§ 23
Uber jede Beweiserhebung außerhalb der 

Verhandlung vor den Disziplinargerichten ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, deren Wortlaut 
verlesen, genehmigt und unterschrieben wird.

zu

§ 24
(1) Das Zeugnis können verweigern:

1. der Verlobte des Beschuldigten,
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch 

wenn die Ehe nicht mehr besteht,
3. wer mit dem Beschuldigten in gerader 

Linie verwandt, verschwägert oder 
durch Annahme an Kindes Statt verbun­
den oder in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade verwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert ist, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwä­
gerschaft begründet ist, nicht mehr be­
steht,

4. Geistliche über das, was ihnen in ihrer 
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist,

5. Verteidiger des Beschuldigten über das, 
was ihnen in dieser Eigenschaft anver­
traut ist,

6. Rechtsanwälte und Ärzte über das, was 
ihnen bei Ausübung ihres Berufs anver­
traut ist,

5 und 6 soweit sie nicht von der Verpflichtung
zur Verschwiegenheit entbunden sind.

(2) Den in Abs. 1 Ziff. 4 bis 6 Genannten stehen 
ihre Gehilfen und die Personen gleich, die zur 
Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßi­
gen Tätigkeit teilnehmen. Uber die Ausübung des
Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu
verweigern, entscheiden die in Abs. 1 Ziff. 4 bis 6 
Genannten, es sei denn, daß diese Entscheidung 
in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden 
kann. Die Entbindung von der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit gilt auch für die Hilfspersonen.

(3) Die bezeichneten Personen sind vor jeder 
Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung 
des Zeugnisses zu belehren.

§ 25
(1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche 

Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm 
selbst oder einem der in § 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 
bezeichneten Angehörigen die Gefahr strafge­
richtlicher Verfolgung zuziehen würde oder ihm 
zur Unehre gereicht.

(2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verwei­
gerung der Auskunft zu belehren.

§ 26
Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur

Wahrheit zu ermahnen und darauf hinzuweisen,
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daß sie ihre Aussagen gegebenenfalls zu beeiden 
haben. Hierbei sind sie über die Bedeutung des 
Eides zu belehren.

§ 27
(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesen­

heit der später zu hörenden Zeugen zu verneh­
men.

(2) Eine Gegenüberstellung mit anderen Zeu­
gen oder mit dem Beschuldigten ist zulässig, 
wenn es für das weitere Verfahren geboten er- 
scheint.*'

§ 28
(1) Vereidigt werden können nur Zeugen, die 

einer christlichen Kirche angehören und das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Sie sind nur zu 
vereidigen, wenn der Eid zur Ermittlung der 
Wahrheit unerläßlich erscheint. In der Regel soll 
die Vereidigung erst in der Verhandlung vor der 
Disziplinarkammer erfolgen. Die Vereidigung ist 
in jedem Falle in der Niederschrift zu vermerken.

(2) Die in § 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 bezeichneten 
Angehörigen des Beschuldigten haben das Recht, 
die Beeidigung des Zeugnisses zu verweigern; 
sie sind hierüber zu belehren.

(3) Den Gliedkirchen bleibt vorbehalten, die 
Zulässigkeit der Vereidigung auszuschließen 
oder einzuschränken.

§ 29
Der Eid wird in folgender Weise geleistet: 

Der Vernehmende richtet an den Zeugen die 
Worte:

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen 
und Allwissenden, daß Sie nach bestem 
Wissen die reine Wahrheit gesagt, nichts 
hinzugesetzt und nichts verschwiegen 
haben."

Hierauf spricht der Zeuge die Worte:
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe."

§ 30
(1) Die Vernehmung beginnt damit, daß der 

Zeuge über Vornamen und Zunamen, Alter, Re­
ligionszugehörigkeit, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort befragt wird. Erforderlichenfalls sind 
dem Zeugen Fragen über solche Umstände, die 
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sa­
che betreffen, insbesondere über seine Beziehun­
gen zu dem Beschuldigten oder dem Verletz­
ten vorzulegen.

(2) Der Zeuge ist zu veranlassen, das was 
ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung 
bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben. Zur 
Aufklärung und zur Vervollständigung der Aus­
sage sowie zur Erforschung des Grundes, auf dem 
das Wissen des Zeugen beruht, sind nötigenfalls 
weitere Fragen zu stellen.

§ 31
Auf Sachverständige sind die Vorschriften 

über Zeugen entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in den nachfolgenden Paragraphen abwei­
chende Vorschriften getroffen sind.

§ 32
(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben 

Gründen, die zur Ablehnung eines Richters be-

rechtigen (§ 42), abgelehnt werden. Ein Ableh- 
nungsgrund kann jedoch nicht daraus entnom­
men werden, daß der Sachverständige als Zeuge 
vernommen worden ist.

(2) Das Ablehnungsrecht steht dem Vertreter 
der einleitenden Dienststelle und dem Beschul- 
digten zu. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft 
zu machen.

§ 33
Der Sachverständigeneid ist nach Erstattung 

des Gutachtens zu leisten. Er geht dahin, daß der 
Sachverständige das Gutachten unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstattet hat.

§ 34
Soweit zum Beweis vergangener Tatsachen

oder Zustande, zu deren Wahrnehmung eine
besondere Sachkunde erforderlich war, sachkun­
dige Personen zu vernehmen sind, gelten die 
Vorschriften über den Zeugenbeweis.

§ 35
Findet die Einnahme eines Augenscheins statt, 

so ist in der Niederschrift der vorgefundene Sach- 
besiand festzustellen und darüber Auskunft zu 
geben, welche Spuren oder Merkmale, deren 
Vorhandensein nach der besonderen Beschaffen­
heit des Falles vermutet werden konnte, gefehlt 
haben.

§ 36
(1) Soweit der Inhalt anderer als der Ver- 

fahrensakten Verwertung finden soll, sind die 
anderen Akten zu den Verfahrensakten beizu­
ziehen oder mit ihrem für das Verfahren wesent­
lichen Inhalt abschriftlich zu den Verfahrens- 
akien zu nehmen. Dem Beschuldigten und sei- 
nem Verteidiger ist auf Antrag Einsicht in die 
Verfahrensakten und etwaige Beiakten zu ge­
währen.

(2) Der Vertreter der einleitenden Dienststelle 
kann sich durch Einblick in die Akten über den 
Stand des Verfahrens unterrichten.

§ 37
Sind Schriftstücke zuzusiellen, so kann es ge­

schehen
1. durch Übergabe an den Empfänger ge­

gen Empfangsschein, verweigert der 
Empfänger die Annahme des Schrift­
stückes oder das Ausstellen des Emp­
fangsscheines, so gilt das Schriftstück 
mit der Weigerung als zugestellt, wenn 
eine Niederschrift über den Vorgang 
zu den Akten gebracht ist,

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rück­
schein,

3. durch Postzustellung mit Zustellungs­
urkunde,

4. durch Bekanntmachung im kirchlichen 
Amtsblatt, wenn der Aufenthalt des 
Empfängers nicht zu ermitteln ist,

5. an Behörden und sonstige kirchliche 
Dienststellen auch durch Vorlegen der - 
Akten mit der Urschrift des zuzusiellen­
den Schriftstückes; der Empfänger hat 
den Tag, an dem ihm die Akten vorge­
legt werden, darin zu vermerken.
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§ 38
Eine Frist endigt mit Ablauf des Tages der 

letzten Woche, der durch seine Benennung oder 
Zahl dem Tage entspricht, an dem die Frist be­
gonnen hat. Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Sonntag oder auf einen allgemeinen oder kirch­
lichen Feiertag, so endigt die Frist mit Ablauf des 
nächstfolgenden Werktages.

§ 39
(1) Gegen die Versäumung einer Frist kann die 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bean­
sprucht werden, wenn der Antragsteller durch 
Naturereignisse oder andere unabwendbare Zu­
fälle an der Einhaltung der Frist verhindert wor­
den ist. Als unabwendbarer Zulall ist es anzu­
sehen, wenn der Antragsteller von einer Zustel­
lung ohne sein Verschulden keine Kenntnis er­
langt hat.

(2) Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand muß binnen einer Woche nach 
Beseitigung des Hindernisses bei der Stelle, bei 
der die Frist wahrzunehmen gewesen wäre, 
unter Angabe und Glaubhaftmachung der Ver­
säumnisgründe eingebracht werden. Mit dem 
Gesuch ist zugleich die versäumte Handlung 
selbst nachzuholen.

(3) Uber das Gesuch entscheidet die Stelle, 
die bei rechtzeitig erfolgter Handlung zur Ent­
scheidung in der Sache selbst berufen gewesen 
wäre, endgültig.

(4) Durch das Gesuch' um Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand wird die Vollstreckung 
einer Entscheidung nicht gehemmt. Die Diszi­
plinarkammer oder der Disziplinarhof kann je­
doch einen Aufschub der Vollstreckung anord­
nen.

§ 40
(1) Der Untersuchungsführer oder ein Mitglied 

eines Disziplinargerichts ist von seinem Amt aus­
geschlossen,

1. wenn er selbst durch die Pflichtverlet­
zung verletzt ist,

2. wenn er Ehegatte oder Vormund der 
beschuldigten oder der verletzten Per-
son ist oder gewesen ist,

3. wenn er mit dem Beschuldigten oder 
mit dem Verletzten in gerader Linie ver­
wandt, verschwägert oder durch An­
nahme an Kindes Statt verbunden, in 
der Seitenlinie bis zum dritten Grade ver­
wandt oder bis zum zweiten Grade ver­
schwägert ist, auch wenn die Ehe, durch 
welche die Schwägerschaft begründet 
ist, nicht mehr besteht,

4. wenn er in der Sache als Zeuge oder
Sachverständiger vernommen 
ist.

worden

(2) Mitglied eines Disziplinargerichts kann 
nicht sein, wer mit der Verfolgung des Gegen­
standes der Anschuldigung amtlich befaßt ge­
wesen ist.

§ 41
(1) Ein Mitglied eines Disziplinargerichts, das 

bei einer durch Rechtsmittel angefochtenen Ent­
scheidung mitgewirkt hat, ist von der Mitwir-

kung bei der Entscheidung in höherer Instanz 
ausgeschlossen.

(2) Der Untersuchungsführer darf in den Sa­
chen, in denen er die Untersuchung geführt hat, 
nicht Mitglied eines Disziplinargerichts sein.

§ 42
(1) Der Untersuchungsführer oder ein Mitglied 

eines Disziplinargerichts kann sowohl in den Fäl­
len, in denen er von der Ausübung des Amtes 
ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehni werden. Wegen Be­
sorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung 
statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, 
Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des Abge­
lehnten zu rechtfertigen. Das Ablehnungsrechi 
steht der Einleiiungsbehörde und dem Beschul­
digten zu.

(2) Uber die Ablehnung des Untersuchungs­
führers entscheidet die Stelle, die ihn bestellt hat. 
Uber die Ablehnung eines Richters entscheidet 
das Gericht, dem er angehört, durch unanfecht­
baren Beschluß, wobei an Stelle des Abgelehn­
ten sein Stellvertreter mitwirki.

(3) Liegt eine Ablehnung nicht vor, teilt aber 
der Untersuchungsführer oder ein Mitglied eines 
Disziplinargerichts einen Sachverhalt mit, der 
seine Ablehnung (Absatz 1) begründen könnte, 
so entscheiden hierüber die entsprechenden in 
Absatz 2 genannten Stellen. Das gleiche gilt, 
wenn aus anderer Veranlassung Zweifel darüber 
entstehen, ob der Betreffende von der Ausübung 
des Amtes ausgeschlossen ist.

2. Einleitung des Verfahrens
§ 43

(1) Das Verfahren beginnt mit der Zustellung 
einer Einleitungsverfügung der zuständigen 
Dienststelle an den Beschuldigten.

(2) Die Einleitungsverfügung muß den wesent­
lichen Inhalt der Beschuldigung angeben und 
soll möglichst den Vertreter der einleitenden 
Dienststelle und den Untersuchungsführer be­
zeichnen (§ 48).

§ 44
(1) Der Beschuldigte kann sich nach Einlei­

tung des Verfahrens eines Verteidigers bedienen.
(2) Als Verteidiger sind zuzulassen

a) Geistliche einer Gliedkirche der Evan­
gelischen Kirche in Deutschland,

b) Lehrer an den evangelischen theologi­
schen Fakultäten der staatlichen Uni­
versitäten und an den evangelischen 
kirchlichen Hochschulen,

c) Volljuristen, Rechtslehrer an deutschen 
Hochschulen und Rechtsanwälte, die 
einer Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland angehören und 
das kirchliche Wahlrecht nicht verloren 
haben.

(3) Andere geeignete Personen, die einer 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land angehören und das kirchliche Wahlrecht 
nicht verloren haben, können als Verteidiger zu­
gelassen werden.
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§ 45
Sind für den Beschuldigten, der mehrere Äm­

ter bekleidet hat, verschiedene Dienststellen (§ 4) 
zuständig, so darf nur eine von ihnen das Ver­
fahren einleiten. Verständigen sie sich nicht dar­
über, so entscheidet der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland.

§ 46
Verfahren, die gegen mehrere Beschuldigte 

wegen desselben Sachverhalts oder gegen einen
Beschuldigten wegen 
halte eingeleitet sind, können miteinander ver-

verschiedener Sachver-

bunden und wieder getrennt werden.
§ 47

(1) Das förmliche Verfahren gliedert sich in 
die Untersuchung und in das Verfahren vor dem 
Disziplinargericht.

(2) Von der Untersuchung kann abgesehen 
werden, wenn der Sachverhalt hinreichend ge­
klärt ist. Der Beschuldigte ist davon in Kenntnis 
zu setzen.

§ 48
(1) Bei oder alsbald nach Einleitung des förm­

lichen Disziplinarverfahrens bestellt die einlei­
tende Dienststelle für sich einen Vertreter und, 
falls sie nicht von, der Untersuchung absieht, 
einen Untersuchungsführer. Die Bestellungen 
sind dem Beschuldigten spätestens bei seiner er­
sten Ladung zur Vernehmung mitzuteilen.

(2) Zum Vertreter der einleitenden Dienststelle 
und zum Untersuchungsführer sollen grundsätz­
lich Mitglieder und theologische oder juristische 
Hilfsarbeiter der einleitenden Dienststelle sowie 
Pfarrer und Kirchenbeamte bestellt werden.

(3) Die Bestellung des Vertreters der einleiten­
den Dienststelle kann widerrufen werden. Er ist 
an die Weisungen der einleitenden Dienststelle 
gebunden.

3. Untersuchung
§ 49

(1) Dem Untersuchungsführer dürfen keine 
Weisungen gegeben werden.

(2) Die Bestellung des Untersuchungsführers 
kann nur widerrufen werden, wenn er aus einem 
Amt als Kirchenbeamter, Hilfsarbeiter oder Geist­
licher, das er bei seiner Bestellung bekleidet hat, 
ausscheidet.

§ 50
. (1) Der Untersuchungsführer hat einen Schrift­

führer hinzuzuziehen, den er auf sein Amt, insbe­
sondere zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(2) Uber einen Antrag auf Ablehnung des 
Schriftführers entscheidet der Untersuchungsfüh-
rer endgültig.

§ 51
(1) Der Untersuchungsführer vernimmt den 

Beschuldigten und erhebt die Beweise. Der Ver­
treter der einleitenden Dienststelle, der Beschul­
digte und sein Verteidiger sind zu den Beweis­
erhebungen zu laden und haben das Recht, Fra­
gen zu stellen. Der Untersuchungsführer kann 
die vorgenannten Beteiligten einzeln oder insge­
samt von der Teilnahme an Untersuchungshand­
lungen ausschließen, wenn er es mit Rücksicht 
auf den Uniersuchungszweck für nötig hält. In

diesem Falle hat er den Ausgeschlossenen über 
das Ergebnis zu unterrichten und den Vorgang 
in der Niederschrift zu vermerken. Der Unter­
suchungsführer hat das Recht, Fragen, die nicht 
zur Sache gehören, zurückzuweisen. Auf Antrag 
ist dies in der Niederschrift zu vermerken.

(2) Ergibt die Beweiserhebung die Notwen­
digkeit weiterer Untersuchungshandlungen, so 
kann der Untersuchungsführer diese auch ohne 
vorherige Ladung des Vertreters der einleiten­
den Dienststelle, des Beschuldigten und seines 
Verteidigers vornehmen, wenn der Fortgang des 
Untersuchungsverfahrens es erfordert. In die­
sem Falle hat er den Vertreter der einleitenden 
Dienststelle, den Beschuldigten und seinen Ver­
teidiger über das Ergebnis der weiteren Unier­
suchungshandlungen zu unterrichten.

(3) Beweisanträgen des Vertreters der einlei­
tenden Dienststelle muß der Untersuchungs­
führer stattgeben. Beweisanträgen des Beschul­
digten oder des Verteidigers soll er stattgeben, 
soweit sie für die Schuldfrage, das Strafmaß 
oder die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages 
(§ 85) von Bedeutung sein können.

(4) Der Untersuchungsführer kann den Be­
schuldigten, den Verteidiger sowie Zeugen und 
Sachverständige aus dem Verhandlungsraum 
verweisen, wenn sie den zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung erlassenen Weisungen nicht Folge 
leisten.

§ 52
(1) Ergibt die Untersuchung den Verdacht ei­

ner weiteren Amtspflichiverletzung, so kann der 
Vertreter der einleitenden Dienststelle mit Ge­
nehmigung dieser Dienststelle beantragen, daß 
die Untersuchung auf neue Tatsachen erstreckt 
wird.

(2) Dem Beschuldigten und dem Verteidiger 
ist Gelegenheit zu geben, sich auch zu den neuen 
Anschuldigungen zu äußern.

§ 53
Hält der Untersuchungsführer das Ziel der Un­

tersuchung für erreicht, so hat er dem Beschul­
digten Gelegenheit zu geben, sich abschließend
zu äußern. Danach legt 
Dienststelle die Akten vor.

er der einleitenden

§ 54
(1) Die einleitende Dienststelle muß das Ver­

fahren einsiellen,
a) wenn es nicht rechtswirksam eingelei­

tet oder wenn es unzulässig ist,
b) wenn der Beschuldigte stirbt,
c) wenn der Beschuldigte aus der Stellung 

eines Geistlichen im Amt oder im War­
te- oder Ruhestand nach dem glied- 
kirchlichen Recht unter Wegfall aller 

• damit verbundenen Ansprüche und Be­
fugnisse (§§ 11 und 12) ausscheidet.

(2) Die einleitende Dienststelle hat das Ver­
fahren ferner einzustellen, wenn sie auf Grund 
des Ergebnisses der Untersuchung zu der Über­
zeugung gelangt, daß eine schuldhafte Amts-
Pflichtverletzung nicht vorliegt oder nicht er-
weisbar ist. Sie kann das Verfahren auch aus 
Gründen ihres pflichtgemäßen Ermessens einstel-



8

len. In diesem Falle kann sie in Verbindung mit 
der Einstellung auch eine Disziplinarverfügung 
nach § 17 erlassen.

(3) Die Einstellungsverfügung ist zu begrün­
den und dem Beschuldigten zuzustellen.

§ 55
(1) Wird das Verfahren nicht eingestellt, so 

legt der Vertreter der einleitenden Dienststelle 
der Disziplinarkammer eine Anschuldigungs­
schrift vor.

(2) Die Anschuldigungsschrift muß die Tatsa­
chen, in denen die Pflichtverletzung erblickt 
wird, und die Beweismittel angeben. Sie darf 
Belastendes nur verwerten, soweit der Beschul-
digie Gelegenheit gehabt hat, sich dazu 
äußern.

zu

4. Disziplinargerichte

§ 56
(1) Disziplinarkammern werden gebildet bei 

der Evangelischen Kirche in Deutschland für de­
ren Amisstellen und bei den Gliedkirchen. Die 
Bildung gemeinsamer Disziplinarkammern für 
den Bereich mehrerer Gliedkirchen ist zulässig.

(2) Der Disziplinarhof der Evangelischen Kir­
che in Deutschland ist Berufungsgericht. Er kann 
in einen lutherischen, einen reformierten und ei­
nen unierten Senat gegliedert werden.

(3) Den Gliedkirchen steht es frei, von der Vor­
schrift des Absatzes 2 keinen Gebrauch zu ma­
chen. In diesem Falle bilden sie für ihren Bereich 
einen eigenen Disziplinarhof. Die Bildung eines 
gemeinsamen Disziplinarhofs für den Bereich 
mehrerer Gliedkirchen ist zulässig.

(4) Nötigenfalls sind bei den Disziplinarkam­
mern Abteilungen, bei dem Disziplinarhof meh­
rere Senate gleichen Bekenntnisses zu bilden. 
Das Nähere bestimmen für die Gerichte der 
Evangelischen Kirche in Deutschland der Rat, für 
die Gerichte der Gliedkirchen deren Leitungen.

§ 57
Die Mitglieder der Disziplinargerichte führen

ihr Ami in Bindung an die Heilige Schrift und 
das Bekenntnis ihrer Kirche. Sie müssen, soweit
sie nicht Geistliche sind, die Befähigung zum 
Amt des Ältesten (Kirchenvorstehers) besitzen. 
Sie führen ihr Amt in richterlicher Unabhängig­
keit. Sie sind nur dem Gesetz unterworfen und 
an Weisungen nicht gebunden.

§ 58
(1) Die Disziplinarkammer entscheidet in der 

Besetzung mit einem rechtskundigen Vorsitzen­
den, zwei geistlichen und zwei nichtgeistlichen 
Beisitzern. Von den Beisitzern muß mindestens 
einer rechtskundig sein. Ist eine Gliedkirche zu 
solcher Besetzung nicht in der Lage, so entschei­
det die Disziplinarkammer in der Besetzung mit 
einem rechtskundigen Vorsitzenden, einem geist­
lichen und einem weiteren Beisitzer.

(2) Der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche 
in Deutschland entscheidet in der in Absatz 1 
Saiz 1 vorgesehenen Besetzung. Seine Mitglieder 
müssen jeweils dem Bekenntnis des Beschuldig­
ten angehören.

(3) Rechtskundig sind - vorbehaltlich abwei­
chender Bestimmungen der Gliedkirchen - 
Volljuristen und Rechtslehrer an deutschen Hoch­
schulen.

(4) In Fällen, in denen die Gerichte durch 
Beschluß zu entscheiden haben, genügt die Be­
setzung mit dem Vorsitzenden und je einem 
geistlichen und nichtgeisilichen Beisitzer.

§ 59
Die Disziplinargerichte entscheiden mit ein­

facher Mehrheit. Wenn auf Entfernung aus dem 
Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts 
oder auf Entziehung der mit der Ordination er­
worbenen Rechte erkannt werden soll, ist Zwei­
drittelmehrheit erforderlich.

§ 60
Die Zuständigkeit der Disziplinarkammer be­

stimmt sich nach der Dienststelle, die das förm­
liche Disziplinarverfahren eingeleitet hat (§ 4). 
Sie bleibt von einem Wechsel des Dienstverhält­
nisses des Beschuldigten unberührt.

§ 61
(1) Die Mitglieder der Disziplinarkammer der 

Evangelischen Kirche in Deutschland werden 
von dem Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ernannt.

(2) Die Mitglieder des Disziplinarhofs der 
Evangelischen Kirche in Deutschland werden 
vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land auf Grund von Vorschlagslisten der Glied­
kirchen ernannt, in denen das Bekenntnis des 
Vorgeschlagenen angegeben ist.

(3) Das gliedkirchliche Recht bestimmt, wer 
die Mitglieder der gliedkirchlichen Gerichte be­
stellt.

(4) Für die Vorsitzenden und Beisitzer der Ge­
richte sind mindestens je zwei Stellvertreter zu 
bestellen. Dabei ist die Reihenfolge ihres Ein­
tritts zu regeln.

§ 62
(1) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt sechs 

Jahre. Sie können nach Ablauf der Amtszeit wie­
derbestellt werden. Scheidet ein Mitglied wäh­
rend der Amtszeit aus, so wird ein Nachfolger 
für den Rest der Amtszeit bestellt.

(2) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Vor­
sitzenden und ihre Stellvertreter durch die Stel­
len, die sie bestellt haben, die Beisitzer durch den 
Vorsitzenden verpflichtet, ihr Richteramt in Bin­
dung an die Heilige Schrift und das Bekenntnis 
ihrer Kirche unparteiisch auszuüben.

§ 63
(1) Das Amt eines Mitgliedes eines Disziplinar­

gerichts erlischt,
a) wenn die rechtlichen Voraussetzungen 

seiner Bestellung weggefallen sind,
b) wenn die Kirchenleitung nach sorgfälti­

gen Ermittlungen, in deren Verlauf der 
Betroffene zu hören ist, Tatsachen fest- 
stellt, die das Mitglied so schwer be­
lasten, daß sie gegen einen kirchlichen 
Amtsträger die Einleitung eines förm­
lichen Verfahrens im Sinne dieses Ge­
setzes oder die vorläufige Untersagung
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der Amtsausübung rechtfertigen wür­
den,

c) wenn das Mitglied sein Amt mit Zu­
stimmung der Kirchenleitung nieder­
legt,

d) wenn das Mitglied infolge körperlicher 
oder geistiger Gebrechen zur Ausübung 
seines Amies nicht mehr in der Lage ist. 

(2) Das Amt eines Mitgliedes eines Diszipli­
nargerichts ruht, wenn gegen das Mitglied als 
kirchlichen Amtsträger ein förmliches Verfahren 
im Sinne dieses Gesetzes eingeleitet oder ihm 
die Amisausübung vorläufig untersagt wird. Das 
Ruhen endet mit rechtskräftigem Freispruch we­
gen erwiesener Unschuld oder mit Einstellung 
des Verfahrens gemäß § 54 Abs. 1 Buchst, a. In 
allen anderen Fällen erlischt das Amt mit Rechts­
kraft des Urteils oder der Einstellung des Ver­
fahrens.

(3) Das Erlöschen oder das Ruhen wird von 
der Stelle, die das Mitglied ernannt hat, festge­
stellt.

§ 64
(1) Für das Gericht bestellt der Vorsitzende 

einen Schriftführer und einen Stellvertreter. Der 
Schriftführer hat die Niederschrift in den Ver­
handlungen des Gerichts zu führen. Der Schrift­
führer und sein Stellvertreter sollen der kirchli­
chen Verwaltung angehören.

(2) Der Schriftführer ist vor Beginn seiner Tä­
tigkeit durch den Vorsitzenden auf sein Amt, ins­
besondere auf Verschwiegenheit zu verpflichten.

5. Verfahren vor der Disziplinar­
kammer

§ 65
(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungs­

schrift wird das Verfahren bei der Disziplinar­
kammer anhängig. Von diesem Zeitpunkt an 
kann die einleitende Dienststelle das Verfahren 
nicht mehr einstellen.

(2) Der Vorsitzende stellt dem Beschuldigten 
eine beglaubigte Abschrift der Anschuldigungs­
schrift zu und bestimmt eine Frist, innerhalb de­
ren er sich schriftlich dazu äußern kann.

§ 66
(1) Die einleitende Dienststelle kann bis zum 

Beginn der Verhandlung (§ 76 Abs. 1) neue An­
schuldigungspunkte zum Gegenstand des Ver­
fahrens machen. Teilt sie eine solche Absicht 
dem Vorsitzenden der Disziplinarkammer mit, so 
hat dieser das Verfahren auszusetzen, bis der 
Vertreter der einleitenden Dienststelle einen 
Nachtrag zur Anschuldigungsschrift vorgelegt 
oder die Fortsetzung des Verfahrens beantragt 
hat.

(2) § 65 Abs. 2 gilt sinngemäß.
§ 67

(1) Stellt sich heraus, daß. eine Voraussetzung 
des § 54 Abs. 1 vorliegt, so stellt der Vorsitzende 
der Disziplinarkammer das Verfahren ein. Die 
Entscheidung ist zu begründen und dem Vertre­
ter der einleitenden Dienststelle und dem Be­
schuldigten zuzustellen. Auf übereinstimmenden 
Antrag des Vertreters der einleitenden Dienst-

stelle und des Beschuldigten kann der Vorsitzen­
de das Verfahren auch dann einstellen, wenn 
eine Voraussetzung des § 54 Abs. 1 nicht vor- 
liegt.

(2) Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden 
kann innerhalb von zwei Wochen die Entschei­
dung der Disziplinarkammer angerufen werden. 
Die Disziplinarkammer entscheidet über die Ein­
stellung durch Beschluß endgültig. Absatz 1 
Satz 2 gilt auch hier.

§ 68
(1) Nachdem die Außerungsfrist nach § 65 

Abs. 2 oder § 66 Abs. 2 verstrichen ist, findet, 
falls das Verfahren nicht eingestellt ist, die Ver­
handlung statt. Den Termin bestimmt der Vor­
sitzende.

(2) Der Vorsitzende lädt zu der Verhandlung 
den Vertreter der einleitenden Dienststelle, den 
Beschuldigten und seinen Verteidiger. Er lädt 
die Zeugen und Sachverständigen, deren Er-
scheinen er für nötig hält, und ordnet das Her­
beischaffen etwaiger Beweismittel an.

(3) Die Namen der geladenen Zeugen und 
Sachverständigen sind dem Vertreter der ein­
leitenden Dienststelle, dem Beschuldigten und 
seinem Verteidiger miizuteilen. Dem Beschuldig­
ten und dem Verteidiger ist mit der Ladung fer­
ner eine Liste der Mitglieder des Gerichts und 
ihrer Stellvertreter mit dem Hinweis mitzuteilen, 
daß die etwaige Ablehnung eines Richters späte­
stens eine Woche vor dem Verhandlungstermin 
bei dem Gericht eingegangen sein muß.

(4) Der Vertreter der einleitenden Dienststelle 
und der Beschuldigte können Zeugen und Sach­
verständige stellen. Das Gericht beschließt, ob 
sie zu vernehmen sind.

§ 69
(1) Die Ladungen sind zuzustellen.
(2) Zwischen der Zustellung an den Beschul­

digten und dem Termin der Verhandlung müs­
sen mindestens 2 Wochen liegen, wenn der Be­
schuldigte nicht auf die Frist verzichtet. Als Ver­
zicht gilt auch, wenn er sich auf die Verhand­
lung eingelassen hat, ohne zu rügen, daß die 
Frist nicht eingehalten sei.

§ 70
(1) Zur Verhandlung soll der Beschuldigte per­

sönlich erscheinen. Die Verhandlung kann aber 
auch bei seinem Ausbleiben stattfinden. Er kann 
sich durch einen Verteidiger vertreten lassen.

(2) Ist der Beschuldigte aus zwingenden Grün­
den am Erscheinen verhindert und hat er es 
rechtzeitig miigeieilt, so ist ein neuer Termin zur 
Verhandlung anzusetzen. Ist der Beschuldigte 
vorübergehend verhandlungsunfähig, so kann 
der Vorsitzende das Verfahren aussetzen und 
auch eine schon begonnene Verhandlung unter­
brechen oder vertagen.

(3) Der Vorsitzende hat vor Beginn der Ver­
handlung den Termin aufzuheben und das Ver­
fahren einzusfellen, wenn sich herausstellt, daß 
eine Voraussetzung des § 54 Abs. 1 Buchst, b 
oder c vorliegt.

§ 71
(1) Die Verhandlung ist nicht öffentlich.
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(2) Der Vorsitzende kann Vertreter kirchlicher 
Dienststellen und andere Personen, die ein be­
rechtigtes Interesse an der Verhandlung haben, 
zulassen.

(3) Es bleibt dem gliedkirchlichen Recht vor­
behalten, zu bestimmen, daß der Vorsitzende zu 
seiner Unterstützung einen kirchlichen Mitarbei­
ter zuziehen kann.

§ 72
(1) Die Hauptverhandlung erfolgt in ständiger 

Gegenwart der Mitglieder des Gerichts, des 
Schriftführers und des Vertreters der einleiten­
den Dienststelle sowie des Beschuldigten und 
des Verteidigers, wenn sie erschienen sind.

(2) Die ständige Gegenwart der Mitglieder 
des Gerichts gilt als gewahrt, wenn für ausfal­
lende Mitglieder Ergänzungsrichter eintreten, die 
der Vorsitzende zu der Hauptverhandlung zuge­
zogen hat und die von Anfang an daran teilge­
nommen haben.

§ 73
(1) Die Leitung der Verhandlung, die Verneh­

mung des Beschuldigten und die Aufnahme des 
Beweises erfolgt durch den Vorsitzenden.

(2) Der Vorsitzende hat den beisiizenden Rich­
tern, dem Vertreter der einleitenden Dienststelle,
dem Beschuldigten und dem Verteidiger auf Ver- 

an die Zeugen undlangen zu gestatten, Fragen
Sachverständigen zu stellen. Ungeeignete oder 
nicht zur Sache gehörende Fragen kann der Vor­
sitzende zurückweisen.

§ 74
(1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der 

Verhandlung liegt dem Vorsitzenden ob.
(2) Durch Beschluß des Gerichts können der 

Beschuldigte, der Verteidiger, Zeugen, Sachver­
ständige und bei der Verhandlung nicht betei­
ligte Personen aus dem Verhandlungsraum ver­
wiesen werden, wenn sie den zur Aufrechterhal­
tung der Ordnung erlassenen Weisungen nicht 
Folge leisten.

§ 75
(1) Uber den Gang der Verhandlung ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzen­
den und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Sie muß enthalten:

a) Ort und Tag der Verhandlung,
b) die Namen der Richter, des Schriftfüh­

rers, des Vertreters der einleitenden 
Dienststelle und des etwa hinzugezoge­
nen kirchlichen Mitarbeiters,

c) die Namen des Beschuldigten, des Ver­
teidigers, der Zeugen und Sachverstän­
digen.

(2) Die Niederschrift muß den Gang und die 
Ergebnisse der Verhandlung im wesentlichen 
wiedergeben und die Beobachtung aller wesent­
lichen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch 
die Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke so­
wie die im Laufe der Verhandlung gestellten An­
träge, die ergangenen Entscheidungen und die 
Urteilsformel enthalten.

(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vor­
ganges in der Verhandlung oder des Wortlautes 
einer Aussage oder Äußerung an, so hat der Vor­
sitzende die vollständige Niederschreibung und

Verlesung anzuordnen. In der Niederschrift ist 
zu bemerken, daß die Verlesung geschehen und 
die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Ein­
wendungen erhoben sind.

§ 76
(1) Die Verhandlung wird mit Schriftlesung 

eröffnet.
(2) Nach Aufruf der Sache trägt der Vorsit­

zende oder ein von ihm zum Berichterstatter er­
nannter Beisitzer in Abwesenheit der Zeugen das 
Ergebnis des bisherigen Verfahrens in gedräng­
ter Form vor. Aus den Akten und Beiakten ist 
vorzuiragen, was für eine Gesamtbeurteilung 
wichtig sein kann. Der Beschuldigte wird, wenn 
er erschienen ist, zur Person und Sache gehört.

§ 77
(1) Nach Anhörung des Beschuldigten werden 

die Beweise erhoben. Die Disziplinarkammer hat 
alles zu tun, was zur Erforschung der Wahrheit 
notwendig ist.

(2) Die Beweisaufnahme ist auf die vorgela­
denen Zeugen und Sachverständigen sowie auf 
die anderen herbeigeschafften Beweismittel zu 
erstrecken, es sei denn, daß die Beweiserhebung 
nach der Überzeugung des Gerichts zum Zwecke 
der Verschleppung des Verfahrens beantragt ist. 
Nach der Vernehmung jedes Zeugen oder Sach­
verständigen sowie nach jeder Verlesung eines 
Schriftstückes ist der Beschuldigte zu fragen, ob 
er etwas zu erklären habe.

(3) Von der Erhebung einzelner Beweise kann 
abgesehen werden, wenn der Beschuldigte, sein 
Verteidiger und der Vertreter der einleitenden 
Dienststelle damit einverstanden sind. Die Er­
hebung eines Beweises muß abgelehnt werden, 
wenn sie unzulässig ist. Sie soll abgelehnt wer­
den, wenn die Disziplinarkammer sie für uner­
heblich oder ungeeignet hält. Die Ablehnung 
eines Beweisantrages bedarf eines Gerichtsbe-
schlusses.

♦ § 78
(1) Urkunden und andere als Beweismittel die­

nende Schriftstücke sowie Urteile, deren tatsäch­
liche Feststellungen gemäß § 22 Abs. 1 der Ent­
scheidung zugrunde gelegt werden sollen, wer­
den in der Verhandlung verlesen.

(2) Beruht der Beweis auf der Wahrnehmung 
einer Person, so ist diese in der Verhandlung zu 
vernehmen. Die Vernehmung kann unbeschadet 
der in den Absätzen 3 und 5 genannten Ausnah­
men nicht durch Verlesung der über eine frühe­
re Vernehmung aufgenommenen Niederschrift 
oder einer schriftlichen Erklärung ersetzt werden.

(3) Das Gericht kann beschließen, daß eine 
Niederschrift oder ein Gutachten verlesen wird, 
wenn der Zeuge oder Sachverständige nicht er­
scheinen kann oder wenn sein Erscheinen mit 
Schwierigkeiten verbunden wäre, die in keinem 
Verhältnis zu der Bedeutung seiner Aussage ste­
hen würden, oder wenn der Zeuge nicht erscheint 
und anzunehmen ist, daß er auch in einem neuen 
Termin nicht erscheinen wird.

(4) Zur Unterstützung des Gedächtnisses oder 
zur Aufklärung von Widersprüchen können Nie­
derschriften über frühere Vernehmungen des Be­
schuldigten oder der Zeugen in der Verhand­
lung verlesen werden.
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(5) Niederschriften über Vernehmungen von 
Zeugen und Sachverständigen können auch dann 
verlesen werden, wenn der Vertreter der einlei­
tenden Dienststelle, der Beschuldigte und der 
Verteidiger damit einverstanden sind.

(6) Zeugnisse und Gutachten öffentlicher Be­
hörden und Amtspersonen und ärztliche Atteste 
können verlesen werden.

79
(1) Wenn die Disziplinarkammer weitere Be­

weiserhebungen für erforderlich hält, kann sie 
neue Zeugen oder Sachverständige vernehmen 
oder eines ihrer Mitglieder mit der Beweiserhe­
bung beauftragen. Dazu ist die Verhandlung zu 
unterbrechen oder zu vertagen.

(2) Nötigenfalls kann die Vernehmung auch 
im Wege der Amtshilfe oder Rechtshilfe erfolgen.

§ 80
(1) Bei unveränderter Besetzung des Gerichts

bleiben Unterbrechungen 
gen unberücksichtigt.

von weniger als 3 Ta-

(2) Eine Verhandlung muß von neuem begon­
nen werden, wenn sie insgesamt mehr als 30 Ta­
ge unterbrochen war oder wenn die Besetzung 
des Gerichts sich geändert hat. In anderen Fäl­
len kann die Verhandlung nach einer Unterbre­
chung von neuem begonnen werden.

§ 81
(1) Nach Schluß der Beweisaufnahme werden 

der Vertreter der einleitenden Dienststelle und 
dann der Beschuldigte und sein Verteidiger ge­
hört.

(2) Der Beschuldigte hat das letzte Wort.

82
(1) Bei der Beratung und Abstimmung des 

Gerichts darf außer den zur Entscheidung be-, 
rufenen Mitgliedern nur der nach gliedkirch­
lichem Recht vom Vorsitzenden zu seiner Unter­
stützung etwa hinzugezogene kirchliche Mit­
arbeiter (§ 71 Abs. 3) zugegen sein.

(2) Kein Mitglied darf sich der Stimme enthal­
ten, auch wenn es bei der Abstimmung über eine 
vorhergegangene Frage in der Minderheit ge­
blieben ist.

(3) Die Abstimmung erfolgt in der Weise, daß 
zunächst der Berichterstatter, zuletzt der Vor­
sitzende, und die übrigen Mitglieder nach dem 
Lebensalter stimmen, und zwar zunächst das 
jüngste Mitglied.

(4) Über den Hergang der Beratung und Ab­
stimmung haben alle Anwesenden Stillschwei­
gen zu bewahren.

(5) Vorstehende Bestimmungen gelten auch 
für Beschlüsse des Gerichts.

§ 83
(1) Gegenstand der Urteilsfindung sind nur die 

Anschuldigungspunkte, die in der Anschuldi­
gungsschrift und ihren etwaigen Nachträgen dem 
Beschuldigten als Amtspflichtverletzung zur Last 
gelegt werden.

(2) Uber das Ergebnis der Verhandlung ent­
scheidet die Disziplinarkammer nach ihrer freien 
Überzeugung.

§ 84
(1) Das Urteil kann nur auf Einstellung des 

Verfahrens, Freispruch oder Strafe lauten. Es ent­
scheidet zugleich, wer die Kosten des Verfahrens 
trägt.

(2) Das Verfahren ist einzusiellen, wenn eine 
Voraussetzung des § 54 Abs. 1 vorliegt. Es kann 
eingestellt werden, wenn der Vertreter der ein­
leitenden Dienststelle und der Beschuldigte es 
übereinstimmend beantragen.

(3) Wenn eine Amispflichtverletzung nicht er­
wiesen ist, ist auf Freispruch zu erkennen.

§ 85
(1) In einem Urteil, das auf Entfernung aus 

dem Dienst oder Aberkennung des Ruhegehaltes 
lautet, kann die Disziplinarkammer dem Beschul­
digten auf Lebenszeit oder auf bestimmte Zeit 
einen Unterhaltsbeitrag bewilligen, wenn er des­
sen bedürftig und nicht unwürdig erscheint. Der 
Unterhaltsbeitrag darf für längstens fünf Jahre 
höchstens 75 v. H. und über diesen Zeitraum hin­
aus höchstens 50 v. H. des Ruhegehaltes betra­
gen, das der Beschuldigte im Zeitpunkt des Ur­
teils erdient hat. Daneben kann Kinderzulage 
nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen ge­
währt werden.

(2) Die Disziplinarkammer kann bestimmen, 
daß der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an 
Personen gezahlt wird, zu deren Unterhalt der 
Beschuldigte gesetzlich verpflichtet ist. Bestimmt 
das Urteil darüber nichts, so kann auch die ober­
ste Dienststelle des Beschuldigten die in Satz 1 
vorgesehene Bestimmung treffen.

(3) Der Unterhaltsbeitrag wird, sofern im Ur­
teil nichts anderes bestimmt wird, von dem Zeit­
punkt ab gezahlt, an dem die Dienst- oder Ver­
sorgungsbezüge wegfallen.

(4) Der Unterhaltsbeitrag wird hinsichtlich sei­
nes Wegfalles oder Ruhens und hinsichtlich des 
Einflusses, den etwaige Bezüge aus einem öffent­
lichen Dienst auf ihn haben, wie ein Ruhegehalt 
behandelt.

§ 86
(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteils­

formel und Mitteilung der wesentlichen Urteils­
gründe am Schlüsse der Verhandlung oder spä­
testens in einem binnen einer Woche stattfin­
denden Verkündungstermin verkündet. Es ist 
schriftlich abzufassen und mit Gründen zu ver­
sehen. Wird der Beschuldigte freigesprochen, so 
müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der Frei­
spruch mangels Beweises einer schuldhaften 
Amtspflichtverletzung oder wegen erwiesener 
Nichtschuld erfolgt. Hat die Disziplinarkammer 
einen Beweisantrag nach § 77 Abs. 3 für unerheb­
lich erklärt, so ist diese Maßnahme zu begrün­
den. Dasselbe gilt, wenn ein Unterhaltsbeitrag 
bewilligt ist. In den Fällen des § 12 müssen die 
Gründe auch ergeben, weshalb die mit der Or­
dination erworbenen Rechte beibehalten wer­
den.

(2) Das Urteil ist von dem Vorsitzenden und 
mindestens zwei Mitgliedern der Disziplinarkam­
mer, die bei der Entscheidung mitgewirkt ha­
ben, zu unterschreiben. Ist der Vorsitzende an 
der Unterschrift verhindert, so unterschreibt an 
seiner Stelle ein anderes Mitglied unter Angabe 
des Verhinderungsgrundes.
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(3) Dem Beschuldigten und der einleitenden 
Dienststelle ist das Urteil zuzustellen. Spätestens 
hierbei ist der Beschuldigte über das zulässige 
Rechtsmittel zu belehren.

6. Rechtsmittel im förmlichen 
Disziplinarverfahren

a) Allgemeine Bestimmungen
§ 87

Der Beschuldigte ist bei der Zustellung von
Entscheidungen, gegen die ihm ein Rechtsmittel 
zusteht, über das Rechtsmittel zu belehren.

§ 88
(1) Die Rechtsmittel, die nach diesem Gesetz 

zulässig sind, sind schriftlich bei der Stelle einzu­
legen, die die angefochtene Entscheidung getrof­
fen hat. Die Einlegungsfrist ist auch gewahrt, 
wenn während ihres Laufes das Rechtsmittel bei 
der Stelle eingeht, die darüber zu entscheiden 
hat.

(2) Ein Irrtum in der Bezeichnung des Rechts­
mittels ist unschädlich.

§ 89
(1) Die einleitende Dienststelle und ihr Ver­

treter können von den ihnen zustehenden Rechts­
mitteln auch zugunsten des Beschuldigten Ge­
brauch machen.

(2) Jedes von der einleitenden Dienststelle 
oder ihrem Vertreter eingelegte Rechtsmittel hat 
die Wirkung, daß die angefochtene Entscheidung 
auch zugunsten des Beschuldigten geändert wer­
den kann.

(3) Ist die Entscheidung nur von dem Beschul­
digten oder nur zu seinen Gunsten angefochten
worden, so darf sie nicht zuungunsten des Be-
schuldigten geändert werden.

§ 90
(1) Der zur Einlegung eines Rechtsmittels Be­

rechtigte kann nach Beginn der Rechtsmittelfrist 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stel­
le, die die anfechtbare Entscheidung getroffen 
hat, oder gegenüber der für die Entscheidung 
über das Rechtsmittel zuständigen Stelle auf die 
Einlegung verzichten oder das eingelegte Rechts­
mittel, solange nicht darüber entschieden ist, zu­
rücknehmen. In der Hauptverhandlung vor dem 
Disziplinarhof kann die Berufung auch durch 
mündliche Erklärung zurückgenommen werden. 
Der Verteidiger bedarf zu dem Verzicht und der 
Zurücknahme der ausdrücklichen Ermächtigung 
durch den Beschuldigten.

(2) Wird ein von der einleitenden Dienststelle 
zugunsten des Beschuldigten eingelegtes Rechts­
mittel zurückgenommen, so hat die einleitende 
Dienststelle die Zurücknahme dem Beschuldigten 
zuzustellen. Nach der Zustellung beginnt für den 
Beschuldigten eine neue Rechismiitelfrist, inner-
halb deren er das Rechtsmittel einlegen kann.

b) Beschwerde
§ 91

(1) Das Rechtsmittel der Beschwerde findet nur 
in den in diesem Gesetz bestimmten Fällen statt.

(2) Die Einlegungsfrist beträgt zwei Wochen.
(3) Die Stelle, deren Entscheidung angefoch­

ten wird, kann der Beschwerde abhelfen.

(4) Die für die Entscheidung über die Be­
schwerde zuständige Stelle hat die etwa erforder­
lichen Ermittlungen vorzunehmen oder ihre Vor­
nahme durch die Stelle, deren Entscheidung an­
gefochten ist, anzuordnen.

(5) Sind die Disziplinarkammer oder der Dis­
ziplinarhof für die Entscheidung über die Be­
schwerde zuständig, so entscheiden sie durch Be­
schluß.

(6) Die Entscheidung über die Beschwerde ist 
zu begründen und zuzusiellen.

c) Berufung

§ 92
(1) Gegen das Urteil der Disziplinarkammer 

können der Beschuldigte und die einleitende 
Dienststelle bis zum Ablauf eines Monats nach 
Zustellung Berufung an den zuständigen Diszi­
plinarhof einlegen. Der Vorsitzende der Diszipli­
narkammer kann die Berufungsfrist vor ihrem 
Ablauf durch eine Verfügung, die zuzustellen ist, 
angemessen verlängern, wenn besondere Um­
stände es rechtfertigen.

(2) Bei oder alsbald nach Einlegung der Be­
rufung bestellt die einleitende Dienststelle für 
sich einen Vertreter, auf den die Bestimmungen 
des § 48 Abs. 2 und 3 Anwendung finden. Die 
Bestellung ist dem Beschuldigten mitzuteilen.

§ 93
(1) Die Berufung kann durch ausdrückliche Er­

klärung auf das Strafmaß, insbesondere auch auf 
die Bemessung des Wartegeldes (§§ 5 Abs. 2, 8, 
10 Abs. 3, 13) und die Frage der Belassung der 
mit der Ordination verliehenen Rechte (§§ 5, 12) 
sowie auf die Frage der Bewilligung eines Un- 
terhaltsbeitrages (§ 85) beschränkt werden. Die 
Beschränkung hat die Wirkung, daß das Urteil 
nur insoweit der Nachprüfung durch den Dis­
ziplinarhof unterliegt.

(2) Die Kostenentscheidung allein kann nicht 
angefochten werden.

(3) Wird die Berufung nicht beschränkt, so gilt' 
der ganze Inhalt des Urteils als angefochten.

§ 94
(1) Binnen zwei Wochen nach Ablauf der Be­

rufungsfrist ist die Berufung zu begründen. Für 
die Begründung gilt § 92 Abs. 1 Satz 2 sinnge­
mäß.

(2) In der Begründung soll angegeben wer­
den, inwieweit das Urteil angefochten wird, wel­
che Änderungen beantragt und wie diese An­
träge begründet werden.

(3) Neue Tatsachen und Beweismittel, die nach 
Ablauf der Begründungsfrisi vorgebracht wer­
den, braucht der Disziplinarhof nicht zu berück­
sichtigen, wenn nach seiner Überzeugung die 
Verspätung auf einem Verschulden beruht.

§ 95
(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkammer 

kann die Berufung als unzulässig verwerfen, 
wenn sie sich nur gegen die Kostenentscheidung 
richtet oder wenn sie verspätet eingelegt wird 
oder nicht rechtzeitig begründet worden ist. Die 
Entscheidung ist zuzustellen.
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(2) Gegen die Entscheidung ist Beschwerde an 
den Disziplinarhof zulässig. Der Disziplinarhof 
kann die Entscheidung auch dann aufheben, 
wenn er die Entscheidung über die Zulässigkeit 
der Berufung dem Urteil vorbehalten will.

§ 96
(1) Wird die Berufung nicht als unzulässig ver­

worfen, so werden die Berufungschrift und die Be­
rufungsbegründung der einleitenden Dienststelle 
oder, wenn diese Berufung eingelegt hat, dem 
Beschuldigten in beglaubigter Abschrift zuge­
stellt.

(2) Die Berufung kann binnen zwei Wochen 
nach der Zustellung schriftlich beantwortet wer­
den. Der Vorsitzende der Disziplinarkammer kann 
die Frist durch eine Verfügung, die gleichzeitig 
mit den Schriftstücken nach Absatz 1 zuzustellen 
ist, angemessen verlängern, wenn besondere 
Umstände es rechtfertigen.

§ 97
(1) Nach Ablauf der Beaniworiungsfrist wer­

den die Akten dem Disziplinarhof übersandt.
(2) Liegen die Voraussetzungen des § 95 Ab­

satz 1 vor, so kann der Vorsitzende des Diszipli­
narhofs oder der Disziplinarhof durch Beschluß 
die Berufung als unzulässig verwerfen. Die Ent­
scheidung ist zu begründen und zuzusiellen. Ge­
gen die Entscheidung des Vorsitzenden findet 
Beschwerde an den Disziplinarhof statt. § 95 Ab­
satz 2 Saiz 2 findet Anwendung.

(3) Wenn eine der Voraussetzungen des § 54 
Absatz 1 vorliegt, kann das Verfahren vor Be­
ginn der Hauptverhandlung durch den Vorsit­
zenden des Disziplinarhofs oder durch Beschluß 
des Disziplinarhofs eingestellt werden. § 67 Ab­
satz 2 findet sinngemäß Anwendung.

§ 98
(1) Wird das Verfahren nicht eingestellt, so 

setzt der Vorsitzende des Disziplinarhofs Termin 
zur Verhandlung an.

(2) Für das weitere Verfahren gelten die Vor­
schriften für das Verfahren vor der Disziplinar­
kammer (§§ 68 bis 86) sinngemäß. Das angefoch­
tene Urteil ist zu verlesen.

(3) Der Disziplinarhof kann die Berufung durch 
Urteil als unzulässig verwerfen oder in der Sache 
selbst entscheiden oder, wenn er schwerwiegen­
de Mängel des Verfahrens festgestellt hat oder 
eine weitere Aufklärung für erforderlich hält, die 
Sache zur nochmaligen Verhandlung an die zu­
ständige Disziplinarkammer zurückverweisen. 
Der Disziplinarhof kann, wenn er in der Sache 
selbst entscheidet und nicht die Berufung als un­
begründet zurückweist, das Urteil der Diszipli­
narkammer ändern oder aufheben.

7. Rechtskraft
§ 99

(1) Entscheidungen der Disziplinarkammern 
und der Vorsitzenden der Disziplinargerichte 
werden mit dem Ablauf der Rechtsmittelfrist 
rechtskräftig, wenn ein zulässiges Rechtsmittel 
nicht eingelegt ist. Wird auf Rechtsmittel ver­
zichtet oder werden die eingelegten Rechtsmittel 
zurückgenommen, so tritt die Rechtskraft in dem 
Zeitpunkt ein, in dem die Erklärung des Ver­

zichts oder der Zurücknahme dem Disziplinarge­
richt zugeht.

(2) Entscheidungen des Disziplinarhofs wer­
den mit der Verkündung rechtskräftig.

8. Vorläufige Dienstenthebung
§ 100

(1) Die einleitende Dienststelle kann einen 
Geistlichen vorläufig des Dienstes entheben, 
wenn ein förmliches Verfahren gegen ihn einge- 
leiiei wird oder eingeleitet worden ist. Wenn in 
dem Verfahren voraussichtlich auf Entfernung 
aus dem Dienst erkannt werden wird, kann sie 
gleichzeitig oder später anordnen, daß ihm ein 
Teil seiner jeweiligen Dienstbezüge (§ 8), höch­
stens aber die Hälfte einbehalten wird.

(2) Bei Geistlichen im Warte- oder Ruhestand 
kann angeordnei werden, daß bis zu Vs des 
Wartegeldes oder Ruhegehaltes einbehalten 
wird, wenn voraussichtlich auf Entfernung aus 
dem Dienst oder bei Geistlichen im Ruhestand 
auf Aberkennung des Ruhegehaltes erkannt wer­
den wird.

(3) Ist in einem noch nicht rechtskräftigen Ur-
teil ein Unierhaltsbeiirag bewilligt, so ist dem
Beschuldigten mindestens ein dem Betrag des 
Unterhalisbeitrages gleichkommender Teil seiner 
Bezüge zu belassen.

§ 101
Die einleitende Dienststelle kann die Maß­

nahmen nach § 100 jederzeit wieder aufheben. 
Sie sind mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Verfahrens beendet. Ist in erster Instanz ein Frei­
spruch erfolgt, so tritt die Maßnahme des § 100 
mit Verkündung des Urteils außer Kraft.

§ 102
(1) Die nach § 100 einbehalienen Beträge ver­

fallen, wenn rechtskräftig auf Entfernung aus dem 
Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts 
erkannt wird oder wenn das Verfahren einge­
stellt wird, weil ein Umstand eingetreten ist, der 
den Wegfall aller Diensibezüge ohnehin zur Fol­
ge hat. Das gilt nicht für den Fall, daß der Be­
schuldigte vor dem rechtskräftigen Abschluß des 
Verfahrens stirbt.

(2) Wenn die einbehaltenen Beträge nicht 
nach Absatz 1 verfallen, sind sie nachzuzahlen, 
sobald das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen 
ist oder die einleitende Dienststelle es eingestellt 
hat. Die Kosten des Disziplinarverfahrens, die der 
Beschuldigte zu tragen hat, können davon abge­
zogen werden.

Abschnitt VI
Wiederaufnahme des Verfahrens

1. Zulässigkeit des Verfahrens
§ 103

(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes förmli­
ches Disziplinarverfahren kann auf Antrag wie­
der aufgenommen werden.

(2) Die Wiederaufnahme kann beantragt wer­
den von der einleitenden Dienststelle, von dem 
Beschuldigten und seinem gesetzlichen Vertreter 
und nach seinem Tode von seinem Ehegatten, 
seinen Verwandten auf- und absteigender Linie 
und seinen Geschwistern. Wer erst nach dem

I
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Tode des Beschuldigten antragsberechtigt ist, 
kann den Antrag nur stellen, wenn er sich gleich­
zeitig verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu 
tragen, soweit sie ihm auferlegt werden. Im übri­
gen hat der Antragsteller im Verfahren dieselben 
Befugnisse, die der Beschuldigte haben würde.

(3) Der Beschuldigte kann sich eines Verteidi­
gers bedienen.

§ 104
Der Wiederaufnahmeanirag muß auf einen 

gesetzlichen Grund gestützt sein. Ein solcher liegt 
nur vor, wenn

1. auf eine Strafe erkannt ist, die nach Art 
oder Höhe gesetzlich unzulässig war, 
und kein Rechtsmittel gegen das Ur­
teil eingelegt werden konnte.

2. neue Tatsachen oder Beweismittel vor­
gebracht werden, die geeignet sind, ei­
ne andere Entscheidung zu begründen, 
und von denen der Antragsteller glaub­
haft macht, daß er sie nicht schon im 
abgeschlossenen Verfahren rechtzeitig 
geltend machen konnte.

3. die Entscheidung auf dem Inhalt einer 
fälschlich angefertigten oder verfälsch­
ten Urkunde oder auf einem Zeugnis 
oder Gutachten beruht, das vorsätzlich 
oder fahrlässig falsch abgegeben wor­
den ist,

4. ein gerichtliches Urteil, auf dessen tat­
sächlichen Feststellungen das kirchen- 
gerichtliche Urteil beruht, durch ein an­
deres rechtskräftiges Urteil aufgehoben 
worden ist,

5. der Beschuldigte nachträglich ein 
Dienstvergehen glaubhaft eingestanden 
hat, das in dem abgeschlossenen Ver­
fahren nicht festgestellt werden konnte, 

6. ein Mitglied des Disziplinargerichts sich 
in der Sache einer strafbaren Verletzung 
seiner Amtspflicht schuldig gemacht 
hat,

7. im Disziplinargericht ein Mitglied bei 
der Entscheidung mitgewirkt hat, das 
kraft Gesetzes ausgeschlossen war, so­
fern nicht die Gründe für den gesetz­
lichen Ausschluß schon erfolglos gel­
tend gemacht worden waren.

§ 105
Die Wiederaufnahme auf Grund von § 104 

Nr. 3 und 6 ist nur zulässig, wenn die behauptete
Handlung zu einer rechtskräftigen strafgericht- 
lichen Verurteilung geführt hat oder ein strafge-
richtliches Verfahren aus anderen Gründen als
wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet
oder durchgeführt werden kann.

2. Verfahren

§ 106
Der Wiederaufnahmeantrag ist schriftlich an 

das Disziplinargericht zu richten, dessen Ent­
scheidung angefochten wird. Er muß den gesetz­
lichen Grund der Wiederaufnahme und die Be­
weismittel bezeichnen.

§ 107
Uber die Zulassung des Antrages entscheidet 

das Disziplinargericht, dessen Entscheidung an-

gefochten wird. Es kann dazu erforderlichenfalls 
Ermittlungen anstellen.

§ 108
(1) Das Disziplinargericht verwirft den Antrag 

durch Beschluß, wenn es die gesetzlichen Vor­
aussetzungen für die Zulassung des Antrages 
nicht für gegeben oder den Antrag für offen­
sichtlich unbegründet hält.

(2) Der Beschluß ist dem Antragsteller und 
dem Vertreter der einleitenden Dienststelle zu­
zustellen.

(3) Gegen einen nach Absatz 1 ergehenden 
Beschluß der Disziplinarkammer ist die Beschwer­
de zulässig.

§ 109
(1) Verwirft das Disziplinargericht den Antrag 

nicht, so beschließt es die Wiederaufnahme des 
Verfahrens. Dieser Beschluß berührt das ange­
fochtene Urteil nicht.

(2) Für das weitere Verfahren ist die Diszipli­
narkammer zuständig, die in dem früheren Ver­
fahren im ersten Rechiszug entschieden hat.

(3) Lautet das angefochtene Urteil nicht auf 
Amtsenthebung, auf- Entfernung aus dem Dienst 
oder auf Aberkennung des Ruhegehalts, so wer­
den mit dem Wiederaufnahmeantrag die Maß­
nahmen nach § 15 und mit der Wiederaufnahme­
verfügung die Maßnahmen nach § 100 zulässig.

§ 110
(1) Nach Abschluß der Ermittlungen bringt 

der Vorsitzende des Disziplinargerichts die Sache 
zur Verhandlung. Die Vorschriften für ein erst­
malig anhängiges Verfahren gelten sinngemäß.

(2) Das Urteil kann die frühere Entscheidung 
aufrechterhalten oder sie aufheben und anders 
entscheiden.

(3) War in dem früheren Urteil auf Entfernung 
aus dem Amt, auf Entlassung aus dem Dienst 
oder auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt, 
so ist das wiederaufgenommene Verfahren nicht 
deshalb einzustellen, weil nach Verkündung 
des Urteils eine der Voraussetzungen des § 54 
Absatz 1b oder c eingetreten ist.

(4) Wenn es die einleitende Dienststelle bean­
tragt, kann das Disziplinargericht ohne münd­
liche Verhandlung durch Beschluß unter Aufhe­
bung der früheren Entscheidung auf Freispruch 
erkennen. Der Beschluß wird mit Zustellung 
rechtskräftig.

§ 111
(1) Wird im wiederaufgenommenen Verfah­

ren ein Urteil aufgehoben, durch das auf Amts­
enthebung, auf Entfernung aus dem Dienst oder 
auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt war, 
so wirken das neue Urteil oder der Beschluß nach 
§ 110 Absatz 4 hinsichtlich der Bezüge und der 
rechtlichen Stellung des Beschuldigten so, wie 
wenn sie im Zeitpunkt des früheren Urteils an 
dessen Stelle ergangen wären.

(2) Bezüge, auf die der Beschuldigte oder sei­
ne Hinterbliebenen danach noch Anspruch ha­
ben; sind nachzuzahlen. Der in der Zwischenzeit 
bezogene Arbeitsverdienst sowie Zahlungen, die • 
auf Grund des früheren Urteils oder der durch 
das Urteil geschaffenen Verhältnisse geleistet 
sind, werden angerechnet. Der Beschuldigte ist
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verpflichtet, über die von ihm inzwischen erhal­
tenen Bezüge Auskunft zu geben. Hätte der Be­
schuldigte nach dem neuen Urteil sein Amt nicht 
verloren, so erhält er nach Rechtskraft dieses Ur­
teils, wenn die Stelle inzwischen anderweitig be­
setzt worden ist, die diesem Amt entsprechenden 
Bezüge. Er ist zur Dienstleistung und zur Über­
nahme eines neuen Amtes wie ein Geistlicher 
im Wartestand verpflichtet.

(3) Sind in der Zwischenzeit Umstände einge­
treten, die unabhängig von dem früheren Urteil 
die Bezüge oder die rechtliche Stellung des Be­
schuldigten verändert hätten, so behalten sie ih­
ren Einfluß.

(4) Wird nach dem Urteil im wiederaufge­
nommenen Verfahren gegen den Beschuldigten 
ein neues Verfahren mit dem Ziele der Entfer­
nung aus dem Dienst oder der Aberkennung des 
Ruhegehaltes eingeleitet, das in der Zwischenzeit 
deshalb nicht eingeleitet werden konnte, weil 
das frühere Urteil das Dienstverhältnis beendet 
hatte, so können die nachzuzahlenden Bezüge 
einbehalten werden. Sie verfallen, wenn in dem 
neuen Verfahren auf Entlassung aus dem Dienst 
oder auf Aberkennung des Ruhegehaltes erkannt 
wird.

§ 112
(1) Dem im wiederaufgenommenen Verfahren 

Freigesprochenen kann über die in § 111 Absatz 2 
genannten Bezüge hinaus auf Antrag eine Ent­
schädigung gewährt werden. Der Antrag ist in- 
nerhalb eines Monats nach rechtskräftigem Ab­
schluß des Wiederaufnahmeverfahrens zu stellen.

(2) Uber die Höhe der Entschädigung entschei­
det die oberste Dienststelle der Kirche, die das 
Verfahren eingeleitet hat, nach billigem Ermes­
sen.

Abschnitt VII
Entziehung des Unterhaltsbeitrages

§ 113
(1) Einen nach § 85 bewilligten Unierhaltsbei- 

trag kann die Disziplinarkammer auf Antrag der 
einleitenden Dienststelle durch Beschluß ganz 
oder teilweise entziehen, wenn sich der Bestrafte 
durch sein Verhalten der Bewilligung als unwür­
dig erwiesen oder wenn sich seine wirtschaftli­
chen Verhältnisse wesentlich gebessert haben.

(2) Der Vorsitzende der Disziplinarkammer 
oder ein von ihm bestimmter Beisitzer nimmt die 
nötigen Ermittlungen vor. Dem Bestraften ist Ge­
legenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Der Beschluß ist dem Bestraften zuzustel­
len. Gegen den Beschluß ist Beschwerde an den 
Disziplinarhof zulässig, der endgültig durch Be­
schluß entscheidet.

AbschnittVIII
Kosten
§ 114

(1) Die Kosten des Verfahrens können dem 
Beschuldigten ganz oder teilweise auferlegt wer­
den, wenn er zu einer Dienststrafe verurteilt 
wird. Dasselbe gilt, wenn ein Verfahren gegen 
einen Geistlichen im Ruhestand deshalb einge­
stellt wird, weil die einleitende Dienststelle oder 
das Disziplinargericht zwar ein Dienstvergehen

für erwiesen ansieht, aber die Kürzung oder Ab­
erkennung des Ruhegehaltes nicht für gerecht­
fertigt hält.

(2) Die einleitende Dienststelle kann dem Be­
schuldigten die Kosten des förmlichen Verfah­
rens auch dann ganz oder teilweise auferlegen, 
wenn sie das Verfahren einstellt oder eine Diszi­
plinarverfügung erläßt.

(3) Nicht zu den Kosten des Verfahrens gehö­
ren die Kosten für die Besetzung der Disziplinar­
gerichte.

§ 115
Im Falle des Freispruchs wegen erwiesener 

Unschuld ist im Urteil zu bestimmen, daß dem 
Beschuldigten die Verteidigungskosien in einer 
vom Gericht festzusetzenden Höhe erstattet wer­
den.

§ 116
(1) Hat der Beschuldigte ein Rechtsmittel er­

folglos eingelegt oder wieder zurückgenommen, 
so können ihm die durch die Einlegung des 
Rechtsmittels entstandenen Kosten auferlegt wer­
den.

(2) Für die Kosten, die durch einen Wieder­
aufnahmeantrag entstehen, gilt Absatz 1 sinnge­
mäß für den Beschuldigten oder denjenigen, der 
nach dessen Tode an seiner Stelle den Antrag 
gestellt hat.

§ 117
(1) Kosten, die nicht dem Beschuldigten oder 

in einem wiederaufgenommenen Verfahren dem 
sonstigen Antragsteller auferlegt sind, trägt die 
Kirche, deren Dienststelle das Verfahren einge­
leitet hat.

(2) Dieser Kirche können auch die notwendi­
gen Auslagen des Beschuldigten oder im Wie­
deraufnahmeverfahren des sonstigen Antragstel­
lers (§ 103 Abs. 2) ganz oder teilweise auferlegt 
werden, wenn der Beschuldigte freigesprochen 
oder wenn das Verfahren eingestellt wird, ohne 
daß dem Beschuldigten Kosten auferlegt werden. 
Soweit dem Beschuldigten notwendige Auslagen 
infolge eines Rechtsmittels erwachsen sind, das 
die einleitende Dienststelle erfolglos eingelegt 
oder wieder zurückgenommen hat, müssen sie 
der Kirche auferlegt werden.

§ 118
(1) Die Kosten, die der Beschuldigte oder im 

Wiederaufnahmeverfahren der sonstige Antrag­
steller zu tragen hat, und die Auslagen, die ihm 
zu erstatten sind, setzt die Geschäftsstelle der 
Disziplinarkammer fest. Sie erteilt darüber einen 
Kostenbescheid, der den Beteiligten zuzustellen 
ist.

(2) Gegen den Kostenbescheid ist Beschwerde 
an den Vorsitzenden der Disziplinarkammer und 
gegen dessen Entscheidung weitere Beschwerde 
an den Vorsitzenden des Disziplinarhofs zulässig. 
Dieser entscheidet endgültig. Die Beschwerde­
entscheidung ist zuzustellen.

§ 119
(1) Die Kosten, die dem Beschuldigten auf­

erlegt sind, können ihm von seinen Dienstbezü­
gen, seinem Wartegeld oder seinem Ruhegehalt 
abgezogen werden.

(2) Die Kosten, die der Beschuldigte oder in 
einem wiederaufgenommenen Verfahren ein son-
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stiger Antragsteller zu erstatten hat, fließen der 
Kirche zu, der sie erwachsen sind.

Abschnitt IX
Begnadigung

§ 120
(1) Der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland und die nach gliedkirchlichem 
Recht zuständigen Dienststellen der Gliedkir­
chen können Dienststrafen im Gnadenwege mil­
dern oder erlassen.

(2) Der Rai der Evangelischen Kirche in 
Deutschland übt das Gnadenrecht aus, wenn in 
erster Instanz die Disziplinarkammer der Evange­
lischen Kirche in Deutschland entschieden hat, 
die nach gliedkirchlichem Recht zuständige 
Dienststelle, wenn in erster Instanz die Diszipli­
narkammer der Gliedkirche entschieden hat.

Abschnitt X
Entziehung und Verlust der mit der Ordination 

erworbenen Rechte
§ 121

(1) Einem ordinierten Geistlichen, der einem 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland gel­
tenden Bekenntnis angehöri, aber nicht Geist­
licher im Sinne des § 1 ist, können die mit der 
Ordination erworbenen Rechte entzogen wer­
den, wenn er die von ihm mit der Ordination 
übernommenen Pflichten verletzt hat.

(2) Für das Verfahren gilt diese Ordnung ent­
sprechend mit der Maßgabe, daß die nach § 4 
zuständige Dienststelle die Dienststelle der Kir­
che ist, der der Geistliche angehört oder in der 
er seinen Wohnsitz hat.

(3) Mit der Entziehung der mit der Ordination 
erworbenen Rechte treten die Rechtsfolgen des 
§ 12 ein.

§ 122
(1) Ein Verzicht auf die mit der Ordination 

erworbenen Rechte bedarf der Annahme durch 
die oberste Dienststelle. Der Verzicht kann nur 
angenommen werden, wenn die Gründe für den 
Verzicht schriftlich niedergelegt und von dem 
Geistlichen durch seine Unterschrift anerkannt 
sind.

(2) Mit der Annahme des Verzichtes treten die 
Rechtsfolgen der §§ 11 und 12 ein.

Teil B
Verfahren gegen Kirchenbeamfe

§ 123
(1) Wenn ein Kirchenbeamter in oder außer 

dem Dienst schuldhaft Pflichten verletzt, die er 
durch sein Amtsgelöbnis übernommen hat, kann 
gegen ihn wegen Amtspflichiverletzung ein 
Disziplinarverfahren nach diesem Gesetz statt­
finden.

(2) Die Bestimmungen des Teiles A dieses Ge­
setzes finden entsprechende Anwendung.

§ 124
Kirchenbeamter ist, wer zur Evangelischen

Kirche in Deutschland, zu einer Gliedkirche, zu 
einer Kirchengemeinde oder zu einem kirchli­
chen Gemeinde- oder Synodalverband in einem

Dienstverhältnis steht, das als Kirchenbeamten­
verhältnis begründet worden ist.

§ 125
Ist der Beschuldigte ein Kirchenbeamter, 'so 

tritt bei den Disziplinargerichten an die Stelle 
eines geistlichen Beisitzers ein Kirchenbeamter 
aus der Laufbahn des Beschuldigten.

§ 126
Es bleibt dem gliedkirchlichen Recht überlas­

sen, dieses Gesetz auf Träger anderer kirchlicher 
Dienste auszudehnen.

§ 127
Dehnt eine Gliedkirche die Anwendung die­

ses Gesetzes auf Träger anderer kirchlicher Dien­
ste als die der Pfarrer und Kirchenbeamten aus, 
so kann sie bestimmen, daß ein geistlicher Bei­
sitzer durch einen Beisitzer des betreffenden 
Dienstes ersetzt wird.

§ 128
Bei Bestimmung der Reihenfolge der Stellver­

treter (§ 61 Abs. 4) ist zu regeln, welcher geist­
liche Beisitzer im Falle der §§ 125 und 127 durch 
einen Kirchenbeamten oder durch einen ande­
ren Beisitzer ersetzt wird.

§ 129
Es bleibt dem gliedkirchlichen Recht vorbe­

halten, Bestimmungen darüber zu treffen, welche 
Disziplinarkammer für die höheren Beamten der 
Gliedkirchen zuständig ist.

Teil C
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 130
Bestehen in einer Gliedkirche keine Vor­

schriften über Pfarrer im Wartestand, so sind in 
Anwendung dieses Gesetzes die Bestimmungen 
des Kirchenbeamtengeseizes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 18. März 1954 über 
den Wartestand sinngemäß anzuwenden.

§ 131
(1) Änderungen dieses Gesetzes bedürfen, so­

weit eine beteiligte Gliedkirche davon berührt 
wird, ihrer Zustimmung.

(2) Eine Gliedkirche kann nach Fühlungnah­
me mit der Evangelischen Kirche in Deutschland 
durch gliedkirchliches Recht die Geltung des 
vorstehenden Gesetzes für ihren Bereich auf­
heben.

§ 132
(1) Dieses Gesetz tritt für die Amisstellen der 

Evangelischen Kirche in Deutschland mit seiner 
Verkündung, für die beteiligten Gliedkirchen 
nach ihrem Recht in Kraft. Damit werden alle bis­
herigen Vorschriften, soweit sie diesem Gesetz 
widersprechen, hinfällig.

(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und, soweit das Disziplinargeseiz 
das gliedkirchliche Recht als maßgebend be­
zeichnet oder nicht berührt, die Leitungen der 
Gliedkirchen erlassen die nötigen Uberleitungs- 
und Durchführungsvorschrifien.

Espelkamp, den 11. März 1955.
Der Präses der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland
D. Dr. von Dietze.
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Verordnung zur 
Durchführung und Überleitung des Disziplinargesetzes 

der Evangelischen Kirche in Deutschland
Vom 25. November 1955

(Amtsblatt der EKD S. 333)

Auf Grund des § 132 Absatz 2 des Disziplinar­
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land vom 11. März 1955 (AB1. Nr. 59) wird zur 
Überleitung und Durchführung dieses Gesetzes 
verordnet:

§ 1
(1) Das Disziplinargesetz findet auf die vor 

seinem Inkrafttreten begangenen Dienstvergehen 
Anwendung, soweit diese auch nach dem zur 
Zeit ihrer Begehung geltenden Recht als Dienst­
vergehen verfolgt werden konnten.

(2) Eine nach dem Disziplinargesetz zulässi­
ge Dienststrafe darf wegen eines vor dem In­
krafttreten des Disziplinargesetzes begangenen 
Dienstvergehens nur verhängt werden, wenn sie 
auch nach dem zur Zeit ihrer Begehung gelten­
den Recht zulässig war.

§2
(1) Noch nicht abgeschlossene Verfahren und 

Wiederaufnahmeverfahren gehen mit dem In­
krafttreten dieses Gesetzes in der Lage, in der 
sie sich befinden, auf die nach diesem Gesetz 
zuständigen Behörden über. Maßnahmen, die 
nach dem bisher geltenden Recht getroffen wor­
den sind, bleiben wirksam.

(2) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß 
für anhängige Verfahren die bisher geltenden 
Bestimmungen anzuwenden sind.

§3
In der Anschuldigungsschrift ist das Bekennt­

nis des Beschuldigten anzugeben. Das Bekennt­
nis des Beschuldigten ist durch Befragen festzu­
stellen.

§ 4
(1) Der Vorsitzende des Disziplinargerichts lei­

tet und beaufsichtigt den Geschäftsgang. Er ver­
teilt die Geschäfte unter die Mitglieder des Dis­
ziplinargerichtes.

(2) Der Vorsitzende oder in seinem Auftrag 
der Berichterstatter erläßt die Verfügungen, die, 
ohne der sachlichen Entscheidung vorzugreifen, 
zu deren Vorbereitung dienen. Er kann dabei die 
Unterstützung der Organe der allgemeinen kirch­
lichen Verwaltung in Anspruch nehmen.

(3) Die Vorbereitung der Sitzungen liegt in 
der Hand des Vorsitzenden.

(4) Der Vorsitzende entscheidet über Anträge 
auf Erteilung von Abschriften aus den Akten.

(5) Die im Beschwerdeverfahren ergehenden 
Beschlüsse kann der Vorsitzende allein unter­
schreiben.

§5
Bei der Zustellung der Entscheidungen sind 

die Beteiligten außer über das zulässige Rechts­
mittel über die Frist und die Stelle seiner Ein­
legung zu belehren.

§ 6
Als „Laufbahn" im Sinne des § 125 des Diszi­

plinargesetzes gilt der höhere, der gehobene, 
der mittlere und der einfache Dienst.

§ 7
Wenn nach gliedkirchlichem Recht die Mit­

wirkung eines Mitglieds des Disziplinarhofs ge­
gen einen Beschuldigten seiner Landeskirche 
ausgeschlossen ist, tritt an seine Stelle sein Ver­
treter.

§ 8
(1) Die Geschäftsstellen der Disziplinargerichte 

werden bei den leitenden kirchlichen Verwal­
tungsbehörden gebildet.

(2) Geschäftsstelle der Disziplinarkammer und 
des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ist die Kirchenkanzlei.

§9
Amtspflichten der Geistlichen, die im Dienst 

oder unter der Leitung oder Dienstaufsicht der 
Evangelischen Kirche in Deutschland stehen 
oder zuletzt gestanden haben, sind die unmittel­
baren Dienstpflichten und die Pflicht, sich in und 
außer dem Dienst des Vertrauens und der Ach­
tung würdig zu zeigen, die ihrem Amt entgegen­
gebracht werden.

§ 10
Für den Bereich der Amtsstellen der Evange­

lischen Kirche in Deutschland kann der Vorsit­
zende zu seiner Unterstützung einen kirchlichen 
Mitarbeiter heranziehen.

Berlin, den 25. November 1955.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
D. Dr. Dibelius



Anlage 2

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - protestantischen Landeskirche Badens 
im Herbst 1956.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Die Errichtung der Evang. Kirchengemeinden Bühlertal und 
Steinbach und die Veränderung des Kirchspiels der Evang. 

Kirchengemeinde Bühl betr.
Az. 10/0

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

Artikel 1
Aus dem Kirchspiel der Kirchengemeinde 

Bühl werden die Gemarkungen der bürgerli­
chen Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Stein­
bach und Eisental ausgegliedert.

Artikel 2
Es wird eine Kirchengemeinde Bühlertal 

errichtet, deren Kirchspiel die Gemarkungen 
der bürgerlichen Gemeinden Bühlertal und 
Altschweier sowie der bisher zu keinem Kirch­
spiel gehörigen bürgerlichen Gemeinde Neusatz 
umfaßt.

Artikel 3
Es wird eine Kirchengemeinde Steinbach 

errichtet, deren Kirchspiel die Gemarkungen der 
bürgerlichen Gemeinden Steinbach und Eisental

sowie der bisher zu keinem Kirchspiel gehöri­
gen bürgerlichen Gemeinden Neuweier und 
Varnhalt umfaßt.

Artikel 4
Die Kirchengemeinden Bühlertal und Stein­

bach werden mit der Kirchengemeinde Bühl 
durch Satzung gemäß § 38 KV zu einer Gesami- 
kirchengemeinde zusammengeschlossen werden, 
in welcher die Kirchengemeinden Bühlertal und 
Steinbach Filialkirchengemeinden der Kirchen­
gemeinde Bühl sind.

Artikel 5
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 

1957 in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

Das Kirchspiel der Evang. Kirchengemeinde 
Bühl umfaßt die Gemarkungen der bürgerlichen 
Gemeinden Bühl, Altschweier, Bühlertal, Eisen- 
ial, Oberweier, Ottersweier und Steinbach. Dem 
Pfarramt Bühl sind aber außerdem noch mehrere 
Diasporaorte zur Dienstversehung zugewiesen. 
In allen Gemeinden des Kirchspiels und in den 
Diasporaorten ist die Zahl der Evangelischen 
sehr angewachsen und beträgt heute etwa 3000 
Seelen.

Die Zunahme der Bevölkerung erfolgte be­
sonders in den Nebenorten Bühlertal und Stein­
bach, so daß sich dort Gemeindemiitelpunkte 
bildeten. Die Seelenzahlen für die nach dem

Entwurf neu zu errichtenden Kirchengemeinden 
betragen für Bühlertal 627 und für Steinbach 475. 
Die Seelenzahl in dem Kirchspiel der Kirchen­
gemeinde Bühl würde sich auf 1609 vermindern. 
Vom Hauptort Bühl liegt der Ort Bühlertal in 
südlicher Richtung etwa 4,5 km und der Ort 
Steinbach in nördlicher Richtung etwa 4,2 km 
entfernt. In beiden Gemeinden finden seit 2 Jah­
ren regelmäßig sonntägliche Gottesdienste statt 
und es wird auch dort Religionsunterricht er­
teilt.

Die Bildung der Gemeindemittelpunkte be­
stimmt seit Jahren die Bauvorhaben der Kirchen­
gemeinde Bühl. Der Nebenori Bühlertal hat den



Wunsch, zu eigenen gottesdienstlichen Räumen 
zu kommen, da bis jetzt die Gottesdienste in 
einem unzureichenden ehemaligen Fabriksaal 
gehalten werden. In Steinbach finden die Gottes­
dienste im Bürgersaal des Rathauses statt, der für 
die Gottesdienste und die kirchlichen Veranstal- 
tungen nicht mehr ausreicht, so daß auch hier 
die Erstellung eines eigenen kirchlichen Gebäu­
des erforderlich ist.

Diese Bauvorhaben machen es notwendig, 
die im Pfarrbezirk Bühl gelegenen Diasporaorte 
Neusatz, Neuweier und Varnhalt, in denen die 
Zahl der Evangelischen ständig wächst, zu Ne­
benorten zu erheben und dadurch eine weitere 
Steuerquelle zu erschließen. In Neusatz finden

14-iäglich Gottesdienste statt, und in Varnhalt 
wird Religionsunterricht erteilt. Mit der Einbe­
ziehung dieser Orte in die Kirchspiele der zu er­
richtenden Kirchengemeinden werden die Ne­
benorte einer ihnen geographisch näher liegen­
den Kirchengemeinde zugeordnet. *

Das Einverständnis des Kirchengemeinderats 
Bühl sowie der Gemeindeglieder von Bühlertal 
und Steinbach zu dieser Neugliederung liegt vor.

Die nach Artikel 11 Abs. 1 OKStG erforder­
liche Staaisgenehmigung ist bezüglich der Er­
richtung der Kirchengemeinden Bühlertal und 
Steinbach erteilt und bezüglich der Veränderung 
des Kirchspiels der Kirchengemeinde Bühl be­
antragt.

/



Anlage 3
Entwurf für

Richtlinien über die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen 
für auswärts untergebrachte Kinder und Fahrkinder

1. Den aktiven Geistlichen und den sonstigen voll- 
beschäftigten Bediensteten der Landeskirche, die 
mindestens 2 Kinder haben, können auf Antrag 
zur Erleichterung der besonderen Beschulungs­
schwierigkeiten auf dem Lande für eheliche oder 
an Kindes Statt angenommene Kinder oder in 
ihren Hausstand aufgenommene Stief-, Enkel­
und Pflegekinder Ausbildungsbeihilfen gewährt 
werden. Voraussetzung ist, daß die Kinder unter 
finanzieller Inanspruchnahme des Antragsberech­
tigten in der Schulausbildung auf einer Höheren 
Schule stehen und diese Ausbildung mangels 
entsprechender Anstalten am Wohnort des An­
tragsberechtigten nur auf einer außerhalb seines 
Wohnorts gelegenen Schulanstalt finden können. 
Ist am Wohnort eine Höhere Schule vorhanden, 
so gilt in der Regel die Beschulungsmöglichkeit 
am Wohnort als gegeben. Außer beim Besuch 
von Höheren Schulen kann die Ausbildungsbei­
hilfe auch gewährt werden beim Besuch von 
Mittelschulklassen, Höheren Handelsschulen, 
Blindenschulen und Gehörlosenschulen. Dage­
gen kann beim Besuch von Fachschulen, die un­
mittelbar für einen bestimmten Beruf ausbilden 
(z. B. kaufmännische Schulen, Berufsschulen u. a.) 
die Beihilfe nicht gewährt werden.

2. Den Pfarrwitwen können für ihre Kinder bei Vor­
liegen der Voraussetzungen (s. Ziffer 1) gleich­
falls Ausbildungsbeihilfen gewährt werden, wenn 
der Ehemann nach dem 1. September 1939 im 
Amt verstorben oder gefallen ist und die Pfarr­
witwe infolge der Wohnungsnot an dem letzten 
Wohnort ihres Ehemannes wohnen bleiben 
mußte.

3. Die Ausbildungsbeihilfen werden für Kinder zwi­
schen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 
20. Lebensjahr gewährt.

4. Als Ausbildungsbeihilfe werden gewährt:

a) für Fahrkinder:
die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten, 
soweit sie für alle Fahrkinder des Antragsbe­

den Befrag von 60 DM 
zum Höchstbe­

rechtigten zusammen
im Jahr übersteigen, bis
trag von 200 DM je Kind und Jahr, Als Fahr­
kind gilt das Kind, das zwar im Elternhaus woh­
nen, seine mindestens 4 km entfernt liegende 
Schulanstalt in der Regel aber nur durch Be­
nutzung von Fahrzeugen erreichen kann.
Die Bestimmungen des staatlichen Reisekosten­
gesetzes über das Nachbarortsverhältnis gel­
ten entsprechend, d. h. eine Beihilfe kann 
grundsätzlich nicht gewährt werden, wenn der 
Schulort dem dienstlichen oder tatsächlichen 
Wohnsitz des Antragsberechtigten derart be-

nachbart ist, daß sie nach der Verkehrsanschau­
ung örtlich oder wirtschaftlich zusammengehö­
ren. Ein Nachbarortsverhältnis ist auch dann 
gegeben, wenn die Entfernung zwischen den 
beiden Orten von Ortsmitte zu Ortsmitte 4 km 
und weniger beträgt.

b) für ein Pensionskind jährlich 480.— DM.
Als Pensionskind gilt das Kind, dem der Be­
such einer Schulanstalt nur durch seine Unter­
bringung in einer außerhalb des Wohnortes 
des Antragsberechtigten gelegenen Pension 
(Alumnat, Internat, Privatpension) ermöglicht 
werden kann.

Kann ein Kind vom Elternhaus aus eine Höhere 
Schule als Fahrkind (oben 4a) erreichen, so ist 
eine Voraussetzung für seine anderweitige Ein­
schulung als Pensionskind (oben 4b) in der Regel 
nicht gegeben; Ausnahmen zwecks Vermeidung 
von Härten im Interesse des Kindes bedürfen der 
Zulassung durch den Evang. Oberkirchenrat. (Z.B. 
Zulassung der Behandlung als Pensionskind aus 
Gesundheitsgründen trotz objektiv gegebener 
Fahrmöglichkeit).

5. Die Anträge sind jeweils für das zurückliegende 
Schuljahr alsbald nach Ablauf desselben beim 
Dekanat einzureichen und von diesem gesam­
melt bis spätestens 1. Mai dem Evang. Oberkir­
chenrat vorzulegen. Verspätet eingehende An­
träge werden nicht berücksichtigt. In den Anträ­
gen ist insbesondere anzugeben:

a) bei Fahrkindern:
Name und Geburtstag des Kindes
Schulort, -art, -klasse
Entfernung des Schulorts vom Wohnort 
Art des benutzten Fahrzeugs
Aufgewendete Fahrkosten

a) im Monat

b) im Schuljahr

Falls nicht die nächstgelegene Höhere Schule 
besucht wird, ist die nächstgelegene und deren 
Entfernung vom Wohnort zu bezeichnen und 
anzugeben, weshalb nicht diese besucht wird 
und welche Fahrkosfen beim Besuch derselben 
entstehen würden;

b) Bei Pensionskindern:
Name und Geburtstag des Kindes
Schulort, -art, -klasse
Bezeichnung und Entfernung der dem Wohn­
ort nächstgelegenen Höheren Schule und 
Gründe, die den Besuch dieser Schule als 
Fahrkind nicht zulassen.



Höhe der Kosten, die für ein Fahrkind beim 
Besuch der nächstgelegenen Höheren Schule 
entstehen würden.
Aufgewendefe Pensionskosten

a) im Monat

b) im Schuljahr

6. Die Beihilfen werden für das zurückliegende 
Schuljahr in einem Betrag ausbezahlt. Von der 
Auszahlungsanweisung erhält der Antragsteller 
— außer durch den Überweisungsabschnitt der 
Bank — keine besondere Nachricht, sofern dem 
Antrag entsprochen wird.

7. Die Pfarrämter werden ersucht, Pfarrwitwen, Pfarr- 
diakone usw., die nach vorstehenden Richtlinien 
eine Ausbildungsbeihilfe erhalten können und

dieses Gesetzes- und Verordnungsblatt nicht be­
ziehen, aut vorstehende Richtlinien hinzuweisen.

Karlsruhe, den ........... 1956

Evang. Oberkirchenrat:

Anmerkung:

Es ist beabsichtigt, auf der Herbsttagung 1956 
der Landessynode einen Beschluß der Landes­
synode herbeizuführen, wonach für die Erziehung 
der Kinder den aktiven Geistlichen und den son­
stigen vollbeschäftigten Bediensteten der Landes­
kirche, die mindestens 2 Kinder haben, auf Antrag 
Ausbildungsbeihilfen zur Erleichterung der beson­
deren Beschulungsschwierigkeiten auf dem Lande 
gewährt und diesbezügliche Richtlinien durch den 
Evang. Oberkirchenrat erlassen werden.


